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Erste Sitzung 1

Verhandlungen
Die Landessynode hat ihre Verhandlungen durch bie von ihr bestellten Schriftführer unb durch eine Stenographin auf- 
zeichnen lassen. Auszerdem murben bie Ansprachen ber Plenarsitzungen auf Tonband aufgenommen. Hiernach erfolgte bie 

nachstehende Bearbeitung ber Verhandlungen.

Die Landessynode tagte in ben Räumen ber Evang. Akademie in ber „Charlottenruhe" in Herrenalb. Der Eröffnungs- 
gottesdienst fand am 26. Oktober in ber Kapelle ber Evang. Akademie in Herrenalb ftatt. Die Predigt hielt ber Herr 

Landesbischof.

Erste öffentliche Sitzung
Herrenalb, Dienstag, den 27. Oktober 1953, 9 Uhr

Tagesordnung
I.

Bekanntgabe ber Entschuldigungen.
II.

Bekanntgabe ber Eingänge unb Beratung über ihre ge-
schäftliche Behandlung.

III.
Wahl von zwei synodalen Mitgliedern des Landeskirchen- 

rats unb beren Stellvertreter.
IV.

Bericht des Vorsitzenden des Kleinen Verfassungsaus- 
schusses über ben Stand ber Ausschuszarbeiten.

Berichterstatter: Synodale D. Dr. Dietze.
*

Präsident Dr. Umhauer eröffnet bie Sitzung.
Abgeordneter Haus spricht das Eingangsgebet.
Präsident Dr. Umhauer: Meine sehr verehrten Herren! 

Siebe Konsynodale! Ic heisze Sie zu ber letzten Tagung 
in unferer Amtsperiode herzlich willkommen und freue mich, 
daß soviele es möglich gemacht haben, hierher zu kommen. Wir 
haben wie bei ben letzten Dagungen ben Württembergischen 
Landeskirchentag eingeladen, einen Vertreter zu entfenben. 
Herr Präsident Lechler hat mir hierfür gedankt unb bebauert, 
dieses Mal niemand entfenben zu können. Weil gerabe vor- 
her ber Landeskirchentag zusammen gewesen mar, fei es ihm 
nicht möglich, einen Delegierten zu stellen. Er hat aber biefe 
Mitteilung verbunden mit bem Wunsche, das künftig bie 
beiberfeitige Zusammenarbeit noch enger merbe, unb er hat 
auch den Wunsch ausgesprochen, dasz mir, er ind ich, uns per- 
sönlic fennenlernen unb besprechen, ba er unterstelle, dasz ich, 
mie auch er, mich für bie fünftige Synodalperiode zur Ver- 
fügung stellen merbe. Ich konnte ihm leider biefe Zusage nicht 
geben; denn ic glaube genötigt zu sein, ben Herrn Landes- 
bischof zu bitten, von meiner Wiederberufung Umgang zu 
nehmen mit Rücksicht auf mein Alter. Ic bin ber Meinung, 
es müszten nun jüngere Leute an bie Spitze. Ich bin im 
Sommer 75 gemorben, bas reicht — unb auszerdem aber auch 
mit Rücksicht auf meine Gesundheit. Mein Arzt meinte, ic 
müszte bie Kraftreserven, bie in mir stecken, vorsichtig unb

unter Ausschaltung von Ehrenämtern verwenden. — Dies 
nur nebenher.

Seit unserer letzten Tagung sind zwei unferer Konsyno- 
dalen heimgegangen. Es sind das die Herren Pfr. Günther 
und Pfr. S pecht. Herr Pfarrer Günther ist am 4. Oktober 
Herr Pfarrer Specht am 12. Oktober verstorben. Herr Pfarrer • 
Günther war feit 1946 Mitglied der Vorläufigen Landes- 
synode und anschliessend im Jahre 1947 von den Kirchen- 
bezirken Neckargemünd unb Sinsheim in bie Landessynode 
gewählt worden. Herr Pfarrer Specht war schon 1932—1934 
unb wiederum feit 1945 Mitglied ber Landessynode. Seit 1945 
war er stellvertretendes Mitglied des Erweiterten Evang. 
Oberkirchenrats unb feit 1946 Mitglied des Erweiterten 
Evang. Oberkirchenrats bzw. des Landeskirchenrats. Die 
beiben Herren sind uns lieb unb wert gewesen als Menschen 
unb als Mitarbeiter. Wir haben gern auf ihren Rat gehört, 
unb mir verdanken insbesondere dem Herrn Pfarrer Specht 
in feiner Eigenschaft als Vorsitzender des Hauptausschusses 
auszerordentlich viel. Ic habe Anlasz genommen, ben Hinter- 
bitebenen bie herzliche Teilnahme ber Landessynode auszu- 
sprechen. Und speziell angesichts ber besonderen Verdienste des 
Herrn Pfarrers Specht als Vorsitzenden des Hauptausschusses 
habe ic im Benehmen mit meinem Stellvertreter, Herrn 
Dekan Hausz, geglaubt, im Namen ber Synode einen Kranz 
an feinem Grabe nieberlegen lassen zu sollen. Mein Stellver- 
treter, Herr Dekan Hausz, hat biefe Funktion übernommen. 
Wir werden ben beiben heimgegangenen Konsynodalen ein 
ehrendes Gedächtnis in Dankbarkeit bewahren. — Sie haben 
sic zum Zeichen des Mitempfindens unb ber Trauer von 
Ihren Sitzen erhoben. Jc danke Ihnen.

Unb nun kann ich auszerhalb ber Tagesordnung ber 
Synode noch eine erfreuliche Feststellung treffen. Herr 
Pfarrer Bär aus Eubigheim, ber so lange in Kriegsgefangen- 
schaft gehalten mar, unb über beffen Schicksal hier in ber 
Synode schon mehrfach mitfühlende Auszerungen getan wur- 
ben, ist erfreulicherweise zurückgekehrt. Wir begrüszen ihn unb 
freuen uns ganz besonders barüber, dasz, wie ich höre, fein 
Gesundheitszustand nicht wesentlich Not gelitten hat. Die 
Landeskirche bzw. ber Herr Landesbischof haben ihn unb feine 
Gattin zu einem Erholungsaufenthalt auf einige Wochen hier- 
her in bie „Charlottenruhe" eingeladen. Wir freuen uns über 
diesen Akt ber Teilnahme unb ber Freude.
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I.
Nun habe ic einige Entschuldigungen bekanntzu- 

geben. Es haben sic entschuldigt die Synodalen Hauptlehrer 
Schäfer, Schlosser Reutner, Schriftleiter Dr. Fischer, Inge- 
nieur Siegel. Herr Dr. Lüdemann-Ravit hat sich von Montag 
bis Mittwoch entschuldigt, und Herr Professor D. Dr. Ritter, 

, den wir ja zu unserer Freude bereits zu Beginn der Tagung 
hier begrüszen konnten, hat geschrieben, er müsse leider die 
Synode bereits am 29. Oktober verlassen, weil er dienstliche 
Verpflichtungen übernommen habe.

Die erbetenen Beurlaubungen sind erteilt. Wir wünschen 
denjenigen Herren Konsynodalen, die aus gesundheitlichen 
Gründen fernbleiben muszten, recht baldige Genesung.

II.
Der Präsident gibt die Vorlagen und Eingänge 

bekannt. Sie werden den zuständigen Ausschüssen überwiesjen.

III.
Präsident Dr. Umhauer: Wir kommen zu Punkt III der 

Tagesordnung: „W ahl von zwei synodalen Mit- 
gliederndes Landeskirchenrats und deren Stell- 
vertreter." Es ift durch den Tod des Herrn Pfarrers Specht 
eine Stelle eines Synodalmitgliedes des Landeskirchenrats 
frei geworden. Wir sind im Altestenrat zu dem Beschlußge- 
kommen. Ihnen vorzuschlagen, das der bisherige Stellvertreter 
des Herrn Pfarrers Specht, Herr Pfarrer Hammann, zum 
ordentlichen Mitglied des Landeskirchenrats bestellt werde, 
und als Ersatz für Herrn Pfarrer Hammann soll Herr Dekan 
Dürr Stellvertreter werden.

Abgeordneter Hammann: Ic möchte darauf hinweisen, daß 
in wenigen Monaten ja bie neue Synode die Wahl ber ordent- 
lichen Mitglieder und ber Stellvertreter für ben Landes- 
kirchenrat vorzunehmen haben wird. Im Blick auf biefe Situa- 
tion halte ic persönlich es für tunlicher, wenn man für biefe 
wenigen Monate Abstand von ber Wahl nimmt, ba ber Ver- 
treter sowieso verpflichtet ift, an ben Sitzungen beS Landes- 
kirchenrats vertretungsweise teilzunehmen. Es bürfte sic 
feine Schwierigkeit im Blick auf bie Geschäftsordnung er- 
geben.

Präsident Dr. Umhauer: Es ift nicht ganz zweifelsfrei, Herr 
Pfarrer Hammann, ob Sie nicht doch nur für ben Fall ber 
Verhinderung beS Herrn Pfarrer Specht für ihn eintreten, 
ober ob Sie, wenn er wegfällt, einfach einrücken. Und um biefe 
Schwierigkeit, ba bie Rechtsfunktion beS Landeskirchenrats 
immerhin von Bedeutung fein fönnte, zu vermeiden, hat ber 
Altestenrat vorgeschlagen, einen Nachfolger auch für biefe be- 
schränkte Zeit zu bestellen. Es tritt ine Effekt ber Zustand ein, 
ben Sie auch haben wollen. Wenn wir Sie nur als Stell- 
vertreter auftreten lassen, und Sie einmal verhindert sind — 
eS findet ja nicht nur eine Sitzung statt bis zur Konstitution 
ber neuen Synode, fonbern mehrere —, bann würden auch 
wieder Zweifel barüber entstehen, ob ber Landeskirchenrat 
ordnungsmäszig zusammengesetzt ift.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Ic möchte ben Antrag beS 
Altestenrates unterstützen. Es ift doch fo, das bie letzten Ver- 
hanblungen ber Synode bie Aufmerksamkeit auf einen ord- 
nungsmäszigen Landeskirchenrat mit feinen Laien- unb kleri- 
kalen Mitgliedern ganz befonberS gerichtet haben. Deswegen 
halte ic es für erforderlich, das mir hier nicht etwa, weil es 
nur noch verhältnismäzig kurze Zeit bis zu einer Neuwahl 
geht, bie Wahl unterlassen. Es spielt ja auch eine Rolle bie 
Wahl eines anberen Mitglieds in biefem Zusammenhang. 
Darum halte ic eS für erforderlich, baft mir heute bie Mit- 
glieber wählen.

Bei ber anschliessenden Abstimmung mirb Pfarrer Ham- 
mann zum ordentlichen Mitglied beS Landeskirchenrats unb 
Dekan Dürr zu feinem Stellvertreter gewählt. Die Wahl er- 
folgte einstimmig bei jeweiliger Stimmenthaltung ber Ge- 
wählten.

Präsident Dr. Umhauer: Wir haben im Gesetz über bie

Kirchenleitung bie Bestimmung, baft ebenso viele synodale 
Mitglieder bes Landeskirchenrats vorhanden fein sollen, wie 
Oberkirchenräte. In ber letzten Zeit ift ein weiterer geistlicher 
Oberkirchenrat berufen worden; er hat fein Amt noch nicht 
angetreten, baS soll erft am 16. 11. geschehen. Das ift Herr 
Kreisdekan Hof, bem mir zu dieser Berufung unfere herz- 
lichen Glückwünsche aussprechen. Aber biefe Berufung hat nun 
bie Folge, baft mir einen meiteren Synodalen in ben Landes- 
kirchenrat entsenden sollen. Während mir bei ber vorhin 
wiederbesetzten Stelle ber Meinung maren, eS müszte ein 
Geistlicher fein, finb mir im Altestenrat ber Meinung gewesen, 
in biefem Falle sollte es ein Laie fein. Der Altestenrat macht 
Ihnen ben Vorschlag, als ordentliches Mitglied Herrn Ober- 
studiendirektor Dr. Uhrig unb als feinen Stellvertreter Herrn 
Rechtsanwalt Dr. Kuhn zu wählen.

Bei eigener Stimmenthaltung ber jeweils Vorgeschlagenen 
merben einstimmig Oberstudiendirektor Dr. Uhrig zum ordent- 
lichen Mitglied bes Landeskirchenrats unb Rechtsanwalt 
Dr. Kuhn zu feinem Stellvertreter gewählt.

IV.
Präsident Dr. Umhauer: Nun haben mir noch einen Punkt 

auf ber Tagesordnung: „Bericht bes Vorsitzenden 
beS Kleinen Verfassungsausschusses über 
ben Stanbber AuSfcuft arbeiten." Herr Professor 
D. Dr. von Dietze mill bis nach bem Mittagessen feinen Be- 
richt fertigstellen. Ic schlage Ihnen deshalb bor, baft mir jetzt 
unfere Sitzung unterbrechen. Fortsetzung um %4 Uhr.

*
Präsident Dr. Umhauer: Die heute morgen unterbrochene 

Sitzung mirb fortgesetzt. Ic barf zunächst noch eine Eingabe 
bekanntgeben. Das Evang. Altersheim Hornberg hat eine Ein- 
gäbe gemacht megen Unterstützung. Die Eingabe geht an ben 
Finanzausschuß.

Berichterstatter Abgeordneter D. Dr. v. Dietze; Hohe Sy- 
node! Im Auftrage des Kleinen Verfassungsausschusses habe 
ic ben auf ber Tagesordnung angekündigten Bericht zu er- 
flatten.

Zunächst einiges im Anschluß an baS im Mai von ber Lan- 
dessynode angenommene Kirchenleitungsgesetz. Der Vor- 
sitzende bes Kleinen Verfassungsausschusses hat auf ber da- 
maligen Tagung ber Landessynode feine Absicht mitgeteilt, 
alsbald nach ber Verabschiedung bes Kirchenleitungsgesetzes 
burch bie Landessynode an jeben ber 68 Unterzeichner ber 
gedruckten Eingabe zur Anderung bes Leitungsgesetzes ein 
Stück bes Berichtes zu fenben, ben er im Namen bes Ver- 
fassungsausschusses ber Synode gegeben hatte, unb in einem 
Begleitschreiben zum Ausdruck zu bringen, baft bie Mitglieder 
beS kleinen Verfassungsausschusses sic nicht versagen wollen, 
wenn bie Unterzeichner eine Besprechung ihrer Eingabe 
wünschen.

Diese Absicht ift noch im Mai biefeS Jahres ausgeführt 
morben. Das Begleitschreiben hatte folgenden Wortlaut:

„Sehr geehrte $erren!
Hiermit überfenbe ic jebem von Ihnen ben Bericht, 

' ben ich im Auftrage beS Versassungsausschusses ber Lan- 
dessynode erstattet habe, ehe fie baS Kirchenleitungsgesetz 
enbgültig annahm. Darin ift auch enthalten, maS ber 
Kleine Verfassungsausschusz über Ihre Eingabe berichtet 
hat.

Ic teile sehr lebhaft baS Bedauern barüber, baft Sie 
nicht bor ber Versendung Ihrer Eingabe eine Besprechung 
mit uns versucht haben, unb baft uns Ihre Eingabe zu 
spät zuging, um bon uns aus noch bor ber Tagung ber 
Landessynode eine Besprechung mit Ihnen anzuregen.

Ic nehme befonberS Bezug auf ben letzten Absatz beS 
anliegenben Berichtes. Wenn Sie eine Besprechung für 
erwünscht halten, fo lassen Sie eS mich, bitte, wissen.

Mit freundlicher Begrüszung
Ihr ergebener."
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Bon feinem ber Empfänger ift eine Antwort eingegangen. 
Daher fonnten feine Besprechungen mit ben Unterzeichnern 
ber Eingabe stattfinden.

Der Kleine Verfassungsausschusz ift im Juli unb im Ok- 
tober b. 8. zusammengetreten. Er hat ben Entwurf eines 
Kirchengesetzes, bie Gliedschaft in ber Landeskirche, bie 
Kirchengemeinde unb baS Pfarramt betr., beraten, also ein 
neues, wichtiges Stücf ber Grundordnung. Die Arbeiten sind 
noch nicht hinreichend ausgereift, um ber Landessynode auf 
ber jetzigen Tagung einen fertigen Gesetzentwurf vorzulegen. 
Es schien uns auch Weber erforderlich noch ratsam zu fein, bie 
Arbeiten ftärfer zu beschleunigen; benn wir sahen feine bren- 
nenben Notstände, bie einer alsbaldigen gesetzlichen Regelung 
beburft hätten, unb wir hielten es für angebracht, ein fo 
wichtiges Stücf ber neuen Grundordnung nicht eilig auf ber 
letzten Tagung biefer Synode zu verabschieden. Ic habe ben 
Auftrag, über ben wesentlichen Inhalt bes ausgearbeiteten 
Entwurfes schon heute zu berichten, bamit er von ben Syno- 
dalen bedacht unb besprochen werden kann.

Der erfte, nur vier Paragraphen umfassende Abschnitt ift 
ber Gliedschaft in ber Landeskirche gewidmet.
Er lautet:

§ 1
Die Landeskirche ift Gemeinde Jesu Christi in ihrem 

Lande. Sie baut sich auf in ben örtlichen Kirchengemeinden.
§ 2

1. Glied ber Landeskirche ift,
a) wer in ber Landeskirche getauft ist;
b) wer als Glied aus einer anbern ber ERiD ange- 

hörenden Landeskirche oder als Glied einer luthe- 
rifchen, reformierten ober unierten Äirche beS Aus- 
landes zugezogen ift, falls er nicht innerhalb bon 
sechs Monaten bem für feinen Wohnort zuständigen 
Pfarramt Gegenteiliges erklärt;

c) wer in bie Landeskirche aufgenommen wirb.
2. Voraussetzung für bie Gliedschaft ift dauernder Auf- 

enthalt im Bereich ber Landeskirche.
3. Die vollen kirchlichen Fähigkeiten unb Pflichten er- 

werben bie Glieder ber Landeskirche mit ber Konfirmation 
unb entsprechend ber kirchlichen Wahlordnung.

§ 3
Wer nicht Glied ber Landeskirche ift, kann auf feinen 

ober seines gesetzlichen Vertreters Wunsch zur kirchlichen 
Unterweisung zugelassen werden.

§ 4
1. Die Gliedschaft in ber Landeskirche erlischt

a) durc Beendigung beS bauernben Aufenthaltes im 
Bereich ber Landeskirche;

b) durc Austritt aus ber Landeskirche;
c) durc Ausschluß, ber als kirchliches Zuchtmittel nach 

ben Beftimmungen ber kirchlichen Lebensordnung aus- 
gefprochen Werben kann.

2. Die Gliedschaft fann im Falle b) nur burch Aufnahme, 
im Falle c) nur durc Aufhebung beS Ausschlusses wieder 
erworben Werben; beibeS erfolgt allein nach ber Ordnung 
ber Landeskirche.

Der erfte Paragraph foil bas kirchlich Wesentliche, nicht 
nur baS Juristische im Verhältnis zwischen Landeskirche unb 
örtlichen Kirchengemeinden feftlegen.

Die Beftimmungen über bie Gliedschaft in ber Landeskirche 
sollen in erfter Linie auf biblischer Grundlage ben kirchlichen 
Erfordernissen gerecht Werben, aber auch bem überkommenen 
Charakter einer Landeskirche als Volkskirche entsprechen.

Den Abschnitt, ber bie Gemeinde, bie Pfarrgemeinde unb bie 
Kirchengemeinde behandelt, werbe ic nicht beriefen; benn er 
ift im Hauptstüc bereits 18 Paragraphen lang, unb dazu 
kommen noch Weitere 7 Paragraphen, bie bon ber Kirchen- 
gemeinbe mit mehreren Pfarrgemeinben, bon ber Filial- 
kirchengemeinde unb bem kirchlichen Nebenort unb schlieszlic 
bon ber Diasporagemeinde handeln.

Das Hauptstüc geht aus von „der Gemeinde". Es sucht ihr 
Wesen folgendermassen zu fassen:

„1 . Die Gemeinde lebt davon, das der Herr durch Wort 
und Sakrament in ihr gegenwärtig und wirksam ist. Die 
Gemeinde erweist sic dadurch als lebendig, das ihre Glie- 
der auf Gottes Wort hören und die Sakramente gebrau- 
chen, anhalten am Gebet und Christus vor der Umwelt 
bekennen und in der tätigen Gemeinschaft der Liebe zu- 
einander und zu allen Nächsten stehen.

2. Die Gemeinde ist Kirche Jesu Christi für ben ihr zu- 
stehenden Bereich.

3. Die öffentliche Verkündigung des Wortes unb bie Ver- 
waltung ber Sakramente geschieht durch das Pfarramt." 

Das Pfarramt ift hier schon erwähnt worden, ba es ja mit 
ber Gemeinde untrennbar verbunden ift.

Der Entwurf geht bann über zur Pfarrgemeinde. 
Diese bestellt aus ihrer Mitte nach ben Bestimmungen ber 
Kirchlichen Wahlordnung Alteste. Die Altesten bilden zusam- 
men mit bem Pfarrer unb unter feinem Vorsitz ben Altesten- 
kreis. Pflichten ber Altesten unb bie Art ber Zusammenarbeit 
im Altestenkreis werden in mehreren Paragraphen geregelt, 
bie feine wesentliche Abweichung von bem bringen, was heute 
schon gilt. Nachdem bie Pfarrgemeinde behandelt ift, wird fie 
als juristische Perfon geregelt, als Körperschaft des öffentlichen 
Rechtes, als Kircengemeinbe. Als solche hat fie ein 
bestimmtes Gebiet, das Kirchspiel. Der bisherige Bestand 
biefer Kirchengemeinden wird in Geltung gelaffen. Ande- 
rungen im Bestande ber Kirchengemeinden dürfen — wie bis- 
her — nur durch kirchliches Gesetz, Anderungen ber Grenzen 
eines Kirchspiels durc ben Evang. Oberkirchenrat vorgenom- 
men werden, stets nur nach Anhörung ber Beteiligten.

Die Altesten unb ber Pfarrer bilden für bie Kirchengemeinde 
ben Kirchengemeinderat. Es befteht also Personalunion zwi- 
schen bem Altestenkreis ber Pfarrgemeinde unb bem Kirchen- 
gemeinberat ber Kirchengemeinde. Das ift feine Neuerung. 
Nur wird bie verschiedene Natur ber Aufgaben, benen Alteste 
unb Pfarrer gemeinfam bienen, deutlich unterschieden unb 
babei ausgegangen von ber Gemeinde als Kirche Jesu Christi, 
unb auf biefem biblisch gegrünbeten BerftänbniS von ber Ge- 
meinbe wird ihre Stellung im öffentlichen Leben beS Landes 
geregelt, ihre Tätigkeit in ber Welt.

Besondere Beftimmungen, bie auch in ben Hauptpunkten 
bem bisherigen Zustande entsprechen, regeln bie Verhältnisse 
in groszen Kirchengemeinden, bie mehrere geistliche Stellen 
ober mehrere Predigtstellen zählen. Hier wird baS Kirchspiel 
in mehrere Pfarrgemeinden eingeteilt unb zwar durc Be- 
schlusz bes Kirchengemeinderates. Den Kirchengemeinderat bil- 
ben bie Altesten ber Pfarrgemeinden. Er barf aber nicht mehr 
als dreiszig Alteste zählen; in gröszeren Kirchengemeinden ent- 
fenben bie Pfarrgemeinben nach dem Verhältnis ihrer Seelen- 
zahl Alteste in ben Kirchengemeinderat. Nicht mehr als ein 
Drittel ber Mitglieder beS Kirchengemeinderates bürfen 
Pfarrer fein. Die Altestenkreise ber Pfarrgemeinben sind auch 
ba, wo nicht sämtliche Alteste im Kirchengemeinderat sitzen, vor 
Entscheidungen, bie bie Pfarrgemeinde betreffen, zu hören. 
Aufnahmen in bie Landeskirche unb Überlassungen kirchlicher 
Räume bürfen nicht gegen ben Rat beS zuständigen Altesten- 
freifeS erfolgen.

Der Kirchengemeinderat trägt bie Verantwortung für bie 
Erfüllung beS Auftrages ber Kirche, unbeschadet ber bem 
Pfarramt zukommenden Aufgaben. Insbesondere obliegen 
bem Kirchengemeinderat: rechtliche Vertretung ber Kirchen- 
gemeinbe, Haushaltsplan, Vermögensverwaltung, Über- 
lassung kirchlicher Räume unb Gerätschaften, Aufnahme in 
bie Landeskirche, — wenn mir erft einmal eine Lebensord- 
nung haben werben — Kirchenzucht (nach Maßgabe biefer zu 
erlassenen kirchlichen Lebensordnung). Der Kirchengemeinde- 
rat ift anzuhören, wenn ein Pfarrer gottesdienstliche Feiern 
vermehren, verlegen ober vermindern Will.
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Die Bestimmungen über die Einberufung der Sitzungen 
des Kirchengemeinderates, über die Protokollführung, über 
den nichtöffentlichen Charakter der Sitzungen und das Zu- 
trittsrecht der Mitglieder des Landeskirchenrates bringen 
feine bedeutenden Teuerungen. Für den Vorsitz im Kirchen- 
gemeinderat groszer Gemeinden wird eine von der bisherigen 
Übung etwas abweichende Regelung vorgeschlagen: Wo zur 
Kirchengemeinde zwei ober brei Pfarrstellen gehören, wech- 
felt her Vorsitz alle zwei Jahre unter ben Pfarrern nach 
ihrem Dienstalter. Bei mehr als brei besetzten Pfarrstellen 
wählt ber Kirchengemeinderat aus feiner Mitte ben Vor- 
sitzenden unb feinen Stellvertreter auf brei Jahre, unb zwar 
entweder einen Gemeindepfarrer ober einen Altesten. Wird 
ein Pfarrer zum Vorsitzenden gewählt, so soll feine Wieder- 
wahl nach Ablauf ber brei Jahre nicht zulässig fein.

Das Verhältnis ber Kirchengemeinden — sowohl ber großen 
wie ber kleinen — zur Landeskirche kommt namentlich in ber 
Bestimmung zum Ausdruck, dasz ber Evang. Oberkirchenrat 
aus wichtigen Gründen ben Kirchengemeinderat auflösen 
kann; er musz bann innerhalb zweier Monate bie Neuwahl 
anordnen. Diese Regelung bringt feine Neuerung.

Neu unb wichtig ift ein Paragraph über Gemeindever- 
sammlungen. Wir schlagen vor, das in jeder Pfarrgemeinde 
in jedem Jahre mindestens zweimal eine Gemeindeversamm- 
lung einzuberufen ift, in ber bie Gemeindeglieder ihren Rat 
borbringen, Gemeindeangelegenheiten besprechen unb mit ben 
Entschliessungen unb Plänen ber Landeskirche sowie mit ben 
wichtigsten Vorgängen in ber ERiD unb in ber Ökumene 
befannt gemacht werden sollen. Wir sind barauf gefaßt, baß 
Gemeindeversammlungen, wo sie bisher nicht üblich waren, 
wahrscheinlich nicht von Anfang an fruchtbar verlaufen wer-
ben. Wir erwarten aber, baß sie, wenn auch vielleicht erst nad) 
Jahren, segensreiche kirchliche Arbeit leisten werden.

Die vorgeschlagenen Bestimmungen über bie Filialkirchen- 
gemeinbe unb ben kirchlichen Nebenort sowie über bie Dia- 
sporagemeinde meine ich, hier nicht im einzelnen vortragen zu 
sollen. Sie sollen dazu bienen, ben Grundzügen ber entworfenen 
Gemeindeordnung für bie genannten Sonderfälle Geltung zu 
verschaffen.

Der Entwurf beS Kleinen Verfassungsausschusses ift, wie 
ic bereits eingangs bemerkte, noch nicht so weit ausgereift, 
baß wir ihn jetzt schon im Wortlaut empfehlen könnten. Wir 
wollten aber bie späteren Beratungen, bie ja ber neuen
Synode obliegen werden, durch diesen Bericht schon Dor- 
bereiten helfen. Wir beabsichtigen, im Laufe biefeS Winters 
ben Entwurf noch abzuschliezen, sowohl durch bie Ausfeilung 
ber bereits verarbeiteten Teile, als auch durch bie Hinzu- 
fügung beS Abschnittes über baS Pfarramt. Wir bitten bie 
Landessynode, uns zu beauftragen, bie Ergebnisse unferer 
weiteren Arbeit bann bem Evang. Oberkirchenrat mitzu- 
teilen. Da ber Kleine Verfassungsausschusz ja mit bem Zu- 
sammentritt ber neuen Synode aufhören wird zu bestehen, 
wird er ber neuen Synode feinen Bericht erstatten können. 
Die neue Synode soll es bann in ber Hand haben, ob fie sic 
bie Ergebnisse unferer Arbeiten vom Ebang. Oberkirchenrat 
vorlegen lassen will. Sie wird völlig frei barüber zu befinden 
haben, ob fie einen neuen, fleinen Verfassungsausschusz ein- 
setzen will, unb, wenn ja, mit welchem Aufträge unb in 
welcher Zusammensetzung.

Wenn bie neue Synode von unseren Arbeiten Gebrauch 
macht unb durch Kirchengeset bie Gliedschaft in ber Landes- 
kirche, bie Kirchengemeinde unb baS Pfarramt regelt, fo wer- 
ben für bie geplante neue Grundordnung unferer Landes- 
firche bie schon fertiggestellten Stücke — Wahlordnung, Kreis- 
befane, Pfarrerwahl, Dekanatsbesetzung, Kirchenleitung, 
Gliedschaft in ber Landeskirche, Gemeindeordnung unb Pfarr- 
amt — zusammenfassen unb durch Allgemeine Bestimmungen 
zu ergänzen fein, wahrscheinlich auch durch eine Präambel. 
Im Hinblick auf diese Aufgabe hat ber Kleine Verfassungs- 
ausschus mit Einwilligung ber Landessynode üon ber Theo-

logischen Fakultät ber Universität Heidelberg ein Gut- 
achten über mehrere Fragen erbeten, bie ben Bekenntnis- 
stand unferer Landeskirche betreffen. Dies Gutachten, üon 
dessen Inhalt ic auf ber Frühjahrstagung ber Landes- 
synode erst ganz allgemeine Angaben machen konnte, haben 
mir im Juni erhalten. ES wird noch während dieser Tagung 
allen Synodalen ausgehändigt werden. Da dieser Bericht un- 
erwartet schon auf ben ersten Sitzungstag angesetzt murbe 
unb bie Vervielfältigung noch ein bis zwei Tage erforbert, 
mußten mir ben Nachteil in Kauf nehmen, baß Sie, ver- 
ehrte Konsynodale, ben Wortlaut beS Gutachtens beim An- 
hören dieses Berichtes noch nicht in Händen haben.

Wir wollen beantragen, ber heutigen Sitzung vorzuschla- 
gen, ber Theologischen Fakultät ber Universität Heidelberg 
durch ein befonbereS Dankschreiben zu danken. Ich möchte 
Ihnen über ben wichtigsten Inhalt beS Gutachtens jetzt kurz 
berichten, unb Sie merben bann bie Möglichkeit haben, 
besser über baS beantragte Dankschreiben urteilen zu können.

Die im Gutachten beantworteten Fragen lauten:
I. Welche Fassung ber Confessio Augustana ift für bie 

Vereinigte Evang.=prot. Landeskirche VabenS masz- 
gebenb?

II. a) In welchen Stücken stimmen EA unb Heidelberger 
Katechismus überein?

b) In welchen Stücken stimmen ber Kleine Katechis- 
muS Luthers unb ber Heidelberger Katechismus 
überein?

III. In welchem Verhältnis zu § 5 ber Unionsurkunde steht 
bie Abendmahlslehre in CA Artikel 10, im Kleinen 
Katechismus Luthers, im Heidelberger Katechismus?

IV. a) Sit es lehrmäßig möglich, baß in berfelben Kirche
CA, Luthers Kleiner Katechismus unb ber Heidel- 
berger Katechismus unverkürzt in Geltung stehen? 

b) Ist durch bie Unionssynode unb durch ben Beschluß
1855 die Frage genügendber Generalshnode üon -

geklärt, inwieweit in berfelben Kirche CA, Luthers
Kleiner Katechismus unb ber Heidelberger Katechis-
muS nebeneinander in Geltung stehen tönnen?

V. Falls bie Fragen 4a) unb 4b) negativ zu beantworten 
- sind:

In welcher Weise ift etwa eine Klärung unb Inter- 
pretation beS Bekenntnisstandes ber Landeskirche denk- 
bar, welche bie bestehende Union nicht aufhebt unb 
doch einer möglichen Gefährdung ber Eindeutigkeit 
unb damit ber Einheit unb Neinheit ber Lehre be- 
gegnet?Unb schliesslich

VI. Enthält ber gegenwärtige Katechismus ber Landes- 
firche Sätze, bie vom VefenntniS her zu beanstanden 
sind?

Aus ben Antworten unb ihren eingehenden Begründungen 
(baS Gutachten füllt fünfzehn eng beschriebene Zeiten) ift 
folgendes mitzuteilen:

Zur ersten Frage: „Welche Fassung der Confessio 
Augustana ift für bie Vereinigte Evang.-prot. Landeskirche 
VabenS matzgebend?"

Der Text ber Augustana, ber ursprüngliche Text von 1530, 
ift für bie Badische Landeskirche gültig, in ber Auslegung 
beS Abendmahlsartikels durch bie Unionsurkunde.

Zu Ila, also „in welchen Stücken stimmen CA unb Heidel- 
berger Katechismus überein?"

werden 19 Punkte behandelt. Vei ben meisten wird bie 
Übereinstimmung von Confessio Augustana unb Heidelberger 
Katechismus festgestellt. Abweichungen werden vermerkt bei 
ber Lehre von ben Sakramenten. Zwar besteht in ber Lehre 
von ben Sakramenten auch Übereinstimmung barin, baß nur 
Taufe unb Abendmahl als Sakramente im eigentlichen Sinne 
anerkannt werden. Aber bie CA orbnet bie Sakramente als 
bewirkende Gnadenmittel mit bem Wort zusammen, während 
ber Heidelberger Katechismus fie als Bestätigungsmittel ber
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wirkenden Straft des Wortes nachordnet. Sm einzelnen be- nicht mehr als aktuell ober erheblich ansieht, und ic brauche
stehen sowohl in ber Tauflehre mie in ber Abendmahlslehre deshalb auf biefe Differenz hier nicht näher einzugehen, 
sowohl wichtige Übereinstimmungen als auch wichtige Unter» Die Frage IVb): „Sit durch bie Unions ynode uno durch 

ben Beschluß ber Generalsynode von 1855 bie Frage genü-schiede.
Zu ber Frage IIb, also „In welchen Stücken stimmen ber gend geflärt, inwieweit in derselben Kirche CA, Luthers 

Kleine Katechismus Luthers unb ber Heidelberger Katechis- Kleiner Seatechismus unb ber Heidelberger Katechismus 
mus überein?": nebeneinander in Geltung stehen können?"

Zu biefer Frage werden, ba schon vorher ein vollständiger 
Lehrvergleic zwischen ber CA unb bem Heidelberger Kate- 
chismus durchgeführt murbe, nur noch fünf Punkte zur 
Unterstreichung unb Ergänzung aufgeführt. Veibe Katechis- 
men haben biefelbe Stoffauswahl, in beiben finb bie Aus- 
fagen beS Apostolikum anerkanntes Dogma. Die Katechis- 
men unterscheiden sic in ber Anordnung beS Stoffes: Der 
Dekalog steht im Kleinen Katechismus Luthers am Anfang, 
im Heidelberger Katechismus nach bem Credo unb ben Sakra- 
menten unter bem Titel „Von ber Dankbarkeit". Doch ift 
hierin allenfalls eine Verschiedenheit ber Akzentuierung, aber 
eigentlich fein sachlicher Gegensatz in ber Lehre bom Gesetz 
zu erfennen.

Zu ber brüten Frage: „In welchem Verhältnis zu § 5 
ber Unionsurkunde steht bie Abendmahlslehre in CA, im 
Kleinen Katechismus Luthers, im Heidelberger Katechis- 
m u s ? "

mirb zunächst vermerkt, dasz ber Heidelberger Katechismus 
infofern nicht ganz auf berfelben Vergleichsebene mit ber 
Confessio Augustana unb bem Kleinen Katechismus Luthers 
steht, als er viel ftärfer als bie beiben lutherischen Bekennt- 
nisse theologisch dogmatisch entfaltet ift. Während jene baS 
Ganze ber lutherischen Abendmahlslehre zwar im Ansatz, 
aber nicht in entfalteter Form enthalten, bietet ber Heidel- 
berger Katechismus einen boll entwickelten reformierten 
Lehrtypus bom Abendmahl.

Das Ergebnis ber ausführlichen Darlegungen zu biefer
Frage mirb folgendermassen zusammengefaszt:

„Die Abendmahlslehre beS § 5 ber Unionsurkunde 
fommt in ber entscheidenden Frage nach bem Verhältnis 
beS Leibes unb Blutes Jesu zu ben Elementen ber Abend- 
mahlslehre bon Confessio Augustana unb Kleinem Kate- 
ChiSmuS sehr nahe. Zu ber Abendmahlslehre beS Heidel- 
berger Katechismus steht fie nicht in demselben nahen Ver- 
hältnis. Indem bie Unionsurkunde in § 5 baS Wort „zu- 
gefichert" bewuszt in „gegeben" abgeänbert hat, murbe 
bielmehr auch bie Abendmahlslehre beS Heidelberger 
Katechismus forrigiert."

Zur Frage IVa): „Ist es lehrmäszig möglich, dasz in der- 
selben Kirche Confessio Augustana, Luthers Kleiner Katechis- 
mus unb ber Heidelberger Katechismus unverkürzt in Gel- 
tung stehen?" heiszt eS:

wird folgendermaßen präzisiert:
„Sind bie Schmierigfeiten, bie einem einmütigen Ver- 

ständnis beS Evangeliums unb ber Sakramente durch 
jenes Nebeneinander ber brei genannten Bekenntnis- 
schriften etwa erwachsen, durch bie maszgebenden voku- 
mente beS Selbstverständnisses ber Evang. Kirche Badens 
in bollem Umfange behoben?"

Dazu sagte baS Gutachten:
„1. Im Verständnis beS Evangeliums, nämlich ber Recht- 

fertigung beS SünberS durch Christus im Glauben, besteht 
zwischen ben brei zugrundeliegenden Bekenntnissen über- 
einstimmung.

2. Die Differenz im Verständnis beS Abendmahles ift durch
§ 5 ber Unionsurkunde befeitigt.

3. Von einigen ber in ber Unionssynode noch nicht geklärten 
Differenzen mirb man fagen dürfen, das sie teils nicht 
mehr aktuell, teils unerheblich finb. Das erstere gilt bon 
bem IVa) 2 dargelegten christologischen Streitpunkt, ber 
infofern bedeutungslos geworden ift, als heute bon refor- 
mierter Seite bie Bindung beS erhöhten Herrn nach feiner 
menschlichen Natur an einen bestimmten himmlischen Ort 
kaum mehr als Argument gegen bie lutherische Abend- 
mahlslehre verwandt mirb. Das zweite gilt bezüglich ber 
IVa) 3 ermähnten Lehre bom „Syllogismus practicus". 
Man mirb bie Andeutung biefer Lehre in HR 86 infofern 
als unerheblich übergehen können, als dieses Theologu- 
menon innerhalb beS Heidelberger Katechismus selbst nur 
sehr am Rande steht unb bie typisch reformierte Gestalt 
ber Prädestinationslehre, mit ber es sachlich zusammen- 
gehört, im Heidelberger Katechismus überhaupt fehlt.

4. Es bleibt ber Unterschied zwischen Confessio Augustana 
unb Stleinem Katechismus einerfeits, Heidelberger Kate- 
chismus anbererfeits, im Verständnis beS SaframenteS 
ber Taufe. Dasz ber Dissensus an biefer Stelle bon ber 
Unionssynode nicht ebenfo gesehen unb geflärt mürbe wie 
derjenige in ber Abendmahlslehre, ift ein Versäumnis, baS 
an einer für bie Einheit ber kirchlichen Verkündigung 
wesentlichen Stelle im Bekenntnisstand ber Evang. Kirche 
Badens eine gewisse Unklarheit bestehen läszt. Es märe 
anzustreben, dasz in Fortsetzung unb Vertiefung beS in 
ber Unionssynode begonnenen Werkes auch im Verständ- 
niS biefeS SaframenteS eine Klärung erreicht mirb, bie 
ben Dissensus ber zugrundegelegten Bekenntnisse auf- 
hebt."

Und 311 Frage V: „In welcher Weise ist etwa eine Slä-„Da zwischen Confento Augustana unb Kleinem Kate- Unb 311 Frage V: „Sn welcher Weise ift etwa eine Sela- 
chismus einerfeits, Heidelberger Katechismus anderer- rung unb interpretation beS Bekenntnisstandes ber Landes-
feits faktisch in bestimmten Punkten ein Dissensus vor- kirche benfbar, welche bie bestehende Union nicht aufhebt unb
liegt, ift Frage IVa) in ber Form, in ber fie gestellt ift, doch einer möglichen Gefährdung ber Eindeutigkeit unb bamit
zu verneinen. Die hier vorliegende Schwierigkeit mürbe ber Einheit unb Feinheit ber Lehre begegnet?"
auch von ber Unionssynode anerkannt. ...Sie mar be- jagt das Gutachten:

Diese Frage betrifft vor allem bie Lehre von ber Taufe. 
Ein Weg zur Klärung fann vielleicht durch folgende Erwä-

ftrebt, ihn durch eine positive Darlegung beS in ben frag- 
lichen Punkten verbindlich zu Lehrenden zu überwinden.
Ihre Bemühung erstreckte sic allerdings nur auf bie gung angebahnt werden: Nach § 2 ber U.U. unb noch mehr 
Abendmahlslehre unb blieb infofern unvollständig, als nach ber Auslegung, bie bie Generalsynode von 1855 ihm 
bie ber Union zugrundegelegten Bekenntnisse über biefe gegeben hat, betrachtet unsere Landeskirche bie Confessio 
hinaus noch meitere Differenzen aufweifen."

Solche Differenzen werden festgestellt
1. in ber Lehre von ber Taufe,
2. in ber Christologie,
3. in ber Lehre vom Syllogismus practicus.

Ic merbe gleich beim nächsten Punkt zu bermerfen haben, 
dasz baS Gutachten bie beiben letztgenannten Punkte, also bie 
Differenz in ber Christologie unb im Syllogismus practicus

Augustana als das beiden evangelischen Konfessionen genteint- 
fame Grundbekenntnis. Wenn bie Confessio Augustana aus» 
drücklich als Lehrnorm im inhaltlichen Sinne präzisiert
mürbe, fo mürbe baS bedeuten:

„In ber Frage ber Abendmahlslehre bleibt § 5 U. U. 
in normativer Geltung. In allen übrigen Fragen, vor 
allem im Verständnis beS Taufsakramentes, ist- die Con- 
fessio Augustana und bie Lehre ber beiben Katechismen,
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soweit fie mit ber Augustana übereinftimmt, als Lehr- 
norm anzusehen."

Schlieszlic zur Frage VI: „Enthält ber gegenwärtige 
Katechismus ber Landeskirche Sätze, bie vom Bekenntnis her 
zu beanftanben finb?"

merben vier Punkte angeführt, in denen ber gegenwärtige 
Katechismus geradezu dogmatische Irrtümer enthält, näm- 
lich:

1. bei ben Fragen 4 unb 33, wo baS Nebeneinander von 
natürlicher Offenbarung unb biblischer Offenbarung als 
unerträglich bezeichnet mirb;

2. bei ber Frage 46 unb 47, mo bie Bezugnahme auf bas 
Wort als ben bie ÄirChe konstituierenden Faktor zunächst 
fehlt unb bann nachher, bei ber Frage 47, von ber Wort- 
verkündigung nur als Aufgabe ber Kirche unb nicht als 
ber bie Kirche gründenden unb erhaltenden Kraft bie 
Rede ift.

3. Besonders mangelhaft finb bie Fragen über bie Taufe 
60, 61 unb 64 unb

4. zur Abendmahlslehre bie Frage 71.
„Abgesehen von ben einzelnen Punkten" — so schlieszt

das Gutachten —, „in benen ber gegenwärtige Katechis- 
mus geradezu bogmatif Che Irrtümer enthält, zeigt er im
Ganzen eine so matte und unbestimmte Sprachgestalt, 
das bie Schaffung eines neuen Katechismus dringend er- 
forderlich erscheint. Hierzu könnte erwogen werden bie 
Wiederaufnahme des Kleinen Katechismus Luthers mit 
Beifügung wesentlicher Stücke des Heidelberger Katechis- 
mus im Auszug."

Der Inhalt dieses Gutachtens, das dürfen mir wohl schon 
heute sagen, bestärkt uns in ber Zuversicht, dasz mir berechtigt 
unb verpflichtet sind, in unserer unierten Landeskirche zu 
leben unb an einer neuen Grundordnung für biefe Landes- 
kirche zu arbeiten.

Wie das Gutachten für bie neue Grundordnung im cin- 
zelnen zu beachten unb zu nutzen ist, mirb bie neue Synode 
entscheiden müffen. Wir meinen aber, vorschlagen zu sollen, 
das schon heute bie alte Landessynode ber Theologischen Fa- 
kultät ber Universität Heidelberg ihren Dank ausspricht, 
etwa mit folgendem Schreiben:

„An ben Dekan ber Theologischen Fakultät ber 
Universität Heidelberg

in Heidelberg
Eure Spektabilität!

Der Kleine Verfasjungsausschusz hat ber Landessynode 
auf ihrer Herbsttagung über das Gutachten berichtet, das 
bie Theologische Fakultät ber Universität Heidelberg 
über Fragen betr. ben Bekenntnisstand ber Landeskirche 
erftattet hat.

Die Landessynode mirb das Gutachten in vollem Wort- 
laut als Anlage zu bem Verhandlungsbericht ber Herbst- 
tagung 1953 drucken. Der neuen Synode bleibt es vor- 
behalten, bas Outachten bei ben Entscheidungen über eine 
neue Grundordnung ber Landeskirche zu beachten unb zu 
nutzen.

Wir finb durch das Gutachten in unserer Zuversicht 
bestärkt worden, dasz mir berechtigt unb verpflichtet finb, 
an ber neuen Grundordnung ber Landeskirche zu arbeiten. 
Die Landessynode ift ber Theologischen Fakultät herzlich 
dankbar für bie mühevolle unb verantwortungsbewnszte, 
un§ fehr wertvolle Arbeit, bie sie im Dienste ber Landes- 
kirche geleifttet hat."

Ic habe bann schlieszlic noch von einer personellen Ver- 
änberung im Kleinen Verfassungsausschusz Kenntnis zu 
geben, bie unmittelbar bevorsteht. Wenn Kreisdekan D. Hof, 
ber bisher ja ber stellvertretende Vorsitzende beS Kleinen Ber- 
fassungsausschusses mar unb es heute noch ist, nun demnächst 
Oberkirchenrat mirb, fo hält er es nicht für richtig, Mitglied 
beS Kleinen Verfassungsausschusses zu bleiben, ba baS ja ein 
von ber Synode eingesetzter Ausschuß ift. Er ift aber bereit,

in derselben Weise, mie es früher ja schon Herr Oberkirchen- 
rat D. Dr. Friedrich unb bann später auch Herr Oberkirchen- 
rat Dr. Wendt getan haben unb tun, an ben Arbeiten beS 
kleinen Verfassungsausschusses meiter mitzuwirken. Der 
Kleine Verfassungsausschusz begrüszt diese Bereitschaft dankbar 
für bie Zeit, bie er noch zu verbringen unb zu wirken hat. Für 
biefe Zeit haben mir Herrn Pfarrer Kühlewein gebeten, ben 
stellvertretenden Vorsitz unb bie Arbeit ber Aktenführung unb 
ber Schriftleitung zu übernehmen. Er hat sic damit freund- 
lichst einverstanden erklärt.

Damit bin ich am Ende meines Gerichts. (Allgemeiner 
großer Beifall!)

Präsident Dr. Umhauer: Der ungewöhnliche Beifall, Herr 
Professor Dr. v. Dietze, ber Ihren Bericht begleitet hat, fagt 
Ihnen, mie sehr bie Synode banibar ift für Ihre Ausfüh- 
rungen. Sie haben in einer unübertrefflichen Weise bie Fülle 
von Gedanken unb Beschlüssen, bie in ber Arbeit beS Kleinen 
Verfassungsausschusses unb vor allem in dem Gutachten ber 
Theologischen Fakultät stecken, in einer auszerordentlich er- 
freulichen unb leicht faßlichen Weise zusammengestellt, unb 
mir finb Ihnen für diesen Überblick äuszerst dankbar.

Landesbischof D. Bender: An bie unter uns befindlichen 
Mitglieder ber theologischen Fakultät möchte ich zwei Fragen 
stellen. In bem Gutachten mirb gesagt, baß im Verständnis 
dessen, was Evangelium ift, zwischen bem Heidelberger 
Katechismus unb ber Augustana kein Unterschied bestände. 
Ist baS wirklich fo? Ist es möglich, baß in ber Lehre von ber 
Taufe unb vom hl. Abendmahl beftimmte Unterschiede zwi- 
schen beiben Bekenntnisschriften bestehen, nicht aber in ber 
zentralen Lehre vom Evangelium?

Die anbere Frage ift bie, ob bie Lehre vom Syllogismus 
practicus — für unfere Laien: bie Lehre, baß ber Christ aus 
bem Fortschritt feiner Heiligung einen Rückschluß ziehen kann 
auf feinen rechten Glaubensstand — heute praktisch ohne 
Bedeutung ift?

Berichterstatter Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: Darf ich 
bie Stelle aus bem Gutachten beriefen:

„Man mirb bie Andeutung biefer Lehre im Heidel- 
berger Katechismus 86 infofern als unerheblich übergehen 
können, als bicfeS Theologumenon innerhalb beS Heidel- 
berger Katechismus selbst nur fehr am Rande steht unb 
bie typisch reformierte Gestalt ber Prädestinationslehre, 
mit ber es fachlich zusammengehört, im Heidelberger 
Katechismus überhaupt fehlt"

Landesbischof D. Bender: Hinter ber Lehre bom Syllogis- 
mus practicus steht ein zentrales Anliegen, bas ic nach 
meinem Verständnis ber Hl. Schrift nicht bejahen kann. 
Ganz gemiß wirkt Gottes Geist in denen, bie glauben, Werke 
ber Gerechtigkeit. Aber ein anbereS ift eS, ob mir aus unseren 
Werken auf bem Weg beS Rückschlusses unS Gewiszheit dar- 
über verschaffen, ob mir im rechten Glauben stehen. Zu 
welchem Ergebnis märe ber Schächer gekommen, wenn er 
ben Syllogismus practicus auf sic angewandt hätte? Er 
hatte feine Zeit mehr, Werke ber Gerechtigkeit zu tun. Sein 
abgeschlossenes Leben mies feine „Zeichen" auf, an benen er 
sic feiner Erlösung hätte vergewissern können. Für ihn gab 
es nur ben ftarren Blick auf ben Mann an feiner Seite, ber 
ihm gesagt hatte: „Heute wirst du mit mir im Paradiese 
jein." Ic glaube, baß baS aber bie Situation beS Christen 
zu jeber Zeit ift. Die Gefahr beS Rückschlusses von unseren 
Werken auf unseren „Glaubensstand" ift ja gerabe bie, baß 
unser Blick von Christus auf uns abgezogen mirb. Der Glaube 
aber ficht nicht rückwärts unb nicht seitwärts, fonbern allein 
auf Jesus Christus, in bem unfere Erlösung allein unb ganz 
beschlossen ift.

Für mich fleht es bei ber Lehre vom Syllogismus practicus 
nicht um ein irrelevantes Theologumenon, fonbern um eine 
Lehre, bie ben Trost ber angefochtenen Gewissen gefährdet.

Professor D. Hupfeld: An fiCh bin ich ber Meinung, baß 
barüber heute nicht debattiert merben kann. Denn mir haben
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das Material nicht ba. Ic bin davon vollständig überrascht, 
das jetzt überhaupt barüber gesprochen merben soll.

Zweitens: Sowohl mein Kollege Hahn mie ic sind an ber 
Aufarbeitung biefeS Gutachtens nicht beteiligt. Ic habe es 
vor vielen Wochen durchgelesen und habe an einer ganz be- 
stimmten Stelle auch Fragezeichen gemacht. Aber ich weisz 
nicht mehr an welcher. Das liegt schon fo meit zurück, dasz ich 
barüber nichts fagen fann. Zu ben Fragen, bie eben ange- 
schnitten morben sind, mürbe man natürlich nur Stellung 
nehmen können, wenn man baS Material vor sic hätte. Da 
ic ben Heibelberger Katechismus nicht ausmenbig fann — 
ich bin im Lutherischen Katechismus unterrichtet — so bin 
ic schlechterdings nicht imstande, barüber heute etwas Gül- 
tiges zu fagen. 8c möchte nur im allgemeinen folgendes 
fagen:

Der Heidelberger Katechismus ift unter allen Katechismen, 
bie für bie reformierte Kirche von Bedeutung gewesen finb, 
ber bem Luthertum nächst stehende Katechismus, unb bie 
Theologen, bie an ihm gearbeitet haben, maren Schüler 
Melanchthons. Wir kommen bei biefer Erörterung auf bie 
sehr schwierige Frage, inwieweit ber Melanchthonianismus 
des Heibelberger Katechismus nicht in einer gewissen Distanz 
steht zu bem, was ursprünglich in ber Confessio Augustana 
auch von Melanchthon formuliert morben ift. Denn mir 
wissen alle, dasz Melanchthon selbst an ber Augustana auch 
forrigiert hat, unb feine Spüler haben in mancher Weise 
biefen veränderten Melanchthonianismus übernommen.

Aber ich möchte barum bitten, dasz mir barüber jetzt nicht 
meiter sprechen. Tas musz auf ber fünftigen Synode be- 
sprochen merben; ba musz man baS Material bei ber Hand 
haben, fonft geht bie Sache ins Leere hinein.

Landesbischof D. Bender: Der Zweck meiner Ausführungen 
mar, unfere Synodalen barauf hinzuweisen, daß bie Theo- 
logie für baS Leben ber Kirche eine grosze Bebeutung hat. 
Das Gerede von Theologumena als von abstrakten theologischen 
Sätzen, bie für baS Christenleben nichts bebeuteten, sollte 
unter unS feinen Raum haben. ES ift für einen Nicht- 
theologen gewisz nicht immer leicht, ja oft unmöglich, in bie 
theologische Begriffswelt einzudringen, aber es ift auch nicht 
jebermannS Aufgabe, Theologe zu fein. Aber bie Meinung, 
dasz bie Theologie sich als eine Art von Geheimwissenschaft 
auf einem Nebengeleise neben bem eigentlichen geistlichen 
Leben beS Einzelnen mie ber Kirche bewege, unb daß nur ab 
unb zu ein Verbindungsweg hinüber unb herüber führt, ift 
völlig verkehrt. Hätten bie Verächter ber Theologie Recht, fo 
müszte ich bereuen, Theologie studiert zu haben, unb müszte 
jebem jungen Menschen Dom Studium ber Theologie abraten, 
meil fie zur Seligfeit nicht nur nichts nütze, sondern geradezu 
schädlich märe. ES sollte aber eine rechte Kirche wissen, das 
ihre Theologen für fie stellvertretend den Dienst tun, alle 
Fragen beS christlichen Glaubens immer mieber zu durch- 
benfen, benn mir sind als Christen zur Wahrheit erlöst unb 
barum auch zu ihr angehalten. Diese Arbeit ift bem Theo- 
logen innerhalb ber Kirche in einer befonberen Weise auf- 
getragen, meil er bafür auch einer befonberen Ausrüstung 
bedarf.

Wenn uns im Verlauf ber nächsten Synodalperiode Fragen 
vorgelegt merben, bie ben Theologen auf ben Plan rufen, 
bann sollen unb wollen mir unS hüten, gleich Don „unnötiger 
Theologisiererei" ober gar Don altem Theologengezänk zu 
reden, baS für uns heute feine Bebeutung mehr habe; ic 
denke an Fragen beS Bekenntnisses, an bie Frage, in welchem 
Verhältnis unfere Kirche heute zu ben Sätzen steht, bie 
unfere Bäter 1530 auf bem Reichstag Don Augsburg bekannt 
haben. ES gibt Leute, bie meinen, das bie Kirche bei bem 
Suchen nach Antmorten auf ihre entscheidenden Fragen nicht 
in bie Vergangenheit zurückschauen bürfe, es auch nicht 
brauche, meil ber $l. Geist heute mie geftern in ber Kirche 
wirksam fei. Wir finb mit benen, bie fo benfen, darin eins,

daß der pl. Geist nicht aufhört, die Christenheit zu erleuch- 
ten und zu sammeln, aber wir meinen, das mir gerade des- 
halb nach den Vätern fragen dürfen und sollen, die uns das 
Wort Gottes gesagt haben, meil es derselbe Geist ist, der an 
ihnen wirksam mar. Nur der Rückwärtsschauende musz jic 
erinnern lassen, das Jesus Christus auch heute und morgen 
ist; der „Gegenwartschrist" soll bedenken, das auch das 
Gestern der Kirche unter der Leitung Christi stand.

Wenn unfere Väter das „sola fide" — allein durch Glau- 
ben — so betont haben, so mar das nicht etwas, was mir 
heute nicht mehr so stark betonen müszten. Dazu nur einen 
Hinweis auf die Predigt, mie sie heute weithin herrschend ift.

Fragt man heute unfere jungen Theologen — und nicht 
nur unfere jungen! — was nach Gen. 3 das Wesen der 
Sünde ist, bann lautet gemeinhin bie Antwort: Sünde ift 
Ungehorsam, Übertretung ber Gebote Gottes. Das ift auch 
bie Sünde, aber nicht zuerst und in ihrer Wurzel. Der über- 
tretung des Wortes Gottes ift ber Zweifel an ber Wahr- 
heit und Güte Gottes vorausgegangen, das Sich-beeindrucken- 
lassen von ber Schlangenfrage: „Sollte Gott gesagt haben?" 
Der eigentlichen Ursache ber Sünde, dem Unglauben, ent- 
spricht das Heilmittel: Der Glaube. Darum im Neuen Testa- 
ment ber Glaube fo hoc gepriesen wird. Wo aber Glaube 
ift, kommt auch ber Gehorsam des Glaubens. Es ift aber für 
bie Predigt und Seelsorge von entscheidender Bedeutung, 
daß man um bie mahre Wurzel ber Sünde unb um das 
wahre Heilmittel weisz. Es mirb heute in unserer Predigt 
ben Menschen immer mieber gefagt, das fie zum Gehorsam 
Gottes sic menben müszten, aber es mirb ihnen nicht mit 
derselben Klarheit gesagt, wie es zur Überwindung des Un- 
gehorsams kommt. Es ift aber bie gröszte geistliche Not, wenn 
ein Mensch seufzen musz: „Ich bin ein kleines Kindelein und 
meine Kraft ift schwach; ich möchte gerne felig fein unb weisz 
nicht, mie ich's mach."

Professor D. Hupfeld: Ic musz noch einmal etwas sagen 
unb bie Theologische Fakultät in Schutz nehmen. (Zuruf: 
Landesbischof D. Bender: Ic habe nicht gegen bie Theo- 
logische Fakultät gerebet!) Doch, verzeihen Sie, Sie haben 
es doch fo dargestellt, als ob bie Theologische Fakultät selbst 
ben Unterschied gemacht hätte zwischen — sagen mir — 
Evangelium unb Theologumenon, das heiszt alfo, das das 
Gutachten als mehr ober minder irrelevant anzusehende 
dogmatische Aussage anzusehen ift.

Landesbischof D. Bender: Ic habe an bie Theol. Fakultät 
zwei Fragen gestellt. Was ic über ben unaufgebbaren Dienst 
ber Theologie unb miber ihre Verächter gefagt habe, das 
hat sic wirklich nicht an bie Adresse ber Fakultät gerichtet, 
denn eine Theol. Fakultät mürbe sic ja selbst aufgeben, 
wollte fie fich ber Skepsis gegenüber ber theologischen Arbeit 
öffnen.

Zu ber ganzen Frage möchte ic zuletzt noch sagen: Es 
gehört zu ben groszen kirchengeschichtlichen Beobachtungen, 
bah unb mie bie Heilige Schrift bort korrigiert und bewahrt, 
mo fie geehrt mirb. Ic habe das an meinem verehrten 
Lehrer @chlatter gesehen, ber mir immer ein Wegweiser in 
bie Bibel bleibt, auch wenn ic später manches anders habe 
sehen lernen müssen als er es gesehen hat.

Es geht bei ben Fragen, bie zwischen ben verschiedenen 
reformatorischen Bekenntnissen unb Bekenntniskirchen stehen, 
nicht darum, das eine ber andern ben seligmachenden Glau- 
ben abspricht, sondern ganz einfach barum, das mir jedes 
Bekenntnis — auch das eigene — meffen an ben Aussagen 
ber Hl. Schrift. Hier aber barf feine falsche Groszzügigkeit ober 
Ungründlichkeit Platz greifen. Die Predigt ber Kirche mürbe 
dadurc in verhängnisvoller Weise geprägt merben. Das mar 
unb ift mein Anliegen.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Als Nichttheologe möchte ich 
ein paar Worte fagen zu bem, was ber Bericht des Herrn 
Dr. v. Dietze gegeben hat und mie er auf uns gewirkt hat.

Wir sind banfbar bafür gewesen, dasz uns ber Bericht
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eines so respektablen Gremiums, wie baS bie Theologische 
Fakultät ber Universität Heidelberg ist, gegeben worden ift, 
unb das fie biefeS Gespräch nun führt in ber Hoffnung eines 
positiven Ausganges. Was bie konfessionelle Auseinander- 
setzung auch für bie daran interessierten Laien manchmal so 
wenig annehmbar macht, ift bie Art, in ber baS Gespräch 
geführt mirb, ber man es schon anmerkt, dasz es eigentlich 
fein Ergebnis haben mirb, baS ein echtes Gespräch bod) 
haben foil. Ein echtes Gespräch foll dazu bienen, daß einer 
vom anderen noch mehr an bie Sache herangeführt mirb. 
Wenn ic recht gehört habe, bann hat ber Bericht ber Fakul- 
tät biefeS Ergebnis, das hier feine unübersteiglichen Hinder- 
nisse für ein solches Gespräch finb, bas unserer Landeskirche 
aufgegeben ift durch bie Grundlage ihrer Verfassung. Die 
Worte beS Herrn Landesbischofs habe ich auch so nehmen 
wollen. Er gab bamit einen ersten Beitrag zur Weiterfüh- 
rung, auch sicher mit bem Ziel, das biefer Versuch positiv 
endigen müszte, wobei allerdings baS unb baS zu beachten 
fei. Unb nun möchte ich, das mir mit biefem Eindruck auch 
in bie Zukunft hineingehen unb nicht etwa ber Gefahr an- 
heimfallen, baß mir vielleicht burch eine nicht genügende 
Fundamentierung beS Gesprächs unb dadurch, das mir feine 
Unterlagen bei uns haben, unb dasz mir schon jetzt eingehen 
auf einen solchen erften Gesprächsbeitrag beS Herrn Landes- 
bischofs — daß mir bamit in bie Gefahr kommen, bie ic in 
bem Fakultätsgutachten so gut vermieden sehe.

Also zusammenfassend: Ic will nicht etwa mit meinem 
Wort dahin mirfen, dasz nun bas Gespräch oberflächlich wei- 
tergeführt mirb — nicht nur baS ift bie Furcht beS Herrn 
Landesbischofs —, sondern ich bin durchaus ber Meinung, 
dasz baS ganz ernst weitergeführt mirb. Aber mein Eindruck 
Von bem Gutachten mar, baß bas ein guter Anfang ift. Das 
barf man uns Nichttheologen nicht verübeln, dasz mir es für 
möglich, für nicht ganz ausgeschlossen halten, baß auch Theo- 
logen einmal voneinander lernen! Nicht wahr, baS märe doch 
denkbar! — unb dasz mir auf Grund dieses Fakultätsgut- 
achtens nun biefe Hoffnung haben. Unb deswegen schlage 
ic Vor — ich glaube auch im Sinne Von Professor Hupfeld —, 
dasz mir im Augenblick baS Gespräch abbrechen unb dasz mir 
marten, bis baS Gutachten in unseren Händen ift, unb in 
ber kirchlichen Presse weitermachen mit ber Hoffnung im 
Herzen, dasz auch biefe schwierigen Fragen zu einem positiven 
gegenfeitigen Verständnis führen können.

Abgeordneter Zitt: Ich gebe bie Anregung, dasz baS Gut- 
achten vielleicht Vorher schon in ber „Handreichung" gedruckt 
mirb unb mir eS balb in die Hand bekommen.

Berichterstatter Abgeordneter D. Dr. V. Dietze: Wer zu 
einer so bedeutungsvollen unb gehaltvollen Sache, wie eS 
biefeS Gutachten ber Theologischen Fakultät ift, baS Wort 
nimmt, ber steht immer in ber Gefahr, entweder zu viel ober 
zu wenig zu fagen. Ich habe wahrscheinlich in manchen Punk- 
ten zu wenig gesagt. Ic habe vielleicht nicht deutlich genug 
ausgesprochen, dasz ic — ich möchte beinahe fagen — selbst- 
verftänblich ber Auffassung bin: über biefeS Gutachten unb 
feinen Inhalt ift in unserem Kleinen Verfassungsausschusz, 
im Sanbe, in ber Synode, an unzähligen Stellen noch sehr 
ausführlich nachzudenken und zu beraten. Ic habe biefeS 
Gutachten hier in feinen wesentlichen Zügen wiederzugeben 
versucht, gerabe im Hinblick barauf, das ic ja hier in ber 
heutigen Tagung ben Antrag vorlegte, ein Dankschreiben an 
bie Theologische Fakultät ber Univerfität Heidelberg ergehen 
zu lassen, — alfo zur Begründung eines bestimmten Vor- 
schlages. Für ben Inhalt biefeS Dankschreibens glaubte ich, 
zum Ausdruck bringen zu dürfen, dasz mir durch baS Gut- 
achten in nuferer Zuversicht beftärft mürben, dasz mir be- 
rechtigt unb Verpflichtet finb, au ber neuen Grundordnung 
ber Landeskirche zu arbeiten. Unb ich habe weiter in Bezug 
auf baS Gutachten bie Ausdrücke gebraucht: eine mühevolle, 
verantwortungsbewuszte, un8 fehr wertvolle Arbeit. Ich 
habe absichtlich babei von jeher Zustimmung ober Kritik an

bcm Gutachten abgesehen, weil ic meinte, das fei im Augen- 
blic nicht bie Aufgabe. Sc wollte nur bie Synode soweit 
in Kenntnis setzen, wie es erforderlich ist, um über meinen 
Vorschlag, ein solches Dankschreiben ergehen zu lassen, zu 
befinben. Unb ic habe selbstverständlich aus bem Gutachten 
nur ganz kleine Ausschnitte gegeben unb habe dadurch viel- 
leicht dazu beigetragen, das ber Eindruck entstehen tonnte, 
als ob dieses Gutachten nun über schwierige Dinge etwas 
leicht hinweggegangen ober Schwierigkeiten aus bem Wege 
gegangen wäre. Unb ic möchte gerabe zu bem einen Punkt, 
an bem .sic bie Besprechung entzündete, an ben ber Herr 
Landesbischof besonders anknüpfte, zum Syllogismus prac- 
ticus, doch noch hervorheben: das Gutachten nimmt keinerlei 
Stellung zu ber Lehre vom Syllogismus überhaupt, sondern 
beachtet nur bie Frage, ob feine Lehre im Heidelberger 
Katechismus enthalten ift ober nicht. Unb da es zu ber Mei- 
nung tommt, dasz es im Heidelberger Katechismus nur sehr 
am Rande steht, unb dasz bie typisch reformatorische Gestalt 
ber Prädestinationslehre, mit ber dieser Syllogismus prac- 
ticus zusammenhängt, im Heidelberger Katechismus über- 
haupt nicht vertreten wird, fo tam es zu bem Ergebnis: Für 
bie ganz konkrete Frage, bie ber Kleine Verfassungsausschusz 
mit Zustimmung ber Synode ber Theologischen Fakultät 
vorgelegt hat, wie denn nun hier das Verhältnis des Heidel- 
berger Katechismus zur Confessio Augustana unb zum 
Kleinen Lutherischen Katechismus fei, für diese Frage ift bie 
Lehre Vom Syllogismus practicus unerheblich. — Das ift 
ber Inhalt des Gutachtens, unb das glaubte ic jetzt noch 
einmal hervorheben zu müssen, um nicht ben Eindruck auf- 
kommen zu lassen, als ob das Gutachten ben Schwierigkeiten 
unb ernften Problemen aus bem Wege gegangen wäre.

Ic bitte nunmehr bie Synode, über bie brei Dinge, bie 
ic angeregt ober beantragt habe, zu befinben:

1. bem Kleinen Verfassungsausschusz ben Auftrag zu geben, 
über ben Abschlusz feiner Arbeiten einen Bericht an ben 
Evang. Oberkirchenrat zu liefern unb das ganze Material 
dorthin zu leiten. (Dafür, das es an ben Evang. Ober- 
kirchenrat gehen soll, spricht ein rein praktischer Grund, 
er ift nämlich bie kontinuierliche Stelle, unb mir finb 
nicht in ber Lage, noch an bie alte Synode ober an bie 
neue zu berichten. Die neue Synode kann sic bann vom 
Oberkirchenrat alles geben lassen);

2. dieses Gutachten ber Theologischen Fakultät ber Universi- 
tät Heidelberg als Anlage zu bem jetzigen Verhandlungs- 
bericht drucken zu lassen, vielleicht ergänzt burch das, 
was ber Konsynodale Zitt ausgeführt hat. Unb

3. das Dankschreiben an bie Theologische Fakultät ber 
Universität Heidelberg etwa in ber Von mir vorgeschla- 
genen Fassung zu beschlieszen.

Präsident Dr. Umhauer: Es finb alfo brei Beschlüsse zu 
fassen. Ic möchte zunächst zur Diskussion unb Abstimmung 
stellen bie Frage, ob ber Theologischen Fakultät in Heidel- 
berg ber Dank ber Synode ausgesprochen werden foil in ber 
Form, wie sie ber Berichterstatter vorgeschlagen hat. Wider- 
spruc hiergegen erhebt sic nicht. Es ift alfo entsprechend 
beschlossen.

Der zweite Beschluß betrifft bie Veröffentlichung des Gut- 
achtens. Ic habe Verständnis dafür, das Herr Pfarrer Zitt 
möglichst balb in ben Besitz einer Veröffentlichung beS Gut- 
achtens kommen mill. Aber ich bitte zu erwägen, ob es nicht 
richtiger ift, dasz biefeS Gutachten, bas ja schlieszlic auf Ini- 
tiative unb im Auftrag ber Synode erftattet ift, erftmalige 
Publikation erfährt in bem gedruckten Sitzungsprotokoll, oc 
persönlich möchte fagen, es ift gewissermaszen eine Prestige- 
frage für bie Synode, das fie auch dieses Gutachten publi- 
ziert, unb baß eS nicht in irgendeiner anderen Zeitschrift 
ober Korrespondenz erftmalig erscheint. Ich frage Herrn 
Pfarrer Zitt, ob er auf feinem Antrag beharren wird. Dann 
mürbe ich zuerst über diesen Antrag abstimmen lassen.
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Abgeordneter Zitt: Ic kann nicht eine Prestigefrage der 
Synode darin sehen, sondern ic sehe darin eine Prestigefrage 
unserer Kirche. Ic bin schon Don so Dielen Amtsbrüdern 
nach dem Wortlaut dieses Gutachtens gefragt worden, das 
ic bei meinem Antrag bleiben möchte. Und ic meine, wir 
haben gerade als Synode ein Interesse daran und eine 
Freude darüber, dasz die Pfarrer so nach diesem Gutachten 
fragen und es ihnen ein wirkliches Anliegen ist.

Berichterstatter Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: Wir haben 
Anlas anzunehmen, das dieses Gutachten, sobald es bekannt 
wird, an anderen Stellen gedruckt wird. Wir können uns 
über diese Absicht freuen, weil das Gutachten Interesse be- 
gegnet. Aber eS würde doch — ic will nicht Don Prestige 
unferer Synode reden — fein glückliches Bild ergeben, wenn 
nun irgend eine andere Informationsquelle bald dieses Gut- 
achten veröffentlicht, ehe es da veröffentlicht wird, wo eS 
hingehört, im Verhandlungsbericht unferer Synode. Es wird 
aus diefem Gutachten ja Dor dem Zusammentritt der neuen 
Synode bestimmt feine Konsequenz gezogen werden. In- 
folgedessen glaube ich, das die Pfarrer, die mit groszem Inter-

esse auf biefeS Gutachten nun erpicht finb, unschwer beruhigt 
werden können, wenn man ihnen fagt: eS passiert jetzt noch 
nichts, und in wenigen Wochen habt ihr eS im Verhand- 
lungsbericht unferer Synode.

Es wird beschlossen, dasz baS Gutachten als Anlage zum 
Bericht über bie Verhandlungen ber Landessynode genommen 
wird unb dasz bie Drucklegung vorweggenommen wird in 
einer vergröszerten Auflage.

Präsident Dr. Umhauer: Wir kommen zu bem britten An- 
trag, bie Synode möge bem Kleinen Verfassungsausschusz 
den Auftrag geben, in feinen Arbeiten, wie Dom Herrn Be- 
richterstatter angedeutet, fortzufahren bis zum Zusammen- 
tritt ber neuen Synode unb baS Ergebnis feiner Arbeit bann 
bem Evang. Oberkirchenrat zur sachlichen Weiterbehandlung 
vorzulegen.

Gegen diesen Antrag erheben sic feine Bebenfen. Er ist 
demnach angenommen. — Damit sind wir am Ende unferer 
Tagesordnung angelangt.

Kreisdekan D. Maas spricht baS Schluzgebet.

Zweite öffentliche Sitzung
Herrenalb, Donnerstag, den 29. Oktober 1953, 15.30 Uhr..

Tagesordnung:
1.

Bekanntgabe Don Eingängen.

II.
Berichte des Finanzausschusses über
a) ben Entwurf eines kirchlichen Gesetzes betr. bie Hinter- 

bliebenenversorgung ber Geistlichen
Berichterstatter: Synodale Zitt;

b) bie Eingabe ber Verwaltungen ber im Kaiserswerther 
Verband bereinigten Diakonissenhäuser Freiburg, Beth- 
lehem-Karlsruhe, Karlsruhe-Rüppurr, Mannheim, 
Nonnenweier, Frankenstein-Wertheim, über bie Gewäh- 
rung eines laufenden Zuschusses

Berichterstatter: Synodale Zitt;
c) ben Antrag beS Evang. Pfarramtes Villingen auf Ge- 

Währung eines Zuschusses für Kirchenbauvorhaben
Berichterstatter: Synodale Schneider;

b) baS Gesuch beS Ebang. Altersheims in Kornberg um Ge- 
Währung eines Zuschusses

Berichterstatter: Synodale Schneider;
e) baS Gesuch ber Ebang. Kirchengemeinde Bab Krozingen 

um Gewährung eines Zuschusses zum Bau eines Sana- 
toriumS

Berichterstatter: Synodale Schneider.

III.
Bericht beS Hauptausschusses über
a) bie Eingabe ber Pfarrbruderschaft Hornberg betr. An- 

berung ber Perikopenordnung
Berichterstatter: Synodale Dürr;

b) die Eingabe des Mitarbeiterkreises ber Evang. Volks- 
miffion betr. bie hauptamtliche Beauftragung Don
Evangelisten

Berichterstatter: Synodale Dürr;
c) die Eingabe der Bezirkssynode Lörrac zur Frage ber 

Besetzung der Kreisdekanate
Berichterstatter: Synodale Dürr;

d) die Eingabe des Mitarbeiterkreises der Volksmission 
betr. Schaffung des Diakonats und einer diakonischen 
Ausbildungsstätte in der Evang. Landeskirche

Berichterstatter: Synodale Frank;

e) den Vorschlag für ein Wort ber Synode zur Lehrer-' 
bildungsfrage

Berichterstatter: Synodale Dürr.
IV.

Bericht beS Verfassungsausschusses über
bie Eingabe beS Evang. Pfarramts Münzesheim wegen 
Einführung ber Dienstbezeichnung eines „Altesten" für 
bewährte, aus bem Amte geschiedene Alteste

Berichterstatter: Synodale D. Dr. Don Dietze.
V.

Gemeinsamer Bericht beS Hauptausschusses, beS 
Verfassungsausschusses unb beS Finanzaus- 
schusses über

ben Entwurf eines kirchlichen Gesetzes betr. bie Anstellung 
unb bie Dienstverhältnisse ber Kirchenmusiker (Kirchen- 
musikergesetz)
Berichterstatter: Synodale Eisinger,

Synodale Dr. Kuhn, 
Synodale Schneider.

■
Präsident Dr. Umhauer eröffnet bie Sitzung.
Abgeordneter Müller spricht baS Eingangsgebet.

I.
Präsident Dr. Umhauer: 3c habe noch einige Ein- 

gänge bekanntzugeben. Frau Pfarrer Günther hat eine 
Danksagung für bie Befunbung unferer Teilnahme an bem 
Heimgang ihres Mannes übersandt. Frau Pfarrer Specht 
hat ein Schreiben an mich gerietet, worin fie ber Landes- 
synode ihren Dank ausspricht für baS Wort ber Anerkennung 
unb ben Kranz, womit ihr Mann am Grabe geehrt wurde.

Nun habe ic noch ein Entschuldigungsschreiben beS Herrn 
Oberstudiendirektor Dr. Lampp bekanntzugeben, baS bei mir 
schon am 23. Oktober eingegangen ift unb worin er mitteilt, 
dasz er leiber wiederum um Beurlaubung bitten musz, ba fein 
Arzt Don ber Teilnahme auch an ber bieSmaligen Sitzung 
dringend abgeraten hat. Schliesslich habe ich noch besonders 
zu erwähnen, was schon vorgestern hätte geschehen müssen, 
dasz ber Eintrag ber Städtekonferenz auf anderweitige Ver- 
teilung des Anteils ber Kirchengemeinden am Aufkommen
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der Kirchensteuer vom 19. Oktober bei mir am 23. Oktober 
eingegangen ist. Über den Antrag ist ja im Finanzausschuß 
bereits beraten worden.

II.
Wir gehen über zu Punkt II ber Tagesordnung: Ver- 

schiedene Berichte beS Finanzausschusses; zunächst über ben 
Entwurf eines kirchlichen Gesetzes betr. bie Hinter- 
b1iebenenverforgung ber Geistlichen.

Berichterstatter Abgeordneter Zitt: Der Finanzausschuß 
hat ben Entwurf eines kirchlichen Gesetzes, bie Hinter- 
bliebenenversorgung ber Geistlichen betr., ben ber Landes- 
firchenrat ber Synode vorgelegt hat, beraten. Die borge« 
schlagene Regelung will ber witwengeldberechtigten Witwe 
ben Entschlusz zu einer Wiederverheiratung erleichtern, so- 
weit sie durch bie Sorge gehemmt würde, das im Falle beS 
Todes beS zweiten Ehemannes ihre fernere Versorgung ge« 
mindert ober überhaupt in Frage gestellt ift. Wird ber Ent- 
wurf Gesetz, fo ift bamit auch eine Angleichung an ben Rechts- 
zustand in ben anberen Landeskirchen unb nach bem Deut- 
schen Beamtengeset in § 133 Abf. 3 vollzogen. Auszerdem ift 
laut Begründung zu diesem Gesetz, wie sie ber Landeskirchen- 
rat borlegt, bamit bie Voraussetzung geschaffen für eine ent« 
sprechende Versorgung wiederverheirateter Ostpfarrerwitwen 
nach Auflösung ber Che burch ben Tod beS Ehemannes. Der 
Finanzausschuß konnte sic bie rechtlichen unb sittlichen In- 
tensionen beS Entwurfes bollinhaltlich zu eigen machen. Die 
finanziellen Auswirkungen finb angesichts ber Seltenheit ber 
eintretenden Fälle gering unb dürften u. U. fogar durch Ein- 
sparungen infolge ber Einstellung ber Bezüge ber Witwe im 
Falle ber Wiederverheiratung mehr als ausgeglichen werden.

Der FA empfiehlt ber Synode bie Annahme beS Gesetz- 
entwurfs mit Rechtskraft bom 1. 10. 1953, was in § 2 beS 
Entwurfes einzufügen wäre.

Zur Klarstellung muß noch festgestellt werden, dasz Witwen, 
auf bie ber im Gesetz ins Auge gefaszte Tatbestand bereits zu- 
trifft, mit bem genannten Datum in ben Genusz ber genann« 
ten finanziellen Auswirkung beS Gesetzes kommen sollen.

Präsident Dr. Umbauer: Da ber Gesetzentwurf nur 
einen sachlichen Paragraphen hat, barf ich vorschlagen, dasz 
wir bie allgemeine Beratung mit ber Spezialberatung ber« 
binben. Ich eröffne bie Aussprache. Es melbet sic niemand 
zum Wort. Ic barf barauS schlieszen, dasz gegen ben Vor- 
schlag beS Ausschusses Bedenken nicht erhoben werden.

Ich bringe baS Gesetz zur Abstimmung. Wer bem Gesetz 
zustimmen will, ben bitte ich, die Hand zu erheben. — Ic 
bitte um bie Gegenprobe. — Wer enthält sich? — Das Gesetz 
ift einftimmig angenommen.

Wir kommen zu b) ber Tagesordnung: bie Eingabe 
ber Verwaltungen der im Kaiserswerther 
Verband vereinigten Diakonissenhäuser 
Freiburg, Bethlehem-Karlsruhe, Karlsruhe-Rüppurr, Mann« 
heim, Nonnenweier, Frankenstein-Wertheim, über bie Ge- 
währung eines laufenden Zuschusses.

Berichterstatter Abgeordneter Zitt: Dem FA lag ein Ge- 
such ber Verwaltungsräte ber im Kaiserswerther Verband 
vereinigten Diakonissenmutterhäuser Freiburg, Bethlehem- 
Karlsruhe, Karlsruhe-Rüppurr, Mannheim, Nonnenweier, 
Frankenstein- Wertheim, auf einen jährlichen Zuschuß in 
Höhe beS Grundgehalts beS ober ber in jebem ber Mutter« 
häuser angestellten Pfarrer vor. Bei ber Beratung wurde 
Konsynodale Hammann zur Begründung beS Antrages aus« 
führlic gehört. Er führte aus, dasz ein konkreter Anlasz bie 
babif Chen Mutterhäuser zu biefer Bitte zwingt. Die durch bie 
Lohnerhöhung ber letzten Jahre notwendig gewordenen Mehr« 
ausgaben finb in ben Mutterhäusern nicht mehr ober kaum 
noch zu tragen, weil bie Träger ber Schwestern- bzw. Kinder- 
pflegestationen im Lande, soweit fie Kirchengemeinden bar« 
stellen, sic weithin auszerstande sehen, eine Erhöhung ber

Schwesternvergütung aufzubringen. In den letzten Jahren 
unternommene Versuche um Beseitigung dieser Notlage sowie 
mehrere Besprechungen mit dem Evang. Oberkirchenrat 
brachten bis zur Stunde feinen wesentlichen Erfolg. Ter 
Finanzausschuß überzeugte sich, das eine Erhöhung der 
Kindergarten- ober Krankenvereinsbeiträge, bie selbstredend 
weithin schon durchgeführt worden ist, feine entscheidende 
Hilfe in dieser Sache fein kann.

Da bie Mutterhäuser ben Grundsatz beibehalten wollen, 
für ihre Diakonissen nur das Existenzminimum zu erbitten, 
muß bie unausbleibliche Folge fein, dasz sowohl bie wirt- 
schaftliche Versorgung wie auch bie Sicherstellung ber Alters- 
versorgung ber Diakonissen angesichts ber Überalterung des 
gefamten Standes von Jahr zu Jahr schwieriger wird. 
Gleichzeitig sehen fich bie Mutterhäuser auszerstande, nicht 
wenige bringenbe Aufgaben, bie heute von feiten ber Kirche 
gerabe an bie Mutterhäuser herangetragen werden, zu über- 
nehmen unb durchzuführen. Vor allem sind es bie durch 
Krieg unb Kriegsfolgen befonberS schwer getroffenen Mutter- 
häuser Karlsruhe-Bethlehem, Mannheim unb Werthcim- 
Frankenstein, bie in aller Kürze vor ganz groszen Sorgen in 
biefer Richtung stehen. Aber auch bie anberen Mutterhäuser 
finb bereits in biefeS Gefälle zunehmender Verschuldung ein- 
bezogen.

Die Verwaltungsräte ber Mutterhäuser haben mehrfach 
bie Möglichkeiten erwogen, auf welche Weise bie Landes- 
synode Abhilfe schaffen fönnte, soweit überhaupt auf dem 
Sektor ber Finanzen ben Mutterhäusern Hilfe geboten werden 
fann. Damit jedes Mutterhaus in Zukunft mit einem Fixum 
rechnen fönnte, hielten die Verwaltungsräte übereinstim- 
mend eS als baS für alle Mutterhäuser günstige Vorgehen, wenn 
bie Synode fich dazu entschlieszen würde, einen regelmäszigen 
Zuschuß zu gewähren. Dieser Zuschuß sollte nach bem vor- 
liegenben Gesuch bie Höhe eines Pfarrergrundgehaltes be- 
tragen.

In ben badischen Mutterhäusern befinben fich acht Pfarr- 
stellen (Freiburg eine, Karlsruhe-Bethlehem eine, Karlsruhe- 
Rüppurr zwei, Mannheim eine, Nonnenweier zwei, Wertheim 
eine). Diese Aufteilung entspricht in etwa auch ber Grösze ber 
Schwesternschaften. Die Mutterhauspfarrer werden unmit- 
telbar von ber Mutterhauskasse bezahlt entsprechend ihrem 
Dienstalter als landeskirchliche Pfarrer. Sie erhalten bie für 
biefe Stellen j. 8. übliche Stellenzulage von jährlich 500 DM.

In ber Aussprache erfannte ber Finanzausschusz einmütig 
an, daß eine Verpflichtung ber Landeskirche sowohl gegen- 
über ben Mutterhauspfarrern besteht, bie zwar de jure „als 
vom Dienst ber Landeskirche beurlaubte Pfarrer" gelten, 
aber de facto ber Landeskirche in vielerlei Weise Dienste tun, 
als auch gegenüber bem Diakonissenwerk selbit, das seit über 
hundert Jahren sehr wesentliche Aufgabe ber Kirche wahr- 
nimmt. Es entstand eine längere Debatte über bie Frage, 
in welcher Weise bie Kirche biefer ihrer Verpflichtung ge- 
recht werden könne. Da bereits von einigen Mutterhäusern 
(Freiburg, Karlsruhe-Bethlehem, Mannheim) Gesuche bem 
Oberkirchenrat borgelegt worden finb, bie über ben hier vor- 
liegenben Antrag hinausgehen unb um weitergehende Unter- 
stützung für bie dringlichsten Bauaufgaben bitten, hielt eS 
ber Finanzausschuß einftimmig für tunlicher, unter Absehen 
von bem durch bie Verwaltungsräte vorgeschlagenen MobuS 
ber Synode zu unterbreiten:

Es wolle ben sechs babifchen Mutterhäusern eine Unter- 
stützungsbeihilfe aus landeskirchlichen Mitteln gewährt 
werden. Auf begrünbeten Antrag können aus biefer im 
Zusammenhang mit ben Etatberatungen noch festzu- 
setzenden Summe ben einzelnen Mutterhäusern Zuschüsse 
gewährt werden.

Mit biefer Regelung glaubte ber FA, allen juristischen 
Fragen, bie mit ber Orientierung beS Zuschusses an ben
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ET-
man diese Diasporaarbeit dadurch unterstützen 

müsse, das man eben nicht allzu schwere und unmöglich zu

Pfarrgrundgehältern entstehen müszten, aus bem Wege zu Kirchengemeinden geben mirb, bie auszerstande finb, recht- 
gehen. zeitig ober in einem Jahr unferer Bitte zu entsprechen.

Abgeordneter Hammann: Hohe Synode! Zunächst ein Wort Die Kirchengemeinden finb auch deshalb weithin auszer- 
herzlichen Dankes an bie Mitglieber beS Finanzausschusses stande, biefer Bitte zu entsprechen, weil in vielen Gemein-
bafür, das soeben berichtet merben konnte, das bie Landes- ben noch katholische Schwestern finb, bie bis zum heutigen
firchc ihre Verpflichtung anerfennt, sowohl gegenüber ben Tag für eine Monatsvergütung von 40—50 DM an beren
Diakonissenhauspfarrern mie gegenüber bem Gesamtwerk Ordensmutterhäuser gestellt merben. Nicht wenige melden
ber Mutterhausdiakonie. Von biefer Basis hex mirb sich, fo bann ihre Kinder an ben katholischen Kindergarten ab oder
hoffen mir Mutterhauspfarrer unb Vertreter unferer Schwe- holen bie katholischen Schwestern. Unsere Amtsbrüder
sternschaften, ein Weg für bie Regelung biefeS Anliegens Hären, das
finden lassen.

Wenn nun von bem Herrn Berichterstatter ein anbercr tragenbe Saften auf bie evangelischen Gemeindeglieder lege,
Vorschlag für unser Anliegen gemacht murbe, fo glaube ich, fonbern ba müffe bie Gesamtkirche helfen. Verschiedene
im Namen ber badischen Mutterhäuser schon sprechen zu Versuche unb Vorschläge, bie in ben letzten Jahren mit bem
dürfen, menn ic sage, das auch biefer vorgeschlagene MobuS Herrn Landesbischof unb Oberkirchenrat Dr. Bürgy durch-
teilweise unserem Anliegen entsprechen kann. dacht unb angegriffen morben finb, haben noch nicht zu

Ich möchte baS Anliegen etwas meiter ausführen, als eS einem spürbaren Ergebnis bis jetzt geführt.
eben geschehen konnte. Zum Grundsätzlichen: ES bebarf wohl Neben bem Rückgang ber Opfer unb ber Unmöglichkeit, 
feiner langen Ausführungen, liebe Brüder unb Konsyno- dieses Minimum ber für uns notwendigen Einnahmen über-
bale, darauf hinzuweisen, das bie Stegelung biefeS Anliegens, haupt hereinbringen zu können, haben bie Mutterhäuser in
alfo bic Gewährung eines jährlichen Zuschusses nicht baS ben letzten Jahren, abgesehen von bem in ber Berichterstat-
Hauptanliegen unb nicht etwa bie entscheidende tung ermähnten Zustand ber Baulichkeiten in einigen Häu-
Abhilfe ber notvollen, zum Teil schon katastrophalen Lage fern, allerlei Aufgaben bekommen, bie natürlich nicht mit
ber Mutterhausdiakonie fein fann. diesen minimalen Einnahmen bewältigt merben können.

A und O bleibt bei uns, ob unsere liebe Landeskirche zu Aber die kirchliche Öffentlichkeit ermartet dies, und mit Recht:
der Lebendigkeit in den einzelnen Gemeinden sic führen läszt. denn unfete Mutterhäuser haben wohl die Räumlichkeiten,
das dieses übet 100 Jahren gesegnete und im Blick auf die müssen aber auch einen' Personalbestand haben, um die
vielen hundert Aufgaben dringend notwendige Werk der Räumlichkeiten für Freizeiten der kirchlichen Werke gewähren
Mutterhausdiakonie erhalten bleiben fann. Hier liegen ja zu können. Das Personal muß tarifmäßig wie in anderen
viel grözere Schwierigkeiten vor, als fie jetzt kurz geschildert Berufen bezahlt werden können. Diese Zeiten sind vorbei, in
werden können. Ic darf daran erinnern, das mir schon ein- denen mir unsere Schreiner etwa bis zum Küchenpersonal
mal auf ber letzten Sitzung ber Synode barüber einiges ge- hin anstellen konnten unter ber Voraussetzung, daß sie in
hört haben. Auch bie Geldfrage steht nicht etwa jetzt mit biefem Werk ber barmherzigen Nächstenliebe bereit mären,
einem Male auch mie bei manch anberen Aufgabengebieten auf monatlich 30—50 DM zu verzichten, als wenn fie Mn-
ber Landeskirche im Vordergrund. Wir möchten bei Löhes gestellte eines städtischen ober staatlichen Betriebes mären!
Diakonissenspruch, wenn gleich er nicht eingeengt verstanden Wir haben ba auch Entwicklungen in unseren Häusern,
werden barf, doch nach mie vor verbleiben: „Wir bienen nicht bie mir nicht aufhalten konnten. Das hat nun zur Folge, das
um Lohn, fonbern aus Dank und Liebe." Und deshalb ift mir nun Sie bitten müssen: Helfen Sie uns auch einmal
es ganz selbstverständlich, das mir bei bem Grundsatz ber auf biefe Weise!
Mutterhausdiakonie verbleiben müffen unb nur das Existenz- Die anbere Hilfe, bie mir von Ihnen auch heute wieder 
minimum, das bie Werke eben zur Bewältigung ber erbitten möchten, ift bie Fürbitte unb ein barm-
Aufgaben benötigen, erbitten unb ermarten. herziges Sprechen über ben Stand ber

Aber mie ficht es nun auf biefem Gebiet aus? Die Opfer- Schwester, bie ja eigentlich bem Herrn Christus zuliebe

und Frauen unserer Kirche sitzen, diese Fragen sehr ernst

bereitschaft unferer Gemeinden im Blick auf bie Mutterhaus- bereit ift, diesen Weg zu gehen.
diakonie ift auch sehr stark zurückgegangen. Während jedes Die Frage, die im FA diskutiert wurde, ob durch eine 
badische Mutterhaus in ben Jahren zwischen ben beiden etwaige Fusion einiger ober mehrerer Mutterhäuser wejent- 
Weltkriegen im allgemeinen eine hohe Summe als freie liche Geldeinsparungen erreicht werden tönnten, muszte bis- 
Liebesgabe vereinnahmen tonnte, ift biefe Summe in ben her von ben Verwaltungsräten ber Mutterhäuser einftimmig 
letzten Jahren um das Zehnfache Heiner geworden. Eine abgelehnt werden. Aber es ift nicht ausgeschlossen, daß in 
Selbstkostenrechnung einer Diakonisse hat ergeben, dasz mir kommenden Jahren in irgenbeiner zweckentsprechenden Weise 
für bie badischen Mutterhäuser bei unseren süddeutschen Ver- auch biefer Gedanke meiter verfolgt werden kann, unb feien 
hältnissen schon im Betriebsjahr 1952 unter knappster An- Sie überzeugt, dasz bie bafür verantwortlichen Mitglieder in 
setzung aller Bedürfnisse auf ben Satz zwischen 120 unb 130 ben einzelnen Verwaltungsräten, in benen ja weithin Män- 
DM gekommen finb. Das sind monatliche Selbstkosten für ner unb Frauen unferer Kirche sitzen, biefe Fragen sehr cruft 
eine Diakonisse, fomeit das Mutterhaus als Ganzes diese besprechen werden unb wenn fich wirklich daraus eine wesent- 
Diakonisse Zu versorgen hat. Nicht ift bamit gemeint bie liehe Hilfe ergeben sollte, biefe Fragen bejahen mürben. Aber 
Lebenshaltung mit bem Wirtschaftsgeld, das im allgemeinen fo ift bie Sage zur Zeit nicht. Ein Mutterhaus ist ein Werk, 
unmittelbar von ben Stationsträgern einer Schwester monat- baS durch Jahrzehnte hindurch getragen ift durch bestimmte 
lic ausgezahlt mirb. Es ift aber bamit gemeint alles, was zu Freundeskreise ber Kirche. Zu bem Mutterhaus gehört gleich- 
bem Lebensunterhalt gehört: Kleidung, Ausrüstung zum fam eine grözere kirchliche Öffentlichkeit, bie biefcS Werk 
Dienst, Ausbildung, Altersversorgung bis zum Ende. Wir trägt, unb es hat schon feinen Sinn, menn auch auf diesem 
erhalten aber bis zum heutigen Tag nur ben Sat von 100 Gebiet nicht alles reglementiert unb durchorganisiert mirb 
DM monatlich. Warum haben mir bis jetzt noch nicht auf bis ins letzte hinein.
120 ober 130 DM erhöht? Diese Frage, die selbstverständ- Es ift nun in Ihre Hände, in Ihre Entscheidung gelegt, 
lic gestellt werden musz, ift dahingehend zu beantworten: ob Sie, liebe Herren unb Brüder, biefeS Anliegen so ent- 
Wir werden in ben nächsten Monaten wahrscheinlich eine scheiden können, dasz unseren badischen Mutterhäusern wenig- 
Heine Erhöhung erbitten müffen. Da mir aber schon seither, stens anfangsweise unb wenigstens teilweise geholfen werden 
um überhaupt auf 100 DM zu kommen, im Saufe ber letzten fann. Es ift ganz selbstverständlich, daß auf einen beson- 
Jahre feit ber Nachkriegszeit einige Male Erhöhungen er- deren Antrag hin, mie es vorhin vom Herrn Berichterstatter 
bitten muszten, müffen mir befürchten, das es nicht wenige vorgetragen murbe, biefe zur Verfügung gestellten Gelder zu

kann. Es ist ganz selbstverständlich, daß auf einen besont- 
deren Antrag hin, wie es vorhin vom Herrn Berichterstatter
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geben wären. Es ist mir klar, dasz neben den vielen anderen 
Verpflichtungen, die gerade in diesen Tagen unsere Landes- 
synode vor sic sieht, nun auch diese Bitte als eine vielleicht 
sehr schwer zu erfüllende Bitte hinzukommen wird. Aber be- 
denken Sie, wir haben in den Mutterhäusern bisher einfad) 
aus Rücksicht und in der Erkenntnis, dasz die anderen 
Werke der Kirche ebenfalls dringend ihre Aufgabe er- 
ledigen müssen, geschwiegen, weil es die Art der Mutter- 
häuser ist, die ganze Frage ber Finanzierung nicht in den 
Vordergrund zu rücken. Wenn wir das jetzt in diesem Sahr 
zum ersten Male in dieser deutlichen Weise getan haben, 
bann bitte ic Sie, baran zu denken: wir haben das nur 
getan, weil wir Ihrer Hilfe bedürfen! Viele 
hundert Schwestern warten in diesen Tagen auf Ihre Ent- 
scheidung!

Abgeordneter Bernlehr! Siebe Herren unb Brüder! Un- 
jere Gemeindeglieder wissen weithin, was fie bem gesegneten 
Dienst ihrer Schwestern, ihrer Kinderschwestern unb ihrer 
Krankenschwestern, zu verdanken haben. Aber es wird oft viel- 
leicht nicht gesehen, was für eine grosze Bedeutung unsere 
Schwestern auch haben für das gesamte kirchliche Leben, für 
die Stärkung des Glaubenslebens in unferen Gemeinden. 
Und das werden wir vielleicht erft in den nächsten Jahren 
oder Jahrzehnten erkennen, wenn in den einzelnen Gemein- 
den feine Krankenschwestern mehr fein können, und die Kin- 
derschulstationen nicht mehr besetzt werden können. Und 
darum, weil die Schwestern auch Unsagbares tun für das 
gesamtkirchliche Leben, darum glaube ich, ift es eine Ver- 
pflichtung ber Landeskirche, auch ber Diakonie, soweit fie 
kann, finanziell zu Hilfe zu fommen. Auch jeber Kirchengemein- 
berat unb jeber Vorstand hat bie Verpflichtung, für bie wirt- 
schaftliche Versorgung feiner Schwestern nach bestem Wissen 
unb Gewissen zu forgen unb jeber Schwester auch wirklich ein 
angemessenes Wirtschaftsgeld zu geben. Ic glaube, ba kann 
in ben einzelnen Kirchengemeinden noch manches getan wer- 
den. Bruder Hammann sprach im FA davon, dasz bie finan- 
zielle Basis ber Diakonie in ben einzelnen örtlichen Gemein- 
ben zu schmal unb zu schwankend wäre, nämlich dasz nur ein 
Teil ber Gemeindeglieder bem Krankenpflegeverein ange- 
hören. Darf ic ba kurz ber Synode das Beispiel von einer 
kleinen Gemeinde anführen, wie ba verantwortungsbewusste 
Gemeindeglieder sic zusammentaten, nm biefe Basis zu ver- 
breitem, unb um es zu erreichen, das ihre Krankenpflege- 
station nicht eingehen muszte. In dieser kleinen Gemeinde 
mürbe immer wieder gesagt, mir können unsere Kranken- 
pflegestation nicht mehr durchtragen, es geht nicht mehr, mir 
müssen fie aufgeben. Unb ba hat ein fleiner Kreis von ver- 
antwortungsbewuszten Gemeindegliedern sic zusammen- 
getan, hat sich bie Beitragsbüchlein geben lassen unb bann 
festgestellt, welche Gemeindeglieder noch nicht zum Kranken- 
pflegeverein gehören. Unb daraufhin haben fie systematisch 
das ganze Dorf durchbesucht unb eine systematijche Mit- 
aliederwerbung betrieben, bie auch Erfolg gehabt hat. Da 
Tann vielleicht noch manches geschehen, unb mir haben als 
Synodale, als Kirchengemeinderäte, als Vorstände ba eine 
grosze Verantwortung unb Verpflichtung, auch baS Unfere 
unb Entsprechende zu tun, bamit unfere Schwestern auch ein 
anftänbigeS unb angemessenes Existenzminimum erhalten 
unb eine gewisse wirtschaftliche Grundlage.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Meine lieben Herren unb Brü- 
ber! Ic fühle bie Pflicht eines Verwaltungsratsmitgliedes 
eines Hauses ber Diakonie, Ihnen unb barüber hinaus ben 
Gemeinden noch ein Wort über eine befonbere Not unferer 
Häuser zu fagen. Viel mehr als bie finanzielle Not beschäf- 
tigt uns bie Not beS nicht genügenden Nachwuchses an 
Schwestern. Das ift zunächst einmal eine Not, bie uns von 
ben Verwaltungsräten unb von ber Leitung unb unfere 
Schwestern selber bedrückt. Wir fragen uns, maS liegt an 
uns, dasz biefe Not uns getroffen hat, dasz mir statt dreiszig 
ober vierzig Schwestern, bie in einem Jahr zu uns fommen

füllten, nur zehn, fünfzehn ober bielleicht, wenns hoc kommt, 
zwanzig aufnehmen können. Unb feien Sie überzeugt, dasz 
bas eine ganz ernste Frage ist, bie mir immer wieder an uns 
stellen. Wir werden ja gewissermaszen genötigt, uns zu fragen, 
welche Fehler haben mir etma uns vorzuwerfen, dasz es zu 
biefem nun nicht neuen, sondern schon sehr lang geltenden 
Zustand gefommen ift, unb das dieser Zustand anhält. Aber 
es muß bei jeber Gelegenheit gejagt merben, dasz es bie Ge- 
meinden drauszen hören unb wissen. Ich gestehe, dasz ic dem 
Landeswohlfahrtspfarrer — er hat neulich beim letzten Fest 
ber inneren Mission in Lahr gepredigt — gleich nach der 
Predigt gejagt habe: Herr Pfarrer, Sie haben vergessen, auf 
biefe Not unferer Häuser hinzuweisen, unfere Gemeinden 
müssen um fie wissen. Denn bie Gemeinden sind ja bie 
ersten, bie babon betroffen merben. Ich hatte gehofft, unser 
Bruder Bernlehr merbe als Mitglied desselben Verwal- 
tungsrats über biefen Punkt ausführlich reben unb mir 
bamit ersparen, nun auch bas Wort zu ergreifen. Er hat es 
nicht getan, sondern er hat als Gemeindepfarrer gerebet. 
Dafür bin ic ihm natürlich sehr banibar. Aber nun ift es 
so, daß eben unfere Gemeinden auch bas erfennen müssen. 
Viele Gemeinden haben ihre Verbundenheit mit unferen 
Häusern früher dadurch bekundet, dasz in ganz regelmässigen 
Abständen junge Mädchen zu uns gefommen sind. Es mirb 
natürlich künftig fo fein müssen bei ber Entscheidung über 
bie Besetzung von Gemeindestationen, dasz unfere Vorstände 
sic fragen, können mir dieser Gemeinde noch eine Schwester 
schicken, nachdem feit Jahren ober Jahrzehnten aus dieser 
Gemeinde feine junge Schwester mehr zu uns gefommen ift. 
Das mirb also bie notwendige Folge fein, das mir Dielen 
Gemeinden, Diel mehr als uns lieb ift — das heiszt, das 
ift gar nicht das richtige Wort —, mir möchten natürlich 
gerne allen Gemeinden Schwestern schicken, mir werden eS 
aber nicht mehr fönnen. Es mirb bazu nicht mehr fommen, 
mir merben unferen Wirkungsbereich in ben nächsten Jahren 
unb Jahrzehnten fo einschränken müssen, dasz es auch bas 
letzte Gemeindeglied sieht. Wir müssen rechtzeitig auf biefe 
Gefahr aufmerksam machen. Bitte, sehen Sie biefe Gefahr 
unb bitte, tragen Sie fie mit, das mir in ben Staub gesetzt 
merben, möglichst wenig Stationen eingehen z« lassen, mög- 
lichst wenig Schwestern versagen Zu müssen.

Die Gemeinden müssen ihre Liebe, ihre Verbundenheit 
mit unferen Häusern dadurch zeigen. Es ift zweifellos ber 
Erweis, dasz noch lebendige Gemeinden vorhanden sind, bie 
auch mit ben Werken ber Äfirche verbunden sind, nicht wahr, 
unb das bie Gemeinden um ihre Verantwortung wissen. Es 
musz bie Gemeinde wissen, das aus ihr in regelmässigen Ab- 
ständen junge Ideologen hervorgehen müssen; es musz bie 
Gemeinde wissen, dasz andere Kräfte, bie zur Arbeit in 
den Werken unferer Kirche berufen find, zu diesen Werken 
sic finden; und eS müssen unfere Gemeinden auch wissen, 
aus unferen Reihen müssen Diakonissen den Häusern un- 
feres Landes beitreten. Es ift fo, darüber darf die Gemeinde 
deS SandeS und die einzelnen Gemeinden vollkommen ruhig 
fein, unfere Diakonissenhäuser machen feinen Wettlauf um 
den Nachwuchs, machen sich nicht etma Nachwuchs streitig, 
sondern sie empfinden diefe Not als eine gemeinsame, mir 
tragen sie gemeinsam und bemühen uns, gemeinfame Wege 
Zu finden, ihr zu begegnen. Aber bie Gemeinden ihrerseits 
müssen wissen, an diefer Not haben mir mitzutragen, mir 
haben bann auch bie Folgen felber auf uns zu nehmen. Unb 
bie einzig mögliche Folgerung aus biefer Notlage ift, wenn 
bie Erkenntnis in ben Gemeinden wüchse, unfere Werke sind 
in ®efahr, mir müffen helfen. Der Ruf, ber an unfere jungen 
Leute ergeht zur Arbeit in ber Äirche, ber hat ein ganz 
anderes Gewicht, wenn junge Leute wissen, wenn ic biefen 
Ruf nicht höre, bann hört jemand in meiner Gemeinde 
biefen Ruf nicht, aber ber Ruf müszte in ber Gemeinde 
gehört merben. Dasz biefer Ruf in ber Gemeinde gehört 
merbe, bazu bitte ic Sie, liebe Herren unb Brüder, an
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Jhrem Teil beizutragen, bamit unsere Werke weiterhin ben Evang. Altersheim ift aus bem früheren Schwarzwälder 
Dienst tun können, zu bem fie sic berufen wissen, zu bem Rettungsheim hervorgegangen unb gehört zu ben ältesten 
Dienst beS Herrn ber Kirche! Einrichtungen der Inneren Mission in Baden. Es hat über-

Abgeorbneter Dr. Bier: Siebe Herren unb Brüder! Nac wiegend Fürsorgeempfänger in feiner Betreuung unb nur 
biefem ausführlichen Bericht möchte ich nur eines fagen: wenige Selbstzahler. Träger beS Altersheimes ift ein ein- 
Wir wollen bie Bitte unserer Mutterhäuser nac beften getragener Verein, Verw.-Ratsvorsitzender ift Derr Pfarrer 
Kräften wärmstens unterstützen. Kehrberger vom Diakonissenhaus Nonnenweier. Die Wirt-

Berichterstatter Abgeorbneter Zitt: Es märe noch hinzu- schaftlichkeit beS Heimes ift bei ber jetzigen Grösze kaum ge- 
zufügen, baß mir noch über bie Höhe im Zusammenhang geben. Es ift vorbildlichen Hauseltern zu danken, baß durch 
mit ber Etatberatung sprechen unb fie endgültig festlegen ihre bisherige aufopferungsfreudige Tätigkeit baS Alters- 
müssen. heim überhaupt durchgehalten werden konnte.

Dieses Altersheim befinbet sich nun in einer großen Not- 
lage, weil baS Haus berart baufällig geworden ift, das Ein-

Präsident Dr. Umhauer: Wollen Sie, bitte, ben Antrag 
n o c h m a l s v e r l e s e n .

Berichterstatter Abgeordneter Zitt: Der FA unterbreitet sturzgefahr broht. In biefem Zusammenhang muß gefagt
folgenden Antrag: werden, baß es sic seinerzeit auch nicht um einen Neubau

„Es wolle ben sechs badischen Mutterhäusern eine gehandelt hat, fonbern um bie Übernahme eines bestehenden
Unterstützungsbeihilfe aus landeskirchlichen Mitteln ge- älteren Bauernhauses, baS bann im Saufe ber Jahrzehnte
währt werden. Auf begrünbeten Antrag können aus dieser ausgebaut wurde. Eine gründliche Renovierung wird von
im Zusammenhang mit ben Etatberatungen noch festzu- Fachleuten auf runb 140 000 DM berechnet. Diese Tatsache
setzenden Summe ben einzelnen Mutterhäusern Zuschüsse legte ben Gedanken nahe z11 prüfen, ob nicht ein Neubau

gewährt werden." das einigere unb Zweckmäszigere fei. Bei biefem Neubau
Der Antrag wird einstimmig angenommen. könnte die Belegzahl auf 60 Personen mit einem größeren
Präfibent Dr. Umhauer: Wir kommen nunmehr zu bem Selbstzahleranteil erhöht werden, wodurch bie Wirtschaft-

Punkt 1c) ber Tagesordnung: ben Antrag beS Evang. lichkeit besser gesichert wäre. Ein solcher Neubau dürfte auf
Pfarramtes Villingen auf Gewährung eines Zu- rund 400 000,— DM sich stellen. Inaugenscheinnahme beS
schusses für Kirchenbauvorhaben. jetzigen Baues auch durch Mitglieder ber Synode (barunter

Fachleute wie unser Freund Dr. Schmechel) hat ergeben, 
baß eine Reparatur beS Hauses fich wohl kaum lohnen 
mürbe, fo baß tatsächlich bie Fragestellung lautet: Neubau 
ober Schließung ber Anstalt. Die verantwortlichen Herren 
beS Verwaltungsrates beS Altersheimes Hornberg glauben, 
50% ber etwaigen Neubaukosten selbst beschaffen zu können, 
unb bitten, bie anbere hälfte in baS Diasporaprogramm ein- 
zubeziehen.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Hohe Synode! 
Eine Eingabe beS Evang. Pfarramtes Villingen, Paulus- 
pfarrei, bittet um Gewährung einer groszzügigen Unter- 
stützung für ben Bau einer Kirche, verbunden mit Ge- 
meindehaus, Kirchendienerwohnung, Räumen für Jugend- 
arbeiten unb dergleichen. Der erfte Bauabschnitt, ben man 
ohne Kindergarten durchführen will, soll runb 350 000 DM 
foften. Da es sich um eine neuerrichtete zweite Pfarrei handelt.

Der VA war nac eingehender Besprechung der Meinung, 
A GAMGAT 02 RA AIA+ 112 a+h SAAuh-GaH D+HoY Girmon -

welche laut Eingabe über taufenb heimatbertriebene Ge- Der 04 mar nach emrtgeherber ®e|precpung oer ztetrtutg, 
meindeglieder umfaßt, unb welche bringenb nun einen Ge- dasz, obwohl eS fich nicht um ein Bauvorhaben einer Kirchen- 
meindemittelpunkt braucht, ift bie Notwendigkeit biefeS Bau- gemeinde handelt, unb nur indirekt kirchliche Interessen be- 
vorhabens wohl begründet. rührt sind, eben in dieser Diasporagemeinde biefer Stüt-

Das Gesuch warf bie grundsätzliche Frage auf, ob Bau- punkt evangelischen Lebens unb evangelischer Diakonie er» 
borhaben größerer feftgefügter Gemeinden in baS „Diaspora- halten werden sollte unb somit boCh eine Pflicht zur Hilfe 
bauprogramm" aufgenommen merben sollten. Der Finanz- vorliege. 3m Falle eines Neubaues könnte boCh ein gedie- 
ausschus mar ber Meinung, baß im Falle Villingen ber genes Altersheim für evangelische alte Seute ber meiteren 
Diasporacharakter durchaus noch gegeben fei unb baß eine Umgebung geschaffen merben. ES ift fein Zweifel, baß hier- 
Berücksichtigung ber Gemeinde durch zinsgünstige Tar- für ein Bedürfnis besteht. Man hat auch bie Abficht, baß 
lebenshingabe bis zu 50% ber Baukosten empfohlen merben man einen Teil beS Heimes als Pflegeheim einrichten unb 
kann. ES mirb baher folgender Antrag gestellt: organisieren will, b. h. das Leute, die einer leichten Pflege

„Die Synode wolle beschlieszen, ber Evang. Kirchen- bedürfen, 311 einem erhöhten Saß bann dort aufgenommen 
gemeinde Villingen zum Zwecke des Kirchbauvorhabens unb betreut mürben.
für bie dortige Pauluspfarrei Darlehen au§ dem Dia- 
sporaprogramm bis zur Höhe von 50% ber Baukosten 
zu gewähren."

Abgeordneter Frank: Ic möchte bie Synode bitten, dem 
Antrag beS Finanzausschusses das Ja zu geben. Die Paulus- 
gemeinde Villingen weisz ber Synode gewisz Dank für bie 
Bereitschaft zur Hilfe, damit bie Gemeinde zu einer Kirche 
kommt. Gerade in ber Diaspora ift eS wichtig, das ber Vogel 
fein Nest finbet, ben Ort, wo bie Frohe Botschaft von Jesus 
Christus in biblischer Ausrichtung verkündet wird inmitten 
ber uns Evangelischen fremben Welt ber römischen Kirche.

Der Finanzausschuß beantragt deshalb:
„Dem Altersheim Hornberg foD im Fall eines Neu- 

baus aus Mitteln beS Diasvorafonds ein zinsverbilliates 
Darlehen bis zu 50% ber Bausumme unter üblichen Be- 
dingungen gegeben werden."

Abgeordneter Bernlehr: Ich möchte bie Synode bitten, 
bem Antrag beS FA stattzugeben. AuS einem Brief möchte 
ic nur zwei Sätze vorlesen: „Jetzt finb bie alten Häuser,
b. h- die alten Gebäude, bie zudem durch ben Dornberger 
Bombenangriff schwer gelitten haben, bem Zusammenbruch 
nabe." Unb ber anbere Satz: „Entweder geht biefeS reine 

Präfibent Dr. Umhauer: Wünscht noch jemand baS Wort?, Liebeswerk ein, ober es wird geholfen." 
— Das ift nicht ber Fall. Dann kommen mir zur Abstim- Die Situation ift also bie, das biefeS Schifflein ber Sitite- 

ren Mission sinken musz. wenn Kirche unb Innere Mission 
nicht zu Hilfe kommen. Der Verwaltungsrat beS Hornberger 
Altersheim wird, wie wir eben gehört haben, sich bemühen.

mung. Sc nehme an, baß ber Antrag beS Ausschusses Shnen
noch in Erinnerung ist. — Das scheint ber Fall zu fein.

Der Antrag beS Finanzausschusses wird einstimmig an- 
genommen. Mittel aufzubringen, bamit ber Neubau zustandekommt, unb

Berichterstatter Abgeorbneter Schneider: Das Evang. bie Innere Mission wird auch Wittel beibringen. Aber ic
Altersheim Kornberg hat sic an ben Evang. Ober- finbe, wenn nun ein solches altes Werk ber inneren Mission
kirchenrat gewandt, um für ein auszergewöhnliches Bau- fo in Gefahr steht, baß bie Kirche bem SOS-Ruf sich nicht
vorhaben eine namhafte Unterstützung zu erhalten. Dieses versagen barf unb biefem sinkenden Schifflein zu Hilfe
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kommen und sic an der Rettungsaktion beteiligen musz. Und 
darum bitte ic die Synode herzlich, dem Antrag des FA 
zuzustimmen.

Abgeordneter Frank: Auf zwei Dinge darf noch kurz in 
diesem Zusammenhang hingewiesen werden:

Erstens bient dieses Altersheim nicht nur dem Kirchen- 
bezirk Hornberg, sondern weit darüber hinaus im Raum ber 
ganzen Schwarzwalddiaspora; soweit ic sehe, befindet sic 
von Offenburg bis gegen Konstanz unb hinüber gegen St. 
Blasien—Titisee usw. fein Altersheim evangelischer Prägung. 
Unb darum erscheint es ganz besonders wichtig, das dieses 
Haus unb gleichzeitig auch dieses Bollwerk evangelischen 
Glaubens im Raum ber Diaspora erhalten bleibt.

Unb nun zum anbern: Die Alterskurve ist ja in ben 
nächsten Jahren immer noch sehr im Steigen, bie Über- 
alterung im Wachsen begriffen, so dasz bie Zahl ber Alters- 
heime in ben kommenden Jahren unb Jahrzehnten nicht 
vermindert werden wird unb kann. Es werden bielmehr 
immer wieder ba unb dort auch noch neue Heime geschaffen 
werden müssen, um auch unferen Alten ein Heim für ihren 
Feierabend zu gewähren. Aus biefem doppelten Grund möchte 
ic auch an biefer Stelle ben Antrag des FA warm befür- 
worten unb bie Synode auch hier um ihre Zustimmung 
bitten.
Der Antrag des Finanzausschusses wird einstimmig an-

genommen.

Präsident Dr. Umbauer: Nun kommt ber Bericht des FA 
über das Gesuch ber Evang. Kirchengemeinde 
Badförojingen um Gewährung eines Zuschusses zum 
Bau eines Sanatoriums.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Durch Herrn 
Oberkirchenrat Dr. Bürgy wurde im Zusammenhang mit 
ber Besprechung bcS Diasporaprogramms bem FA vorge- 
tragen, das ber Kirchengemeinderat Bad Krozingen beab- 
sichtige, ein größeres Sanatorium für in ben dortigen Bädern 
Heilung suchende evangelische Menschen zu bauen. Es fei in 
Krozingen als Heilbadgemeinde ein echtes Bedürfnis hier- 
für vorhanden, nachdem bon katholischer Seite ein groszer 
moderner Sanatoriumsbau erstellt worden fei. Die Gemeinde 
habe einen Versuch mit einem kleinen evangelischen Pen- 
sionsheim, welches in einem schenkungsweise überlassenen 
Hause eingerichtet wurde, gemacht, unb es habe sich ergeben, 
das ein solches Heim sehr erfolgreich unb wirtschaftlich nutz- 
bringend sich bewähre. Der FA war aber ber Meinung, das 
biefeS Vorhaben, baS an sic durchaus erwägenswert fei, 
nicht im Rahmen beS Diasporaprogramms finanziell geför- 
bert werden könne, denn es handle sic doch nicht um bie 
Förderung eines kirchlichen Baues im engeren Sinn. Auszer- 
bem feien bie Bedürfnisse ber zentralen kirchlichen Diaspora- 
arbeit fo grosz, baß fie bie zur Verfügung stehenden Mittel 
boll in Anspruch nehmen. Es müffe auch baS ganze Projekt 
nach ber wirtschaftlichen unb personellen Seite hin gründlich 
überprüft werden. Man war im FA auch ber Meinung, 
baft ber Träger eines solchen Sanatoriumsunternehmens 
nicht bie KG selbst, sondern ein eingetragener Verein ober 
eine Wirtschaftsgesellschaft selbst fein sollte, bei ber selbst- 
verständlich evangelische Persönlichkeiten tragend unb führend 
fein müssen. Wenn bie Voraussetzungen ber Überprüfung 
ber Gestaltung unb Form biefeS Wirtschaftsunternehmens 
eines Sanatoriums erfüllt feien, bann empfiehlt ber FA 
eine Darlehenshingabe bis zu 20% ber Bausumme nicht aus 
bem Diasporaprogramm, fonbern aus allgemeinen Fonds- 
mitteln.

Der Antrag beS Ausschusses wird einstimmig angenommen.
Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Im Zusammen- 

hang mit biefen Anträgen, bie irgendwie in Beziehung zum 
Diasporaproblem stehen, ergab bie Aussprache, baft ber FA 
ber Auffassung ift, eS sollen etwa zu erwartende Überschüsse 
aus bem jetzt laufenden Haushaltsjahr 1953/54 wiederum

für Neubau- unb Aufbauzwecke möglichst zu ben Bedingun- 
gen beS letztjährigen Diasporaprogramms unb nach bem 
gleichen Verfahren eingesetzt werden. Dabei wurde darauf 
hingewiesen, baft eine Ausweitung beS zu berücksichtigenden 
Gemeindekreises in ber Weise erfolgen soll, baft nicht nur 
Diasporagemeinden im engeren Sinne in Frage kommen, 
fonbern auch neugegründete Gemeinden ober städtische neue 
Teilgemeinden, welche im Aufbau begriffen sind unb drin- 
genb eines Gemeindemittelpunktes bedürfen, bie auS eigener 
Kraft aber einen Neubau noch nicht wagen können, zu be- 
rücksichtigen wären. Es ift also — wenn wir nun einen An- 
trag stellen — dessen Zweck dahin ausgerichtet, baft wir auch 
für biefeS Jahr noch einmal bie Mittel, bie aus ben Über- 
schüssen zu erwarten sind, — bekanntlich waren eS im letzten 
Jahr 2,2 Millionen; biefeS Jahr wird bei weitem nicht 
biefe Summe erreicht werden 'tonnen — zur Verfügung 
stellen. Diese Mittel gelten für ein zweites Diaspora- unb 
Aufbauprogramm.

Wir möchten vom FA alfo beantragen, baft
im Haushaltsjahr 1953/54 zu erwartende Überschüsse bem 
bestehenden Fonds für baS Diasporaprogramm zuge- 
führt werden unb ein zmeites Diasporabauprogramm 
entsprechend bem Aufkommen ausgearbeitet werde. Jn 
demselben sollen auch Bauvorhaben junger im Aufbau 
begriffener Gemeinden nach ben beftehenben Richtlinien 
eingegliedert werden, unb über biefeS Diasporaprogramm 
möglichst auf ber Frühjahrssynode ein Bericht unb Über- 
blic gegeben werden.

Ferner tamen bei ber Aussprache über das Diaspora- 
Programm bie Erfahrungen, welche aus ber bisherigen 
Handhabung beS letztjährigen Diasporaprogramms gesam- 
melt worden sind, zur Besprechung, unb eS wurde babei 
durch Herrn Oberkirchenrat Dr. Bürgy barauf hingewiesen, 
baft eS absolut notwendig fei, vielen kleinen, armen Diaspora- 
gemeinden neben bem zinsverbilligten Darlehen auch Bei- 
hilfen, b. h. verlorene Zuschüsse zu gewähren. Sonft wären 
sie effektiv nicht in ber Lage, auch bei entgegenkommendster 
Darlehensunterstützung solche Bauvorhaben zu beginnen. 
Als Beispiel wurde etwa ber Pfarrhausneubau ber 
Gemeinde Osterburken angeführt, einer Gemeinde, bie 
einfach nicht in ber Lage fei, irgendwelche wesentlichen eigenen 
Mittel aufzubringen. Die Aussprache ergab, baft ber FA sic 
ber Notwendigkeit solcher Beihilfen nicht verschyliezen will; 
sie fallen aber auf dringendste Notfälle begrenzt werden. 
Auszerdem ift ber FA ber Auffassung, baft biefe Beihilfen 
nicht aus ben Überschüssen, welche für baS Diasporaprogramm 
reserviert sind, genommen werden sollten, fonbern baft ein 
entsprechender Betrag im ordentlichen Haushalt einzusetzen 
fei. Als Richtlinien für bie Finanzgliederung in einem 
solchen Notfall ober Notstandsgemeinde wurde folgende 
Gliederung anerkannt:

10—20% Eigenkapital,
20% Beihilfe als verlorener Zuschuß unb ber Reft mit 
60—70%, je nach ber Höhe beS Eigenkapitals zinsver- 
billigtes Darlehen.

Der FA macht entsprechende Vorschläge für Einsparung 
im Haushaltsplan, um so unb fo viel DM für Beihilfen im 
ordentlichen Haushalt 1954/56 einsetzen zu können.

Ganz wollten mir nicht davon abgehen, baft auch eine 
relativ arme Gemeinde etmdS an Eigenbeihilfe mit auf- 
bringen müffe.

Der FA macht morgen bei ber Haushaltsberatung Vor- 
schläge, wie eine Summe von möglichst 200 000 DM, bie mir 
einmal für Beihilfen angenommen haben, im ordentlichen 
Haushalt 1954/55 eingesetzt merben kann. ES sind alfo zwei 
Anträge, über bie mir hier abstimmen müssen.

Präsident Dr. Umbauer: Ich frage zunächst bie Synode, 
ob fie bamit einverstanden ift, baft über biefe Frage, bie in 
ber Tagesordnung nicht aufgenommen ift, weil ich vom FA
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feine entsprechende Mitteilung erhalten hatte, heute beraten 
und abgestimmt wird.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Zur Geschäftsordnung! Ic 
glaube, das ic mich zu diesem Antrag befennen kann. Ic 
bin allerdings überrascht dadurch, das er jetzt zur Aussprache 
gestellt wird, und ic bin unsicher, ob er nicht eingreift in 
Erwägungen, die wir auch über Beihilfen an grosze Kirchen- 
gemeinden, über Stadtrandsiedlungen angestellt haben. Wird 
damit nicht etwas vorweggenommen, was doch in einem 
anderen Zusammenhang auch noch erwogen werden müszte?

Ic stelle das einmal zur Aussprache. Wenn man meint, 
das das unbeschadet her morgigen Besprechung jetzt geschehen 
kann, mill ic dem nicht widersprechen. Aber ic habe zunächst 
ein etwas unsicheres Gefühl, ob mir recht daran tun, jetzt 
zu verabschieden.

Abgeordneter Dr. Kuhn: Ich habe gewisse Bedenken, meine 
Zustimmung zu dieser Geschäftsordnungsfrage zu äuszern, 
und zwar deswegen, weil mir hoch über tiefe Frage zuvor 
eingehend uns Gedanken machen sollten. Tas ift in tiefer 
gedrängten Zeit wohl nicht möglich. Ic bin tafür, dasz 
tiefer Punkt nicht in tie Tagesordnung aufgenommen 
merte, unt das er zum Gegenstand einer besonderen Tagung 
gemacht merte.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Es ift tatsäch- 
lic nur ein Versehen, dasz ich das nicht auch noch mit auf- 
geschrieben habe. Der sachliche Zusammenhang zum mindesten 
des ersten Antrags, dasz mir uns zu einem zweiten Diaspora- 
Programm befennen, ift ohne weiteres gegeben gewesen durch 
tie trei Einzelfälle, tie ic vorgetragen habe.

Zum zweiten habe ic Bedenken, dasz mir morgen das 
machen. Einmal weil tie Beratung des Haushalts morgen 
sowieso zusammengedrängt ift auf eine Zeit von vier Stun- 
ten, unt tie werden mir vermutlich brauchen. Zum andern 
möchte ich nicht morgen in Gegenwart ter Regierungsver- 
treter auch solche Teilfragen behandeln, sondern tort soll ter 
grosze Wurf des Gesamthaushaltes zur Darstellung kommen. 
Ic halte es für unzweckmäszig, menn mir bann Teilfragen 
mit einfdhieben, tie im einzelnen nicht interessieren.

Des weiteren ift auch tie Frage ter Beihilfen eine Grund- 
satzfrage, tie ich heute gern flären möchte. Denn wenn Sie 
bem Antrag zustimmen, brauchen mir bei ben Beratungen 
des Haushaltes, tie mir heute abend im Finanzausschuß 
noch führen werden, tie Erhöhungen ter etwa 500 000 DM, 
tie jetzt schon trin stehen und tie, wie Herr Oberkirchenrat 
Dr. Bürgy uns sagte, vor allem für tie Groszstadtgemeinden 
getacht sind, nur um 200 000 DM vornehmen. Wenn Sie 
ablehnen, das mir für Diasporaaufbau auch Beihilfen geben 
werden, bann ift biefer Punkt gegenstandslos geworden für 
unsere Beratung heute abenb unt morgen.

Aus biefem Grund möchte ich bitten, bie formale Unter- 
lassung, das biefer Punkt nicht auf ber Tagesordnung steht, 
zu entschuldigen. Sachlich ift ber Zusammenhang ohne Zwei- 
fel mit ber jetzigen Beratung gegeben unb nicht in bem Haus- 
halt morgen.

Präsident Dr. Umhauer: Mir scheinen bie Gründe, bie ber 
Herr Berichterftatter gesagt hat, durchschlagend zu fein.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Ic habe meine Pflicht getan 
durc ben Hinweis auf bie Aufgaben, bie mir am Stadtrand 
ber groszen Städte haben. Aber ic möchte meinen, dasz das 
nicht zu kollidieren braucht mit einem solchen Antrag. Ic 
habe bie Hoffnung, dasz auch bie Groszstadtgemeinden mit 
ihren Notwendigkeiten boch noch zu ihrem Rechte kommen, 
unb deswegen werde ic mich bem Antrag anschlieszen.

Abgeordneter Dr. Kuhn: Hohe Synode! Herr Abgeordne- 
ter Schneider sprach eben davon unb regte an, dasz bie Über- 
schüsse für das Diasporaprogramm unb einen gewissen 
Aufbau Verwendung finden sollen. Ic kann nun bei ben 
gedrängten Worten, in denen Herr Abgeordneter Schneider 
sprach, nicht übersehen, in welchem Umfang diese Überschüsse 
für das Diasporaprogramm einerseits unb einen gewissen

Aufbau andererseits in Frage kommen sollen. Unb deswegen 
barf ich bitten, das uns vielleicht hierüber noch Aufschlüsse 
gegeben werden, unb zwar insbesondere im Zusammenhang 
mit bem Gedanken, daß nicht nur in ber Diaspora ein ge- 
wisser Aufbau notwendig ift, sondern auch in ben Stadtrand- 
siedlungen.

Aus biefem Grunde barf ich hier um einige erläuternde, 
zusätzliche Aufklärungen bitten.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Sc habe ja in 
meinen Ausführungen barauf hingewiesen, dasz das gerade 
bie Anderung in meinem zweiten Diasporaprogramm ift, 
daß neben ben eigentlichen Diasporaaufgaben int engeren 
Sinne nun auch bie Aufbaugemeinden berücksichtigt werden 
sollen. Es ift also bie von Ihnen gewünschte Erweiterung 
schon feftgelegt.

Zum zweiten möchte id) sagen, ber Antrag bezweckt nur 
das Eine, das unsere Synode noch bestimmt, was in biefem 
laufenden Haushaltsjahr an Überschuß erreicht wird, foil für 
ein zweites Diasporaprogramm verwendet werden, fonft 
laufen mir Gefahr, das u. U. eine neue Synode, bie bie 
gesamten Zusammenhänge aus ben letzten zwei Jahren über 
diese Bauaufgaben noch nicht kennen kann, weil sie wahr- 
scheinlic eine wesentlich veränderte Zusammensetzung haben 
wird, über biefe Überschüsse verfügt in einer Weise, bie nach­
her bie Gewährung ber jetzt schon geplanten unb in Rech- 
nung befindlichen Vorhaben vielleicht nicht mehr sicherstellt.

Also, das ift ber einzige Sinn, unb ich habe ja beigefügt, 
das Programm in feiner einzelnen Gliederung foil bann 
entsprechend bent Geldvolumen, das zur Verfügung steht, 
— sagen mir 1 ober 1,2 Millionen — borgelegt werden. Die 
Zweckbindung aber, bie grundsätzliche, an Diaspora unb Auf- 
baugemeinden, das foll jetzt feftgelegt werden. Darum geht 
es mir nur. Das liegt durchaus im Sinne Ihrer Anregung, 
Herr Abgeordneter Kuhn.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Die Anfrage bon Herrn 
Dr. Kuhn ift verständlich. Sie kam aus derselben Sorge, bie 
ich äuszerte, unb ba mir beibe es nicht für zweckmäszig hal- 
ten, das morgen biefe Frage erörtert wird, halte ich es doch 
für gut, dasz barüber noch ein paar Worte gefagt merben. 
Vielleicht beruhigen sie Herrn Dr. Kuhn.

Man könnte zunächst fagen: Gehen biefe 200 000 DM, bie 
mir nun vorsehen für Unterstützung bebürftiger Gemeinden 
im Zusammenhang mit ber Diaspora, nicht ben Groszstadt- 
gemeinden verloren, unb märe es nicht wichtiger, für biefe 
Stadtrandsiedlungen zu sorgen. Wenn das ber Fall märe, 
hätte id) Bebenfen. Aber es ift nicht ber Fall, sondern ich 
glaube, dasz das sogar eine Unterstützung des Gedankens ift. 
Sc mill jetzt nid)t viel vorwegnehmen von bem, was uns 
geftern im FA beschäftigt hat unb was mir morgen im 
Plenum noch erörtern müssen. Aber ic will auf das eine 
hinweisen: bie Schwierigkeit des Etats trotz ber verhältnis- 
mäszig groszen Steuereinkünfte liegt darin, dasz bie groszen 
Stäbte gezwungen sind, ordentliche Haushaltsmittel für 
auszerordentliche Aufgaben — das sind nämlich bie Bau- 
aufgaben — zu verwenden. Unb menn jetzt anerfannt mirb, 
dasz, mie bie Dinge heute im Baumefen liegen, hier etwas 
Besonderes geschehen musz, bann bedeutet bie Vorwegnahme 
heute eine Unterstützung beS Gesichtspunktes, ber uns mor- 
gen beschäftigen mirb: Wie ift ben Groszstadtgemeinden zu 
helfen.

Sc glaube alfo, dasz mir ruhig zustimmen tonnen. Die 
Synode mirb gerecht fein unb nicht nur bie Unterstützung 
von Diasporagemeinden in Betracht ziehen, fonbern auch ben 
Groszstädten geben, mas ihnen zukommt.

Abgeordneter Frank: Die Absicht, ben kleinen Gemeinden 
unb ben wachsenden Gemeinden am Rande ber Groszstadt zu 
helfen, begrüsze id) nicht nur aus bem einen Grunde, das 
biefen Gemeinden geholfen fei, fonbern aus noch einem an- 
beren, ber mir ganz wesentlich erscheint. ES soll baburch auch 
sichtbar merben, dasz bie Kirche nicht nur ein Geldverleihungs-
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institut ist, das Geld gibt und Geld wieder auc zurück- 
nimmt, sondern das die Kirche auch auf einem anderen 
Wege, eben auf dem Wege des Gebens und des Schenkens 
diesen Gemeinden eine wesentliche Hilfe darreicht.

Präsident Dr. Umhauer: 8c darf persönlich noch auf eine 
Frage aufmerksam machen, zu der der Herr Berichterstatter 
vielleicht Stellung nimmt. Wir müssen uns hüten, durch 
unsere Beschlüsse in die Kompetenz der kommenden Synode 
einzugreifen, und es tönnte jemand sagen, dadurch, das wir 
jetzt einen Beschluß darüber fassen, was mit den Überschüssen 
des laufenden Jahres im nächsten Jahr geschehen soll, hatten 
wir die Kompetenz der kommenden Synode vorweggenom- 
men. Vielleicht wird sic der Herr Berichterstatter zu dieser 
Frage noch äuszern.

Berichterstatter Abgeordneter ochneider: Sc mürbe solche 
Bedenken teilen, wenn die Überschüsse ganz ober teilweise aus 
einem Zeitramu, in dem bie neue Synode bereits zuständig 
ift, stammen mürben. Da fie aber ausschliesslich aus dem 
Zeitraum ber Haushaltsperiode biefer Synode, bie bis zum 
31. März bestimmt noch läuft, stammen, habe ich keinerlei 
Bedenken, das mir über bas, mas aus ben von uns geneh- 
migten alten Haushaltsvoranschlägen heraus anfällt, auch 
verfügen.

Präsident Dr. Umhauer: Wenn Sie, Herr Bürgermeister 
Schneider, noch sagen, nicht bloß bestimmt bis zum 31. März, 
sondern bestimmt noch in ben April hinein, bann sind bie 
Bedenken hinfällig; benn wenn mir auch nur noch einen 
Teil dieses neuen Haushaltsjahres im Amte sind, fo tönnen 
mir mit Fug unb Recht fagen: Was mir bis zum 31. weärz 
erübrigt haben, soll in ber unb ber Weise verwendet werden.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Ich mürbe solche 
das bie Frühjahrssynode frühestens im April einberufen 
werden tann.

Präsident Dr. Umhauer: Ich nehme baS auch an. Biel- 
leicht tann vom Oberkirchenrat in biefer Hinsicht eine Be- 
ruhigung gegeben merben.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Vielleicht kann ich Ihnen diese 
Frage von einer anberen Warte aus beleuchten. Der Ober- 
tirchenrat musz ja bie Bauvorhaben, um bie es hier geht, 
meiträumig unb langfristig planen. Unb ba ift es notwendig, 
das er bereits jetzt weisz, mie bie Synode, bie letzten Endes 
über biefe Ertragsüberschüsse zu beftimmen hat, über bie 
Verwendung bentt. Ic halte es also aus etatrechtlichen 
Gründen für notwendig, das in biefer letzten Sitzung vor 
Ablauf beS Rechnungsjahres über bie Frage ber Verwendung 
ber Ertragsüberschüsse ein richtunggebender Beschluß gefaszt 
mirb.

Präsident Dr. Umhauer: Meine Bedenken, bie ic nur zur 
Sprache bringen wollte, ohne bamit zur fagen, das ich fie 
für durchschlagend halte, merben baburch zerstreut, bah ic mir 
sage, bie neue Synode mirb allemal bei ihrem erften Zu- 
sammentreten schon, wenn ihr biefer Beschluß mcht gefallen 
follte, Gelegenheit haben, ihn abzuändern ober aufzuheben. 
Unb aus diesem Grunde scheinen mir also etatrechtliche Be- 
benfen bagegen, im Sinne ber beiben Anträge beS FA zu 
beschlieszen, nicht gegeben z11 fein.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: 8c glaube, das 
baS wohl nicht ganz zutreffen tann, bag bie neue Synode 
allemal ben Beschlusz, wenn mir ihn fassen, ändern könne. 
Gerade aus ben Ausführungen beS Herrn Oberkirchenrat 
Bürgy ift hervorgegangen, das mir jetzt schon einen gewissen 
Plan durchführen müssen, das mir meiter biefen Gemeinden 
auch eine Antmort etwa in ber Weise geben müssen: jawohl, 
eS kommt ein zweites Diasporaprogramm, unb ihr werdet 
barin aufgenommen merben tönnen, wenn bie unb bie Vor- 
aussetzungen erfüllt sind. Wenn man also biefe Verhand- 
hingen führt, bann muß man schon m. E. beftimmte Zusiche- 
rungen geben, bie zur Voraussetzung haben, daß ber jetzige 
Beschlusz auch durchgeführt mirb.

Es ift richtig, es tann eine neue Synode Beschlüsse, neue

Beschlüsse fassen. Aber in ber Sache sind sie nicht mehr 
möglich, weil ber heutige Beschluß eine Ausplanung vor- 
sieht unb baS Recht dazu bem Oberkirchenrat erteilt, ber eine 
Rückgängigmachung solcher gegebener Zusagen nicht mehr 
zulätzt.

Präsident Dr. Umhauer: Herr Bürgermeister Schneider, 
ich bin ber Auffassung, ein Plan ift noch leine Beschlusz- 
faffung. Planen tönnen mir natürlich für bas fommenbe 
Jahr, mir tönnen auch bem Oberkirchenrat fagen, nach un- 
ferer Auffassung stehe ihm für Diaspora- unb Stadtrand- 
siedlungszwecke eine bejtimmte Summe aus Überschüssen zur 
Verfügung. Er könne entsprechend vorbereiten. Aber mir 
tönnen nicht erzwingen, das in diesem Sinne bann nac 
Erlöschen unserer Mandatsdauer beschlossen mirb. Aber baS 
ift ja eine cura posterior. Darüber brauchen mir uns ben 
Seopf nicht zerbrechen. Ic habe schon gesagt, ic persönlich 
habe feine Bedenken, entsprechend ben Anträgen beS Finanz- 
ausschusses zu beschlieszen.

Abgeorbneter Dr. Schmechel: Ic sehe bie Situation fol- 
gendermaszen an: Ten Herrn Präsidenten bemegt bie Frage, 
ob mit einem Beschluß heute etwas in bie Wege geleitet 
mirb, mas rückgängig gemacht merben tann. Da bin ich der 
Meinung, es tann nicht rückgängig gemacht merben biefer 
Beschlusz, soweit er zur Ausführung gefommen ist. Unb er 
ift zur Ausführung gekommen bamit, das bestimmten Ge- 
meinden Zusicherungen gemacht merben unb ein Plan in 
Gang gesetzt ift. Es tönnte aber fein, das in ben nächsten 
Monaten biefer Überschuszbetrag nicht aufgebraucht mirb unb 
dasz er verfügbar bleibt. Ic tönnte mir benfen, das bie 
Synode sic berichten läszt, mie es bamit steht. Unb bie 
Synode tönnte einen weiteren Beschlusz herbeiführen, aber 
bamit tönnte nicht rückgängig gemacht merben, maS mir 
heute beschlieszen.

Diese Aufklärung wollte ic geben, bamit mir ruhig biefenBeschluß fassen.
Landesbischof D. Bender: Es muß uns allen ein Anliegen 

fein, dasz bas Verhältnis ber tommenben Synode zu ihrer 
Vorgängerin ein rechtes ift. Dies Verhältnis märe aber 
gleich von vornherein geftört, wenn bie neue Synode das 
Gefühl hätte, es märe ihr durch bie Verabschiedung beS Haus- 
haltsvoranschlags in ber letzten Sitzung durch bie alte 
Synode ein Recht weggenommen worden. Selbstverständlich 
mirb sic biefe Synode an ihre Befugnisse halten unb nicht 
unnötige Vorgriffe sic erlauben. Aber mir wollen nicht ver- 
gessen, das bie Kirche in einer inneren unb äuszeren Konti- 
nuität steht, bereu mir uns freuen wollen, unb das nicht 
mit jeber neuen Synode eine „neue" Ara in ber Kirche be- 
ginnt.

Es kommt mir barauf an, das biefe Synode ihrer Nach- 
folgerin im Frieden baS Steuer in bie Hand gibt, unb bie 
neue Synode mit Dank unb Ehrerbietung auf bie Arbeit 
ihrer Vorgängerin sieht.

Präsident Dr. Umhauer: Herr Berichterstatter, ich darf 
Sie bitten, bie beiben Anträge nochmals zu verlesen.

Berichterstatter Abgeorbneter Schneider: Der erfte Antrag 
lautet:

„Im Haushaltsjahr 1953/54 zu erwartende Überschüsse 
füllen bem bestehenden Fonds für baS Diasporaprogramm 
zugeführt merben unb ein zweites solches entsprechend 
bem Auffommen ausgearbeitet merben. Demselben füllen 
auch Bauvorhaben junger, im Aufbau begriffener Ge- 
meinben nach den bestehenden Richtlinien eingegliedert 
merben."

Der Antrag mirb einstimmig angenommen.
Berichterstatter Abgeorbneter Schneider: Der zweite An- 

trag hat folgenden Wortlaut:
„Im ordentlichen Haushaltsplan sollen für Beihilfen 

an Diasporagemeinden möglichst 200 000 DM eingesetzt 
merben. Als Richtlinien für bie Finanzgliederung für
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Bauvorhaben notleidender Gemeinden, bei denen eine 
Beihilfe in Frage kommt, wird vorgeschlagen:

10—20% Eigenkapital,
20% Beihilfe,

ber Rest 60—70% Darlehen."
Abgeordneter Kühlewein: Ic möchte fragen, tann man 

das jetzt im voraus schon vor bem ganzen Haushaltsplan 
beschlieszen unb bamit ein Stück des Haushaltsplanes vor- 
wegnehmen.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Wir haben in 
ben Beratungen im FA mit biefen 200 000 DM, bie wir 
schätzungsweise einfügen sollten, bereits gerechnet. Es ist 
uns gesagt worden, das tatsächlich baS Diasporaprogramm 
gerabe bei ben fehr armen unb notleidenden Gemeinden 
scheitern müszte, wenn wir keine Beihilfen als verlorenen 
Zuschuß gewähren fönnen. Ic finbe, baS ift eine solch 
zwingende Schuld, das biefe 200 000 DM eingesetzt werden 
müssen. Und idh glaube, fagen zu dürfen, wir können’s auch.

Auch ber zweite Antrag beS Finanzausschusses wird ein- 
stimmig angenommen.

III.
Präsident Dr. Umhauer: Wir gehen über zu ben Berichten 

beS Hauptausschusses, zunächst über bie Eingabe ber Pfarr- 
bruderschaft Hornberg betr. Anderung ber Peri- 
kopenordnung.

Berichterstatter Abgeordneter Dürr: Der Landessynode 
lag bei ihrer Sitzung am 6. Januar 1953 ein Antrag ber 
Pfarrbruderschaft beS Evang. Dekanats Hornberg vor. Er 
lautet:

„Die Landessynode wolle beschlieszen, unsere badische 
Perikopenreihe aufzugeben zugunsten einer Vereinheit- 
lichung ber Perikopen in ber Evang. Äirche in Deutsch- 
land (alte Evangelien unb Episteln sowie Eisenacher 
Reihe)."

Dem Dekanat Hornberg wurde vom Herrn Präsidenten 
unterm 29. 1. 1953 folgenbe Antwort gegeben:

„Die Landessynode hat in ihrer Sitzung vom 6. 1. 1953 
zu bem Antrag ber Pfarrbruderschaft beS Dekanats Horn- 
berg vom 3. 11. 1952 beschlossen, biefen Antrag an bie 
liturgische Kommission zu überweisen mit bem Bemer- 
ken, das biefeS Anliegen unter Berücksichtigung ber im 
Hauptausschusz ber Landessynode gemachten Ausführun- 
gen weiter bearbeitet werde

Es war bie einmütige Auffassung beS Hauptausschusses, 
das bie Behandlung biefer Frage nicht ohne gründliche 
Vorbereitung in Angriff genommen werden kann. Des- 
halb muszte sic bie Aussprache auf einige grundsätzliche 
Bemerkungen unb auf einige Einzelheiten beschränken. 
Folgendes wurde herausgestellt:

An einer Perikopenordnung foil unbebingt festgehalten 
werden. Wie weit aber baS Bedürfnis nach Vereinheit- 
lichung einer solchen Ordnung für dringlich unb für eine 
geordnete Verkündigung innerhalb ber ERiD als nötig 
bezeichnet werden kann, unb wie weit unfere bisherige 
badische Perikopenreihe beS erften bis vierten Jahrgangs 
biefem Bedürfnis nicht mehr entspricht, baS zu prüfen, ift 
Aufgabe ber liturgischen Kommission. Im einzelnen wurde 
schon festgestellt, das manche badische Perikopen, vielleicht 
auf Grund früherer dogmatischer Bedenken unb Über- 
legungen, anscheinend willkürlich im Zusammenhang beS 
Textes abgeschnitten worden sind. Auch paffen manche 
Perikopen mit Wochenspruc unb Wochenlied nicht ober 
nur schwer zusammen. Eine innere Übereinstimmung 
von Perikopen, Wochenspruc unb Wochenlied sollte 
wenigstens in Bälde für bie beiden erften Jahrgänge ber 
badischen Perikopenordnung bearbeitet werden."

Soweit bie Antwort beS Herrn Präsidenten an baS Deka- 
nat Hornberg.

Die liturgische Kommission hat durch Herrn Oberkirchen- 
rat Heidland bem Hauptausschusz baS Ergebnis ihrer Be-

ratung mitgeteilt. Es ergeben sic nach ihrer Meinung brei 
Möglichkeiten ber Stellungnahme ju bent Antrag ber Pfarr- 
bruderschaft Hornberg:

1. Die Perikopenordnung ber VERRD, bas heiszt ber Ver- 
einigten Epang. Lutherischen Kirchen Deutschlands, wird 
übernommen. Diese iff auch in nicht lutherischen Landes- 
kirchen in Gebrauch, 5. B. in Westfalen, Rheinland, 
Kurhessen unb Hessen. Sie tann alfo für bie Perikopen- 
reihe ber EST angesprochen werden. Sie hat neun 
Perikopenreihen, bie auf einen Zeitraum bon zehn 
Jahren verteilt sind. Die altkirchliche Evangelien- unb 
Epistelreihe in ihrer ursprünglichen Form bestimmt je 
zweimal in biefem Zeitraum bon zehn Jahren bie Texte. 
Die übrigen Reihen werden in ben restlichen sechs 
Jahren verwendet unb zwar fo, baß bie in ihnen ge- 
gebenen Perikopen jeweils durch eine Kommission ge- 
mischt für jebeS ber sechs Jahre vorher festgelegt werden. 
Dabei sind keine konfessionellen Motive maszgebend, es 
arbeiten in dieser Kommission auch Vertreter ber 
unierten Kirchen mit, unb es tönnte bestimmt auch ein 
Vertreter unferer Landeskirche an biefer Arbeit beteiligt 
werden.

Für bie Übernahme ber Perikopenordnung ber VERD 
sprechen folgenbe Gesichtspunkte:

a) Die so fehr erwünschte Einheitlichkeit innerhalb ber 
ExeiD, zu ber wir burch baS neue Gesangbuch unb bie 
Liturgie schon beigetragen haben, würde weiter geför- 
bert.

b) Dem Prediger stünden baburch reichlichere Arbeitshilfen 
zur Verfügung, ba fast alle einschlägigen Zeitschriften 
Meditationen über bie Perikopen ber VERD bringen.

c) Die Zahl ber Schriftabschnitte ift um ein Viertel bis 
ein drittel gröszer als in unferer Ordnung. Dadurch 
wird ber Reichtum ber Bibel mehr ausgeschöpft.

d) Die Perikopen ber VERD nehmen Bezug auf bie 
Wochensprüche unb Wochenlieder. Diese Übereinstimmung
der Perikopen und 
letzten Tagung der 
wert bezeichnet.

Wochensprüche wurde in ber vor- 
Synode als besonders wünschens-

Zu bedenken ist freilich, daß die Perikopenordnung der 
VELKD noch nichts Endgültiges ist, sondern erst einen Ver- 
juc darstellt, der noch geändert werden kann.

2. Die zweite Möglichkeit wäre damit gegeben, das die 
erste und zweite Reihe unserer Perikopenordnung über­
arbeitet wird und zwar so, das die Perikopen, in denen 

• sic die altkirchliche Evangelien- und Epistelreihe von 
unseren beiden ersten Reihen unterscheiden, bei uns in 
Klammer zugesetzt werden und ihre Verwendung dem 
Pfarrer freigestellt wird. Bei der Epistelreihe sollte es 
ihm überlassen bleiben, die Texte abzugrenzen.

3. Als dritte Möglichkeit könnte der status quo erhalten 
bleiben. Unsere Ordnung enthält doch auch einen groszen 
Reichtum an Schriftstellen. Praktisch haben wir nicht 
nur vier, sondern mindestens sechs Reihen dadurch, das 
in der dritten und vierten Reihe für jeden Sonntag 
mehrere Texte angegeben sind.

Die Mehrheit der Mitglieder des Hauptausschusses neigt 
zu der Annahme der Perikopenordnung der ERiD bzw. ber 
VERSD. Doch hält es ber Ausschuß nicht für angebracht, 
schon auf dieser Synode eine Entscheidung zu treffen. Wenn 
auch ber Antrag auf Anderung ber Perikopenordnung den 
Bezirkssynoden nicht borgelegt zu werden braucht, ba es sic 
ja nicht um Neueinführung eines Lehrbuches handelt, so 
sollte er doch zuerst auf den Pfarrkonferenzen besprochen 
werden. Würde das auf ben Frühjahrspfarrkonferenzen ge- 
schehen, bann tonnte sic nach Eingang ber Meinungen ber 
Pfarrkonferenzen bie neue Landessynode auf ihrer Herbst- 
tagung entscheiden.

Mit bem erften Advent 1954 beginnt bie Perikopenordnung 
ber VELKD mit ber altkirchlichen Evangelienreihe. Unsere
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Orbnung beginnt mit biefer Reihe bereits am erften Advent 
biefes Jahres. Um bei ber eventuellen Annahme ber Peri- 
kopenordnung ber VELKD ben Anschluß an biefe ju finden, 
müszte in bem kommenden Kirchenjahr bei uns eine anbere 
Perikopenreihe Verwendung finden. Es märe ratfam, un- 
beschadet ber Entscheidung ber Pfarrkonferenzen unb ber 
Landessynode, schon in biefem Jahre bie für 1953/54 fest- 
gelegte Reihe ber Perikopenordnung ber VELRD ju be- 
nutzen. Die ®efahr, bak bann Texte borlägen, über bie 
bereits in bem jetzt ju Ende gehenden Kirchenjahr geprebigt 
murbe, besteht nur ju ganj geringem Teil. An fünfundfünf- 
jig Sonntagen enthält bie Perikopenordnung ber VEERT 
anbere Texte, nur an sechs Sonntagen stimmt fie mit ber 
derzeitigen Reihe überein.

Der Hauptausschus schlägt deswegen ber Synode vor, fol- 
genbeS zu beschlieszen:

1. Die Frage ber Anderung unferer Perikopenordnung foil 
ben Frühjahrspfarrkonferenzen mit bem Bericht ber 
Liturgischen Kommission unb beS Hauptausjcusses jur 
Besprechung vorgelegt merben, bamit bie neue Landes- 
synode auf ihrer Herbsttagung über biefe Frage ent- 
scheiden kann.

2. Der Oberkirchenrat wird gebeten, umgehend ben Pfarr- 
ämtern mitzuteilen, das am 1. Advent biefes Jahres 
nicht bie erste badische Evangelienreihe beginnt, fonbern 
bie betreffenbe Perikopenreihe ber ERiD. Diese ift ben 
Pfarrämtern bekanntzugeben unb jur Benutzung zu 
empfehlen.

Als Schriftlesung füll bie altkirchliche Evangelienreihe 
(bie erfte badische Evangelienreihe) in ber von ber ERiD 
festgelegten Weise verwendet merben. Auch bieS märe 
ben Pfarrämtern mitzuteilen.

Der Antrag wird ohne Aussprache angenommen.
Präsident Dr. Umhauer: Wir gehen über ju bem Bericht 

beS Hauptausschusses über bie Eingabe beS Mitarbeiterkreises 
ber Evang. Volksmission betr. bie hauptamtliche Be- 
auftragung von Evangelisten.

Berichterstatter Abgeordneter Dürr: Der Antrag lautet:
„Die in Nonnenweier versammelten Mitarbeiter ber 

Volksmission stellen an bie Landessynode ben Antrag, bie 
rechtliche Grundlage bafür ju schaffen, das baS biblische 
Amt beS Evangelisten in unferer Landeskirche wieder 
Wirklichkeit wird."

Die schriftliche Begründung lautet:
„Die Heilige Schrift kennt nicht nur ein Amt 

in ber Gemeinde. Zur missionarischen Durchdringung ber 
Gemeinden halten mir es für bringenb notmenbig, das 
neben ben freiwilligen Mitarbeitern auch hauptamtliche 
Evangelisten in gröszerer Zahl jur Perfügung stehen. Da- 
her erbitten mir, für biefe Arbeit Pfarrer unb anbere 
geeignete Männer kirchlich mit bem Dienst ber Evangeli- 
fation ju beauftragen."

Mündlic mirb biefer Antrag noch meiter bamit begründet, 
das bie Zahl ber Evangelisationen stark zurückgegangen ift. 
Der Grund liegt besonders barin, bafe infolge ber starken 
dienstlichen Inanspruchnahme in ihren Gemeinden Pfarrer 
ju bem Dienst ber Evangelisation sic nicht mehr jur Ver- 
fügung stellen können. Auszerkirchliche Kreife sind bagegen 
in ber Abhaltung von Evangelisationen unb Zeltmissionen 
sehr eifrig. Dadurch merben leicht treue Gemeindeglieder ber 
Kirche entfrembet.

Gegen ben Antrag mirb eingemenbet, das burch bie alte 
Form ber Evangelisation bie Auszenstehenden heute nicht mehr 
gemonnen merben. Die volksmissionarische Arbeit muß in 
unferer Zeit geschehen von Mann zu Mann. Dazu bebarf eS 
ber Aktivierung ber Gemeinde. Einen sehr wertvollen Dienst 
leisten auf biefem Gebiet heute bie Akademien. Ihre Arbeit 
sollte viel mehr, als eS ber Fall ift, bie Unterstützung ber 
Pfarrer finben.

Der Wert ber Evangelisationen für bie Kerngemeinbe mirb

nicht bestritten. Es ist aber deshalb nicht nötig und wohl auch 
nicht möglich, ein neues Amt zu schaffen. Sind Männer vor- 
handen, die bas Charisma zu dieser Art ber Wortverkündi- 
gung haben, bann ist ber Oberkirchenrat gerne bereit, diesen 
einen Auftrag zu erteilen.

Präsident Dr. Umhauer: Die Aussprache ist eröffnet. Es 
meldet sic niemand zum Wort. Ic barf deshalb annehmen, 
daß bie Auffassung des Ausschusses auch die der Synode ift.

Wir kommen zu bem Bericht über bie Eingabe ber Bezirks- 
synode Lörrac zur Frageder Besetzungder Kreis- 
dekanate.

Berichterstatter Abgeordneter Dürr: Der Antrag ber Be- 
zirkssynode Lörrach, ber mit 58 Stimmen bafür, einer Ent- 
haltung unb 2 Stimmen bagegen gestellt wird, lautet:

„Die Bezirkssynode bittet im Hinblick auf ben katastro- 
phalen Mangel an Geistlichen unb bie Ungeklärtheit des 
Amtes selbst, bie Frage ber Kreisdekanate noch einmal 
grundsätzlich zu durchdenken unb u. u. bie Besetzung ber 
freiwerdenden Stellen einstweilen nicht durchzuführen." 

Nac eingehender Besprechung des Antrages kann ber 
Hauptausschus nicht umhin, bie Stellung dieses Antrages zu 
bedauern, zumal ihm eine ausreichende Begründung fehlt. 
Da sic bie Landessynode auf ihrer letzten Tagung über das 
Amt des Kreisdekanats ausgesprochen hat, bittet ber Aus- 
schus bie Synode, ohne Debatte über biefen Antrag in ihrer 
Tagesordnung fortzufahren.

Präsident Dr. Umhauer: Die Aussprache ift eröffnet. Wird 
von jemand das Wort gewünscht? — Das ift nicht ber Fall. 
Ic stelle fest, bie Synode ift ber Meinung, es soll über biefen 
Antrag zur Tagesordnung übergegangen werden.

Es kommt ber zweite Bericht über bie Eingabe des Mit- 
arbeiterkreises ber Volksmission betr. Schaffung des 
Diakonats unb einer diakonischen Ausbil- 
dungsstätte in ber Evang. Landeskirche.

Berichterstatter Abgeordneter Frank: Dem Hauptausschus 
lag folgende an bie Landessynode gerichtete Eingabe ber jur 
Arbeitstagung in Nonnenweier versammelten Mitarbeiter 
ber Volksmission vom 4. 6. 1953 vor:

„Die in Nonnenweier zur Arbeitstagung versammelten 
Mitarbeiter ber Volksmission bitten bie Organe ber 
Kirchenleitung herzlich unb dringend, angesichts ber immer 
drohender werdenden Überlastung ber Pfarrer bie Frage 
ber Schaffung beS Diakonats unb ber Ausbildung von 
Diakonen in Baden jur Verwendung in ber Gemeinde- 
arbeit ins Auge ju faffen unb Sofortmasznahmen ju er- 
greifen, um biefe Ausbildung in eigene Hand ju nehmen. 
Jahr für Jahr müssen prächtige junge Männer aus Ba- 
ben ihre diakonische Ausbildung unb Tätigkeit im Bereich 
anberer Landeskirchen suchen, weil fie in Baden nicht bie 
entsprechenden Möglichkeiten haben. Bei bem immer 
gröszer werdenden Mangel an geistlichen Mitarbeitern 
unb Hilfskräften erscheint bieS als eine ganj vordring- 
liche Notwendigkeit.

Als Ausbildungsstätte könnte j. B. Beuggen in Frage 
kommen."

Die Eingabe trägt 46 Unterschriften: Renner, Schweik- 
hart, Weber usw.

Der HA hat sic in einer eingehenden Aussprache mit ber 
genannten Eingabe beschäftigt. Dabei mürben im wesent- 
lichen folgenbe Gesichtspunkte herausgestellt:

Die Pfarrer unb Vikare unferer Landeskirche sind weit- 
hin dienstlich überlastet. Notwendig erscheinende Arbeiten 
müffen liegen bleiben. Es ift nicht anjunehmen, das diesem 
Notstand durch einen verstärkten Zugang von Vikaren unb 
Gemeindehelferinnen in nächster Zeit abgeholfen werden 
kann. Gleichzeitig ift festzustellen, das nach einem unvoll- 
ständigen Überschlag minbeftenS 20—25 junge Männer auS 
bem Bereich unferer Landeskirche in auszerbadischen Dia- 
konenanstalten ausgebildet merben unb auch auszerhalb unferer 
Landeskirche ihre dienstliche Verwendung finden.
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Was tönnte nun geschehen, um dem Notstand abzuhelfen?
Einerseits tönnte durch erneute Verhandlungen mit Rum- 

melsberg zu erreichen versucht werden, das die au§ Baden 
zur Ausbildung kommenden Strafte für den Dienst in un- 
ferer Landeskirche verwendet werden. Die Notwendigkeit 
einer wesentlichen finanziellen Verpflichtung der Landes- 
kirche gegenüber Rummelsberg für diesen Fall wird gesehen 
und würde auch zu bejahen sein. Andererseits tönnte die 
Schaffung einer eigenen Ausbildungsstätte im Raum unferer 
Landeskirche in Erwägung gezogen werden. Für letzteren 
Fall mürbe ein stärkerer Zugang von Leuten erhofft; benn 
es wird angenommen, das eine Ausbildungsstätte im eigenen 
Lande unb verwurzelt in unferer Heimatkirche stärker für 
sic werben mürbe als eine solche im (in Anführungszeichen!) 
„Auslande". Die Werbung bafür tönnte auch intensiver fein.

Während bie Diakone in Rummelsberg, Treysa, Bethel 
unb anderen Häusern vornehmlich in pflegerischer Hinsicht 
als „Diener mit der blauen Schürze" ausgebildet werden, 
schwebt bem HA ber Typus eines Gemeindehelfers vor. Als 
Sparten seines Dienstes wurden u. a. genannt: Werksarbeit 
im Männerkreis, Frauenkreis, Jugendkreis, Religionsunter- 
richt in Knabenschulen unb Fachschulen, Besuchsdienst, Lager- 
besuch, soziale Tätigkeit (Schutzaufsicht, Unterstützungsfälle, 
Spendenverteilung usw.), berufsständische Arbeit, kirchliche 
Fürsorge unter Fabrikarbeitern.

Wesentlich erscheint bem HA, das für eine gründliche unb 
fachgemäze Ausbildung gesorgt, das Arbeitsfeld des Ge- 
meindehelfers klar umriffen unb ber Dienst des Gemeinde- 
helfers in rechter Weise in bie Reihe ber kirchlichen Dienste 
eingeordnet mürbe.

Als Ort ber Ausbildung des Gemeindehelfers murbe von 
einer Seite Mannheim genannt. Dort tönnte in einem ber 
groszen im Bau befindlichen Lehrlingsheime ber erforderliche 
Raum geschaffen werden. Auch ergebe sic in einer groszen 
Stabt bie Möglichkeit, für bie Ausbildung ber Gemeindehelfer 
neben ein bis zwei hauptamtlichen Lehrkräften einige neben- 
amtliche einzusetzen. Von anderer Seite murbe zur Erwä- 
gung gegeben, ob bie Ausbildungsstätte nicht in bie Stille 
unb Abgeschiedenheit von ber lauten Stabt gelegt werden 
könnte, mie sie etwa ein Diasporaort mie Görwil mit bem 
bort zum Verkauf angebotenen Hause unb gegebenenfalls 
in Verbindung mit ber Anstalt Beuggen darstelle.

Es fehlte auch nicht an ber marnenben Stimme, bie bie 
Kirche vor ber Illusion einer schnellen Hilfe, vor einer halben 
Sache, vor ber Gefahr eines geistlichen Dilettantismus durch 
eine ungenügende Ausbildung, vor einer zunehmenden Ver- 
beamtung ber kirchlichen Dienste unb schlieszlic vor einer 
finanziellen Überbürdung in Zeiten wirtschaftlichen Rück- 
gangeS bewahrt wissen möchte. Eine wesentliche Aufgabe in 
ber Kirche bleibt bie Mobilisierung freiwilliger Kräfte.

Der HA sah sic nicht in ber Lage, ber Synode festum- 
rissene Vorschläge zur Beschlussfassung über eine Ausbildung®- 
stätte, ben Ausbildungsgang unb baS Arbeitsfeld beS Ge- 
meindehelfers zu machen.

Aus ber Notwendigkeit heraus, das in dieser Sache etwas 
geschieht, empfiehlt aber ber HA ber Synode, bie an fie 
gerichtete Gingabe mit marmer Befürwortung an ben Evang. 
Oberkirchenrat mit ber Bitte zu überweisen:

Der Evang. Oberkirchenrat wolle biefe Gingabe einer 
baldigen, eingehenden Prüfung unterziehen unb bei Er- 
kenntnis ber Notwendigkeit, ben Dienst beS Gemeinde- 
helfers einzurichten, ber kommenden Synode eine sach- 
entsprechende Vorlage zur Beratung unb Beschlussfassung

"unterbreiten.
Abgeordneter Zitt: Ic möchte zu bem Bericht beS Haupt- 

ausschusses noch auf eine meitere Verwendungsmöglichkeit 
biefer diakonisch vorgebildeten Leute aufmerksam machen. 
Diefe in bem Sinne, mie eS ber Berichterstatter vorgesehen 
bat, ausgebildeten Diakone tönnten u. U. auc als quali- 
fizierte Kirchendiener Verwendung finden. GS ift eine mehr

unb mehr fühlbare Not in unseren Grozstadtgemeinden, daß 
mir kirchlich qualifizierte Kirchendiener kaum noch finben. 
Wenn ic mir vorstelle, das biefe Gemteindehelfer zunächst 
einmal eine Grundausbildung, 3. B. als Handwerker ober in 
einem kaufmännischen Betrieb haben, bann ift baS auch eine 
erwünschte Zurüstung für baS Amt beS Kirchendieners. Unb 
ich glaube, das mir auc von biefer Sicht her in feine Ver- 
legenheit fontmen, mie biefe Leute, bie sic für biefen Dienft 
melden, verwendet werden fönnen.

Professor D. Hupfeld: Ic möchte nur bem Oberkirchenrat 
sagen, das wahr weinlic bie Erfahrungen anberer Landes- 
kirchen hier noch irgenbmie fruktifiziert werden könnten. Sc 
habe gesehen, das Z- B. im Preetzer Predigerseminar, in bem 
jetzt mein Schwiegersohn gewesen ift, neben ben Kandidaten, 
mie eS ba heizt, auch „bewährte Männer aus ber kirchlichen 
Arbeit" durch ben Direftor biefeS Seminars, Herrn D. Ger- 
harb Kunze, geschult unb bann auch orbiniert werden. GS ift 
mit meinem Schwiegersohn zusammen ein Mittelschullehrer 
bort, ber in ben kirchlichen Dienft tritt unb ber orbiniert 
wird, nicht zum Pastor, sondern zum Pfarrverweser. GS wird 
hier ein Versuch gemacht, um in ber Gemeindearbeit bewährte 
Männer zur Unterstützung ber pfarramtlichen Arbeit heran- 
zuziehen unb fie vorzuschulen. Aber nun nicht in einer 
Diafonenanftalt, fonbern in einem Predigerseminar. Unb in 
bem Masze, als unser nun allmählich schon zum Phantom 
gemorbeneS Predigerseminar, baS freilich jetzt ein Haus, aber 
noch feinen Betrieb hat, Wirklichkeit mirb, märe u. U. bie 
Möglichkeit auc bei uns gegeben, beibe Ausbildungen mit- 
einander Zu kombinieren. Sie finb vollständig gleichartig. 
Der betreffende Studiendirektor mürbe vermutlich eine in 
mancher Beziehung geteilte Arbeit hier zu betreiben haben. 
Aber in entscheidenden Dingen fönnen bie beiden Sparten 
zusammengenommen werden, 5. B. in ben homiletischen 
Übungen usw.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Ic mill ein paar Worte in 
einer ganz bestimmten Richtung, nicht zur Ausbildung ber 
Diafone, fonbern zur Notwendigkeit ber Diafone unb zwar 
im naheliegenden Zusammenhang fagen. GS geht um bie 
Frage, mie mir ber zunehmenden Verbeamtung in ber Laien- 
arbeit entgehen. Nach bent Sortrag von geftern abenb liegt 
eS nahe, 1wy mit solchen Gedanken zu befaffen: Ja, müszte 
bie Entwicklung nicht völlig anberS von uns beeinfluszt wer- 
ben als in ber Weise, mie jetzt hier aufgezeigt ift?

Gerade geftern abenb habe ic mic gefragt, was mag ber 
Grund fein, warum bas, maS in Amerika an ber Tagesord- 
nung ift, bei uns so schwer zu verwirklichen ift, mobei ic bie 
Männer ins Auge faffe, bie ben Willen zur Mitarbeit haben, 
nicht bie, bie mir erft mobilisieren müssen. Unb ba sehe ich, 
das mir in Deutschland unter ganz bestimmten Voraus- 
setzungen leben, bie mir nicht ohne meitereS ändern fönnen. 
Man fagt bem Deutschen nach, das er arbeitsmütiger fei als 
anbere Nationen. Daran ift sicher etwas wahres. Aber er 
hat eS auc nötig, mehr zu arbeiten als anbere. GS ift baS 
nicht nur ein angeborener Heiszhunger nach Arbeit, fonbern 
es hängt mit einem verlorenen Krieg zusammen, wenn mir 
schuften, mie eS z. B. in Gnglanb nicht an ber Tagesordnung 
ift. Ic beobachte mic felber, maS abenbs noch übrig bleibt 
an Möglichkeiten ber kirchlichen Mitarbeit. Diefe Mitarbeit 
ift möglich, aber fie mirb unselbständig. 3. B. im Männer- 
freiS; bie Arbeit beS Landesobmanns im Männerwerk ift, 
mie auc Oberkirchenrat Dr. Heidland betonte, nur möglich 
in Anlehnung an bie Männer, bie es hauptberuflich machen. 
Unb ich glaube nicht einmal, dasz biefeS Verhältnis barunter 
leibet.

einem
Denn, das. wollen mir feststellen, echte Laienarbeit barf 

nicht getragen merben von Berufsbehinderten ober an 
Veruf nur halb Interessierten, fonbern ber Schwerpunkt ber
Laienarbeit musz im Beruf liegen. Sc bin der Überzeugung, 
das der geringschätzige Hinweis auf einen .Qlerus minor nicht 
die Situation trifft. Wir möchten noch fo viel rufen nach
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ber Mitarbeit ber Laien, ba helten. bei ben beruflich stark 
Angespannten alle Attacken nichts. Ich meine, mir füllten 
Möglichkeiten mie Diakonenarbeit in Betracht ziehen, ohne 
in einer falschen Sentimentalität auf Amerika zu schauen.

Landesbischof D. Bender: Man muß bie Frage ber Dia- 
kone unb bie bon Professor Hupfeld angeschnittene Frage ber 
Pfarrhelfer auseinanderhalten. Wenn bie Synode bem An- 
trag beS Hauptausschusses ftattgibt, mirb ber Oberkirchen- 
rat ernfthaft prüfen, maS in ber Frage ber Diakonenaus- 
bilbungSftätte getan merben kann. Dazu müszte einmal bie 
ungefähre Zahl ber in Frage kommenden Diakonenschüler 
ermittelt unb zum anbern festgestellt merben, ob bei ber er- 
rechneten Durchschnittszahl bie Wirtschaftlichkeit einer Aus- 
bilbungSftätte gewährleistet ist. Bei unferer Aussprache ift 
bon fo vielen Aufgaben ber Diakone gesprochen morben, das 
ic mid, im stillen gefragt habe, mie lange bie Ausbildung 
für alle biefe verschiedenen Aufgaben bauern müszte.

ES märe eine Illusion, zu meinen, das mit Diakonen bie 
Not an Arbeitskräften in unferer Kirche befeitigt merben 
könnte. Der Zugang an Diakonen entspricht nach einem geist- 
lichen Gesetz ber Kirche bem Zugang an Theologen, Gemeinde- 
-helferinnen, Diakonissen unb Religionslehrern. Aber menn 
mir jährlich 20 Diakone ausbilden tönnten, bann mürbe sich 
bie Einrichtung einer Ausbildungsstätte rechtfertigen lassen.

Was ben Pfarrhelferstand betrifft, so sind mir barüber 
unterrichtet, maS anbere Landeskirchen in diesem Punkt tun. 
Wir haben aber baS beftimmte Gefühl, dasz mir abwarten 
sollten, welche Ergebnisse bie Versuche anderer Landeskirchen 
zeitigen. Schon jetzt zeigen sic gewisse Schwierigkeiten. Der 
Stanb beS Pfarrhelfers, mie er bis jetzt definiert murbe, ift 
ein problematischer; entweder mirb ber Pfarrhelfer grund- 
sätlicbem Diakonen- ober bem Pfarrstand angehören müssen. 
Man kann einen Mann nicht lebenslang Pfarrverweser sein 
lassen.

Sc bitte bie Synode, bah der Kirchenleitung im jetzigen 
Zeitpunkt noch fein beftimmter Auftrag erteilt mirb.

Abgeordneter Hausz: Hohe Synode! Ich möchte ein warmes 
Wort für ben wohlabgewogenen Vorschlag beS Hauptaus- 
schusses einlegen. Das, was Bruder Zitt gesagt hat, Aus- 
bildung von befonberS qualifizierten Kirchendienern, baS 
unterschreitet baS, maS mir wollen, sehr mächtig. Also id) 
bin sehr bafür, dasz Kirchendiener eine Ausbildung bekommen. 
Aber baS, was mir wollen, liegt auf einer anderen Ebene. 
Unb baS, was Herr Professor Hupfeld gesagt hat toon ber 
Ausbildung eines berartigen Mannes für einen Hufs- 
predigerstand, überschreitet bas, was mir wollen.

Wir wollen ben Gemeindehelfer. Das Institut beS Ge- 
meindehelfers ift in weiblicher Form fo anerkannt unb be- 
mährt, das mir barüber fein Wort zu verlieren brauchen. Ic 
meife nur auf bie Voranschlagsposition toon 700 000 DM für 
biefen Stanb hin. Wir hören nun, dasz bie Gemeindehelfe- 
rinnen zahlenmäszig sehr zurückgehen. Zur Zeit sind nur 
zwei mal vier in Ausbildung. Wir hören weiter, dat fic 
vielfach heiraten, unb bah sie körperlich ben Anstrengungen 
ihres Dienstes nicht gewachsen sind. Tie Krankheitsquote ift 
fehr groh unter ben Gemeindehelferinnen. Wenn unS nun 
gesagt mirb, bah etwa zwanzig — id) glaube sogar nach 
meiner Rechnung ober Erkundigung sind eS dreizig — junge 
Männer 5. Zt. in auSmärtigen Diakonenanstalten zur Aus- 
bildung sind, bann ift hier etwas geschehen, was unS nun 
Anlasz gibt, fehr zu bedenken: Unfere Gemeinden bitten ben 
Herrn um Arbeiter in bie Ernte. Hier ift nicht bie Einschrän- 
fung gemacht, bah das nur akademische Arbeiter sind. Unb 
menn eS nun Gott gefällt, unS Arbeiter zu schicken, bie nicht 
bie Möglichkeit haben, Abitur zu machen unb zu studieren, 
müffen mir überlegen, ob mir biefe Seute nicht auch brauchen 
fönnen. Unb wahrhaftig in bem Amt eines Gemeindehelfers 
könnten mir fie fehr nötig brauchen, weil ber Gemeinde- 
helfer bas, maS bie Gemeindehelferin tut, noch besser und

jedenfalls mit gröszerer Stabilität und Ausdauer und Ver- 
wendbarkeit machen kann.

3c möchte deshalb sehr bitten, das zu bedenken, wenn 
junge Leute gegenwärtig in solcher Anzahl zumt Dienst ge- 
rufen sind — das ist bann von dem Herrn geschehen — unb 
fic nun felber auszubilden. Das ift doch auch sehr naheliegend. 
Wir haben ja auch alle möglichen Ausbildungsstätten, bie 
uns sehr viel Geld kosten, über bie man doch manchmal auch 
geteilter Meinung fein kann bezüglich ihrer Notwendigkeit. 
Warum füllten wir nicht auch eine Ausbildungsstätte für 
solche Gemeindehelfer schaffen?

Aber das sind nun Erwägungen, bie bie Synode anstellen 
musz. Ic möchte fie nur einmal vorausnehmen. Es ift klar, 
daß in einer eigenen Ausbildungsstätte unserer Landeskirche 
bie Siebe zu unserer Landeskirche viel mehr bestärkt werden 
kann in ben jungen Seuten als in auswärtigen Landes- 
kirchen. Wir können fie viel mehr für unferen Bedarf aus- 
bilben, während, soviel ic sehe, bie Ausbildungsmöglichkeit 
in ben bestehenden Diakonenanstalten mehr ins Pflegerische 
geht. Wir suchen ben Gemeindehelfer unb müffen ihn nach 
unferen Bedürfnissen ausbilden. Unb in ben Gaben, bie 
uns mit biefen jungen Männern gegeben sind, wird uns auch 
ein Hinweis geschenkt werden, in welcher Weise fie verwendet 
werden können in unserem Dienst.

Ic möchte sehr warm empfehlen, bem Antrag des Aus- 
schusses, ber, wie gesagt, sehr wohl erwogen unb ausgewogen 
ift, zuzustimmen.

Abgeordneter Dr. Kuhn: Hohe Synode! Diakone bzw. Ge- 
meindehelfer sind wohl notwendig. Auf ber Frühjahrstagung 
unserer Landessynode, auch auf ber kürzlichen Tagung ber 
Landessynode ber benachbarten Pfälzischen Landeskirche, 
wurde wiederholt auf ben Mangel an theologischen Kräften 
hingewiesen. Wenn nun aber Herr Abgeordneter Zitt Vorhin 
darauf hinwies, das Diakone auch als Kirchendiener Ver- 
wendung finben können, fo habe ic hier bie erheblichsten 
Bedenken, unb ic möchte davor warnen, von ben von Herrn 
Abgeordneten Zitt vorgetragenen Gesichtspunkten sic leiten 
zu lassen, ba es zwischen einem Pfarrer und feinem Kirchen- 
diener, ber eine diakonische Ausbildung erfahren hat, prak- 
tisch zu unangenehmen Komplikationen kommen könnte.

Theologiestudenten aus dem

Um übrigen prüfen mir auch bie Frage, wie ber Zugang 
an Theologiestudenten verbessert merben unb auch, mie eS 
wieder zu einem Zugang bon — 
Kreise unfereS Bauernstandes kommen kann!

Abgeordneter Dr. Barner: 8c würde nicht zur Frage ber 
Gemeindehelfer sprechen, wenn ic nicht unter bem Eindruck 
stünde, ben ic bei ber letzten Visitation beS Heidelberger 
Kirchenbezirks empfangen habe. Dort wurde aus grözter 
Besorgnis um eine ausreichende Seelforgearbeit in ben Ge- 
meinden nach solchen Gemeindehelfern verlangt. Es waren 
vor allem bie beiben Amtsbrüder aus ben Altstadtpfarreien, 
bie sehr bringenb nach Gemeindehelfern ober auch nach Ju- 
gendleitern gerufen haben. Wir stehen nun in ber Gefahr, 
das wir vielleicht durch ein zu langes Abwägen, welchen Typ 
üon Gemeindehelfer mir ausbilden wollen, anbern Landes- 
kirchen gegenüber ins Hintertreffen kommen unb geeignete 
Seute unferer Landeskirche verloren gehen, weil diese 5lt 
anbern abwandern. Es kann natürlich auch so fein, daß mir 
durch vorsichtiges Vorgehen in biefer Frage bor ungünftigen 
Erfahrungen bewahrt bleiben. Doch märe es noch bedauer- 
licher, menn mir in ber Sache ber Gemeindehelfer hinter 
anbern Landeskirchen zurückblieben. ES mar daher für unS 
sehr beruhigend, als bei ber oben genannten Visitation Herr 
Oberkirchenrat Kat uns mitteilte, daß bie Kirchenleitung §u 
ber Ausbildung von Gemeindehelfern bzw. Diakonen bereits 
grundsätzlich „Sa" gesagt habe. Wir haben nun aber auch 
bie meitere Bitte an bie Kirchenleitung, sobald als möglich 
bie dienstlichen unb rechtlichen Verhältnisse ber Gemeinde- 
pfleger zu regeln unb mit ihrer Ausbildung zu beginnen.
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Vielleicht tönnte diese in kleineren Gruppen von 5 Schülern 
an durchgeführt merben, wofür sich auch die Marienhütte in 
Heidelberg unter ber Leitung von Diakon Sponagel eignen 
mürbe.

Abgeordneter Rücklin: Liebe Brüder! Vei ber Frage des 
Diakonats möchte ich doch ben Rat geben, nicht ben zweiten 
Schritt vor bem ersten zu tun. Ic höre immer nur von 
ber Ausbildung reden. Die Ausbildung mirb sic sehr schnell 
regeln lassen, wenn mir erft wissen, was für ein Amt ba 
geschaffen merben foil. Wollen mir ein wirkliches Gemeinde- 
diakonat mit einem genau umrissenen unb in gewissem Masze 
selbständigen Tätigkeitsbereich, ober wollen mir nur einen 
Handlanger des Pfarrers? Wenn das Letztere gemeint ift, 
bann gebe ich ber Sache feine groszen Zukunftsaussichten. Wenn 
mir festlegen: Das mirb von bem Diakon erwartet in feiner 
Tätigkeit unb das gibt ihm bie Kirche an Vergütung, 
Altersversorgung usw., — benn biefe Leute wollen eine Fa- 
milie grünben —, wenn das alles feststeht, bann merben mir 
auch Diakone befommen, fei es von anberen Bruderhäusern 
ober aus einer eigenen Ausbildungsanstalt.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Wenn es sich hier auch um 
eine Frage handelt, bie ben Finanzreferenten nur mittelbar 
berührt, möchte ic doch einiges dazu sagen:

In erfter Linie schliesze ic mic bem an, was ber Herr 
Landesbischof fagte. Wir finb z. Zt. noch babei, unfer Pre- 
digerseminar in Heidelberg aufzubauen. Der Aufbau dieses 
Predigerseminars mirb uns in verschiedener Hinsicht auszer- 
ordentlic ftarf belasten. Ic glaube, es ist schon aus diesem 
Grunde gar nicht möglich, noch eine anbere ähnliche grosze 
Aufgabe in Angriff zu nehmen mie bie, eine Ausbildungs- 
stätte für Diakone zu schaffen. Und ic glaube auch, es ift 
möglich, hier Geduld zu haben. Ic erinnere mich, das in 
einer Ausschuszsitzung davon bie Rede mar, das ber Zugang 
an jungen Theologen in einem ber nächsten Semester Vierzig 
fein mirb, unb es ift möglich, baft bie Kurve in abfehbarer 
Zeit ansteigt, fo baft in kurzer Zeit bie Nöte, bie uns jetzt 
veranlassen fönnten, einen neuen Zweig kirchlicher Arbeit 
Zu schaffen, gar nicht mehr fo groft sind.

Woher fommt benn nun eigentlich ber Ruf nach bem Dia- 
fon? Daher, baft unfere Pfarrer überlastet finb. Sie sollen 
entlastet merben. Unb nun fomme ich auf Vorschläge, bie mit 
meinem Amt zusammenhängen. Was ich hier erlebe, meine 
Herren, das ift fo, baft ic Ihnen eine Reihe von Wegen 
aufzeigen tönnte, mie sic unfere Pfarrer entlüften fönnen. 
Einfach dadurch, baft fie fid) für ben Zweig ihres Amtes, 
ber fie ftarf belaftet, dadurch entlasten, baft sie sic Mühe 
geben, geeignete Laienkräfte für ben ober jenen Zweig ihrer 
Arbeit, ber sic auf Verwaltungsangelegenheiten erstreckt, 
heranzuziehen.

Beispiele: Ein Pfarrer muft sic nach ben bestehenden Vor- 
schriften um bie Verwaltung des örtlichen Kirchenvermögens 
kümmern. Das ift gar nicht fo einfach, bie Vcrantmortung 
für bie Verwaltung eines oft recht erheblichen örtlichen 
Kirchenvermögens zu tragen. Wenn man baS gewissenhaft 
machen mill, bann braucht man viel Zeit. Unfere Pfarrer 
finb für biefen Zweig ihrer Arbeit menig vorgebildet. Sie 
gehen beSmegen mit einer gewissen Abneigung an biefe 
Dinge heran. Die Folge ist, sie lassen fie liegen unb haben 
immer ein schlechtes Gewissen. Weil bie Arbeiten liegen 
bleiben, merben fie nicht getan, fonbern fie merben immer 
komplizierter. Wenn ber Pfarrer, ber feine Steuerlifte über- 
prüfen unb feinen Rechner unb Erheber überwachen foil unb 
muft, ber bie ganze Verwaltung, bie Post ju erlebigen hat, 
bie bamit in Zusammenhang steht, baS alles forgfältig machen 
will, braucht er hierfür Viel Zeit. Ic bin nun ber Meinung, 
um biefe ganzen Dinge bräuchte fich ein Pfarrer, ber sich 
nach Kräften umficht, überhaupt nicht zu fümmern. Ic 
fenne aus eigener Erfahrung Viele Kirchengemeinderäte, bie 
Mitglieder haben, von benen ber eine z. B. in ber Lage märe, 
bie Verantwortung für ben guten Zustand ber kirchlichen Ge-

bäude zu übernehmen. Es bräuchte nur ein Beschluß im 
Kirchengemeinderat gefaszt werden, Herr x ift verantwortlich 
dafür, daß die kirchlichen Gebäude sic dauernd in einem 
guten Zustand befinden. Entsteht ein Vorgang, ber sic auf 
bie Gebäude bezieht, bann übergibt ihn ber Pfarrer Herrn X, 
unb Herr * erledigt ihn. Man braucht gar nicht so viel zu 
verstehen, Herr Professor Hupfeld! Wenn man bie Grund- 
sätze anwendet bie man bei ber Verwaltung seines eigenen 
Vermögens unb feiner Einkünfte anwendet, wenn man sorg- 
fältig unb sparsam ift, bann ist viel erreicht.

Eine weitere Anregung: Es ift vorgeschrieben, das ein 
Pfarrer regelmässige sogenannte auszerordentliche Kassen- 
stürze vorzunehmen hat. Weil bie Pfarrer diese Verpflichtung 
vielfach nicht erfüllen können, finb jetzt wieder Unterschla- 
gungen vorgekommen, bie uns vor bie Gerichte führen. Damit 
ber Vorschrift genügt wird, könnte ein Beschluss des Kirchen- 
gemeinderats herbeigeführt werden, durch ben ein Mitglied 
des Kirchengemeinderats ober auch ein anderes Glied ber 
Gemeinde beauftragt wird, diese Kassenstürze durchzuführen.

Auch bei ber Jugendarbeit, über bie mir uns unterhalten 
haben, fann sic m. E. ber Pfarrer entlasten. Können Sie 
sic nicht auch vorstellen, das es in unseren Gemeinden Leute 
gibt, bie Interesse haben für bie Jugendarbeit unb auch ge- 
willt sind, hier mitzuarbeiten. Warum fann man einem 
solchen Glied ber Gemeinde nicht einen entsprechenden Auf- 
trag geben?

Sie sehen also, das es eine Reihe von Möglichkeiten ber 
Entlastung gibt. Unb ic bin überzeugt, wenn ber Pfarrer 
Von biefen Möglichkeiten ben richtigen Gebrauch macht, bann 
wird bie Not des Überlastetseins zu einem groszen Teil be- 
hoben werden fönnen. Dann ift vielleicht bie Frage nach ber 
Berufung eines neuen Gemeindehelferamtes geregelt.

Präsident Dr. Umhauer: Ic schlage Ihnen vor, das mir 
bie Aussprache bamit beenbigen. Ic bitte ben Herrn Be- 
richterstatter, nochmals ben Antrag zu verlesen.

Berichterstatter Abgeordneter Frank:
„Der Evang. Oberkirchenrat wolle bie Eingabe ber 

Mitarbeiter ber Volksmission Vom 4. 6. 1953 einer ein- 
gehenden balbigen Prüfung unterziehen unb bei Erkennt- 
nis ber Notwendigkeit, ben Dienst des Gemeindehelfers 
einzurichten, ber kommenden Synode eine sachentspre- 
chenbe Vorlage zur Beratung unb Beschlussfassung unter- 
breiten."

Der Antrag wird bei brei Enthaltungen angenommen.
Präsident Dr. Umhauer: Wir kommen zu bem Bericht 

über ben Vorschlag für ein Wort ber Synode zur 
Sehrerbildungsfrage.

Berichterstatter Abgeordneter Dürr: Durch bie Abmachung 
ber Parteien in ber Verfassunggebenden Landesversammlung 
Baden-Württemberg ift bie Frage ber Schulreform geregelt. 
Der Wunsch ber Württembergischen unb Badischen Kirchen- 
leitungen auf Beibehaltung des status quo ift burch biefe 
Regelung erfüllt. Als nächstes schulpolitisches Problem ift 
nunmehr bie Frage ber Lehrerausbildung zu lösen. Unfere Sy- 
nobe hat nach bem Jahre 1945 ber christlichen Simultanschule 
nur unter ber Bedingung zugestimmt, daß bie alte badische 
Form ber Lehrerausbildung mieber hergestellt mirb. Der 
Oberkirchenrat hält es für notmenbig, dasz bie Synode biefen 
Wunsch ben zuständigen Stellen noch einmal borträgt. Er 
bittet deshalb bie Synode, ber von ihm vorgelegten Entschlie- 
szung zuzustimmen. Diese soll bann geleitet merben

1. an ben Herrn Ministerpräsidenten,
2. an ben Herrn Kultminister,
3. an das Präsidium ber Verfassunggebenden Landesver- 

sammlung,
4. an bie Fraktionen ber Landesversammlung.

Der Hauptausschusz hat in einigen Punkten ben Wortlaut 
ber Entschlieszung geändert. Diese Entschlieszung mürbe dar- 
nach lauten:
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„Vorschlag für eine Entschliessung der Synode über die 
Lehrerbildungsfrage
— anstelle: Vorschlag für ein Wort der Synode —
Die Synode der Vereinigten Evang.-protestantischen 

Landeskirche Badens hat mit Dankbarkeit und Befriedi- 
gung davon Kenntnis genommen, dasz entsprechend dem 
Memorandum ber Badischen unb Württembergischen 
Kirchenleitungen vom Frühjahr 1952 für ben Bereich ber 
Badischen Landeskirche bie in Baden feit achtzig Jahren 
bewährte christliche Gemeinschaftsschule erhalten bleibt. 
Sie ift davon überzeugt, dasz unter ben gegebenen Ver- 
hältnissen bie christliche Gemeinschaftsschule sowohl bem 
Auftrag ber Kirche, bie getauften Kinder im christlichen 
Glauben zu erziehen, wie auch bent Interesse des Staates 
an gemeinsamer Jugenderziehung unb ben Wünschen ber 
Eltern am besten entspricht.

Wahrhaft christlicher Charakter ber Gemeinschaftsschule 
kann nur gewährleistet werden, wenn christliche Erzieher 
in biefer Schule wirken. (Zuruf: Dr. Schmechel: Musz 
das „wahrhaft" fein?)

Darum ift bie Frage ber Lehrerbildung von entscheiden- 
ber Bedeutung. Die Evangelische Landeskirche Badens 
hat im Jahre 1945 nur unter ber Voraussetzung ber Bei- 
behaltung ber christlichen Gemeinschaftsschule zugestimmt, 
das auch bie bis 1933 gegebene Möglichkeit einer konfes- 
sionellen Lehrerausbildung beibehalten mürbe. Sie ift über- 
zeugt, das mir Ausbildungsstätten für unfere evange- 
lischen Erzieher benötigen, bie durch ben Geist des evange- 
lischen Glaubens in Lehre unb Lebensgemeinschaft ge- 
prägt sind. Die Synode bittet deshalb ernstlich, dasz bald- 
möglichst ein Gesetz über bie Lehrerbildung beschlossen 
wird, durch das für ben Bereich ber Vereinigten Evang.- 
protestantischen Landeskirche Badens mindestens ein 
leistungsfähiges evang.-pädagogisches Institut neben 
einem katholischen unb einem simultanen geschaffen wird." 

Der Hauptausschusz bittet bie Synode, bie Entschlieszung 
in biefer Fassung anzunehmen.

Abgeordneter Schneider: Ic barf vielleicht in meiner 
Eigenschaft als Abgeordneter ber Verfassunggebenden Landes- 
versammlung unb einer, ber im Verfassungsausschusz felbft 
bort mitgewirkt hat, sagen, dasich auszerordentlic bantbar 
bin unb es begrüsze, wenn nochmals ein Wort ber Synode 
erfolgt, unb zwar deshalb, weil zwar in bem Verfassungs- 
kompromisz über bie kulturpolitischen Artikel ber Verfassung 
im Grundsätzlichen eine gemiffe Übereinstimmung erzielt 
murbe, meil aber erft ein Schulgesetz, das wohl int kommen- 
ben Jahr geschaffen mirb, bie Einzelausführungen unb Aus- 
wirkungen biefer grundsätzlichen Regelung festlegen mirb. 
Unb ba ift es gut, wenn nicht nur von ben Kirchenleitungen, 
mit benen ja in biefer Frage beftimmt enge Fühlung gehalten 
werden mirb vor unb während ber Verhandlungen, fonbern 
menn auch von ber Synode als ber Vertretung ber Gemein- 
ben drauszen ein solches Wort an bie Verantwortlichen, auch 
auf ber politischen Ebene verantwortlichen Männer ergeht. 
Ic begrüsze es besonders, dasz alle für bie Erziehung unb 
Gesetzgebung mazgebenden Faktoren, Kirche, Staat unb 
Eltern, genannt finb. Dieses Wort ber Synode mirb ja auch 
vom evangelischen Standpunkt aus zwar nicht in ber Prä- 
gung ber katholischen Schwesterkirche, aber vom Grundsät- 
lichen her bie Verantwortung ber Eltern für bie Erziehung 
ihrer Kinder im christlichen Geist bejahen unb auch in einer 
ordnungsgemäszen Formel zum Ausdruck bringen müffen.

Wenn vorhin durch einen Zwischenruf von Freund 
Schmechel bie Frage aufgeworfen murbe, ob zu Anfang bes 
zweiten Absatzes, ber vom christlichen Charakter biefer Ge- 
scheinschaftsschule spricht, das Wort „wahrhaft" nötig fei, 
bann möchte ic sagen, dasz ic selbst das angeregt habe unb 
es aus meiner Erfahrung für sehr notwendig halte. Von 
unserem Standpunkt aus, evangelisch-christlichen Standpunkt 
aus steht unb fällt bie Gemeinschaftsschule bamit, dasz fie

wahrhaft christlichen Charakter hat, unb wer in ben 
Verhandlungen es miterlebt hat, dasz für diesen Begriff 
„christliche" Gemeinschaftsschule ein schillerndes Bild aller 
möglichen Definitionen zum Vorschein gekommen ift, vom 
bloszen Firmenschild über das Genügen ber Erteilung christ- 
lichen Religionsunterrichts big hinüber nun zu ganz beson- 
ders engen unb begrenzten Auffassungen, bie etwa von katho- 
lischer Seite gegeben wurden, ber versteht schon das Anliegen. 
Auch unfere Kirche unb auch mir als evangelische eyristen 
wollen, dasz das „christlich" nicht nur ein Firmenschild ift, 
fonbern eine echte Ausprägung des christlichen Charakters 
einmal durch eine entsprechende Lehrererziehung, zum andern 
auch in ber Gestaltung des Lehrplans. Darum möchte ic 
bitten, dasz mir dieses Wort „wahrhaft" ruhig stehen lassen.

Unb nun noch eine Anregung: Es ift vorhin beriefen wor- 
ben, an welche Stellen dieses Wort ber Synode versandt 
werden soll. Ic bin durchaus bantit einverstanden, was ba 
vorgeschlagen murbe. Aber ic möchte ergänzend bie An- 
regung geben, das mir dieses Wort an alle evangelischen Ab- 
geordneten in ber Landesversammlung schicken. Wenn mir so 
beobachten, in welcher engen Fühlungnahme bie katholische 
Kirche mit ihren katholischen Abgeordneten steht, bann muß 
man eigentlich sagen, ift man befrembet, dasz bon uns sehr 
menig in biefer Beziehung geschieht. Ich mürbe das als eine 
crfte — ic barf wohl sagen — Verbindung ansehen, bie Wir 
auch auf biefe vielleicht zunächst äuszerlic scheinende Weise 
mit ben evangelischen Abgeordneten, zumindest mit benen aus 
bem Bereich ber Badischen Kirche gewählten Abgeordneten 
bekommen. Ic bitte, biefe Anregung zu prüfen, unb bin 
überzeugt, das das ein gewisses Echo finden mirb.

Also nochmals Dank bafür, dasz ein solches Wort aus ber 
Mitte ber Synode felbft für notwendig erachtet murbe unb 
ausgesprochen werben soll, unb bie Versicherung, das gerabe 
ber jetzige Augenblick, wo wir vor ber Gestaltung ber Schul- 
gesetze stehen, das Wort sehr fruchtbar fein kann.

Abgeordneter Dr. Barner: Es ift zu bem Inhalt ber Kund- 
gebung ber Synode nur Positives zu sagen. Es ist für mich 
nur bie Frage gewesen: Ist ein solches Wort in bent jetzigen 
Augenblick vom kirchlichen, schulischen unb schulpolitijchen 
Gesichtspunkt aus notwendig unb nützlich? Sie erinnern sich, 
dasz Wir schon einmal vor ber Frage standen, ob Wir bon ber 
Synode aus ein Wort jur Schulform Bekenntnisschule 
ober christliche Gemeinschaftsschule fagen sollten ober nicht. 
Wir stellten uns damals auf ben Standpunkt, dasz in biefer 
Frage bon ber Kirche aus auch einmal ju häufig öffentliche 
Erklärungen abgegeben Werben könnten, wodurch in ber 
Öffentlichkeit eine gegenteilige Wirkung ausgelöst werben 
könnte, als Wir beabsichtigten. Nach bem was Bruder Schnei- 
ber jubor gefagt hat, scheint mir aber im Augenblick bie 
Frage ber Lehrerbildung fo aktuell ju fein, daß es notwendig 
ift, auch bon ber Synode aus ein Wort dazu zu sagen, und 
zwar in ber Richtung, dasz Wir eine christliche Lehrerbildung 
unb bamit eine christliche Erziehung in unferer Volksschule 
bekommen.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Ich fühle mich bei biefer 
Frage als jemanb, ber feine Zeitung lieft unb das Echo biefer 
Frage auf fiCh Wirten läszt. Aus biefer Empfindung heraus 
mögen Sie meinen Zwischenruf verstehen unb auch ver- 
stehen, dasz ich bei aller Würdigung beffen, was Bürgermeister 
Schneider gefagt hat, bitte, boch noch einmal zu erwägen, ob 
baS „Wahrhaft" nicht wegbleiben kann. ES ift natürlich eine 
Empfindungssache. Bei bem „wahrhaft" fpürt man fo etwas, 
wie Wenn ber Finger aufgehoben Wirb, gewissermaszen baS 
Dojierenbe.

Abgeordneter Rücklin: Eine kurze Bemerkung: Ist eS mit 
bem „wahrhaft" verträglich, daß an ben Schulen als Lehrer 
Dissidenten tätig finb? Mus ba nicht noch ein ergänzendes 
Wort hinzugefügt Werben?

Abgeordneter Schneider: Bei bem „Wahrhaft" habe ic an 
biefe Sache unb an biefe Frage auch gedacht, habe aber ab-
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sichtlich bei ben ersten Ausführungen nicht davon gesprochen, 
um bem Verdacht, daß hier politische Aspekte aus ber Welt- 
unb ber Staatspolitik heraus auf ber Synode gesprochen 
hätten, zu entgehen. Aber nachdem gefragt worden ift, muß 
ich folgenbeS fagen:

Es ift bei bem Ringen um bie Verfassung gerabe biefe 
Frage einer ber entscheidenden Spannungspunkte gewesen, 
weil nicht nur ber jetzige Bestand an Dissidentenlehrern ge- 
halten merben foil, sondern weil unter Berufung auf baS 
Grundgesetz, das feinem Beamten aus feiner religiösen unb 
weltanschaulichen Haltung heraus Nachteile entstehen bürfen, 
man auf bem Standpunkt stand unb auch heute noch steht, 
das auch weitere Einstellungen ohne Rücksicht auf eine kon- 
fessionelle christliche Bindung ober Erklärung durchaus mög- 
lic fein müszten. Selbst ein Vermittlungsvorschlag, zu fagen, 
dasz feine „wirtschaftlichen" Nachteile entstehen bürfen, dasz 
also alles, mas beamtenrechtlic einem Lehrer zusteht, ihm 
belaffen merben foil, hat nicht genügt. Ic persönlich stehe 
auf bem Standpunkt unb wohl mir alle, das eS mit einem 
christlichen Charakter einer Gemeinschaftsschule nicht verein- 
bar ift, menn Lehrer, bie nicht mehr auf bem Boden beS 
Christentums ftehen, bort bie Schüler unterrichten, bie Kin- 
ber christlicher Eltern alfo im Unterricht in ihre Hand be- 
kommen. Denn bie Einwirkung geht ja nicht nur von bem 
Religionsunterricht aus, sondern von ber Lehrerpersönlich- 
feit an sich, bei ben heranwachsenden Kindern. Unb hier ift 
es auszerordentlic gefährlich, das vielleicht — völlig unaus- 
gesprochen — ein negativer Einflus stattfindet. Meine Bitte 
um baS „wahrhaft" hat auch hieran gebacht, unb ich tönnte 
mir denken, das baS eben nun auch mit verwendet merben 
kann, menn biefe Dinge bei einem Schulgesetz noch einmal 
zur Sprache kommen.

Oberkirchenrat Katz: Die Anfrage von Herrn Direktor 
Rücklin schneidet eine uns überaus bebrängenbe Frage an. 
Ic bin aber ber Meinung, dasz sie im Zusammenhang mit 
diesem Wort über bie Lehrerausbildung nicht erlebigt merben 
kann. Vielleicht ift bis zur Frühjahrssynode bie Situation 
im Blick auf baS zu bearbeitende Schulgesetz so, baß bann bie 
Synode barüber ein Wort fagen muß. Ic möchte deshalb 
vorschlagen, das mir biefe Frage heute ausgeklammert fein 
lassen.

Abgeordneter Müller: Ich wollte eigentlich dazu baS Wort 
nicht ergreifen. Da es sic aber boCh um eine wichtige Frage 
in biefer Sache handelt, möchte ich einiges dazu fagen.

Die Simultanschule fenne ich. Ic weisz auch, mas man 
barauS machen fönnte unb auch, mas barauS gemorben ift. 
Es ift wirklich notwendig, dasz von einer Stelle aus, mie ber 
Synode, hier ein flares Wort gesprochen mirb. Unter bem 
Namen „christliche" Simultanschule ober Gemeinschaftsschule 
fann Verschiedenes gehen. Es ift jedoch nicht ber Sinn ber 
meisten, bie für bie Simultanschule eingetreten sind, das mir 
eine Simultanschule haben sollen, bie von christlichem Geist 
unb Charakter gar nichts aufweist.

Wenn nun betont mirb, dasz bie Freunde, b. h. biejenigen, 
bie aus ben gegebenen Verhältnissen heraus ber Gemein- 
schaftsschule zustimmten, einer christlichen Gemeinschaftsschule 
zugestimmt haben, bann soll auch deutlich merben, was man 
barunter meint unb was man ablehnt.

Ic mürbe baS für einen Fehler halten, menn baS Wort 
„christlich" gestrichen mürbe. Was vorhin Herr Oberkirchen- 
rat Kat gejagt hat, macht in biefem Zusammenhang eine 
meitere Begründung entbehrlich, ebenso auch einen Hinweis 
auf Zustände unb Folgen, bie ohne biefeS Wort fommen 
könnten.

Präsident Dr. Umhauer: Sc mill persönlich nicht baS 
Wort ergreifen zu biefem Thema, fonft müszte ich ben Vorsit 
abgeben an ben Herrn Dekan Haus und müszte ihn bitten, 
während ber ganzen weiteren Behandlung biefeS Gegen- 
standes baS Präsidium zu führen. Ic mill bas also nicht tun. 
Ic will lediglich eine Frage an ben Herrn Berichterstatter

des Ausschusses rieten, ob im Ausschuß über die Frage Er- 
Örterungen angestellt wurden, warum in der drittletzten Zeile 
es heizt: „mindestens ein leistungsfähiges evangelisch-päda- 
gogisches Institut neben einem katholischen und einem simul- 
tanen". Ist der Ausschuß der Meinung, das mehr als ein 
evangelisch-pädagogisches Institut geschaffen werden soll, 
aber nur ein katholisches? Ob da Rücksicht genommen ist 
auf die Verhältnisse etwa der Bevölkerung?

Berichterstatter Abgeordneter Dürr: Nein! Dieses ein 
sollte der Gefahr wehren, dasz überhaupt keine evangelisch- 
pädagogische Anstalt errichtet wird, weil die Zahl der evan- 
gelischen Besucher, die derzeitige Zahl der Besucher der evang.- 
pädagogischen Akademie in Freiburg nur 79 beträgt, und das 
Bemühen des Finanzministers dahin geht, möglichst grosze 
Anstalten zu schaffen, und deshalb die evangelisch pädagogische 
Anstalt gefährdet ift.

Landesbischof D. Bender: Ich glaube, man könnte bas 
„mindestens" weglassen, weil bieS auch miszverständlic wer- 
ben kann, als ob u. U. man das nur als Minimalforderung 
ansieht und vielleicht an zwei denkt als wünschenswertes 
Ziel. Und baS tonnen wir ja bei ber konfessionellen Schich- 
tung unseres Volkes wirklich nicht verlangen. Ich glaube, 
es genügt, wenn es heiszt:... „daß ein evangelisch- pädago- 
gisches Institut.."

Präsident Dr. Umhauer: Wenn dieser Anregung entspro- 
chen wird, so müszte baS Wort „mindestens" fallen unb bie 
Unterstreichung beS Wortes „ein" desgleichen. Unb bann 
mürbe bie Parität hergestellt zwischen evangelisch, katholisch 
unb simultan, wie es ja wohl auch praktisch fein wird, wenn 
mir Erfolg haben.

Abgeordneter Schneider: Ic bin für bie Streichung beS 
„mindestens". Aber das baS „ein" unterstrichen mirb, ic 
glaube, bas musz man aus bem Sprachklang fagen, menn es 
heiszt: Wir wünschen, baß im Bereich unserer Landeskirche 
ein leistungsfähiges Seminar ober Lehrerbildungsakademie 
geschaffen mirb, mürbe baS so aussehen, das mir bem Staat 
zutrauen, das er auch nicht leistungsfähige schaffe. Das wäre 
vielleicht eine leichte Kritik, bie man daraus hören könnte. 
Es bürfte nicht „leistungsfähig" betont fein, fonft tönnte es 
Miszverständnisse geben.

Landesbischof D. Bender: Wenn biefe Gefahr besteht, baß 
im Wort „leistungsfähig" sic ein Suspekt bietet, bann bin ic 
bafür, baS „leistungsfähig" zu streichen.

Berichterstatter Abgeordneter Dürr: Es mürbe also bann 
biefe Entschlieszung in ber zweitletzten Zeile dahin abgeänbert 
werden, dasz eS nun heiszt:

„... das für ben Bereich ber Vereinigten Evang.-prote- 
stantischen Kirche Badens ein ev.-pädagogisches Institut 
neben einem katholischen unb simultanen geschaffen mirb." 

Abgeordneter Schneider: Musz baS katholische unb baS 
simultane erwähnt werden? Ic halte baS nicht für not- 
wendig. Wir wollen nur, dasz ein evangelisches Institut er- 
rietet mirb. Wir wollen auch nicht, das unter gewissen Vor- 
aussetzungen gesagt merbe, mir bie Anstalten verteilt merben 
füllen, u. U. bei uns in Nordbaden zwei katholische, weil in 
Nordwürttemberg kein katholisches ift. Das wissen mir im 
einzelnen nicht. Wir wollen, dasz ein evangelisches Institut 
errichtet mirb. Dann finb teine Miszverständnisse möglich.

Oberkirchenrat Katz: Dahinter steht ein Problem, baS 
5. Zt. zwischen Kultministerium unb Finanzministerium 
ausgehandelt mirb. Das Finanzministerium verlangt, das 
im Bereich beS Südweststaates nur fünf grosze Lehrerbil- 
dungsanstalten geschaffen merben, während baS Kultmini- 
sterium sieben verlangt. Wenn nur fünf pädagogische Insti- 
tute, mie baS Finanzministerium mill, geschaffen mürben, 
bann kämen nach Baden beftimmt nicht mehr als zwei. Dann 
märe bie Frage, ob ein evangelisches bzw. ob überhaupt ein 
konfessionelles pädagogisches Institut kommt, sehr in Frage 
gestellt. Wir müssen deshalb in diesem Wort auch zum Aus- 
druck bringen, dasz brei Institute nach Baden kommen sollen.
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unb beSroegen toirb neben bem evangelischen ein simultanes bearbeiten. Der Verfassungsausschusz ift einmütig ber Auf- 
unb ein katholisches genannt. fasjung, daß dem Antrag in ber Hauptsache nicht stattgegeben

Präsident Dr. Umhauer: Das scheint durchschlagend zu toerben tann. Er schlägt, mit Zustimmung beS Hauptaus- 
fein. — Es erheben sich toeiter feine Bedenken mehr. Ich . schusses, vor:
bitte diejenigen Herren, die für die Streichung von „minde- 
stens" und „leistungsfähig" sind, die Hand zu erheben. — 
Einstimmig angenommen.

Nun möchte ic noch eine Frage an die Synode richten. Es 
ift vom Ausschuß vorgeschlagen, das dieses Wort an ver- 
schiedene politische Stellen des Staates und ergänzend von 
Herrn Bürgermeister Schneider vorgeschlagen, das dieses 
Wort auch an sämtliche evangelische Abgeordnete des Land- 
tageS gerichtet werde. Ic möchte Ihnen nun zu bedenken 
geben, das das nicht von der Synode aus geschehen soll. Also 
mit anderen Worten: nicht durch mich, sondern vom Evang. 
Oberkirchenrat, evtl, durch ben Herrn Landesbischof, weil 
bie Vertretung ber Landeskirche unb aller ihrer Organe nach 
auszen nicht etwa einem internen Organ toie ber Landes- 
synode zukommt, fonbern bem Evang. Oberkirchenrat bzw. 
bem Herrn Landesbischof. Also ich dächte mir baS fo, das ic 
bem Herrn Landesbischof bzw. bem Evang. Oberkirchenrat 
ben Beschluß ber Synode mit dieser Mazgabe, toie er ver- 
wendet werden soll, übersende unb ihn bitte, baS toeitere zu 
veranlassen. Sind bie Herren bamit einverstanden? (Zurufe: 
Jawohl!) — Das ift ber Fall.

Landesbischof D. Bender: Darf ic noch kurz fragen: Wäre 
bie Synode u. U. bamit einverstanden, das man biefe Ent- 
schliezung einfach allen Abgeordneten zuschickt, bamit auch 
bie katholischen Abgeordneten orientiert finb über baS, toaS 
auf evangelischer Seite geschieht?

Die Synode ift mit biefem Vorschlag einverstanden.

IV.
Präsident Dr. Umbauet: Damit toären toir auch mit biefem 

Punkt ber Tagesordnung zu Ende, unb eS fommt ber Be- 
richt beS Verfassungsausschusses über bie Eingabe beS Evang. 
Pfarramts Münzesheim wegen ber Einführung ber 
Dienstbezeichnung eines „Altesten" für be- 
währte, aus bem Amte geschiedene Alteste.

Berichterstatter Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: Das Ev.- 
Pfarramt Münzesheim hat unter bem 17. Juni 1953 bem 
Evang. Oberkirchenrat einen Antrag an bie Landessynode 
zugesandt. Er lautet:

„Die Landessynode wolle in einer ihrer nächsten
Sitzungen wie folgt beschlieszen:

Diejenigen Altesten einer Gemeinde, die lediglich aus . Behandlung stehenden Gegenständen das Kirchenmusiker- 
Gründen des Alters (über 70 Jahre) trotz Vorschlag der 
Wahlberechtigten bei einer neuen Wahlperiode nicht mehr 
kandidieren, sind in ihrer Gemeinde berechtigt, die Dienst- 
bezeichnung eines Altesten bis zu ihrem Tod zu führen 
und ohne Stimmrecht den Sitzungen des neuen Kirchen- 
gemeinderats beizuwohnen."

Das Antragschreiben fährt fort:
„Einer besonderen Begründung auszer 1. Tim. 5, 17 

bebarf ber Antrag wohl nicht; ba aber ein Kirchen- 
gemeindeausschusz nicht mehr existiert, toäre eS gut, toenn 
bem Pfarrer im Amt bewährte Alteste über bie Zahl 
hinaus zur Verfügung stünden."

Der Evang. Oberkirchenrat hat ben Eintrag mit folgender 
ANuszerung an bie Landessynode weitergeleitet:

„Wir tonnen aus grundsätzlichen Erwägungen bie ge- 
wünschte Einführung’ ber „Dienstbezeichnung" eines 
Altesten für bewährte aus bem Amt geschiedene Alteste 
nicht befürworten. U. E. bleibt eS bem Kirchengemeinde- 
rat unbenommen, im Einzelfall, fotoeit ein sachlich be- 
gründetes Bedürfnis besteht, frühere Alteste mit be- 
ratender Stimme zu ben Sitzungen beS Kirchengemeinde- 
ratS hinzuzuziehen."

Die Landessynode hat ben Verfassungsausschusz beauf- 
tragt, ben Antrag im Benehmen mit bem Hauptausschus zu

„Hohe Synode wolle bem Antragsteller schreiben lassen: 
Den Antrag beS Evang. Pfarramts Münzesheim Dom 

17. Juni 1953 hat ber Evang. Oberkirchenrat ber Landes- 
synode Zugeleitet. Er hat ihr mitgeteilt, das er ben An- 
trag nicht befürworten fann. Die Landessynode hat ben 
Antrag auf ihrer Herbsttagung 1953 behandelt. Auf Vor- 
schlag ihres Verfassungsausschusses, bem ber Hauptaus- 
schuß zugestimmt hat, hat bie Landessynode zu bem An- 
trag folgendermassen Stellung genommen:

Die Landessynode sieht sic nicht in ber Lage, bem An- 
trage zu entsprechen. Nach ber kirchlichen Wahlordnung 
ift baS Amt eines Altesten befriftet unb ift bie Bezeich- 
nung „Altester" an bie tätige Ausübung beS Amtes ge- 
knüpft. Nach unferer Überzeugung kann ber Wunsch, bie 
Dienstbezeichnung „Altester" gewissermaszen als lebens- 
länglichen Ehrentitel zu verleihen, biblisch nicht begrünbet 
toerben.

Jeder Kirchengemeinderat ift jedoch berechtigt, frühere 
Alteste zu feinen Sitzungen mit beratenber Stimme ein- 
zuladen."

Ic bitte bie Landessynode, bem vorgeschlagenen Schreiben 
zuzustimmen.

Die Synode stimmt bem Vorschlag beS Hauptausschusses 
ohne Aussprache einstimmig zu.

V.
Präsident Dr. Umbauet: Nun erhebt sic bie Frage: Ist 

eS möglich, ben letzten Punkt ber Tagesordnung, nämlich baS 
Kirchenmusikergeset noch zubehandeln. Es ift jetzt 7.05 
Uhr. Der Finanzausschuß hat mir mitgeteilt, dasz er noch 
notwendige Veratungen über ben Haushalt, ber morgen in 
ber Steuersynode vorgebracht toerben foil, halten müffe. Tasz 
dieses Kirchenmusikergeset bei brei Berichterstattern unb bei 
ben zu erwartenden Diskussionsrednern nicht im Handum- 
drehen erlebigt ift, baS scheint mir sicher zu fein. Das toir 
morgen bazu kommen, ift ausgeschlossen. Ic muß Ihnen 
daher vorschlagen, bie Behandlung beS Kirchenmusikergesetzes 
in dieser Tagung zu unterlassen.

Oberkirchenrat Dürr: Liebe Herren unb Brüder unb lieber
Herr Präsident! Angesichts dieser Situation hätte ic doch 
gewünscht, es märe bei der Festsetzung der Plenarsitzung 
heute Nachmittag festgestellt worden, das unter all den zur

gejet, das bis 311 einer endgültigen Beratung fertiggestellt
ist, unbedingt verabschiedet werden sollte. Dann wäre zweitens 
festzustellen gewesen, wie viel Zeit man etwa für die Be- 
ratung und Verabschiedung dieses Gesetzes gibt, und zu 
bitten, die Gespräche über die anderen Vorlagen zu kürzen, 
um, wenn möglich, fertig zu werden. Was jetzt geschehen 
ist, ist für alle, denen an dem Zustandekommen des Kirchen- 
musikergesetzes gelegen ift — vor allem für mich, dem Refe- 
renten für Kirchenmusik — eine schmerzliche Enttäuschung.
Zwar sehe ic ein, daß eS nicht gut möglich sein wird, das 
Gesetz zu Ende zu beraten. Aber ich möchte hier in der 
Plenarsitzung zum Ausdruck bringen, das in Zukunft vor 
unb nach dem Zusammentreten ber Synode feine Akademie- 
tagung einberufen toerben barf, ba hierdurch bie Synode 
genötigt toerben könnte toie dieses Mal, zu spät anzufangen 
unb zu früh aufzuhören. (Zuruf: Richtig!) 3c bebaute bieS 
um fo mehr, weil baburch baS Kirchenmusikergesetz eine halb- 
jährige ober ganzjährige Verzögerung erleidet, bie im Blick 
auf bie Sache, um bie eS sic handelt, auszerordentlic 
schmerzlich ift. Ic fühle mich genötigt, bieS in biefem Augen- 
blick ber Plenarsitzung zum Ausdruck zu bringen.

Abgeordneter Dr. Köhnlein: Die Frage beS Kirchenmusiker- 
dienstes ift nunmehr in brei Ausschüssen während dreier 
Tage ganz eingehend behandelt unb durchgesprochen worden.



Zweite Sitzung 26

und was wir Ihnen in der Plenarsitzung vorlegen, ist das 
Ergebnis der Arbeit, die wir geleistet haben. 8c sehe nicht 
ein, das wir jetzt, nachdem nun alles fix und fertig ift und 
alles gründlich in den Ausschüssen durchgearbeitet worden ift, 
nun mit einemmal erfahren: jetzt wollen wir die Sache auf 
ein halbes Jahr verschieben.

Abgeordneter Schneider: Ich mache einen Vermittlungs- 
vorschlag, das wir die Berichte der drei Kommissionen an- 
hören. Dann ift dies das Material, das ebentuen in ber 
Frühjahrssynode bann sir unb fertig ber Synode borgelegt 
wird, woraus sie sic ein Urteil bilben kann. Diese Berichte 
kommen, wenn wir sie jetzt hören, schriftlich, gedruckt in den 
Synodalbericht über biefe Tagung. Dann ift bie Vorarbeit 
nicht vergeblich gewesen.

Präsident Dr. Umhauer: Ic mache ben Vorschlag, bafe wir 
nach biefer Anregung vorgehen. Ich bitte denjenigen Herrn 
Berichterstatter, ber al§ Hauptberichter anzusehen ift, 311 
beginnen.

Berichterstatter Abgeordneter Eisinger: Der ber Synode 
borgelegte Entwurf eines Kirchenmusiker-Gesetzes sties im 
Hauptausschusz auf verschiedene Bedenken:

1. So wurde 3. B. gesagt, .es fei kirchenrechtlic nicht mög- 
lich, das bie Kirchenleitung ober bie Landessynode ben Kir- 
chengemeinden mit ber Anstellung oon hauptamtlichen Kir- 
chenmusikern finanzielle Saften auferlege. Es könnten wohl 
Richtlinien aufgestellt werden, bie bie Gemeinden jedoch nicht 
binben.

Demgegenüber mürbe betont, das mit biefem Gesetz bie 
Gemeinden in keiner Weise gezwungen ober gebrängt merben, 
hauptamtliche Kirchenmusiker anzustellen. Ein Gesetz sei 
jedoch erforderlich aus folgenden Gründen:
a)

b)

c)

Es soll mit einem solchen Gesetz bekundet merben, das 
unsere Landeskirche ben besonderen Dienst ber Kirchen- 
musik erkennt unb anerfennt unb barum bereit ift, baS 
Amt beS Kirchenmusikers auch in ber Verfassung gesetzlich 
zu verankern. Durch bie Gründung beS K. 3. fei seinerzeit 
schon ein erster Schritt auf biefem Wege getan unb eine 
gewisse Vorentscheidung getroffen worden. Es fei falsch, 
wenn etwa ber Eindruck bestehen sollte, das bie Kirchen- 
musiker von sic aus in ber Art einer Gewerkschaft ihr 
Recht forderten. Es fei vielmehr umgekehrt: bie Kirche 
ift von sic aus bestrebt, baS kirchenmusikalische Sehen in 
Ordnung zu nehmen. Auch aus ben Gemeinden feien An- 
regungen zu diesem Gesetz gekommen.
Es muß bamit gerechnet merben, dasz ber Zugang zum 
Studium ber Kirchenmusik nachläszt ober aufhört, wenn 
feine Planstellen vorhanden sind. Planstellen tönnen je- 
doc nur durch ein Gesetz geschaffen merben.
Das Fehlen von entsprechenden Planstellen kann zur 
Folge haben, das unserer Landeskirche wertvolle kirchen- 
musikalische Kräfte verloren gehen. So feien in ber letzten 
Zeit von fechS tüchtigen Kirchenmusikern fünf in anbere 
Landeskirchen abgewandert.

2. murbe bezweifelt, ob bie in Biff- 3 Abs. 3 ber Begründung 
beS Entwurfes angezogene Anordnung ber Deutschen Evan- 
gelischen Kirche vom 28. 9. 1938 heute noch rechtens fei. 
Dieser Zweifel murbe befeitigt durch bie Erklärung von 
Herrn Oberkirchenrat Dr. Wendt, das bie genannte Anord- 
nung ber ERiD auch heute noch rechtlich in Kraft fei.

3. Ein britteS Bedenken befaszte sich mit ber Tatsache, das 
ber vorliegende Gesetzesentwurf nur für etroa ein Zehntel 
ber kirchenmusikalischen Kräfte in Betracht fommt. Wie mirb 
sich baS Gesetz auf bie etwa neun Zehntel berer auswirken, 
bie im Sanbe bas kirchenmusikalische Seben tragen? Wird es 
bei ihnen nicht eine gewisse Unzufriedenheit hervorrufen? 
Müssen fie sic nicht zurückgesetzt unb trotz ihrer vielfach wert- 
vollen Seiftungen minderbewertet fühlen?

Dem murbe entgegengehalten, das es sic bei dem vor- 
liegenden Entwurf nun einmal nur um ben eng begrenzten

Kreis der hauptamtlichen Kirchenmusiker handelt. Die 
grosze Mehrzahl ber Organisten unb Chorleiter merbe von 
biefem Gesetz überhaupt nicht berührt, ba fie ja ihr kirchliches 
Amt neben ihrem eigentlichen Beruf auSüben. Es gehe 
in biefem Gesetz barum, einmal bamit anzufangen, ben be- 
fonberS ausgebildeten Kirchenmusikern, bie biefen Beruf als 
Hauptberuf gewählt haben, bie gesetzliche Anerkennung 
zu geben unb eine wirtschaftliche Sicherstellung zu gewähr- 
leiften. — Trotzdem hielt es ber HA für notwendig, dasz auch 
in einem solchen Gesetz wenigstens mit einem Sat zum Aus- 
druck gebracht mirb, dasz ber Dienft beS Kirchenmusikers in 
ber überwiegenden Mehrzahl ber Gemeinden unferer Landes- 
kirche von nebenberuflichen Kirchenmusikern vermaltet mirb.

4. Auch an Bedenken grundsätzlicher Art hat es nicht ge- 
fehlt. So murbe bie Sorge geäuszert, ob mit biefem Gesetz 
nicht einer weiteren Verbeamtung kirchlicher Dienste Vor- 
schub geleistet merbe unb ob bei hauptamtlichen Kräften nicht 
bie ®efahr bestehe, dasz ein „Künstlertum" sic breit macht, 
das, statt sic bienenb in bie Gemeinde einzufügen, sic selbst 
sucht, unb bem baS Gotteshaus zum Konzerthaus mirb, in 
dem ber Künstler sic felbft hören läszt. Ferner ob nicht durch 
ein Allzuwichtignehmen ber Kirchenmusik bie Hauptsache: 
die burch bas Wort ber Predigt verkündigte Wahrheit des 
Evangeliums in ben Hintergrund gebrängt merbe unb es 
etwa dahin fomme, dasz bas geschieht, maS von Seipjig be- 
richtet mirb: „Wenn ber Thomanerchor gesungen hat, geht 
man wieder."

Darum ift es wichtig, darauf zu achten, das bie rechten 
Seute, beren Verhältnis zur Kirche unb ihrer Botschaft in 
Ordnung ist, berufen merben. Solche Seute feien tatsächlich 
vorhanden, unb es fei bas Bestreben ber Kirchenmusiker selbst, 
sie in zuchtvolle Ordnung zu nehmen. Es ift deshalb wün- 
ichenswert, das hauptamtliche Kirchenmusiker neben ihrer 
rein musikalischen Tätigkeit auc sonst in ber Gemeinbe 
Dienft tun. Die Bereitschaft zu solchem Dienft kann geradezu 
ein Prüfstein dafür fein, mie ber Kirchenmusiker fein Amt 
auffaszt.

5. Damit ist ein meitereS Bedenken berührt, baS im HA 
geäuszert murbe. Es murbe gefragt: Kann ein hauptamtlicher 
Kirchenmusiker mit Sonntagsdienst unb Chorleitung (anbere 
Kirchenchöre kann er ja nicht übernehmen) voll ausge- 
lastet merben? In früheren Zeiten hatte ber Äantor 
täglich im GotteSbienft zu spielen unb am Sonntag eine 
Motette darzubieten, auszerdem Latein — ober anberen Un- 
terricht ju geben. Heute sind jedoc bie Verhältnisse wesent- 
lich anbere.

Daju murbe gefagt: Auszer feinem Sonntagsdienst unb 
ben Chorproben Tonnen einem hauptamtlichen Kantor noch 
mancherlei anbere Aufgaben übertragen merben, j. V. bie 
Aufgabe, Jugendsingkreise ju bilben unb ju leiten, Unter- 
richtsstunden im Choralsingen an Volks- unb Mittelschulen 
ju übernehmen, Gemeindesingstunden ju halten, um bie Ge- 
meinde in baS Reue Gesangbuch einzuführen, terner im 
Benehmen mit anberen hauptamtlichen Kantoren größere 
kirchenmusikalische Veranstaltungen vorzubereiten unb darzu- 
bieten unb anbereS mehr. Die Dienstanweisung kann hier 
genügend Anweisungen geben. Es kämen auch anbere Dienste 
in ber Gemeinbe je nach Ausbildung unb Befähigung des 
betreffenden Kirchenmusikers in Frage. So fei es j. B. durch- 
aus erwünscht, wenn von einem Santor, ber dazu bie Vor- 
aussetzung hat, Pfarrer unb Gemeindehelferin im Religions- 
unterricht entlastet merben Tönnten.

Ein anbereS Votum ging dahin, sic nicht irre machen zu 
lassen durch bie Frage nach ber stundenmäszigen Auslastung 
beS Kirchenmusikers. Es gehe viel mehr um bie Frage: Ist 
uns bie Kirchenmusik fo viel mert, dasz mir von biefem 
Gesichtspunkt ber vollen Auslastung einmal absehen? Es 
gelte bie ganze Sache zunächst einmal vom GotteSbienft her 
zu bedenken. Eine gewisse Groszzügigkeit fei hier am Platze.
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Auch auf Amerika wurde hingewiesen, wo in vielen Ge- 
meinden ein kirchenmusikalisches Leben vorhanden fei, dem- 
gegenüber wir hier „geradezu hinter bem Mond" feien, wo 
bie meiften Gemeinden — auch reformierte — grosze Chöre 
hätten, bie bie Gemeinde zu einem lebendigen jubelnden Lob- 
preis Gottes mitreiszen.

6. Besondere Bebenten bestanden gegenüber bem Amt eines 
hauptamtlichen Bezirkskantors. Was foil er tontret 
j. B. im Sommer tun? Wird feine Tätigkeit baS Verhältnis 
ber Kirchenmusiker untereinanber nicht belaften? Werden 
etwa ältere Organisten unb Chorleiter bereit fein, sic von 
einem jungen hauptamtlichen Bezirkskantor etwas sagen zu 
lassen? Werden fie an ben vom Bezirkskantor geleiteten Kur- 
sen teilnehmen? Wird hier nicht ein Amt geschaffen, von 
bem noch nicht ganz klar feststeht, wie es gefüllt werden soll 
unb tann?

Es musz auf alle Fälle bie Möglichkeit gegeben fein, das 
auch nebenberufliche Kirchenmusiker mit bem Ami 
beS Bezirkskantors betraut werden tönnen unb bann eine 
entsprechende Bergütung von Fall zu Fall von ber 
Landeskirche erhalten.

Gegenüber bem gangen Entwurf beS Kirchenmusiker-Ge- 
setzes bestand überhaupt baS Bebenfen, das es ju starr 
fei. Es müsse mehr baS Grundsätzliche enthalten unb Einzel- 
heiten einer fpäteren Entwicklung überlassen. Es bestehe fonft 
bie ®efahr, das baS Land mit einem Net bon Kirchenmusiker- 
stellen überzogen werde. Seien aber bie Stellen einmal ba, 
bann fei bamit auch ber Sog ba, fie zu besetzen. Die Aufgabe 
eines Kirchenmusiker-Gesetzes wird deshalb barin gesehen: 
es foil baS kirchenmusikalische Leben ba, wo eS wirklich 
vorhanden ift, förbern unb ordnen; eS foil jedoch mög- 
lichst elastisch fein unb fpäteren Erfahrungen unb Entwick- 
Lungen nicht borgreifen. Es barf barum nicht zuviel enthalten, 
fonbern foll nur ein kurzes Rahmengesetz fein, baS weitere 
Möglichkeiten offen läszt. Der HA tam barum zu bem Be- 
schlusz, eine kleine Kommission bon bier Mitgliedern 
— bie Professoren Ritter unb Hahn, Pfarrer Kühlewein unb 
Pfarrer Eisinger — zu beauftragen, Richtlinien zu einem 
neuen Entwurf beS Kirchenmusiker-Gesetzes zu verfassen unb 
biefe bem Verfassungsausschusz vorzulegen mit ber Bitte, 
darnach, wenn möglich noch während biefer Tagung ber 
Landessynode, einen neuen Gesetzesentwurf auszuarbeiten 
unb ber Synode vorzulegen. Diese Richtlinien lauten:

1. Als erfter Abschnitt ift bie Präambel beS entsprechenden 
württembergischen Gesetzes sinngemäsz zu verwenden.

2. Der Dienst beS Kirchenmusikers wird in ber überwie- 
genben Mehrzahl ber Gemeinden unferer Landeskirche 
bon nebenberuflichen Kirchenmusikern auSgeübt.

3. Um jedoc ber wiedergewonnenen Erkenntnis bon ber 
Bebeutung ber Kirchenmusik für ben Verkündigungs- 
auftrag ber Kirche gerecht zu werden, ihren wichtigen 
Dienst zu förbern unb bewährten Kirchenmusikern Gele- 
genheit zu geben, ihre volle Kraft in ben Dienst ber 
Kirche zu stellen, sollen auch hauptamtliche Kirchen- 
musikerstellen errichtet werden.

4. Die Errichtung einer hauptamtlichen Kirchenmusiker- 
stelle ift Sache ber einzelnen Kirchengemeinde. Diese 
ift dazu berechtigt, fofern bie bolle Beschäftigung beS 
Kirchenmusikers im Dienst ber Gemeinde nachgewiesen 
werden fann. Dabei ift neben feiner Tätigkeit als Kir- 
chenmusiker im engeren Sinn je nach Befähigung an 
eine Mitwirkung in ber Jugendarbeit, im Religions- 
unterricht, im Chorsingen in ben Schulen ober auch in 
ber Verwaltung gedacht.

5. Die Errichtung einer hauptamtlichen Kirchenmusiker- 
stelle bebarf ber Genehmigung burch ben Ebang. Ober- 
kirchenrat, ber je nach ber finanziellen Sage ber Ge- 
meinbe Zuschüsse gewähren kann.

6. Wo es wünschenswert erscheint, kann bie Kirchenleitung 
eine geeignete Persönlichkeit zum Bezirkskantor berufen, 
dessen Aufgabe es ist, bie kirchenmusikalische Arbeit im 
Kirchenbezirk zu beleben unb zu ordnen.

Wird ein hauptamtlicher Kirchenmusiker einer Ge- 
meinbe zum Bezirkskantor berufen, so übernimmt bie 
Landeskirche einen entsprechenden Anteil feiner Besol- 
bung. Wird ein nebenberuflicher Kirchenmusiker zum 
Bezirkskantor berufen, so erhält er für diese Tätigkeit 
von ber Landeskirche eine besondere Vergütung.

7. Auszerdem kann bie Landessynode hauptamtliche Kirchen- 
musikerstellen (Landeskirchenmusikwart usw.) errieten.

8. Hier sind bie Anstellungsbedingungen nach §§ 1—9 des 
Entwurfes einzusetzen. In § 9 ift ber Abschnitt unter 
Buchstabe b) zu streichen.

9. Die Paragraphen über bie Fachaufsicht finb im einzelnen 
noch zu überprüfen.

So wird j. B. vorgeschlagen:
In § 10 ift Ziff. 5 zu streichen.
In § 11 ift Ziff. 3 zu streichen.
In § 12 Ziff. 2a, letzter Absatz, soll ber letzte Sat lauten: 
„Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet bas De- 
kanat, in letzter Instanz ber Evang. Oberkirchenrat."

§ 13 wird wie folgt verändert:
„Die Kirchenmusiker werden künftig im Gottesdienst 
in ihr Amt eingeführt."

§ 17 ift ganz zu streichen.
Nötig erscheint für bie Dienstanweisung eine Bestimmung 

barüber, das eine auszerkirchliche Betätigung eines haupt- 
amtlichen Kirchenmusikers (Leitung von Männerchören, Er- 
teilung von privatem Musikunterricht usw.) ber Genehmigung 
bebarf. Sie musz fo begrenzt werden, das bie Tätigkeit beS 
Kirchenmusikers in ber Gemeinde durch fie nicht beeinträch- 
tigt wird.

Präsident Dr. Umhauer: Es folgt ber zweite Bericht beS
Verfassungsausschusses.

Berichterstatter Abgeordneter Dr. Kuhn: Hohe Synode’ 
Der Verfassungsausschusz ift ebenfo wie ber Hauptausschusz 
zu ber Ansicht gekommen, das nicht ein Kirchenmusikergesetz, 
wie es uns feitenS beS Landeskirchenrates im Entwurf vor- 
gelegt worden war, fonbern ein Gesetz betr. bie Ordnung beS 
kirchenmusikalischen Dienstes in unferer Landeskirche veran- 
laszt ift. Der Verfassungsausschusz ging babei von ber Tat- 
sache aus, das ber kirchenmusikalische Dienst in feiner über- 
wiegenden Mehrheit von Organisten unb Chorleitern unb 
zwar nebenberuflich auSgeübt werde, während nur in wenigen 
Gemeinden Kirchenmusiker im Sinne ber Borlage beS Lan- 
deskirchenrates tätig finb. Der VA hat baher bewuszt davon 
abgesehen, ben Entwurf eines Kirchenmusikergesetzes im 
Sinne ber Borlage zu erörtern, unb er wollte eine Ordnung 
beS gefamten kirchenmusikalischen Dienstes schaffen, eine Ord- 
nung, wie fie ben übrigen Ordnungen unferer Kirche entspricht.

Ebenso wie bie einschlägige württembergische Verordnung 
unter ihrem Titel I eine eingehende Umschreibung unb Fest- 
legung beS Inhalts beS kirchenmusikalischen Dienstes in ihre 
Regelung aufgenommen hat, hat sic auch ber VA dazu ent- 
schlossen, eine Umschreibung unb Festlegung beS materiellen 
Inhalts beS kirchenmusikalischen Dienstes in baS Gesetz auf- 
zunehmen unb zwar in § 1 desselben. Nach diesem empfängt 
bie Kirchenmusik ben Auftrag unb ihre Ordnung durch das 
Wort Gottes, unb fie foil an ihrem Seil ber Verkündigung 
beS Wortes bienen unb ber Gemeinde zu rechtem Lob Gottes 
unb gläubiger Anbetung verhelfen.

Anschlieszend an biefe Präambel gliebert sich ber Entwurf 
beS VA in zwei weitere Abschnitte unb zwar zum einen über 
bie Voraussetzungen ber Anstellung hauptamtlicher Kirchen- 
musiker, ber Kantoren, unb zum anberen über bie Anstellung 
unb bie Dienstverhältnisse ber neben- unb hauptamtlichen 
Kirchenmusiker.
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Man hat eingehend geprüft und sic sodann grundsätzlich 
dahin entschieden, wieweit für die Ausübung des kirchen- 
musikalischen Dienstes Prüfungen und andere Voraussetzun- 
gen zu verlangen sind. Man war dabei der Überzeugung, das 
bent Dienste ber Organisten unb Chorleiter feine Prüfung 
vorauszugehen hat, auch nicht bie Vorlage eines Orgel- 
zeugnisses einer Akademie für Lehrerbildung, eines Päda- 
gogischen Instituts ober einer anberen gleichgestellten Anstalt, 
so sehr ein solches auc sonst geschätzt wird.

Gegenüber ben Organisten unb Chorleitern bebürfen bie 
nebenamtlichen unb bie hauptamtlichen Kirchenmusiker da- 
gegen gewisser Prüfungen unb zwar bie nebenamtlichen 
Kirchenmusiker haben das Zeugnis über bie am Kirchen- 
musikalischen Institut unserer Landeskirche ober einem gleich- 
gestellten Institut abgelegte C-Prüfung unb bie hauptamt- 
lichen Kirchenmusiker, bie Kantoren, haben baS Zeugnis über 
bie an ben vorgenannten Instituten abgelegte A- ober B- 
Prüfung vorzulegen.

Die hauptamtlichen Kirchenmusiker haben ausserdem ein 
Zeugnis über ihre Anstellungsfähigkeit vorzulegen. Dieses 
Zeugnis wird ihnen auf Antrag vom Amt für Kirchenmusik 
beim Evang. Oberkirchenrat nach Erfüllung verschiedenster 
Voraussetzungen verliehen. Die einzelnen Voraussetzungen 
sind aus § 4 beS Entwurfs beS VA ersichtlich. Das von einer 
anberen Landeskirche verliehene einschlägige Zeugnis kann 
anerkannt werden, wenn baS Amt für Kirchenmusik beS 
Evang. Oberkirchenrats unferer Landeskirche bie Voraus- 
jetzungen als gleichwertig ansieht.

Wenn hauptamtliche Kirchenmusiker sich bei Inkrafttreten 
beS vorliegenden Entwurfes bereits länger als fünf Jahre 
int kirchenmusikalischen Dienst in einer Gemeinde bewährt 
haben, fo fönnen fie auc ohne Eintrag biefeS Zeugnis über • 
ihre Anstellungsfähigkeit erhalten. Dieser Fall wird wohl 
wiederholt praktisch werden fönnen, ba in verschiedenen Ge- 
meinben unferer Landeskirche Kirchenmusiker bereits länger 
als fünf Jahre tätig finb.

Unter gewissen Voraussetzungen fann bie Anstellungs- 
fähigkeit verloren gehen; biefe Voraussetzungen finb geregelt 
in § 8 beS Entwurfes.

In ben folgenden Bestimmungen ift bie Frage ber An- 
stellung unb ber Dienstverhältnisse geregelt. Unter anberem 
ift daselbst vorgeschrieben, das bie Kirchenmusiker von den 
Gemeinden angestellt werden, ferner, dasz zur Anstellung 
eines hauptamtlichen Kirchenmusikers bie Zustimmung beS 
Evang. Oberkirchenrats notwendig ift. Hier mag vielleicht 
ber Einwand gebracht werden, dasz ein Eingriff in bie Selbst- 
verwaltung ber Gemeinden vorliege; baS Selbstverwaltungs- 
recht ber Gemeinden schlieszt ober baS Recht ber Landessynode 
nicht aus, hier gewisse Einschränkungen vorzusehen, wenn fie 
im Interesse beS kirchlichen Lebens geboten finb.

Die Anstellung hauptamtlicher Kirchenmusiker soll auf 
Grund ber Tarifordnung A für Angestellte im öffentlichen 
Dienst erfolgen.

Für ben Fall ihrer Bewährung fönnen hauptamtliche Kir- 
chenmusiker nach einer ausreichenden Dienstzeit mit Geneh- 
migung beS Evang. Oberkirchenrates von ben Kirchenge- 
meinben in baS Beamtenverhältnis übernommen werden.

Ebenso wie bie Pfarrer unb Vikare unb bie Altesten in 
einem Gottesdienst in ihr Amt eingeführt werden, werden 
auc bie Kirchenmusiker in einem Gottesdienst in ihr Amt 
eingeführt, ba auc sie ber Verkündigung beS Wortes bienen 
unb ber Gemeinde zu rechtem Lob Gottes unb gläubiger 
Anbetung verhelfen.

Die Kirchenmusiker unterstehen sowohl einer Dienst- als 
auc einer Fachaufsicht; bagegen hat man davon abgesehen, 
ein fogenannteS Lehrverfahren, wie es bei ben Pfarrern 
möglich ift, vorzusehen.

Für ben Fall eines Streites über ben Dienstvertrag wurde 
eine beim Evang. Oberkirchenrat einzurichtende ständige

Schiedsstelle vorgesehen, bie unter Ausschluß beS Rechts- 
weges entscheiden soll; gegen biefe Entscheidung fann baS 
kirchliche Verwaltungsgericht angerufen werden.

Durch eine allgemeine Dienstanweisung soll bie Ausübung 
beS kirchenmusikalischen Dienstes im einzelnen geregelt wer- 
ben; hierbei ift auch daran gedacht worden, dasz ber kirchen- 
musikalische Dienst allein ben Kirchenmusiker nicht auslastet. 
Für diesen Fall fann er neben feiner Tätigkeit als Kirchen- 
musiker im engeren Sinne je nach Befähigung zu einer Mit- 
wirkung in ber Jugendarbeit, im Religionsunterricht, im 
Choralsingen in ben Schulen etc. herangezogen werden.

Hinsichtlich ber Besoldung beS kirchenmusikalischen Dienstes 
soll ber Ed. Oberkirchenrat Richtsätze aufstellen. Je nach ber 
finanziellen Sage ber Gemeinde unb bem Umfang ber in ihr 
verwirklichten Kirchenmusik fann die Landeskirche in einem ge- 
wissen Rahmen dieser ober jener Gemeinde Zuschüsse §u bem 
Besoldungsaufwand hauptamtlicher Kirchenmusiker gewähren.

Schlieszlic murbe in bem Entwurf vorgesehen, dasz seitens 
beS Amtes für Kirchenmusik beim Eoang. Oberkirchenrat 
geeignete Persönlichkeiten, bie im kirchenmusikalischen Dienst 
einer Gemeinde stehen, über ben Gemeinde- ober Sprengel- 
bereich hinaus für einen ober mehrere Kirchenbzirke mit bem 
Dienst eines Bezirkskantors beauftragt werden fönnen. Auf- 
gäbe biefer Bezirkskantore ift bie Förderung beS kirchenmusi- 
kalischen Lebens beS ihnen übertragenen Bereiches

Im übrigen barf ic mich ben Ausführungen beS Herrn 
Vorredners anchlieszen. Aus ben Ihnen foeben borgetragenen 
Erwägungen unb Vorschlägen glaubt ber VA ber Hohen 
Synode bie Annahme beS vorliegenden Entwurfes empfehlen 
zu fönnen. Der BA ift sic zwar hierbei auc dessen bewuszt, 
dasz seitens beS Finanzausschusses in anberer Richtung ein 
Abänderungsvorschlag fommen fann. Der VA mill mit 
feinem Vorschlag nun bem beS Finanzausschusses nicht ent- 
gegentreten; er ift bereit, mit ihm hierüber sic noch zu 
unterhalten.

Berichterstatter Abgeorbneter Schneider: Der FA hat bei 
feiner Berichterstattung zunächst bie Vorlage, bie ber BA in 
Gemeinsamkeit mit bem HA neu ausgearbeitet hat, zugrunde- 
gelegt. Dabei finb mir bon vornherein babon ausgegangen, 
dasz uns nur bie Paragraphen beschäftigen sollen, bie besol- 
dungsrechtlich mit Finanzen zu tun haben unb grunblegenb 
neue Bestimmungen schaffen. Wir haben deshalb bon ben 
Paragraphen bis 14 uns nur unb auc baS zunächst nur am 
Rande mit Absatz 1, Absatz 4 unb Absatz 6 beS § 9 kurz 
befaszt. Der FA stimmte bem zu, dasz bem Grundsatz nach bie 
Aufteilung ber Kirchenmusiker als hauptamtliche Kirchen- 
musiker bom Kirchengemeinderat aus erfolgt. Er ift auc ber 
Meinung, dasz bie Besoldung an eine Tarifordnung ange- 
lehnt werden musz, unb hält bie Tarifordnung A für Ange- 
stellte im öffentlichen Dienst als bie gegebene.

Im § 9 Absatz 6 ift zu ber Frage einer Überführung ber 
im Angestelltenverhältnis länger tätigen unb bewährten 
Kantoren in baS Beamtenverhältnis doch bie Bemerkung z1t 
machen, dasz baS eine auszerordentlich gefährliche Bestimmung 
ift. (Zuruf: Sehr richtig!) Sie ift zwar als Kann-Bestim- 
mung vorgesehen, man fann aber mit Sicherheit ermarten, 
dasz eine solche Bestimmung selbstverständlich allerhand nach 
sic zieht. Man mar sic klar, dasz ber Gesetzgeber dadurch, dasz 
er eine Kann-Bestimmung aufgenommen hat, both grund- 
sätzlic bamit rechnet, dasz in Einzelfällen biefe Überführung 
in baS Beamtenverhältnis erfolgen soll. Denn sonst hätte 
man eine Kann-Bestimmung nicht aufnehmen brauchen. Das 
ift u. E. eine zu meit gehende Absicht, bie hier in bem Gesetz 
zum Ausdruck fommt.

Nun aber bie wichtigeren Abschnitte finb bie §§ 15 unb 16, 
bie ben FA beschäftigt haben unb bie feine Stellung nach 
einer eingehenden Diskussion unb nach Abmägung unb Prü- 
fung aller ber bamit zusammenhängenden Fragen bann be- 
stimmt haben. Zunächst in § 15 heiszt eS:
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„Der Ebang. Oberkirchenrat stellt Richtsätze für die Be- 
soldung des kirchenmusikalischen Dienstes auf."

Der FA ist der Meinung, dasz bas nicht Sache des Evang. 
Oberkirchenrats ift, sondern ber Synode. Es ist eine Stellen- 
planverordnung, es ift eine Besoldungseingruppierung ber- 
bunden mit diesem Gesetz. Das ift Sache des Haushalts, und 
das ift damit and) in biefem Einzelfall Sache ber Synode. 
Wir beantragen deshalb, dasz hier der § 15 abgeänbert wird 
in ber Weise, das es heiszt:

„Die Synode stellt Richtsätze für bie Besoldung des Kir- 
chenmusikerdienstes auf."

(Zuruf: Abg. Dr. b. Dietze: Die Landessynode!)
Wir verbinden damit die Bitte, dasz bis zur Frühjahrs- 

synode ein Entwurf solcher Richtsätze borgelegt werden fann.
Der Absatz 2 des § 15 hat nun in feiner Formulierung, 

wie er fie int Verfassungsausschuß und im Hauptausschusz ge- 
funden hat, eine grundsätzliche Frage aufgerührt, nämlich: 
Soll bie Landeskirche bie Besoldung ber hauptamtlich ange- 
stellten Kirchenmusiker nach dem Gesichtspunkt ber Bezirks- 
kantorate ober nach dem Gesichtspunkt einer Zuschuszmöglich- 
keit an jebe Gemeinde ber Landeskirche, bie einen hauptamt- 
lichen Kantor anstellen und zum Teil besolden will, vor- 
nehmen. Wir haben eingehend uns darüber ausgesprochen. 
Der Entwurf des Verfassungs- unb Hauptausschusses sieht 
bie zweite Lösung bor, bie Zuschuszgewährung an jebe Ge- 
meinde, bie einen hauptamtlichen Kirchenmusiker anstellt 
unb sic nm einen Zuschuß bei ber Landeskirche bewirbt. Der 
Ausgangspunkt aber biefer ganzen kirchlichen Gesetzgebung 
für Kirchenmusiker ift — das fei noch einmal festgestellt — 
bie Frage ber Einrichtung von Bezirkskantoraten gewesen. 
Wir flehen auf bem Standpunkt, dasz nur bann — (Zuruf: 
fraglich!) — bas ift nicht fraglich, ba können Sie das Pro- 
tokol unb ben Bericht über bie Ausführungen ber Früh- 
jahrssynode nachlesen, ba werden Sie das beftätigt finden — 
(wir haben festgestellt, dasz nur bann) eigentlich landeskirch- 
liche Mittel ausgegeben werden sollen für Kirchenmusiker- 
zwecke, wenn bamit zwar auch einer Gemeinde zu einem 
hauptamtlichen Kirchenmusiker verholfen wird, aber gleich- 
zeitig ein übergemeindliches Anliegen mit erfüllt wird, das 
mir eben in ber Ausübung eines Dienstes als Bezirkskantor 
sehen.

Der FA ift ber Meinung, dasz mir unterscheiden müssen 
zwischen einer — ic möchte es nennen — Fernzielplanung. 
bie borfieht, dasz nun biefe Bezirkskantoratsfrage über das 
ganze Land vielleicht in fünf ober zehn Jahren verwirklicht 
merben kann, ober einem ersten Beginn, ber für bie nächsten 
zwei Jahre einen Versuch ftartet, mie es in ber Diskussion 
gefagt morben ift, unb bann in Hefen zwei Jahren Erfah- 
rungen sammelt, bie bann eine neue, vielleicht umfassendere, 
Festlegung erfolgen lassen. Es ift aber deshalb wohl eine 
absolute Notwendigkeit, dasz biefe Artikel, das ift 15 unb 16, 
welche sic mit bem Prinzip Bezuschussung ober Bezirks- 
kantorate in Verbindung mit hauptamtlichen Gemeinde- 
kirchenmusikerstellen befassen, unb bie auch bie Besoldungs- 
grundlagen vorsehen, möglichst elaftifCh gehalten merben, um 
fich nicht jetzt fest zu fahren unb bann später sic nicht mehr 
davon lösen zu können.

Der FA hat sic mit ber finanziellen Auswirkung ber Er- 
richtung solcher hauptamtlicher Stellen befaszt. Er hat dabei 
zugrundegelegt: einmal tatsächlich jetzt besetzte Stellen haupt- 
amtlicher Kirchenmusiker, wenn fie nach ben Vorschlägen 
über bie Besoldung, mie fie gemacht morben finb, ®ruppe 
IV—VII, nun tatsächlich bezahlt mürben, nach bem Familien- 
stand unb nach bem Alter ber augenblicklich vorhandenen 
Stelleninhaber. Wir finb babei zu bem Ergebnis gekommen, 
das man mit einem monatlichen Durchschnittsgehalt vor 
600 DM mirb rechnen müffen — bie Gehaltssätze variieren 
je nach Alter unb Familienstand von 400 etwa bis 750 DM 
—, dazu kommen bann noch bie vom Arbeitgeber zu über-

nehmenden Sozialanteile, bie man durchschnittlich mit 80 DD 
festlegen musz. Also 680 DM für hauptamtliche Kirchen- 
musiker im Durchschnitt. Nehmen mir nun an, das mir 50% 
davon von ber Landeskirche übernehmen mürben, bann märe 
das bei ben jetzt besetzten neun Stellen ein Aufwand von 
36 720 DM, (anteilig 50 %) ober bei 12 Stellen — bas märe 
bie Hälfte ber vorgesehenen Bezirkskantoratsstellen — ein 
Setrag von 48 960 DM. Wollte man noch bie in ber erften 
gedruckten Vorlage mit vorgesehenen 26 B-Stellen über bie 
Bezirkskantorate hinaus rechnen, bann kämen wir auf 
100 000 DM Seitrag ber Landeskirche bei 50%iger Betei- 
ligung. Diefe Ziffern müffen gegeben merben, um ber Synode, 
unb zwar jedem einzelnen Mitglied, nun bie finanzielle Aus- 
wirkung ber generellen Beschlüsse Vor Augen zu führen. Es 
ift mit Recht gefagt morben — in ber Diskussion —, mer a 
sagt, sagt auch b, b. h. dasz auch das, was im Anfang viel- 
leicht eng begrenzt gedacht ift, aus einer natürlichen Ent- 
wicklung heraus zu einer Ausweitung führen kann, bie eine 
auszerordentliche Belastung merben könnte. Es ift baS Beispiel 
ber kirchlichen Gesetzgebung über bie Gemeindehelferinnen 
angeführt morben, unb id) will das nur am Rande hier er- 
wähnen. Es ift notwendig, das mir heute, menn mir biefes 
Gesetz formen, alle biefe möglichen Folgerungen unb Aus- 
wirkungen ganz klar sehen. Die Synode soll bann entscheiden, 
was sie verantworten kann, aber mir hatten im FA bie 
Pflicht, Ihnen Vorzutragen, welche Auswirkung sic hier 
ergeben könnte.

Es wurde in ber Debatte auch barauf hingewiesen, das 
unsere württembergische Nachbarkirche in ähnlichen Entwick- 
langen steht, ja das sie hier Richtlinien ausgearbeitet hat, 
bie auch bie Anstellung hauptamtlicher Kirchenmusiker förbern 
follen, dasz aber fie grundsätzlich bie Einstufung um eine 
Gruppe niebriger vorgesehen hat. Es maren zwar Stimmen 
im FA, bie schon bie Von uns vorgesehene Eingruppierung 
als zu nieber ansahen unb meinten, man müszte etwa bei 
einer Ausbildung, bie ber akademischen Laufbahn gleich- 
kommt, auf bie TO. A3 als Einstufung kommen. Ic wollte 
das mit ermähnt haben, bamit mir gezwungen finb, auch 
Überlegungen anzustellen, ob nicht am Anfang niebrigerc 
Gruppen zweckmäsziger mären, um bamit bie Zahl ber 
Stellen, bie botiert merben tönnen, zu vergrößern.
’Als Abschlusz aller biefer Besprechungen im FA hat sich 

Doch herauskristallisiert, baß mir zu bem Antrag, also zu biefem 
Entwurf ber Gesetzesvorlage, mie fie Vom Hauptausschusz unb 
Verfassungsausschuß umgearbeitet Vorgelegt murbe, zu ben 
Artikeln 15 unb 16, einen Abänderungsantrag stellen müffen, 
— § 15 habe ich ihnen bereits gefagt — baß ftatt Oberkirchen- 
rat bie Synode eingesetzt mirb. Zu § 15, 2 ift eine neue 
Formulierung vom Finanzausschuß vorgeschlagen. Ich will 
bie entscheidenden Stellen lesen. Die Formulierung vom 
Haupt- unb Verfassungsausschusz heiszt:

„Die Landeskirche kann im Rahmen ber im Haushalts- 
plan hierfür vorgesehenen Mittel je nach ber finanziellen 
Lage ber Gemeinde unb dem Umfang ber in ihr ber- 
wirklichsten Kirchenmusik Zuschüsse zum Besoldungsauf- 
wand hauptamtlicher Kirchenmusiker gemähren bis zur 
Hälfte des Aufwandes für einen hauptamtlichen Kirchen- 
musiker."

Unb § 16:
„1. Das Amt für Kirchenmusik beim Evang. Oberkirchen- 
rat fann geeignete Persönlichkeiten, bie im kirchenmusi- 
kalischen Dienst einer Gemeinde stehen, für einen ober 
mehrere Kirchenbezirke mit bem Dienst eines Bezirks- 
kantors bauftragen.
2. Der Bezirkskantor förbert bas kirchenmusikalische geben 
seines Bereiches."

Stattdessen schlagen mir ein Zusammenziehen biefer beiden 
eben vorgelesenen Artikel vor, ber mie folgt lautet:
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„1 . Die Landssynode stellt Richtlinien für die Besoldung 
des kirchenmusikalischen Dienstes auf.
2. Die Landeskirche leistet int Rahmen der int Haushalt 
hierfür vorgesehenen Mittel einen Zuschuß zum Besol- 
dungsaufwand für geeignete Persönlichkeiten, die im 
Kirchenmusikerdienst einer Gemeinde stehen unb bie ber 
Evang. Oberkirchenrat auf Vorschlag des Amtes für 
Kirchenmusik für einen ober mehrere Kirchenbezirke mit 
ben Aufgaben eines Bezirkskantors betraut.
3. Der Bezirkskantor förbert das kirchenmusikalische Leben 
seines Bezirkes."

Als zweiten Antrag hätten wir zu stellen, 
das bie Summe, welche im Haushalt eingesetzt werden 
kann, 40 000 DM nicht überschreitet, 40 000 DM pro Jahr.

Es sind auch hier verschiedene Vorschläge borgelegen. Mit 
Mehrheitsbeschluß glaubt ber Finanzausschuß, mehr wie 
40 000 DM pro Jahr nicht vertreten zu tönnen.

Drittens schlagen mir vor, dasz im Jahre 1956 eine 
neue Überprüfung für ben nächsten Stritt, ben mir zur 
Ordnung des kirchenmusikalischen Lebens durch hauptamtlich 
angestellte Kirchenmusiker tun tönnen, borgenommen mirb. 
Ic möchte das mit aufnehmen in ben Beschlusz, bamit für 
bie nächste Synode ber Hinweis gegeben ift, unb es nicht ver- 
gessen mirb, das 1956 barüber endgiltig beraten mürbe 
Umgekehrt soll auch festgestellt werden, dasz, wenn mir in 
biefer jetzt gegebenen Begrenzung des Vorschlages gemäsz ben 
augenblicklichen Verhältnissen zum Abschlusz kommen, dies 
teine ftarre Festlegung fein soll, sondern ein Provisorium, 
welches spätestens im Jahre 1956 bei ber neuen Haushalts- 
beratung überprüft unb torrigiert werden fann.

Als Letztes ift zu sagen, dasz ber FA beantragen möchte, 
das bie Besoldungsrichtlinien, welche bie Synode bann fest- 
zulegen hat, sowohl für haupt- mie für nebenamtliche Kirchen- 
musiker, auf ber Frühjahrssynode 1954 jur Beratung vor- 
gelegt merben sollen.

Präsident Dr. Umhauer: Meine Herren! Ich schlage Ihnen 
Vor, dasz mir Von einer Generaldebatte absehen, gleich in bie 
Spezialberatung cintreten unb nur das unbebingt Not- 
menbige ju ben Berichten sagen. Nach meinem Dafürhalten 
sind bie brei Berichte fo ausführlich gehalten unb enthalten 
alles Wesentliche, was in ben Ausschüssen vorgebracht murbe, 
fo daß mir Von einer Wiederholung Umgang nehmen tönnen.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Ic halte es 
nicht für angebracht, dasz bei einer fo wichtigen Materie auf 
eine Generalaussprache verzichtet bzw. fie abgeschnitten mirb.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Ic fühle mich unsicher, 
wenn nicht nochmals auf Grund ber Gerichte beraten mirb; 
ba habe ich kein gutes Gewissen.

Auszerdem, ic frage: finb mir überhaupt berechtigt, heute 
in brei Lesungen ein solches Gesetz anjunehmen.

Präsident Dr. Umhauer: Natürlich, menn fein Antrag ge- 
stellt mirb. Wenn ein Antrag gestellt mirb, fo müffen mir 
eine Nacht zwischen bie zweite unb britte Lesung legen.

Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: Ic habe bereits im Alte- 
stenrat am erften Tag als Ausschuszvorsitzender jum Ausdruck 
gebracht, das mir feine Aussicht sehen, jedenfalls feine ge- 
wisse Aussicht, auf biefer Tagung mit biefem fo schwierigen 
unb wichtigen Gesetz fertig ju merben. Das ist bamalS mit 
Verständnis entgegengenommen morben. Auch Herr Ober- 
kirchenrat Dürr hat gefagt, das er sic bamit einverstanden 
erfläre, dasz mir bie Ausarbeitung fo meit betreiben, das 
bie nächste Synode ohne meitere grosze Sachen weiterbauen 
fann. Es ift jetzt ein Druc dahintergesetzt morben, ben ich 
einfach für gefährlich hatte im Interesse ber Synode. Es 
handelt sic für mich nicht um baS vorliegende Gesetz in 
erfter Linie, fonbern barum, das bei fo wichtigen Gesetzen 
mir nicht unter Zeitdruck gesetzt merben.

Abgeordneter Schneider: Ic möchte hier nur erklären, 
dasz iCh mich auszerstande sehe, morgen früh den Voranschlag

in geordneter Weise jur Beratung ju bringen, menn ich nicht 
nach dem Essen mit der Vorbereitung anfangen fann. Wir 
müffen im Finanzausschuß swatzungsweise noch jmei Stunden 
arbeiten. Ic fann morgen früh nicht hinstehen unb ben 
Haushalt verantworten ohne bie nötige Vorbereitung.

Präsident Dr. Umhauer: Das ift bas, maS ic von Anfang 
an sagte: ich glaube nicht, das bie Zeit reicht, um biefeS 
Gesetz ordnungsgemäß ju verabschieden. Es murbe Von ber 
Mehrheit anberS entschieden, ba blieb mir nur übrig, eine 
Lösung ju finden, bie darin besteht, auf eine Generaldebatte 
zu verzichten unb im wesentlichen in ber Spezialdebatte bie 
Bedenken zur Sprache ju bringen unb abjuftimmen.

Abgeordneter Schneider: Darf ich noch etwas fagen: Ic 
bin durchaus der Meinung, das eine Verschiebung der Ver- 
abschiedung des Gesetzes nicht bedeuten braucht, dasz mir 
nicht einen Vetrag im haushalt vorsehen, fonbern ich mürbe 
mich bafür ftarf machen, dasz mir biefe 40 000 DM bann ein- 
setzen. Dann ift baS Gesetz finanziell gesichert, unb über bie 
einzelnen Formulierungen tönnen mir uns im Fruhjahr 
einigen unb in Ruhe unb Sachlichkeit nach gründlicher über- 
legung ein Gesetz machen.

Oberkirchenrat Dürr: Ic muß bem sachlich zustimmen. 
Ic habe mich genötigt gesehen, vorhin offijieU, bamit eS inS 
Protokoll kommt, mein Vebauern in biefer Sache auszu- 
sprechen. Aber nachdem eS feststeht, dasz ber Finanzausschusz 
bie Zeit nach bem Abendessen benötigt, um feine Arbeiten für 
bie morgige Plenarsitzung abzuschliezen unb nachdem er- 
tlärt mirb, dasz bie sehr gründlichen Aussprachen, bie zwischen 
ben Ausschüssen stattgefunden unb schliesslich zu einem Von 
allen 3 Ausschüssen im einzelnen gebilligten Entwurf geführt 
haben, boCh nicht genügen, um eine Generaldebatte unnötig 
ju machen, sehe iCh feine anbere Möglichkeit, als bie Beschlusz- 
faffung über baS Gesetz ju vertagen. Ic muß mich als 
Referent biefer Unmöglichkeit fügen. Dennoch glaube iCh 
nicht, dasz Sie bie Arbeit am Gesetz vergebens getan haben. 
Da auf jeben Fall bie für bie Durchführung beS Gesetzes 
nötige Summe in ben neuen Haushaltsplan aufgenommen 
mirb, fo befteht bie Gefahr nicht, dasz baS Gesetz erft beim 
übernächsten Voranschlag verwirklicht merben fann. Die 
Gesetzesvorlage fann bei ber nächsten Frühjahrstagung ber 
Landessynode erledigt merben. Die grundsätzlichen Dinge 
finb vorbereitet. Wenn mir inzwischen auch noch lesen fönnen, 
was in ben Ausschüssen gefagt morben ist, merben mir fest- 
stellen, dasz in bem Abänderungsvorschlag beS Finanzaus- 
schusses unsere Intentionen nicht richtig miebergegeben finb, 
unb fönnen balb jur richtigen Formulierung beS Gesetzes 
fommen, durch baS unseren Kirchenmusikern bie beabsichtigte 
Hilfe gegeben mirb. Ic ftimme ju, dasz bie ganjen bis jetzt 
geleisteten Arbeiten an bem Gesetz ju treuen Händen ber 
neuen Synode übergeben merben, bamit bie Verabschiedung 
beS Haushaltsplans bis morgen Mittag- möglich gemacht 
mirb.

Präsident Dr. Umhauer: 3c mache Ihnen also hiernach 
ben Vorschlag, bie Synode erflärt, fie bebauert, angesichts 
ber Geschäftslage auszerstande ju fein, biefen Gesetzentwurf 
ju Ende ju beraten unb jum Beschlusz ju erheben. Sie mirb 
baS Ergebnis ber bisherigen Veratungen bem Evang. Ober- 
kirchenrat als Material übermitteln mit ber Vitte, seiner- 
zeit eine erneute Vorlage an bie Frühjahrssynode unter 
Verwertung biefer Materialien ju machen.

Der Vorschlag mirb einstimmig angenommen.
Oberkirchenrat Dürr: Herr Präsident, ich bitte, zugleich 

noch den Vorschlag Schneider jur Abstimmung ju bringen, 
dasz für bie Durchführung beS Kirchenmusikergesetzes 40 000 
DM in ben Landeskirchensteuervoranschlag eingesetzt merben.

Präsident Dr. Umbauet: Die fommen morgen.
Abgeordneter Schneider: Also bitte, zwölf Stunben Ver- 

trauen haben!
Oberkirchenrat Dürr: Die ausgesprochene Zusicherung 

genügt mir.
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Abgeordneter Dr. Uhrig (Zur Geschäftsordnung): Sie die morgen hier fein werden, irgendwie persönlich nahe- 
haben etwa vor einer Stunde ober etwas länger den Grund- * * ~" *
sat aufgestellt, dasz bie Landeskirche in ihrer Gesamtheit 
durch ben Herrn Landesbischof vertreten wird. Ic habe nun 
festgestellt, das bei früheren Steuersynoden einzelne Mit-
glieder ber Synode ben anwesenden Staatsvertreter birett 
angesprochen haben. Die Absicht, morgen ähnlich zu ver- 
fahren, ist im Ausschuß geäuszert worden. Ic bin ber Mei- 
nung, das Ihre Ansicht, Herr Präsident, das nicht richtig 
erscheinen läszt, unb möchte ausdrücklich um Ihre Fest- 
stellung bitten, dasz bem fo ift.

Präsident Dr. Umhauer: Ic bin zu biefer Frage folgender 
Meinung: Der ober bie Vertreter ber Regierung werden 
morgen unserer Synode anwohnen, nicht etwa, um Von uns 
Wünsche ober Beschwerden zu hören, fonbern um bie Auf- 
sicht zu üben über unsere Finanzgebarung, insbesondere un- 
sere Steuergebarung. Ich halte es infolgedessen nicht für 
angezeigt, dasz mir ben Vertretern des Kultusministeriums,

kommen mit Wünschen, Anträgen ober Beschwerden. 8c bin 
ber Meinung, wie ber Herr Oberstudiendirektor Dr. Uhrig 
richtig vermutet, dasz derartiges durch bie offizielle Ver- 
tretung ber Landeskirche gehen müszte. Und wenn Synodale 
noch Wünsche haben unb fie mit bem Nachdruck des Ge-
wichts ber Synode versehen wollen, bann müffen fie bie bei 
irgenbeiner Gelegenheit in ber Sitzung zur Sprache bringen 
unb einen Beschluß ber Synode herbeiführen, bie bann 
ihrerseits dafür forgt, dasz durch bie georbnete Vertretung 
ber Landeskirche nach auszen das Erforderliche bei ber Landes- 
regierung veranlaszt wird.

Ich sehe, dasz kein Widerspruch sich gegen diese Auffassung 
erhebt, unb ic glaube, dasz auch Herr Dr. Uhrig bamit ein- 
verstanden ift. — Damit sind mir am Ende unserer Tages- 
ordnung.

Kreisdekan D. Hof spricht das Schlutzgebet.

Dritte öffentliche Sitzung
Herrenalb, Freitag, den 30. Oftober 1953, vormittags 9 Uhr.

Tagesordnung
I.

Bericht des Finanzausschusses über
ben Vorschlag ber Vereinigten Evang.-protestantischen 
Landeskirche Badens für bie Rechnungsjahre 1954 unb 
1955 (1. 4. 1954— 31. 3. 1956)

Berichterstatter: Synodale Schneider.
II.

Bericht des Finanzausschusses
über bie Voranschläge ber Evang. Zentralpfarrkasse, des 
Unterländer Evang. Kirchenfonds, ber Evang. Kirchen- 
schaffnei Rheinbischofsheim, ber Evang. Stiftschaffnei 
Lahr unb des St. Iakobfonds Gernsbach

Berichterstatter: Synodale Zitt.
III.

Bekanntgabe unb Veratung des Berichts des Prüfungs-
ausschusses

über bie Prüfungsbescheidung unb Rechnungsabschlüsse 
des Rechnungsprüfungsamtes bzgl. ber Rechnungen ber 
Evang. Landeskirchenkasse Karlsruhe, ber Evang. Zen- 
tralpfarrkasse, des Evang. Landeskirchenfonds unb ber 
fog. unmittelbaren Fonds für bie Jahre 1950/51 bzw. 
(für bie Evang. Pflege Schönau) 1949/50 unb für 1951/ 
1952 bzgl. ber Zentralpfarrkasse ber Stiftschaffnei Lahr, 
des Evang. neuen Kirchenfonds Mannheim, ber Zentral- 
pfarrkasse Mosbach, ber Stiftschaffnei Mosbach, des 
Unterl. Kirchenfonds Offenburg unb ber Evang. Zen- 
tralpfarrkasse Offenburg.

Berichterstatter: Synodale Odenwald.
IV.

Schluszansprache des Herrn Landesbischofs.
*

Präsident Dr. Umhauer eröffnet bie Sitzung ber Landes- 
synode, bie gleichzeitig als Steuersynode tagt.

Abgeordneter Joest spricht das Eingangsgebet.
Präsident Dr. Umhauer: Ic habe bie Ehre, ben Herrn 

Vertreter ber Regierung, Herrn Oberregierungsrat Dr. Bopp, 
in unferem Kreise herzlich willkommen ju heiszen. Ic bitte 
Sie, Von unseren finanziellen Sorgen unb Wünschen Kennt- 
nis zu nehmen unb Ihr Interesse unseren Aufgaben zu- 
zuwenden.

Oberregierungsrat Dr. Bopp: Sehr verehrter Herr Lan- 
desbischof! Verehrte Versammlung! Es ift mir eine Freude, 
zum ersten Male feit ber Bildung des neuen Landes in Ihrem 
Kreise fein zu bürfen unb Ihren Beratungen am heutigen 
Tag anwohnen zu bürfen. Ic muß gestehen, ich bin schon 
deshalb sehr gern hierher getommen, weil ber Ruf dieses 
Hauses schon so freundlich nach Stuttgart gebrungen ift, dasz 
mic schon die, Neugier geplagt hat, endlich dieses schöne Haus 
in schöner Sage nach bem Umbau kennen zu lernen. Unb bie 
erften Eindrücke sind schon fo erfreulich, dasz ich mich nur 
freue, heute nachmittag, wenn bie Verhandlungen zu Ende 
sind, noch etwas näher biefe schöne Gegend sehen zu können.

Die Beratungen, bie Sie heute Vor sich haben, gehören ja 
allerdings nicht zu ben zentralen kirchlichen Aufgaben, aber 
bie Beschäftigung mit bem Finanzwesen ber Kirche ift doch 
fo bedeutsam, dasz fie aller Aufmerksamkeit wert ift. Dasz 
gerabe bie Staatsverwaltung sic für ein gesundes Verhält- 
nis zwischen ben kirchlichen Bedürfnissen unb ber Auf- 
bringung ber kirchlichen Mittel interessiert, ift ja nahe- 
liegend, unb fo kann ic nur wünschen, dasz Sie bei Ihren 
Beratungen heute zu einem guten unb befriebigenben Er- 
folg kommen.

I.
Präsident Dr. Umhauer: Ich baute Ihnen, Herr Ober- 

regierungsrat Dr. Bopp, für Ihre freundlichen Worte.
Wir treten nun in bie Veratung des Berichts des Finanz- 

ausschusses über ben Voranschlag für bie Zeit 
vom 1. 4. 1954 bis 31. 3. 1956 ein.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Hohe Synode! 
Die Aufstellung unseres landeskirchlichen Haushaltes für 
bie Rechnungsjahre 1954/55 erfolgte in einer Zeit, welche 
von auszen gesehen eine sprunghafte Aufwärtsentwicklung ber 
wirtschaftlichen Verhältnisse in unferem Vaterland mit sic 
gebracht hat: in einer Zeit, in welcher auch eine gemiffe 
politische Konsolidierung in ber Weise erfolgt ift, dasz atute 
Gefahren, umstürzende Ereignisse gottlob nicht befürchtet 
werden müffen. Man tonnte also Von einer Art ber Ent- 
wicklung sprechen, bie zur „Prosperity" führt, man tönnte 
sprechen Von einem relativ gröszeren äuszeren Gesichertsein 
als bisher.

Die innere Seite biefer Situation ift im Rahmen ber 
Haushaltsberatung nicht zu erörtern, aber auch ber Finanz-
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mann unb Politiker barf hier fagen, daß mir wenigstens als 
evangelische Männer unS nicht Von dieser äuszeren Entwick- 
lung, biefer scheinbar fo glücklichen äuszeren Entwicklung 
blenden lassen wollen, sondern in biefer Zeit stehen als solche, 
bie ja wissen, maS ba äuszerlic geworden ift, ist Gabe unb 
Gnade. Wir füllen gerabe bann, wenn bie Welt unb bie 
Masse ber Menschen sic davon in eine falsche Sicherheit 
miegen lassen, sic davon treiben lassen in ein Leben, baS nur 
bem Tage gilt, ein christliches Zeugnis geben durch unsere 
Haltung, durch unferen Wandel. Wir sollen trotzdem wissen, 
jeder Tag lammt von Gott, unb jebeS Gelingen unb jeber 
äuszere Segen ift feine Gabe, bie er unS geben fann, bie aber 
auch in jebem Moment vielleicht unS mieber versagt werden 
fann.

Auf unferen Haushalt nun übertragen heiszt biefe Ent- 
wicklung zur Prosperity unb ju einem relativ äuszeren 
Gesichertsein, das mir wohl erftmalig mit einigermaszen 
schätzbaren unb wohl für zwei Jahre etwa gleichbleibenden 
Ziffern rechnen fönnen, sowohl auf ber Einnahme- mie auf 
ber Ausgabenseite.

Wir wissen auch — unb baS muß heute wohl ausgesprochen 
werden —, das eS anbere Zeiten gab, bie gerabe in biefen 
vergangenen Jahren liegen, ba unsere Synode auch bie Ver- 
antwortung für bie wirtschaftliche Grundlage unferer Lan- 
deskirche mitgetragen hat, ganz anbere Zeiten, Zeiten ber 
Not unb Zeiten beS Lebens von ber Hand in ben Mund. Wir 
haben eS ja miterlebt, das keinerlei feste Grundlagen für 
bie Kirchensteuererhebung ba waren, bah verschiedene Steuer- 
gesetzgebung in bem durch Besatzungsmacht in zwei Teile 
gespaltenen Gebiet ber Landeskirche borlag, bafe es Zeiten 
waren, mo bie Ausgaben ständig in bie Höhe kletterten, das 
eS Zeiten waren, mo bie Besoldungsvergütung aller unferer 
kirchlichen Bediensteten von ber Spitze bis herunter zum 
letzten kleinen Diener immer hinter ben vergleichbaren Ver- 
gütungen ber Staatsbeamten meit zurückblieben, das Zeiten 
ba maren, in benen unfer Finanzreferent um Kredite betteln 
muszte, nur um in Monaten schwachen Steuereinganges bie 
Gehälter bezahlen zu fönnen. All baS mar fo unb muß heute 
noch einmal in unferer Mitte aufleben, bamit mir es nicht 
Zu leicht vergessen.

Unsere Synode hat aber in biefen sechs Jahren — unb 
baS fei ebenfalls heute banfbar festgestellt unb ihr hoc an- 
gerechnet — nicht tatenlos ober mutlos in biefen so wandel- 
baren Zeiten einfach zugesehen, sondern sie hat mit einem 
gewissen Wagemut unb inneren Vertrauen Jahr für Jahr 
ein Stücklein Aufbauarbeit auch für bie wirtschaftliche 
Grundlage ber Kirche geleistet. Sie hat sehr ernsthaft ge- 
prüft, maS im Rahmen ber Kirche notwendig ift, aber auch, 
maS nicht unbebingt geförbert merben muszte ober aus ber 
Begrenzung ber Mittel auch nicht geförbert merben konnte. 
Sie hat aber ba, mo eS sic um echte Aufgaben kirchlichen 
Lebens handelte, immer zugestimmt, selbst wenn dadurch 
rechnerisch bie Haushalte ein Defizit aufweisen muszten. 
Unsere Synode brachte auch ben Mut auf, einem Kirchen- 
steuerfus zuzustimmen, welcher eine echte unb gefunbe Ord- 
nung ber finanziellen Grundlage unferer Landeskirche er- 
möglichte. Wir maren banfbar, das auch bie in ber seiner- 
Zeitigen Steuersynode vertretenen Landesregierungen ber 
bamalS noch geteilten Ländern hierfür BerftänbniS hatten unb 
bie staatliche Genehmigung bazu erteilten.

Wir sind auch banfbar bafür, daß barüber hinaus ber 
Anregung unb bem Antrag ber Synode entsprechend bie 
Wiedereinführung beS § 13 beS Ortskirchensteuergesetzes 
durch bie Landesparlamente bewilligt murbe, was für bie 
Bauvorhaben ber Gemeinden eine auszerordentliche Hilfe 
bebeutete. Ic musz in biefem Zusammenhang barauf hin- 
weisen, das eS sic hierbei nicht um ein neues Steuerrecht 
unb nicht um bie Erschlieszung neuer zusätzlicher Steuerquellen 
handelt, sondern nur um eine Wiedergutmachung, eine echte 
Wiedergutmachung, eine Wiederherstellung früheren Steuer-

rechts, das nur in der Zeit des Dritten Reiches willkürlich 
aufgehoben worden war. Das ausdrücklich auf dieser Steuer- 
synode festzustellen, halte ic für meine Pflicht und Aufgabe 
gegenüber Bestrebungen, diesen Artikel 13 auszuhöhlen, 
feine Erfüllung teilweise ober ganz zu verweigern ober zu 
sabotieren, ober gar denselben wieder zu Fall zu bringen.

Man kann selbstverständlich über einen anberen Weg ber 
Aufbringung von Geldern für bie besonderen Baubedürf- 
nisse ber Gemeinden miteinander sprechen unb verhandeln, 
— ic meine auch mit bem Partner, ber sic gegen diesen 
Artikel 13 im befonberen wehrt — aber man barf nicht 
einfach verweigern, was rechtlich ben Kirchengemeinden zu- 
steht unb eine Wiedergutmachung unb Wiederherstellung 
früher gegebenen Steuerrechts darstellt. (Zuruf: Sehr richtig!) 
Es muß barauf hingewiesen werden, das gerabe angesichts 
ber konfessionellen Umschichtung in unferem Lande durch bie 
Bewegung ber Heimatvertriebenen bie örtlichen Bauvorhaben 
wirklich in ber Diaspora drauszen echtes Bedürfnis unb 
dringende Notwendigkeit sind.

Wo stehen wir nun heute, wenn mir einen Haushalt für 
weitere zwei Jahre miteinander beraten? Reichen bie Ein- 
nahmen aus, um alle echten Bedürfnisse ber Landeskirche zu 
befriebigen? Sind mir in ben Ausgaben etwa zu großzügig 
geworden unb verkennen mir eine auch in ber Haushalts- 
aufstellung unb Durchführung notwendige Begrenzung des 
klugen Haushalters? könnte etwa sogar eine Senkung des 
Steuerfuszes erwogen werden? — Das alles sind grundsätz- 
liehe Fragen, bie mir im Finanzausschuß sehr wohl gehört, 
beachtet unb geprüft haben, unb bie auch das Plenum bei 
ber Beratung ber jetzigen Borlagen heute durchaus beschäf- 
tigen können unb beraten werden müssen. Lassen Sie mich 
bei biefen grundsätzlichen Ausführungen auf eine Frage im 
Voraus antworten, bie uns im FA gestellt murbe, nämlich 
bie Frage, ob mir in unferer Badischen Landeskirche nicht 
eine Thesaurierungs-, eine Hortungspolitik betreiben mürben. 
Die befte Antmort auf biefe Frage mar unb ift, das bie 
Landeskirchenkasse bisher, b. h. im letzten Rechnungsabschlusz 
im Frühjahr 1953 nur etwa 25% beS gesetzlich vorgeschrie- 
benen Reservefonds effektiv hat. Würden mir eine Thesau- 
rierungspolitik treiben, bann märe in ben letzten zwei Jahren 
wohl baS Bestreben gewesen, bas, maS nach Recht unb Gesetz 
möglich, ja fogar vorgeschrieben ift, nun eben zu tun, b. h. 
bie zwei Millionen Reservefonds, bie es etwa ausmacht, ein- 
fach anzusammeln unb auf bie hohe Kante zu legen. Unb es 
hätte niemanb uns ben Vorwurf machen können, das mir 
nicht formal im Recht sind.

Wir haben zwar eine gesunde Finanz- unb Wirtschafts- 
politik zu treiben gesucht, mir haben aber immer, maS mög- 
lic mar, hinausgegeben, hinausgegeben ins Land, hinaus- 
gegeben an bie Gemeinden. Es musz hier sehr deutlich gesagt 
werden, das in ber Finanzpolitik ber Landeskirche selbtver- 
ständlich baS Primat ben landeskirchlichen Bedürf- 
nissen gehört. Es geht vielleicht manchem von uns fo, daß er 
zwei Seelen in feiner Bruft hat, einmal ben Kirchenältesten 
feiner Gemeinde, unb als solcher steht ihm baS vor Augen, 
was eben bort nun auch als Not ober, fagen mir besser, als 
Begrenzung vor ihm steht, unb bie anbere Seele ift bie beS 
Synodalen, ber gewählt ift, das er hier in unferem Kreise 
nun auf ber höheren Ebene ber gesamten Landeskirche feine 
Verantwortung trägt unb feine Entscheidung zu treffen hat, 
maS für bie Landeskirche notwendig ift unb auch ihr zu- 
kommt. Das braucht feine Spannung fein, bie zum Gegen- 
sat führt. Es soll hier ein Ausgleich gefunden werden, welcher 
ber Landeskirche baS gibt, was fie als übergemeindliche Auf- 
gaben zu erfüllen hat. Das als erfteS.

AIS Zweites: dasz mir auf Grund ber Einnahmen, bie unS 
zur Berfüguig stehen, maS in biefem Rahmen mir über bie 
landeskirchlichen Interessen hinaus freimachen können, — mit 
offener unb williger Hand hinausgeben an bie Gemeinden. 
Ic glaube, mir haben baS stückweise in ben Vergangenen
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Jahren praktiziert, unb wenn man mit bem Rechenstift 
rechnen möchte, was an bie Gemeinden hinausging in diesen 
auc für bie Landeskirche so bewegten unb schweren Zeiten, 
bann brauchen wir uns dessen wahrhaftig nicht zu schämen. 
Halten wir aber baran fest unb geben wir das auc an bie 
neue Synode weiter: in ber wirtschaftlichen unb finanzpoli- 
tischen Gestaltung ber Grundlage ber Landeskirche muß das 
Primat bei den echten Aufgaben ber Landeskirche unb ihrer 
Funktionen liegen. (Allgemeiner Beifall!)

Nach meiner Ansicht legt unfere Synode ihrer Nachfolgerin 
eine vorbildliche Haushaltsgestaltung, wie sie in sechs Jahren 
sic nun entwickelt unb feste Formen gefunben hat, in bie 
Hände. Ic darf als Vorsitzender des Finanzausschusses, 
Ihnen allen danken, sowohl ben Mitgliedern des FA im 
engeren Sinne als auc ber Gesamtsynode, das fie in ben 
nicht so leichten Entwicklungsjahren bis zum Heute mitge- 
gangen sind, viel Vertrauen gehabt haben unb ben Mut fan- 
ben, das wir ben Weg in einer solchen zu einem guten Ziel 
führenden Weise miteinander gegangen sind.

Unb nun einige Bemerkungen zum Haushaltsvoranschlag. 
Zur Einleitung ber Beratung des Haushaltsvoranschlages 
1954/56 in ber Finanzkommission gab uns ber Finanzreferent 
im OR, Herr Oberkirchenrat Dr. Bürgy, eine allgemeine 
Übersicht über bie Entwicklung des Haushaltsrechtes und ber 
Haushaltsziffern feit ber Währungsreform. In Vergleich 
wurden biefe Ziffern gesetzt zu den beispielhaften Friedens- 
fahren 1929/30 unb 1938/39. Dabei wurde festgestellt, das 
das Steuerrecht ber Landeskirche nach 1945, wo ja auch in 
unserem Bereich ein völliger Zusammenbruch all ber ge- 
gebenen Ordnungen erfolgt ift, neu wieder aufgebaut werden 
muszte. Es wurde festgestellt, das bei ben Haupteinnahme- 
posten, nämlic bem Steueraufkommen aus Einkommen und 
Lohnsteuer feit ber Währungsumstellung allein biermal ver- 
schiedene Anderungen ber Steuertabellen erfolgt sind, bie ber 
Steuererhebung zugrundliegen, unb das bei ben Hauptaus- 
gabepoften ber kirchlichen Besoldung feit 1945 über 25 Ver- 
fügungen notwendig waren, um bie heutige normale Rege- 
lung zu erreichen. Diese beiben Tatsachen jitiere ich nur, um 
ju zeigen, wie in ben vergangenen Jahren ein ständiger 
Wechsel ber Voraussetzungen für bie Haushaltsgestaltung 
borlag unb bamit auch ein Mas ber Unsicherheit bei ber 
Festsetzung des Steuerfuszes unb ber Haushaltsansätze im 
allgemeinen borlag.

Wir haben bann bie Frage aufgeworfen, ob bei ber heu- 
tigen wirtschaftlichen unb sozialpolitischen Situation dieser 
Unsicherheitsfaktor völlig überwunden sei, b. h. mir nun mit 
festen aller Wahrscheinlichkeit nach sic erfüllenden Ziffern 
rechnen fönnten. Unfere eingehende Aussprache ergab, das 
ber FA mit bem Finanzreferenten dahin übereinstimmt, das 
bei aller Sicht ber günftigen Entwicklung doch noch Unsicher- 
heitsfaktoren beftehen, bie zu einer gewissen Vorsicht bei ber 
Festsetzung ber Haushaltsziffern zwingen. Dabei sind folgenbe 
Gesichtspunkte maszgebend:

Die Kleine Steuerreform kann in ihrer Auswirkung noch 
nicht bollgültig erkannt werden. Die veranlagten hohen Ein- 
kommen Werben — unb das wirb fa in ber Bundesfinanz- 
politik bereits eingehend erwogen — eine anbere reduzierte 
Besteuerung erfahren müssen, um bie Arbeitsfreudigkeit unb 
ben Einsatz ber in gehobenen Stellungen Tätigen nicht da- 
durch ju lähmen, das das Finanzamt alles wegsteuert, was 
in harter Arbeit errungen wird. Die Grosze Steuerreform, 
bie dringend von ber Wirtschaft berlangt wird, kann u. U. 
bereits im Haushaltszeitraum wirksam werden. Der Landes- 
kirche tonnen weitere Aufgabenbereiche, bie ihr einfach in 
ber Entwicklung zukommen unb bie Ausgabenseite belasten, 
neu zuwachsen. Wir haben fa zwei Beispiele in unserer Be- 
ratung felbft gesehen: Etwa das Gesetz für bie Kirchenmusiker 
unb bie Zuschüsse, bie wir an bie Diakonissenhäuser glauben 
leiften ju müssen. Neue Aufgaben unb bamit verbunden sind 
neue Ausgaben.

Alle biefe Gesichtspunkte veranlaszten ben FA, bie im Haus- 
haltsvoranschlag vorgesehene Beibehaltung beS derzeitigen 
Steuerfuszes mit 10 v. P. dringendst zu empfehlen. Auch foil 
bie aus bem Aufkommen 1952/53 mit einem prozentual vor- 
sichtigen Abstrich errechnete Steuerertragssumme beibehalten 
Werben.

Auf ber AuSgabenfeite ift ju beachten, dasz bie entschei- 
benbe Position ber Besoldungsaufwand ift. Von ihm tönnen 
wir annehmen, das er bestimmt keine rückläufige Bewegung 
erwarten läszt. ES ift interessant festzustellen, unb baS Wollen 
wir doch tun, das ber Gesamtbesoldungsaufwand sic in ben 
Vergleichsjahren 1933, 1938, 1946—50 Wie folgt entwickelt 
hat: 8c gebe runbe Zahlen:

Wir hatten im Jahre
1933 einen Gesamtbesoldungsaufwand einschliesslich ber 

Altersversorgung unb Hinterbliebenenversorgung
bon

1938 von
1946 von
1950 bon
1952 bon

4 600 000,— RD
5 770 000,— RM
6 800 000,— RM
8 300 000,— DM

10 800 000,— DM
also gegenüber 1933 mehr als eine Verdoppelung.

In Prozenten ausgedrückt schwankt der Anteil dieses Be- 
soldungsaufwandes an der Gesamthaushaltssumme zwischen 
69 und 75%.

Wenn wir bie absoluten Ziffern der Haushalte uns nun 
auc nennen lassen, bann war das Gesamtvolumen nach den
Rechnungsergebnisjen gerechnet im haushalt

1929/36 6,9 Millionen,
1938/39
1946/47
1949/50

.1950/51
1951/52
1952/53

6,9 Millionen,
8,3
9,3
9,9

10,9
14,2
18,6

11 

ff 

ff 

ff

Also ebenfalls ein außerordentliches Anwachsen ber Gesamt-
ziffer des Haushaltes.

Vielleicht ist in diesem Zusammenhang noch interessant, 
auc eine kurze Statistik zu sehen und zu hören über die 
Anzahl der Kirchengemeinden, die Gesamtseelenzahl der Lan- 
deskirche und die Zahl der Bediensteten.

Kirchengemeinden hatten wir
1933
1946
1950
1952

Die Seelenzahl mar
1933
1946
1950

488
509
513
517

920 988
953 478

1 065 482
1952 — ich glaube, das nach bem heutigen Stand unter 

Berücksichtigung, das feit 1950 gerabe bie Umsiedlung ber 
Flüchtlinge in gröszerem Umfang in ben früher badischen 
Teil nach Südbaden erfolgt ift unb im wesentlichen bis zu 
90% derselben evangelischer Konfession sind, wir heute — 
eine genaue £iffer tonnte ic nicht erhalten — mit runb 
1 200 000 Evangelischen rechnen tönnen.

Die Zahl ber Bediensteten betrug im Jahre
1933 735
1946 874
1950 905
1952 959

Die Zunahme betrug alfo bei bei Kirchengemeinden 29, 
bei ber Seelenzahl etwa 280 000 unb bei ben Bediensteten 224.

Dabei ift interessant, das mir bei ben Bediensteten fest- 
stellen müssen, das bie Zahl ber Geistlichen feit 1933 zurück- 
gegangen ift, unb das bie Erhöhung faft ausschliesslich auf 
bie im Angestelltenverhältnis stehenden Bediensteten ju setzen 
ift. Dabei tönnen mir ja hier sagen, das allein bie Ein-
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führung ber „Gemeindehelferinnen rund schon 140 neue Einkontmen unb Lohnsteuer, also als noch getrennt Don 
Stellen geschaffen hat. Gemeinde- unb Landeskirche bieje erhoben mürben, auch von

Die genauen Ziffern sind folgende: Die Geistlichen sind den Gemeinden getragen worden sind. So mürbe festgestellt 
Don 594 im Jahre 1933 auf 561 im Jahre 1952 zurück- bei unferer Rechnung, baß 3. B. bie früheren Stellendota- 
gegangen. Beamte haben Don 95 auf 110 unb Angestellte Don tionen, also Zahlungen für bie Pfarrstellen ber Gemeinden 
46 auf 288 zugenommen. Diese Zahlenänderungen muffen an bie Landeskirche, nicht mehr eingezogen murben; baß baS 
sic selbstverständlich im Haushalt auswirken. Wenn mir das Gehalt ber Gemeindehelferinnen nunmehr Doll von ber 
starke Anschwellen bes Haushaltsvolumens untersuchen wol- Landeskirche getragen wird, während ein kirchliches Gesetz 
len, muß meiter berücksichtigt werden, baß eben auch bie ge- aus bem Jahre 1935 klar unb eindeutig bestimmt, baß bie 
samte Lohn- unb Gehaltsbasis unb bie Preisgrundlage in Gemeindehelferin von ben Gemeinden angestellt ift unb 
Sachausgaben sic völlig nach oben verschoben hat, unb mir grundsätzlich Don ber Gemeinde zu bezahlen fei, baß aber 
in einer Entwicklung sind, bie eben eine Preisbasis unb da- auf Antrag bie Landeskirche einen Zuschuß bis zu 50% geben 
mit auch eine Lebenshaltungsbasis erreichen muß, welche in könne. Also auch hier: Gehaltsaufwand, ber eigentlich von 
etwa mit ber Weltpreisgrundlage vereinbar ist. ben Gemeinden mindestens teilweise zu bezahlen märe, ift

Der FA ift trotz biefer Entwicklung ber Auffassung, baß inzwischen Doll von ber Landeskirche übernommen. Oder es 
mir jetzt im Raum ber Kirche auch bei ben 2luSgaben auf sind Gebühren jur bie burch Bedienstete ber Landeskirche 
einen Stanb gelangt sind, ber eine sorgfältigste Prüfung ausgeführten Steuerarbeiten, Rechnungsprüfungsgebühr, 
jeber Neuausgabenbewilligung erforbert. Wir kommen aus Pauschalversicherungen unb wesentliche Beihilfsbeträge an 
ber Zeit ber Entwicklung unb bes ftänbigen Wechsels nun in bie Gemeinden. Alles in allem Gesamtleistungen ober Über-

Wir haben einmal für das Haushaltsjahr 1952/53, wo die

eine Zeit einer gewissen Normalisierung, damit aber auch tragung Don Aufwendungen, die in den Sektor oer Gemeinde
eine Zeit der Begrenzung, eine Zeit, die Don uns gehören und die jetzt Don der Landeskirche verfügt werden,
verlangt, bie zur Verfügung stehenden Mittel haushälterisch Berücksichtigt man diese Sachleistungen für gemeindliche An-
und nur für wichtige, absolut notwendige Ausgaben einzu- teile, jo musz man billigerweise sagen, das dieselben Don der
setzen, eine Zeit, wo der Haushalt nicht mehr nach den Aus- vorgeschlagenen 30%igen Rücküberweisung in Abzug zu
gaben und Wünschen, sondern nach den Einnahmen und bringen sind.
Möglichkeiten aufgestellt werden musz und alle Anträge an Wir haben einmal für bas Haushaltsjahr 1952/53, wo bie 
bie Landeskirche nach biefem Grundsatz zu prüfen sind. Seien praktischen Rechnungsergebnisse vorliegen, bas durchgerechnet
mir dankbar, baß bie letzten Jahre eine gesunde Finanzgrund- und festgestellt, das bort 12,5% Sachleistungen aus bem Auf-
lage ber Kirche geschaffen haben, stellen mir uns aber auch kommen Don ber Landeskirche bezahlt worden sind, und baß
rechtzeitig darauf ein, baß wohl das Maximum ber Ein- genau 17,5% Rücküberweisungen erfolgt sind, so baß zu-
nahmemöglichkeiten erreicht ist unb mir in Zukunft mit bem jammengenommen mit Sachleistungen plus Barleistung
werden auskommen müssen, was uns jetzt zur Verfügung bie Dollen 30%, welche bie Städtekonferenz
steht. verlangt hat, tatsächlich erreicht werden.

Vor Eintritt in bie Einzelberatung beS Voranschlags be- Man kann natürlich nicht auf ben 30% Barleistung bestehen
faßte sic ber FA noch mit ber Frage beS sog. inneren Finanz- unb zusätzlich dazu noch 12 ober 12,5% Sachleistung, b. h.
ausgleichs, wie jie durch bie Eingabe ber Städtekonferenz Bezahlung von Aufgaben, die eigentlich ins Gemeindegebiet
ber badischen evangelischen Groszstadtgemeinden Dom 22. 10. gehören, fordern; denn bann kämen 42 ober 42,5% heraus.
1953 aufgeworfen wurde. Aus einem Bericht beS Herrn 3c erinnere in biefem Zusammenhang noch einmal an baS
Oberkirchenrats Dr. Bürgy über bie historische Entwicklung Primat ber landeskirchlichen Aufgaben im Haushalt unserer
biefeS Problems konnte festgestellt werden, baß durch eine Landeskirche. (Beifall!)
staatliche Verordnung ab 1. 6. 1937 bie bis dahin getrennt Auszerdem haben wir die Frage untersucht, wenn wir den
erhobene Kirchensteuer aus Lohn und Einkommen für San- alten Zustand wiederherstellen würden, wie er vor 1935 war

dem Zeitpunkt der Zusammenlegung der Steuerein-deskirche einerseits und Ortsgemeinden andererseits zu vor i
einer Steuer bereinigt wurde. Der Staat setzte damals ziehung, — wenn wir jenen Zustand wieder herstellen und 
Don sic ans den Steuersatz auf 12 v. H. feft und bestimmte, jagen würden, gut, Gemeinden, übernehmt all das wieder.
baß Landeskirche unb Ortsgemeinde sich im Verhältnis bes mas eigentlich eure Aufgabe ist, unb mir bezahlen euch bafur
Anteils, ben sie bei ber selbständigen Erhebung jeweils gehabt bie 30% in blanker Münze auf Heller unb Pfennig aus, mie
haben, in bie Gesamterhebungssumme Don 1935 teilen soll- bann baS Bild aussehen mürbe. Dann märe es so, baß gerabe
ten. In einem Expose an ben Kultminister, baS im Jahr bie Groszstadtgemeinden weniger erhalten mürben, deshalb
1937 erjtattet mürbe, begrenzte man ben Gemeindeanteil auf bie höheren Aufwendungen an diesen Sachleistungen hätten,
25%; in ber Praxis aber wurden 30% als Gemeindeanteil weil bieje nach bem jetzigen Verfahren auf bie gesamte
zurücküberwiesen. Die heutige Rechtsgrundlage ist bie, baß Landeskirche verteilt sind, also an denselben z. B. auch bie
burch ein staatliches Gesetz ausdrücklich bestimmt ist, baß bie Gemeinden, bie keine Gemeindehelferin haben, mitzutragen
Verteilung beS Aufkommens an Kirchensteuer Dom Einkom- haben, um nur einen Posten zu erwähnen. Es mürbe also
men unb Lohn zwischen ben Religionsgesellschaften, b. h. ber bas, mas in ber Eingabe verlangt wird, sic nur zu bereu
Landeskirche einerseits und ben Kirchengemeinden anderer- Ungunsten auswirken.
seits ben Religionsgesellschaften felbft überlassen bleibt. Der FA hat aber trotzdem klar erkannt, baß eS an ber

Diese gesetzliche Regelung überträgt bamit uns, ber Synode, Zeit ift zu überprüfen, ob dieser innere Finanzausgleich nun
als bem mazgebenden Organ für diese finanziellen Fragen nicht doch neu geregelt werden soll. Es spielen aber ba anbere
bie Entscheidung auch über ben inneren Finanzausgleich. Es Fragen noch mit herein als nur bie Begriffe 30% ober als
obliegt uns deshalb, in eigener Zuständigkeit biefe Frage zu nur bie Frage, ob Sachleistung dazu zu rechnen fei ober nicht,
besprechen unb zu regeln. Der Eintrag ber Städtekonferenz Man muß, wenn man schon biefeS nicht sehr einfache Kapitel
erkennt bieS ja auch an unb macht einen Vorschlag, ganz ber Finanzgebarung anpacken mill, sic klar barüber fein,
roh gesehen, der darauf hinausläuft, baß nun Dolle 30% bes baß bann bei einer neuen Gestaltung es auch ein Gebot ber
Aufkommens an Einkommen- unb Lohnsteuer, baS bie Lan- Gerechtigkeit ist, zu prüfen, ob ber prozentuale Anteil ber
deskirchenkasse Dereinnahmt, als Barrücküberweisung an bie einzelnen Gemeinde an biefer Rücküberweisung ber Gesamt-
Gemeinden fließen sollen. Dabei wird völlig übersehen, baß summe heute noch recht errechnet ist nach dem Schlüssel, ber
bie Landeskirche in ber Zwischenzeit Ausgaben übernommen gilt, ober nicht. Dieser Schlüssel nämlich, was Don diesen
hat, bie eigentlich in ben Bereich ber gemeinblichen Aufgaben 30%, — jagen mir einmal 3 ober 4 Millionen, bie totaliter
gehören, bzw. vor ber Zusammenlegung bes Einzugs ber an bie Gemeinden gehen sollen, — bie einzelne Kirchen-
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gemeinbe erhält, ber ift im Jahre 1935 festgestellt worden b) Bei ber bisherigen Zweiteilung in Bar- • und Sachlei- 
ftungen mürben bie Groszstadtgemeinden beftimmt nicht 
benachteiligt. Unb

unb zwar nach dem Steueraufkommen, das damals die Ge- 
meinde hatte im Verhältnis zum Gesamtsteueraufkommen.
Was ift nun feit 1935 an Veränderungen bei ben Steuer- c) bem Anliegen ber Städtekonferenz, ben inneren Finanz- 
grunblagen ber Gemeinden doch nicht alles erfolgt! Was hat 
sic nicht alles verschoben in Bezug auf bie Seelenzahl in ben 
einzelnen Gemeinden! Ic barf nur zwei Dinge Ihnen hier 
kurz fagen, bamit Sie sehen, dasz wirklich, menn mir an ben 
Finanzausgleich gehen, auch bie Frage ber Schlüsselung ge- 
regelt merben musz. Es hat eine gewaltige Industriever-
lagerung ftattgefunben zum Teil durch Bombenzerstörungen, Bemerkungen zu bem vorliegenden Voranschlag machen. Ic 
zum Teil burCh Umsiedlungen aus bem Osten. Zum anbern merbe mich nur auf baS Wichtigste beschränken, weil viel- 
hat bie wirtschaftliche Entwicklung nach ber Währungsreform leicht bei ber Einzelberatung bann noch Einzelnes zu fagen 
umwälzende Underungen gebracht. Hier verschieben fiCh bie ift.

ausgleich ju prüfen, mirb volles Verständnis entgegen- 
gebracht. Der FA ift nur ber Meinung, menn biefes Pro-
blem angepact merben foil, daß es gründlich unb für eine 
abfehbare Zeit gültig auf ben jetzt gegebenen Tatsachen 
fuszend ausgearbeitet unb in Ruhe beraten merben foil.
Unb nun, meine Herren, barf ich ganz kurz noch einige

Steuergrundlagen und Steueraufkommen von Land- und Der vorliegende Haushalt hat dort uns eine sehr gründ- 
liche Durchberatung erfahren. Die Beratung mar fo gründ-Stadtgemeinde ganz wesentlich. Fer ner wissen wir, das z es

Schwerpunkte ber Flüchtlingsansiedlung gibt, bie sic im lich, das mir heute Nacht um 12 Uhr erst ben Schluszpunkt 
Verhältnis ber Seelenzahl ber einzelnen Gemeinde zur Ge- hinter bie ganzen Beratungsakten setzen konnten. Trotzdem 
samtseelenzahl ber Landeskirche ebenfalls wesentlich aus- haben mir verhältnismäszig nur wenige Anderungen vor- 
mirfen merben. nehmen tonnen unb vornehmen müffen. Das mag einerseits

Darum muß ber Finanzausschuß ben Antrag stellen, ein Zeugnis fein für bie sehr sorgfältige Vorbereitung bes 
dasz bei Überprüfung ber Möglichkeit eines neuen inneren Voranschlags, bie ich ausdrücklich hier mit Danf gegen ben 
Finanzausgleichs zwischen Landeskirche unb Gemeinden Finanzreferenten, Herrn Oberkirchenrat Dr. Bürgy unb feine
auc diese Frage der Schlüsselung, der Verteilung an die Beamten anerkennen möchte. (Allgemeiner Beifall!) Das
Einzelgemeinden überprüft unb ein ben tatsächlichen mag zum anbern aber auch barin begrünbet liegen, daß mir 
jetzigen Verhältnissen entsprechendes Verfahren aus- tatsächlich schon in einem Zeitpunkt ber Begrenzung ange- 
gearbeitet mirb. kommen finb, ber es uns verwehrt, sehr grosze AUnderungen

aus»

Dabei muß man auc nun noc sagen, daß bei allen Ver- und Ausgabenbermehrungen etwa hier ntoc vorzunehmen.
Aber es fei doc zunächst darauf hingewiesen, das wiränderungen, die mir für die groszen Bauaufgaben der Grosz- Aber es fei doc zunächst darauf hingewiesen, daß mir 

stadtgemeinden haben, mir auc baran denken müssen, das unter ber Pos. I „Anteile ber Kirchengemeinden an ber 
etmaige Überschüsse aus bem Haushalt nicht einfach durch Kirchensteuer vom Einkommen", bie mit 2 430 000 DM ein- 
einen schematischen Verteilungsschlüssel nicht berücksichtigt gesetzt waren, eine Erhöhung auf 2 876 000 DM vorge- 
merben bürfen. Wir sind ber Meinung, das man von einem nommen haben.
schematischen Verteilungsschlüssel innerhalb ber Gemeinden Woher kommt baS? Sc habe Ihnen vorhin erklärt, daß 
absehen soll unb für bie Bauaufgaben ben Schwerpunkt geld- ber Finanzausgleich sic in zwei Linien gliebert, einmal Bar-
mäszig bei ber Landeskirchenkasse lassen foil, bamit dringendste rücküberweisung unb zum anbern Sachüberweisung. Wir
Bauvorhaben rasch gefördert merben unb Vorhaben zweiten hatten unter ben Sachüberweisungen im Jahre 1952/53 einen
ober britten Grades zeit- unb terminmäszig zurückgestellt auszerordentlic hohen Posten eingesetzt, weil bort befonbere
merben könnten. Denn es hat keinen Sinn, das bei einem Beihilfenanträge Vorlagen. Für biefes Jahr konnte biefer
Betrag von — sagen mir mal — 2 Millionen für Baubei- Jahr-Anteil niebriger eingesetzt merben, weil feine Nach-
hilfen fo geftreut mirb, das feiner etwas Rechtes bamit an- zahlungen aus früheren Etats zu machen finb, unb deshalb
fangen fann. Sondern finnvoll ift, menn mit biefem Betrag ift ber Anteil an Barüberweisungen hier erhöht morben um
in einem Jahr nun schwerpunktmäszig bie wichtigsten Not- biefe runb 446 000 DM. Dies ift ein Zeichen, welches bie
stände beseitigt merben. Dabei musz bie Auswirkung beS Städtekonferenz, bitte, echt unb recht erinnern möchte, das
wiedereingeführten § 13 ber fog. Bausteuer mit in Rechnung mir hier uns nicht verrannt haben, sondern eine praktische
gestellt merben. Beihilfe bur Ch Erhöhung biefes Barrücküberweisungsbetrages

Zur Prüfung aller biefer Fragen stellt ber Finanzaus- nun auch ihr zugutekommen lassen.
schus ben Antrag, Unter Pos. V: „Aufwendungen für Gebäude“ finb ftatt

daß eine Kommission gebilbet merben foil, welche bis zur 550 000 nur 360 000 DM eingesetzt. 
Herbstsynode 1954 Vorschläge für einen neuen Ver- Das rührt daher, das bei den Erläuterungen mit an-
teilungsschlüssel auszuarbeiten habe. Diese Kommission gegeben mar, daß bei biefen Aufwendungen für Gebäude 
soll mie folgt zusammengesetzt fein: Drei Vertreter ber u. a. bie Finanzierung eines Studentenwohnheimes in Karls- 
Groszstadtgemeinden, zwei Vertreter mittlerer Gemeinden, ruhe mit 380 000 DM vorgesehen mar auf zwei Jahre, das 
ein Vertreter ber kleinen Gemeinden. Dazu brei von ber macht im Haushaltsjahr 190 000 DM, um bie bie Kürzung 
Synode zu wählende Mitglieder derselben, fomie als Vor- erfolgt ift. Diese Kürzung erfolgt nicht, weil mir ben Plan 
sitzender ber Finanzreferent des Oberkirchenrats. Der FA ber Schaffung eines Studentenwohnheimes, das noch ver- 
mürbe empfehlen, als synodale Vertreter Mitglieder beS bunben fein foil mit Wohnungen für Pfarrer unb mit ber 
Finanzausschusses zu nehmen unb zwar bie Synodalen Einrichtung eines Kindergartens als für nicht notmenbig
Dr. Schmtechel, Dr. Bier und Herr Odenwald. ansehen würden, sondern weil mir der Auffassung waren.

Abschlieszend barf jur Eingabe ber Städtekonferenz gesagt daß bieS ein Bauvorhaben fei, baS nicht aus laufenben Haus- 
merben, haltsmitteln, sondern auf anberem, auf üblichem Kredit- 
a) unter Berücksichtigung ber von ber Landeskirche über» mege erfolgen soll.

nommenen Sachleistungen, bie früher in bie Zuständig- Damit änbert sic bie Summe A ber Lasten von 3 312 000 
feit ber Gemeinden gehörten, finb tatsächlich 30% bes Auf- auf 3 568 000 DM.
fommenS an Einkommen- unb Lohnsteuer ben Gemeinden
zurückvergütet morben. Dabei mögen bie Gemeinden be» batte über ben Punkt a) „Umlage ber ERD unb Veitrag jur 
achten, das nicht nur bie Vorschuszzahlungen, sondern auch Osthilfe". Wir haben Aufklärung erhalten, mie fiCh bie 
bie auf Grund bes Rechnungsergebnisses nachträglich über» meitere Erhöhung biefer Position, fast Verdoppelung, ergeben 
miefenen Abschluszzahlungen mit berücksichtigt merben hat. ES ift einfach ein prozentualer Anteil unfereS Aufkom- 
müffen. menS an bie ERD abzuführen, unb derselbe ift bei höherem

Die nachfolgenden Zweckausgaben: Hier gab es eine De-
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Steueraufkommen unb höheren Einnahmen eben auch ge- 
ftiegen. Unb ber zweite Teil dieses Betrages, unser Beitrag 
zur Osthilfe, ist, glaube ich, nicht wahr, bei feinem von uns 
überhaupt zur Debatte gestanden. Das ift eine Selbstver-

ben Eindruck hat, dieses

ständlichkeit. Unb mir wollen hier uns ber brüderlichen Hilfe 
nicht versagen.

Wenn mir nun bie Haushaltspositionen betrachten, bie sic 
in allererster Sinie mit ben verschiedenen Werken unferer 
Kirche befassen, bann musz auch hier gefagt merben, das, wenn 
man bie Biffern überfliegt, man ben Eindruck hat, dieses 
Jahr ift einmal wahrhaftig hineingegriffen morben. Es ift 
für einen Mann, ber in ber Komunalverwaltung bie Haus- 
haltsvorbereitungen mitmacht, immer ein gewisses, faft 
erheiterndes Erleben, dasz nun bie ganzen Wünsche unb Pla- 
nungen, bie fo im Saufe des Jahres bei ben Dienstorständen 
sic ergeben haben, zu Papier gebracht merben unb sic in 
Biffern ausdrücken, bie zu mahrhaften Phantasiezahlen 
fommen. Ich möchte das nie unterbinben, weil ic ber Auf- 
fassung bin, dasz gerabe bann, wenn ber einzelne Abteilungs- 
leiter au§ freier Snitiative heraus alles bas, was in feinem
Dienstbereich eben angefallen ift im Saufe des Jahres, bann 
sic vergegenwärtigt unb es sammelt, es auch zu Papier 
bringt, nun sichtbar wird ber Umfang dessen, was man — 
fagen mir mal — bem Ideal nach nun haben möchte, ober 
erkennbar wird, unb das man daraus bann das Wichtigste 
unb Entscheidenste herausholen unb erarbeiten musz. Es ift 
hier nun auch bei einzelnen Positionen ein schwungvolles 
Planen unb bamit auch ein schwungvolles Steigen ber Aus- 
gabeziffern nach oben gewesen. Wir haben ernstlich barum 
gerungen unb geprüft, wo nun bie eigentlichen Voraus- 
setzungen gegeben sind, das solche Erhöhungen vertreten 
werden können unb wo man Kürzungen unb Einschränkungen 
vornehmen fann. Dabei musz ic betonen, das es mir unb 
auch den anbern im Finanzausschuß, bie ja zum Teil aus 
bem Wirtschaftsleben kommen, nicht fo gegangen ift, daß mir 
etwa nur kühl mit bem Rechenstift hier bie Ziffern bemessen 
haben, etwa wenn man von ber Zahl für das Volksmissio- 
narische Amt, für Religionsunterricht, für Frauenarbeit, 
Männerarbeit, Wohlfahrtsdienst usw. spricht. Sonbern hier 
hat durchaus auch bas Herz unb bie Vernunft gerabe für 
biefe innere, zum Teil unmägbare Arbeit ber Kirche mit- 
gesprochen. Aber mir haben doch bei biefer Prüfung feiifteHen 
müssen, dasz, obwohl biefe schwungvolle Aufwärtsentwicklung 
vorliegt unb wesentlich gefteigerte Ziffern vorliegen, ver- 
hälnismäszig sehr menig nur mit gutem Gewissen gestrichen 

■ unb bamit eingespart merben fann.
Saffen Sie mich biefe Positionen kurz ermähnen: Ziff. VIII 

„Für bie Evang. Jugendarbeit" wurden 30 000 DM abgesetzt. 
Sie sehen, dasz hier eine Summe von 340 000 DM geforbert 
worden ift. Dasz bie Bezuschussung einer evangelischen Er- 
ziehungsarbeit in Schulen ober Pflege unb Heimatgewährung 
an bie Schüler ber betreffenden Schulen in Schülerheimen 
gegeben mirb, ift u. E. nicht nur erfreulich, fonbern ift auch 
eine Pflicht. Die Internatsschule in Gaienhofen, bie Me- 
lanchthonheime, bie Elisabeth-von-Thadden-Schule in Wieb- 
lingen unb das Zinzendorfgymnasium Königsfeld finb hier 
aufgeführt, unb mir haben biefe Beträge stehen lassen. Da- 
gegen ift für bie Jugendheime in Neckarzimmern unb Lud- 
wigshafen ein Betrag von 30 000 DM eingesetzt. Wir glau- 
ben, denselben auf 20 000 DM begrenzen zu können, für 
jedes Heim etwa 10 000 DM, weil biefe Jugendheime in ben 
letzten Jahren schon eine sehr starke Ausbauförderung er­
fahren haben, unb weil mir allerdings auch ber Meinung 
finb, dasz man es ber Jugend nicht gar zu leicht machen barf, 
unb solche Heime nicht nur an Ausweitung, fonbern auch 
aus ber inneren Verantwortung an Begrenzung zu ge- 
wöhnen hat. Unfere Jugend ift vielfach verwöhnt, das ihr 
alles fix unb fertig parat hingestellt mirb. Es ift ein er- 
zieherisches Moment ersten Ranges, wenn mir etwas von 
bem mieber aufleben lassen, was in unserer bündischen

Jugend seinerzeit in den Jahren zwischen ben beiben Welt- 
friegen ober wenigstens bis 1933, mo sie bann ber Unifor- 
mierung unb ber Gleichschaltung zum Opfer gefallen finb, 
eine Selbstverständlichkeit mar, nämlich etwas hart unb 
etwas einfach, etwas spartanisch selbst zu schaffen unb sic 
nicht alles geben zu lassen. (Beifall!) — Durch biefe Strei- 
chung finb 10 000 DM abgesetzt morben, also von 30 000 auf 
20 000 DM.

DaS Evang. Jungmännerwerk CVST hat eine eingehend 
begründete Eingabe gemacht mit ber Bitte, doch einen 
wesentlichen Anteil beS Gesamtbesoldungsaufwandes für ihre 
Mitarbeiter auf ben Etat ber Landeskirche zu übernehmen. 
Es murbe im Endergebnis ein Betrag von 30 000 DM er- 
beten, wenn ber Bundesposaunenwart vom CVST bezahlt 
merben sollte, ober 24 000 DM, Wenn berfelbe weiterhin mie 
bisher in ber allgemeinen Jugendwartziffer ber Landes- 
kirche vergütet mürbe. Wir wissen, das bas Jungmänner- 
werk CVST uns ein Sorgenkind mar. Wir wollen über 
biefe Dinge, bie ba gewesen finb, hier nicht uns unterhalten. 
Der CVST braucht einen neuen Start, er mill bie zukünftige 
Entwicklung in enger Verbindung mit ber Landeskirche durch- 
führen. Es hat zu feinem Vorsitzenden ben Herrn Dekan 
Schnebel als einen Mann ber Kirche gewählt, unb mir haben 
in einer Aussprache, bie mir in flcinem Kreis hier gehabt 
haben, festgestellt, dasz Voraussetzung für eine fo wirksame 
Unterstützung eine klare Vereinbarung zwischen CV3T unb 
bem Herrn Oberkirchenrat Kat als verantwortlichem Sach- 
bearbeitet für bie Jugendarbeit fein müsse. Wir wollen aber 
im Haushaltsvoranschlag eine Summe einsetzen, bie es bem 
CVSM ermöglicht, feinen Berufsarbeiterstab zu erhalten. 
Wir glaubten, dasz mir bie bisherige Vergütung beS Bundes- 
posaunenwarts beibehalten sollten, im übrigen bann aber 
nicht restliche 24 000 DM, fonbern 15 000 DM einzusetzen 
mären. Daburch ift eine Ermäszigung beS VetrageS von 
340 000 auf 310 000 DM erfolgt.

Eine zweite Frage mar bie ber Vergütung in Pos. XII: 
„Für bie Pflege ber kirchlichen Musik." Hier ift ber Etat von 
69 000 auf 135 000 DM festgesetzt. In diesen 135 000 DM 
maren 60 000 DM für Vergütung von Kirchenmusikern, bie 
hauptamtlich angestellt merben sollen. Nachdem mir gestern 
nun ben Antrag beS Finanzausschusses gehört unb auch ge- 
billigt haben, dasz 40 000 DM eingesetzt merben sollen, konn- 
ten hier 20 000 DM abgesetzt merben.

Ich bitte also, bie Ziffer von 135 600 DM auf 115 600 DM 
zu ermäszigen.

Damit ift, Herr Oberkirchenrat Dürr, nun bie Sache auch 
sachlich im haushalt festgelegt.

Es ift noch ein Wort zu fagen zu Pos. Vllb): „Aufwand 
für bie Evang. Akademie ber Landeskirche": Dasz ichs gleich 
sage, eS soll hier beigefügt merben: „unb für baS Haus ber 
Kirche in Herrenalb".

Sie sehen hier auch eine Entwicklung. Im Voranschlag 
1951 festgesetzt auf 12 000 DM, Rechnungsergebnis in Jahre 
1952/53 32 000 DM, heute festgesetzt auf 60 000 DM. Unb 
menn Sie biefe 60 000 DM in ihrer Aufgliederung sehen, 
bann merken Sie hier, dasz Dienstbezüge, Dienstreisekosten, 
Tagungsaufwand unb fachlicher Aufwand gegeben finb. Wir 
haben biefe Frage fehr eingehend miteinander besprochen, 
weil ja nun baS Haus ein halbes Jahr in Betrieb ift, unb 
man zwar noch nicht rechnerisch, aber — ic möchte fagen — 
aus bem Dienft, ben eS praktisch erfüllt hat, nun bie Zahlen 
Harer übersehen kann. In biefem Haus ber Kirche ift

1. baS Heim ber Synode — baS betone ic auch an biefer 
Stelle noch einmal; baS mar mit ein wesentlicher Grund, 
das mir eS so gebaut haben, mie eS ift,

2. baS Heim ber Akademie unb
.3. noch bie Möglichkeit in ben Ferienmonaten Juli und 

August eines Erholungsaufenthaltes, der nach anderen 
Gesetzen auch wirtschaftlich fundiert fein musz als bie 
beiden vorher genannten zweckdienlichen Möglichkeiten.
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Wir sind nun ber Auffasjung, daß für ben Dienst ber 
Akademie ein besonderer Haushalt geführt werden soll und 
eine besondere Verrechnung, unb haben ben Herrn Ober- 
kirchenrat Dr. Heidland darum gebeten, dasz nun über diese 
Rechnungsführung ber Akademie selbst, worin sie bie Zu- 
schüsse ber Landeskirche unb bie Einnahmen aus Spenden 
unb bie Einnahmen aus bem Freundeskreis verrechnet mit 
ben entsprechenden Ausgaben, uns einmal im Jahr in ber 
Synode ein Bericht erstattet werden soll.

Für das Haus ber Kirche, also das Heim hier unb feine 
Einnahmen aus Verpflegungsgeldern, Unterhaltungsgeld 
unb feine Auslagen für ben Wirtschaftsbetrieb soll ebenfalls 
eine besondere Rechnung geführt werden, bie selbstverständ- 
lic auch vom Rechnungsprüfungsamt geprüft wird. Diese 
Rechnungsführung, Fragen ber Anschaffung, Fragen ber 
Reparatur, vielleicht auch Fragen ber Unterhaltung unb der- 
gleichen soll aber von einem Beirat, einem Kuratorium, bas 
ehrenhalber hier mitwirkt, mitberaten unb mitentschieden 
werden. Es haben bisher bie beiden Herren, Herr Ober- 
kirchenrat Dr. Bürgy und Herr Oberkirchenrat Dr. Heidland 
biefe Sorge um bas Haus ber Kirche unb alle bie damit 
zusammenhängenden Wirtschaftsfragen allein getragen. Sic 
selbst versicherten, dasz sie bantbar feien, wenn aus ber 
Synode heraus, bie ja dieses Haus aus ihrer Verantwortung 
geschaffen hat, biefem Kuratorium noch einige Herren bei- 
treten würden. Das Kuratorium soll vielleicht alle 8 Wochen, 
in ganz dringenden Fällen — das sollen bie Herren selbst 
entscheiden — fonft alle 4 Monate zusammentreten, um biefe 
Dinge zu beraten unb auch einmal im Jahr ber Synode zu 
berichten. Vorgeschlagen hat ber FA für dieses Kuratorium 
auszer ben beiben Herren Oberkirchenräten ben Freund 
Schmechel, ber für bauliche Dinge uns beraten kann, unb ben 
Pfarrer Hammann, ber ja in feinem eigenen Haus auch 
Sorgen ber Wirtschaftsführung unb Finanzierung kennt 
unb uns deshalb aus ber praktischen Erfahrung ba beraten 
kann. Man hat auch mich gebeten, mich daran zu beteiligen, 
unb ic würde vorschlagen, dieses Jahr damit zu beginnen 
unb das Kuratorium zu bilden; es wird ber Kirche hier 
einen Dienst tun können.

Sc darf nun in biefem Zusammenhang ber Synode noch 
bie Abrechnungsziffern über ben Umfang des Aufbaues des 
Hauses geben, bamit alles klar wird. Wir müssen bei bem 
Gesamtaufwand unterscheiden einmal ben Erwerbspreis für 
das alte Haus Charlottenruhe unb das Gelände, das wir 
hier mitgetauft haben. Also

1. Erwerb unb Grundstückspreis samt Grunderwerbsteuer 
unb Gebühren 102 275,70 DM
(Erwerbspreis für Gelände unb altes Haus).

2. Dann kämen bie tatsächlichen Kosten des Um- unb Er- 
weiterungsbaues 419 652,52 DM.
Dabei wird darauf hingewiesen, das noch einige aber 
unwesentliche Rechnungen offen sind. Der Betrag wird 
also rund auf 420—425 000 DM zu stehen kommen. Das 
sind bie tatsächlichen Umbau- unb Erweiterungskosten.

3. muß man fügen: Um bas Haus betriebsfähig zu machen, 
sind bie Einrichtungen, bie ja in ben Baukosten nicht ent- 
halten waren, noch festzustellen, nicht nur das Mobiliar, 
das wir haben, sondern bie Küchenanlage, bie Wasch- 
anlage unb dergleichen. Diese Einrichtungskosten, Ge- 
schirr, Wäsche sind insgesamt auf 157 875,15 DM ge- 
kommen.

Das sind bie Kosten, bie bie Errichtung unb Betriebsfähig- 
machung des Hauses verursacht haben. Ich musz lagen, dasz 
mich bie eigentlichen Baukosten mit 420 000 DM nach ber
angenehmen Seite überrascht haben.

Sc komme nun zunt Abschlusz. Es ist ttoc ein Posten 
XVII, ber uns eine längere Zeit im Finanzausschuß be- 
schäftigt hat. Es handelt sic hier in ber Hauptsache nm „Bei- 
hilfen an Kirchengemeinden und Diasporagemeinden zur 
Errichtung von Gottesdiensträumen und Pfarrwohnungen",

also um verlorne Zuschujje, bie gegeben werden. Sie haben 
ja bei unserer gestrigen Beratung gehört, dasz mir gerade 
für Diasporagemeinden etwas mehr tun müssen, weil fie 
nicht imstande sind, nur mit Darlehen zu bauen. Als wir 
gemeint haben, mir könnten aus bicfen 490 000 DM für bie 
Diasporagemeinden noch etwas entnehmen, mürbe uns ge- 
sagt, dasz bie groszen Kirchengemeinden sic bereits beworben 
haben unb man ihnen auch gewisse Aussicht gegeben hat, 
dasz biefe 490 000 DM für bie groszen Kirchengemeinden be- 
reitS aufgebraucht feien nach der Planung, bie gegeben ist. 
Wir wollten aber bie kleinen nicht vergessen. Darum haben 
mir bie Beihilfe um 200 000 DM erhöht. Bitte, setzen Sic 
statt 500 000 DM 700 000 DM ein.

Auszerdem ift ja gestern bie Frage ber Bezuschussung ber 
Mutterhäuser hier behandelt unb bejaht worden. Wir haben 
noch keine genauen Ziffern, mir glauben aber, das mir einen 
Betrag von 100 000 DM hier einsetzen müszten. Das käme 
noch dazu, so dasz statt 693 220 DM 993 220 DM einzusetzen
sind.

Das ergibt eine Gesamtsumme der Ausgaben 
18 703 740 DT.

bont

Ein Ausgleich auf ber Einnahmefeite tonnte nirgends 
anders geführt werden, als dasz mir trot groszer Bedenken, 
bie sowohl ber Herr Finanzreferent wie auch ic als Vor- 
sitzender beS Finanzausschusses hatten, ben Ertrag ber Landes- 
kirchensteuer von 15 150 000 DM auf 15 656 000 DM erhöht 
haben.

Es ergibt sic bann als Endsumme ber Einnahmen wie- 
herum ber Betrag von 18 703 740 DM.

Damit märe ber Ausgleich beS Haushaltes wieder sicher- 
gestellt.

Wir haben nun noch kurz zu sprechen über ben Etat- 
gesetzentwurf. Ich bitte Sie unter Artikel 1 bie Ziffern 
zu ändern, statt 18 197 740 DM bie Ziffer 18 703 740 DM 
zu setzen unb zwar unter a) wie unter b).

Im Artikel 2 ist festgelegt, dasz her Steuerfusß 10 vom 
Hundert betragen soll. Die prozentualen Ziffern mit 2,9 
vom Hundert als Höchstbetrag entsprechen bem in ber Ver- 
einbarung mit ben staatlichen Dienststellen getroffenen Satz, 
baS heiszt also nicht, dasz hier bie hohen Steuerpflichtigen 
nur ca. 3% bezahlen müssen, sondern cS heiszt, cS barf ber 
Gesamtbetrag ber Kirchensteuer, bie sie bezahlen müssen, 
höchstens 3 vom Hundert ihres Gesamteinkommens betragen.

Eine weitere Frage hat uns beschäftigt; ob mir ben Artikel 
3 unb 4 brauchen unb einsetzen sollten. In diesen beiben 
Artikeln ift eine Ermächtigung des Landeskirchenrats vor- 
gesehen, das durch ihn her Steuerfusz erhöht ober gesenkt 
werden kann im Laufe beS Haushaltsabschnittes. Die Er- 
höhung ift begrenzt für ben Fall, dasz durch neue Vorkomm- 
nisse bie Ursteuern berart geändert werden, das nicht mehr 
ein entsprechendes Aufkommen gesichert ift. Bei Artikel 4, 
her Möglichkeit ber Ermäszigung, ift keine Begrenzung.

Ich selbst stehe auf bem Standpunkt, das eS baS vornehmste 
Recht der Steuersynode ift, ben Haushalt unb ben Steuerfusz 
festzusetzen, unb dasz man Ermächtigungsgesetze nicht machen 
soll. Wenn je einmal fo Auszergewöhnliches eintritt, dasz 
tatsächlich eine Anderung beS Steuerfuszes nach ber einen 
ober nach ber anderen Seite notwendig mürbe, bann ist, 
glaube ich, auch Anlasz gegeben, bie Vertreter ber Gemeinden 
darüber zu informieren unb zu hören. Ic weisz, daß es nicht 
Absicht ber Kirchenleitung mar, mit biefem Artikel über ben 
Steuerfusz Machtbefugnisse, bie ber Synode zustehen, an sic 
zu ziehen. Das ift fernliegend. Sondern eS mar ein Even- 
tualartikel. Aber ich mürbe vorschlagen, — unb ber Finanz-

das wir diese Artikel streichenausschusz hat zugestimmt —, 
aus bem Gesetz. Grundsatz ift: Haushalt unb Steuerfusz ift 
Angelegenheit her Synode. Liegen auszerordentliche Fälle vor.
bann ist bie Berechtigung da, bie Synode einzuberufen.

Ebenso möchte ic vorschlagen, ben Artikel 6 zu streichen.
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Diese Anregung ist selbst vom Herrn Finanzreferenten ge- 
kommen.

Bei Artikel 8 wird vorgeschlagen, folgendes einzufügen: 
Es heizt:

„Sollte bis zum 31. März 1956 das Gesetz über die 
allgemeinen kirchlichen Ausgaben für das Rechnungsjahr 
1956 (1. 4. 1956 bis 31. 3. 1957 und ihre Deckungsmittel 
samt Voranschlag für den Haushaltszeitraum 1. 4. 1956/ 
1957 noc nicht durch die Landessynode beschlossen sein, 
so können alte Ausgaben persönlicher und sachlicher Art 
in den gleichen Beträgen fortgezahlt werden, wie sie im 
vorliegenden Voranschlag nebft ewaigen Nachträgen dazu 
bewilligt worden sind."

Dieser Artikel hat durchaus feine Berechtigung. Er ist 
eine Vorsichtsmasznahme. Wir hoffen ja, das die neue Synode 
das, was jetzt erreicht wurde, das wir faft ein halbes Vahr 
vor Beginn eines neuen Rechnungsabschnittes den fertigen 
Haushalt hinlegen, — dasz fie diese praxis weiterführen 
wird. Ich möchte meiner Freude Ausdruck geben, dasz das 
jetzt möglich war. Aber es ift allgemein üblich, dasz man, 
wenn man mit dem alten Haushalt weiterarbeiten musz, 
man mit einem Zwölftel pro Monat weiterrechnet, d. h. 
dasz die Ausgaben immer nur um ein Zwölftel weitergehen, 
um zu vermeiden, dasz bei irgendeinem Posten etwa bei den 
Sachleistungen nicht der gesamte Jahresbetrag im voraus 
ausbezahlt wird und damit bann für den- Haushalt fehlt, 
sondern nur je ein Zwölftel.

Ich würde daher eine Einfügung vorschlagen und zwar: 
„...in ben gleichen Beträgen mit einem Zwölftel pro 

Monat’ fortgezahlt werden ..."
Ic habe noc eine Kleinigkeit hier zu erwähnen. Der 

• Kleine Verfassungsausschusz hat ein Gutachten der Theo- 
logischen Fakultät ber Universität Heidelberg erbeten und 
auch in erfreulich vorbildlicher Weise einer raschen unb 
guten Zusammenarbeit erhalten über Fragen, bie ben 
Bekenntnisstand ber Landeskirche betreffen. Der Kleine Ver- 
fassungsausschusz hat ben Finanzausschuß darum ersucht, 
das ber Theologischen Fakultät als kleines Zeichen beS 
Dankes für diese Arbeit ber Betrag von 1500 DM über- 
wiesen werde. Der Herr Finanzreferent hat zugesagt, dasz 
im Haushalt beS laufenden Jahres ein solcher Betrag noc 
untergebracht werden kann. Ic bitte aber formell hier um 
Ihre Zustimmung.

Unb nun, meine lieben Konsynodalen, entschuldigen Sie, 
wenn es so umfangreich geworden ift. Es war mir aber 
baran gelegen, dasz mir both am Schluß unserer Gesamt- 
tätigkeit als Synodale unb am Schluß einer fo wechselvollen 
Zeit, wie mir fie durchlebt haben, noc einmal zusammen- 
fassend unsere Arbeit unb ihr Wollen darstellen tonnten. 
Ic möchte zum Schlusz nur noc einmal wiederholen, was 
ic bereits ausgeführt habe, dasz es gleichsam ber Schlusz- 
punkt unter baS ift, maS mir ber Kirche als Dienft freubig 
getan haben. Wir sind ber Auffassung, dasz mir auch im 
Raum ber Kirche bei ben Ausgaben bei einem Stand an- 
gelangt finb, ber forgfältigfte Prüfung erforbert. Wir 
kommen in eine Zeit ber Begrenzung, bie von uns ver- 
langt, haushälterisch unb nur für wichtigste, wahrhaft not- 
menbig unb innerlich berechtigte Ausgaben uns einzusetzen. 
Seien mir bantbar, dasz mir eine gesunde Finanzgrundlage 
schaffen tonnten. Stellen mir unS barauf ein, dasz mir in 
Zukunft auch als treue Haushalter, bas, maS uns zur Ver- 
fügung gestellt ift, ausmerten für bie Aufgaben ber Landes- 
kirche unb barüber hinaus für ben Dienft auch in ben Ge- 
meinden, soweit dazu bie Möglichkeit beftcht. Wir haben 
versucht, treue Haushalter zu sein, unb hoffen, dasz sowohl 
bie äuszere Arbeit mie bie innere Einstellung auch zu ben 
Dingen ber Wirtschaft unb ber Finanzen unferer Landes- 
kirche auch in ber neuen Synode in gute Hände gelegt fein 
mirb. (Allgemeiner starker Beifall!)

Präsident Dr. Umhauer: Wir bauten bem Herrn Bericht-

erftatter für feinen ausgezeichneten Vortrag über die Be- 
ratungen beS Haushalts im Finanzausschuß. Ic eröffne bie 
allgemeine Aussprache unb zwar zu bem Haushaltsplan in 
Verbindung mit bem Gesetzentwurf über bie allgemeinen 
kirchlichen Ausgaben unb Einnahmen für bie Rechnungs­
jahre 1954 unb 1955 beS Haushalts, also vom 1. 4. 1954 bis 
31. 3. 1956. Dagegen möchte ic ben Vorschlag machen, dasz 
mir bie Anlagen 1—4, bie bie Stellenpläne enthalten, bei 
ber angemeinen Aussprache nicht behandeln, sondern erft bei 
ber Spezialaussprache bei ben Ziffern, zu denen biefe Stellen- 
pläne gehören.

Ich stelle fest, dasz Sie bamit einverstanden sind.
Abgeordneter Dr. Schmechel: Ic glaube, dasz unferer 

Aussprache im Plenum biefeS Mal besondere Bedeutung zu- 
kommt. Zwar gebe ic bem Herrn Berichterstatter recht, wenn 
er gefagt hat, das ber FA sorgfältig unb auch feiner schweren 
Verantwortung bewuszt bie Beratung durchgeführt hat. Aber 
id) musz gestehen, dasz id) etwas bedrückt werde davon, bafe 
nicht genügend Zeit zur Verfügung gestanden hat, um an 
bie Fragen, bie unS bebrängten, nicht blosz im kleinsten Kreis 
beS Finanzausschusses zu besprechen, sondern dasz ein gröszerer 
Teil beS Plenums, mie baS früher oft ber Fall gewesen ift, 
anwesend unb an ben Überlegungen beteiligt gewesen märe. 
Da baS nicht möglich mar, müssen mir im Plenum manches 
ausführlicher behandeln, als baS sonst notwendig gewesen 
märe. Die Synode setzt mit biefer Aussprache doch ben 
Schluszpunkt unter bie Arbeit ber ganzen sechs Jahre, unb 
cS ift bod) Tatsache, dasz bie hohen Einnahmezahlen, mit 
benen mir es jetzt zu tun haben, in gar teiner Weise be- 
beuten, dasz nun bie Sorgen bamit befeitigt mären, unter 
benen mir ja bisher bei allen Überlegungen gestanden haben. 
Natürlich finb biefe hohen Einnahmeziffern fehr erfreulich. 
Keiner von uns hätte bei ben letzten Haushaltsberatungen 
auch nur im entfernteften zu hoffen gewagt, dasz solche Er- 
gebnisse erzielt mürben. Aber es märe doch ganz falsch, dar- 
auS ben Schlusz zu ziehen, bie Verhältnisse feien jetzt fo über- 
sichtlich, dasz fie eine ausreichende Grundlage für ben neuen 
Haushalt sind. Ich glaube, dasz eS niemand in ber ganzen 
Welt gibt, ber baS hätte voraussehen können, maS sic er- 
eignet hat.

Was jetzt aber im einzelnen bie Dinge für unS hier be­
trifft, unb maS unS befonberS beeinfluszt, baS ift bie Tatsache, 
dasz bie unbebingt notwendige Steuerreform doch balb kom- 
men musz, unb dasz bie Kleine Steuerreform, mie mir hoffen, 
nur ein Anfang ift einer größeren Steuerreform. Man muß 
im Blick auf biefe Steuerreform fehr vorsichtig fein in ber 
Beurteilung beS Steueraufkommens in ber Zukunft.

Nun will ic mich nicht verlieren in bie Reihe von Fragen, 
bie uns bebrängt haben, fonbern ic will nur bie Hauptfrage 
herausgreifen. Das ift bie Frage unfereS kirchlichen Steuer- 
systems. Sie wissen, dasz bie Landes- unb Ortskirchensteuer 
zu einer gemeinsamen Kirchensteuer vom Einkommen ver- 
einigt ift mit einheitlichem Steuerfusz. Diefe Vereinigung hat 
fid) bewährt, aber fie hat aud) Nachteile. Ic lasse eS dahin- 
gestellt fein, ob baS, maS im Lande oft gefagt mirb unb baS 
feinen schriftlichen Niederschlag gefunden hat in einem Brief, 
ben ber Vorsitzende beS Kirchengemeinderats einer großen 
Kirchengemeinde an ben Vorsitzenden beS Finanzausschusses 
geschrieben hat, objektiv richtig ift, menn gefagt mirb: „Die 
Kirchengemeinden finb mehr ober weniger auf baS Wohl- 
wollen beS Oberkirchenrats angewiesen unb so praktisch zum 
Almosenempfänger ber Landeskirche geworden." Ich laffe 
eS dahingestellt fein, ob baS nicht übertrieben ift. Wir müssen 
unS jedenfalls, menn baS fo aufgefaszt mirb, ernstlich aus- 
einandersetzen mit biefer Lage unb müssen unS auch aus- 
einandersetzen mit bem Bestreben ber Kirchengemeinden, 
mieber zu einem feften Prozentsatz ber Kirchensteuer Dom 
Einkommen zu kommen. Aus ben Akten über bie Neuordnung 
biefer Dinge, über baS Gesetz von 1937, geht hervor, das 
man ber Meinung mar: „Es ift kein Zweifel, das nach der
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vorgeschlagenen Verteilung bie Kirchengemeinden in ihren 
Kirchensteuereinkünften auS bem Einkommen ganz wesentlich 
geschmälert werden." Wenn es nun fo wäre, baft bie Ersatz- 
leiftungen durch bie neue Saufteuer, Artikel 13, Grund- unb 
Gewerbesteuer, auch nicht baS bringen, was man sic erhofft 
hat, unb wenn andererseits bie Lasten ber Gemeinden nach 
bem Krieg erheblich gröszer geworden sind, bann erkennen 
wir, wie schwierig bie Verhältnisse werden tonnen. Man kann 
bann nicht einfach fagen: Ja, bie Groszstädte verstehen zu 
schreien, baS wissen wir schon.

Unb nun ein Versuch einer solchen Auseinandersetzung. Ic 
kann es Ihnen nicht ersparen, baft wir trotz bes Ausschusz- 
berichts dazu nochmals Stellung nehmen, weil wir nachher 
in ber Einzelberatung nochmals Stellung nehmen müssen 
unb bie Einsparungsmöglichkeiten unter diesem Gesichtspunkt 
fehen müssen. Der Vorschlag ber Kirchengemeinden geht da- 
hin, 30 Prozent von ben Einnahmen zu erhalten unb babei 
ben Prozentsatz ber einzelnen Gemeinden, ber reform- 
bebürftig wäre, in einer späteren Regelung festzusetzen. Unb 
um biefen Vorschlag ift im FA befonberS gerungen worden. 
Das ift verständlich; denn ein solcher Vorschlag ift von fo 
weittragender Sebeutung, baft bas gesamte Gefüge bes Haus- 
halts ber Landeskirche davon beeinfluszt wird. Sie haben 
eben im Bericht bes Vorsitzenden beS FA gehört, warum wir 
im FA biefem Vorschlag im Augenblick nicht zustimmen zu 
tonnen glaubten, obwohl wir ihn nicht für ganz unberechtigt 
halten. Ic gehe auf bie Einzelheiten jetzt nicht ein, son- 
dern ich hebe jetzt nur heraus, was bei uns im FA zu einem 
Ausgleich vorgeschlagen wird.

Der springende Punkt ift ber, baft bie Stadtgemeinden bie 
Anteile, bie sie von ber Landeskirche bekommen unb bie 
eigentlich nach dem bamaligen Gedankengang von 1937 für 
ihren ordentlichen Haushalt bestimmt finb, in ber Hauptsache 
für auszerordentliche Bedürfnisse einsetzen muftten, da bie 
Beihilfen, Saubeihilfen unb bie Saufteuer auS Artikel 13 
(Grund- unb Gewerbesteuer) in feiner Weise ausreichen, um 
bie Kriegsschäden zu beseitigen. Heute nacht • sind bie Mei-
nungen noch einmal ganz scharf aufeinandergeplatzt. Sch 
nehme an, baft Dr. Kuhn auf biefe Einzelheiten noch eingehen 
wirb, ich will sie nur ganz kurz streifen. Ta liegt vor mir 
ein Srief, in bem genau zusammengestellt ift, baft 3. S. in 
Mannheim eine Reihe von
häufern noch nicht aufgebaut finb, auch Kirchen noch 
Trümmern liegen. Man fann bies nicht einfach bagatelli-

Pfarrhäusern unb Gemeinde- 
' “* ' ' in

fieren. Wenn boCh ein Ausweg juftanbefam heute nacht, bann 
einfach deswegen, weil wir einander zugebilligt haben trot 
ganz verschiedener Standpunkte ben Willen zu einer Eini- 
gung. Diese Einigung ift zustandegekommen. Ich will baS 
nocheinmal befonberS hervorheben.

Der Ausgleich wurde in folgendem gefunden: Die Städte- 
konferenz, bie ben 30-Prozent-Vorschlag gemacht hatte, hat 
bie Deckung sic so gedacht, baft um bie 15%, um bie ber An- 
sat ber Steuereinnahmen bifferierte gegenüber bem, was 
nach ber heutigen Situation angenommen werden fonnte, 
minbeftenS ober fogar noch mehr erhöht werden sollte, weil 
biefe Annahme für zu vorsichtig gehalten war. Ic persönlich 
war ber Meinung, ftatt biefer vorsichtigen Spanne von 15% 
hätten 10% genügt. Aber hier fam ich vor ein abfoluteS 
Nein unseres Finanzausschuszvorsitzenden. Unb ba ic felber, 
wenn ich auch einer solchen Ermäftigung hätte zustimmen 
fönnen, im Hintergrund immer wieder bie Grosze Steuer- 
reform sah, habe ich es bann doch für richtig gehalten, einem 
Kompromisz zuzustimmen. Die alte Beihilfe für bie groften 
Gemeinden von 500 000 DM wird ungeschmälert übernom- 
men, ba ber Anteil ber Diasporagemeinden herausgenommen 
wurde. Zum Schlusz, naChbem wir hart aneinanber geraten 
waren, wurde noch ein Setrag von 446 000 DM, alfo längft 
nicht soviel, als bie Städtekonferenz geforbert hatte, eingesetzt 
für bie Anteile ber Kirchengemeinden. Auszerdem haben wir 
auch als Ergebnis hierfür gebucht, baft bie hälfte ber Bezüge

der Gemeindehelferinnen, also ein Teil der Sachleistungen, 
Sachbezüge, doc auch an Zusätzen in Betracht kommen.

Diese Frage hat sic bei ber eingehenden Erörterung als 
so schwierig herausgestellt, dasz auch bie, bie mit vollem 
Herzen für bie Wünsche ber Stadtgemeinden eintraten, sic 
überzeugen muszten, das ein solcher Vorschlag jetzt von ber 
Synode unter diesem Zeitdruck keinesfalls bearbeitet unb 
verabschiedet werden kann, sondern dasz ein Ausschuß gebilbet 
werden musz, ber das in aller Ruhe unb sorgfältig zusammen 
mit ben Vertretern ber Kirchengemeinden, ben groszen, mitt- 
leren unb kleinen anfaszt unb das vielleicht bann auch hin- 
überleitet in bie neue Synode. ES wäre ganz ungut gewesen, 
baS von tiefer Synode erlebigen zu lassen. Tenn wer bürgt 
bafür, das nicht etwas herausgekommen wäre, baS unter 
ftärffter Kritik ber Öffentlichkeit unb ber nächsten Synode 
gestanden hätte. Ic bin überzeugt, baft bie Einsetzung eines 
solchen Ausschusses alles anbere als eine Verlegenheitslösung 
ift, fonbern unbedingt notwendig ift.

3c will mich jetzt nicht äuftern zu ber Frage ber Ein- 
sparung in ber Ausgabenseite. ES könnte naheliegen zu sagen: 
Macht ben Etat, indem ihr mit ben Ausgaben anfangt unb 
nicht umgekehrt. Ic glaube nicht, baft baS so ohne weiteres 
möglich ist. Der zwangsläufige Personalaufwand ift so aus- 
schlaggebend hoch, baft man von biefer Seite allein keines- 
falls durchkommt. Ich will nur zu ben angeblichen Ein- 
sparungsmöglichkeiten z- B. bei ben kirchlichen Werken etwas 
fagen. Wenn es hier auf kirchliche Rhetorik ankäme, bann 
könnte man sic bei einem gewissen Teil unserer klerikalen 
Öffentlichkeit durchaus Ruhm erwerben, wenn man hier 
so täte, als ob durch Abstriche grosze Ergebnisse erzielt werden 
könnten. Es fragt sic nur, ob man mit ber Kürzung ber 
Ausgaben für bie kirchlichen Werke nicht baS täte, was in 
ber Wirtschaft bedeutet: bie Kürzung ber Ausgaben für 
werbende Setriebe. Ich persönlich bin ber Meinung, baft 
wir, auch wenn wir ganz nüchtern sind über bie Wirkung 
biefer werbenden Setriebe, als Synode nicht baS Recht 
haben, vom grünen Tisc aus ber Evang. Akademie, dem 
Jugendwerk usw. baS wegzunehmen, was, wie gestern gesagt 
wurde, ber kairos, alfo ber jetzige von Gott gegebene Zeit- 
punkt, uns in bie Hand gibt. Ic glaube nicht, baft wir baS 
verantworten könnten, baS jetzt einzuschränken.

F

8m groften unb ganzen haben wir einen Haushalt, ben 
man als Synodaler verantworten fann. Finanzielle Fragen' 
finb sehr spröde. Die Gefühlsurteile unb Rhetorik finb ba 
nicht am Platz. Am Platz ift forgfältige Prüfung unb Sach- 
kenntnis. Es wird meiner Ansicht nach — unb baS fei mein 
letztes Wort —, wenn über solche Dinge geurteilt wird, unb 
es wird im Sanbe viel geurteilt, zweierlei übersehen. ES 
werden zwei Fehler gemacht, wenn man urteilt über bie 
Entschliezungen ber Synode ober urteilt über bie Art, in 
ber bie Synode ihre Beratungen durchführt. Man übersieht 
babei, baft bie Einmütigfeit, bie wir manchmal bei unferen 
Entschliezungen erreichen, nur nach schwerem Ringen sic 
ergeben hat, alfo baft es feineSWegS ber Ausfluß einer 
natürlichen Gleichartigkeit ober gar einer natürlichen parm- 
lofigfeit ift. So harmlos finb mir gar nicht, wie manche 
Seute uns ansehen. ES War baS immer baS Ergebnis eines 
ehrlichen Ringens. Denken wir nur an heute nacht!

Unb zweitens bin ic ber Meinung, baft Wir als Synodale 
nicht bie Aufgabe haben, bie Methoden eines weltlichen Par- 
laments nachzuahmen, in bem manchmal bie Parteien 
einander ben Rang ablaufen wollen mit Reden, bie nur 
bem Selbstruhm bienen. Tie Synode ift ein christliches 
Organ, baS feine eigentliche Sebeutung in ber Verant- 
Wortung hat, bie fie trägt. Tiefe Verantwortung Wirb in 
bem brüderlichen Miteinander am heften getragen unb nicht 
bamit, baft Wir einanber mit Reden ben Rang ablaufen 
Wollen. Wenn ich meinen Blick zurückgehen laffe auf bie 
verschiedenen Fragen, um derentwillen Wir manchmal kriti- 
fiert Worben finb, fo ift mir feine Frage in Erinnerung
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geblieben, bei ter trot bem Sturm im Wasserglas später 
so furchtbar viel übriggeblieben märe von bem, was man 
uns zum Vorwurf gemacht hat.

311 sagen, das

Bun Schluß stehe ic nicht an — gerate angesichts der 
Meinungsverschiedenheiten, die ic manchmal mit dem 
Finanzreferenten hatte und auch mit meinem lieben Freund, 
dem Vorsitzenden des Finanzausschusses —i 
wir ihnen Anerkennung schulden schon deswegen, weil beite 
stets bereit waren, auf sachliche Einwände einzugehen unt 
auch bem Rechnung zu tragen.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Siebe Herren unb Brüder! Sch 
möchte zunächst fagen, ich wage es, jetzt zu reben unb mich 
ber ®efahr auszusetzen, als ob ic auch für mich bean- 
spruchte, maS man meinem Staub gewöhnlich unter fchiebt: 
Ihr Lehrer wiszt alles beffer! — Ic möchte an ben Anfang 
stellen: „ecclesia regitur providentia Dei, neenon confusione 
hominum", bie Kirche mirb regiert durch Gottes Vorsehung, 
aber auch durch bie Verwirrung, bie unter ben Menschen 
herrscht. Ic übersetze confusio nicht mit Dummheit. Unb ic 
möchte eben bamit anfangen, dasz ich fage, ic nehme baS 
ernst im Sinne eines Sündenbekenntnisses. Es ift mir wirk- 
lic cruft barum zu fagen: bie menschliche Sündhaftigkeit 
spielt hier mit unb ift hier gemeint. Sie ift bie Hauptursache 
biefer Verwirrung. Aber mir bürfen doch auch banfbar er- 
kennen, gerabe bann, wenn mir miffen, daß meine unb 
unsre, ber Mitbrüder Sündhaftigkeit unb Sünbe eS ift, bie 
Gottes Werk zu hindern geeignet märe, gerabe bann vermag 
er zu helfen. Für ben Sünder ift Gottes Gnade unb Ver- 
gebung in Christus bereit. Unb in Christus bürfen mir unS 
Gottes rühmen.

Ic möchte vor allem baS beSmegen an ben Anfang stellen, 
bamit niemand sic bamit entschuldigt: biefe Finanzfragen, 
ja, bie kümmern mich nicht; etwa ber junge Theologe, ber 
feinen Beruf liebt, feinen Auftrag liebt, ber möchte fo fagen, 
biefe Finanzdinge, nein, baS mögen anbere machen. Ic 
möchte Herrn Professor Hahn recht herzlich bitten, sounen 
Gedankengängen bei feinen Kandidaten unb Stubenten ent- 
gegenzutreten. Ic bin überzeugt, dasz biefe Sitte bei ihm 
nicht nötig ift, aber ich glaube, fie fann auch doch ganz gut 
einmal in ber Öffentlichkeit ausgesprochen werden. Unfere 
jungen Theologen sollen miffen, dasz fie gerabe auch ber 
kirchlichen Finanzverwaltung ihr Interesse widmen müffen, 
unb dasz fie hier eine ganz schwere unb ernfte Verantwor- 
tung haben. Es ift manchmal baS, maS fo nebenher ge- 
sprochen mirb, vielleicht baS Wichtigste. Der Herr Finanz- 
referent hat fo im Saufe biefer Tagung einmal gesagt: Die 
Verantwortung ber Pfarrer ift hier vor allem festzustellen; 
sie ift ja auch mit finanziellen Auswirkungen behaftet. Daran 
musz man auch immer mieber erinnern. Es geht also nicht 
an, hier etma zu fagen: ja, selbstverständlich, Mitarbeiter, 
Saien, bie biefe Dinge verantworten, — ic aber brauche 
biefe Dinge nicht zu verantworten. Es befiehl Verant- 
mortung.

Unb ic möchte ein Zweites fagen: Diefe finanziellen Dinge 
finb zweifellos auch deswegen fo ernft zu beachten, meil ja 
ihre Miszachtung fogar dazu führen tann, dasz bie Verkündi- 
gung ber Kirche unglaubhaft mirb. Diese Gefahr musz ber 
junge Theologe auch vor allem sehen. Damit kommt noch 
zum Ausdruck, maS mir besonders am Herzen liegt, dasz cS 
ganz klar mirb: ic als Mitglied beS Hauptausschusses fehe 
bie Dinge, bie unS heute beschäftigen, für minbeftenS ebenso 
wichtig an mie alle bie Dinge, bie unS im Hauptausschusz 
beschäftigen. Es handelt sich hier mie bort um einen Rechen- 
schaftsbericht über baS kirchliche Seben, hier mit bem Akzent 
auf bem uns zur Verwaltung übertragenen Amt ber Haus- 
halterschaft, bort in einem etmaS anberen Sinne. Aber einen 
grundsätzlichen Unterfdhieb gibt es nicht, unb ic bin bor 
allem unferem Freund Schneiber bantbar bafür, dasz er hier 
genau so denkt mie ich, es nur vielleicht mit etmaS anberen 
Worten, aber im Sinne gewisz, mie ic eS meine, zum Aus-

druck gebraut hat. Unb ic muß auch jagen, dem Herrn 
Finanzreferenten musz ic dasselbe Zeugnis ausstellen. Ich 
habe den Mut, hier zu sagen, die Männer, bie hier Verant- 
wortung tragen, also ber Herr Finanzreferent unb unfer 
Bruder Schneider, diese Männer handeln richtig. Sie haben 
mein volles Vertrauen. Ic bin keineswegs gewillt, bie Ver- 
antwortung, bie ic mit dieser Vertrauenserklärung über- 
nehme, diese Mitverantwortung irgenbmie in ihrer Bedeu- 
tung herabzumindern, unb ic möchte nicht Ihnen, liebe 
Brüder, sondern ben Kritikern im Sanbe ähnlich es sagen, 
mie es unfer Freund Schmechel in feinem vorletzten Sat 
ober Wort zum Ausdruck gebracht hat. Es ift tatsächlich so, 
bie Einheit unter uns entsteht nach hartem Ringen.

Ic habe nur Weniges noch hinzuzufügen. Es ift sehr vor- 
sichtig ausgedrückt worden unb muß auch so aufgenommen 
werden: es ift keineswegs jetzt alles in befter Ordnung. Es 
ift doch so, Herr Bürgermeister Schneider hat es ausgedrückt, 
zum erften Mal kann man mit einigermaszen gleichbleiben- 
ben unb abschätzbaren Einnahmen unb Ausgaben rechnen. 
DaS ift fein Triumphlied, baS ift feine Vorwegnahme künf- 
tiger groszer Einnahmen unb voraussichtlich sehr fleiner Aus- 
gaben, bie uns weiter gar feine Sorgen machen, fonbern bas 
ift ein ganz nüchterner Tatbestand, ber vor allem dadurch 
noch unterstrichen mirb, das ber Herr Finanzreferent gesagt 
hat, ber unbebingt notwendige Betriebsmittelfonds beträgt 
zur Zeit noch nicht ein Dritel vom Soll, von einem unerläsg- 
lichen Soll. Also baS muß man hören drauszen auch im 
Sanbe: bie kirchliche Finanzlage, b. h. bie Finanzlage ber 
Landeskirche ift feinesmegs über alle Zufälle erhaben unb 
gefiebert, fonbern mir muffen jetzt erft baran gehen, biefen 
unbebingt notwendigen Betriebsmittelfonds auszuscheiden. 
Das baS geschieht, baS ift nötig, unb mir dürfen uns darüber 
freuen, das ber Herr Finanzreferent sic dazu in ber Sage 
befinbet.

Es liegt mir am Herzen, mein Verständnis bafür auszu- 
drücken, daß bie betroffenen Kreise sic gegen ben § 13 wehren. 
Ic möchte fie aber bitten zu beachten, das bie Kirche ein 
Recht bem Grunde unb ber Höhe nach auf biefe Zuflüsse hat, 
unb das also allerhöchstens in Fragen kommen kann, dasz 
biefe Rechte ber Kirche in irgenbeiner Weise anberS ihr er- 
teilt werden. Aber barüber uns ben Kopf zu zerbrechen, ift 
nicht unfere Aufgabe. Wir vertrauen barauf, dasz bie Finanz- 
verwaltung unferer Kirche in nötigen Verhandlungen ben 
Standpunkt ber Kirche wahrt, unb das auch die Staats- 
führung unfer Recht dem Grunde unb ber Höhe nach an- 
erkennt unb allenfalls also für einen Ersatz forgt, wenn aus 
irgendwelchen Gründen biefe badische Besonderheit — baS 
ift bie Schwäche ber Position — nicht mehr erhalten bleiben 
fann.

Ic möchte ferner ben Blick barauf wenden, maS schon 
unfer Freund Schneider nachdrücklich gesagt hat: Unfere 
Badische Landeskirche ift in ganz besonderem Maze Diaspora- 
kirche. Als Mitglied ber Landessynode fühle ich die besondere 
Verantwortung gerabe für biefe kleinen unb schwachen Ge- 
meinden. Es ift nicht fo, — ich hatte ja geftern in anberem 
Zusammenhang ben Anlasz, baS festzustellen — als ob biefe 
Verhältnisse bei unS immer gleichbleibend fo gemefen mären, 
fonbern es ift fo, dasz mir noch in vermehrtem Umfang 
Diasporakirche geworden finb. Diese Verantwortung wollen 
mir nicht übersehen, unb mir wollen bor allem auch unfere 
Groszstadtgemeinden bitten, bafür Verständnis zu haben. 
Wir haben alles Verständnis für unfere Groszstadtgemeinden, 
unb es ift nur natürlich, dasz sie ihren Standpunkt, auch ihre 
Finanzsorgen, hier zu Gehör bringen, aber, bitte, nicht durch 
irgendwelche Emissäre, fonbern durch bie ordentlich gewähl- 
ten Brüder. Für irgendwelche besondere Abgesandte fehe ic 
in ber Kirchenverfassung keinen Platz. Unb ich muß also 
fagen, wenn unS nahegelegt mirb: mir Groszstädte forbern 
baS Gehör ber Landessynode, fo fage ich: ja, baS ift recht 
durch eure gewählten Abgeordneten, aber nein, unter feinen
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Umständen durch besonders dafür Beauftragte. Das lehne 
ic ab.

Sc möchte auc den Vorwurf der Thesaurierungspolitik 
zurückweisen. Ic möchte nur mit Nachdruck hinweisen auf 
die Bedeutung des Besoldungsaufwandes mit durchschnitt- 
lic 75% der Ausgaben überhaupt. Gerade in dieser Hinsicht 
ift der Betriebsmittelfonds nötig und unerläszlich. Unser 
Finanzreferent soll die Sorge los werden, die ihn vor jeder 
Gehaltszahlung befällt: Habe ic das Geld, die Gehälter 
zu bezahlen? Die erfte Pflicht eines guten Haushalters ift 
die, das er feinen Seuten das ihnen Zukommende gibt, und 
wenn mir dazu vor allem die Mittel des Betriebsmittel- 
fonds bedürfen, bann ift er eben einfach unerläszlich.

Ic bin am Ende, Einzelbemerkungen möchte ic nicht 
machen. Ic möchte nur sagen, es ift durch bie ganze Ge- 
schäftslage verhindert worden, das ein Antrag an Sie ge- 
gangen ift, bie Frage des Tagegeldes ber Synodalen durch 
ein Gesetz zu regeln. Das ift eine Aufgabe, bie mir hätten 
jetzt noch machen können. Die neue Synode kann es nicht für 
sich, ober wird es nicht wollen. Aber nach meiner Meinung 
musz ber Synodale ohne Seufzen hierherkommen, er musz 
miffen, ic habe hier feinen Anlasz, mehr auszugeben als zu 
Hause. DaS ift bisher nicht unbedingt ber Fall. Und des- 
wegen märe es nötig, das auch dieses materielle Recht ge- 
orbnet wird.

Abgeordneter Zitt stellt zur Geschäftsordnung den Antrag, 
bie Redezeit auf vier Minuten zu beschränken unb jedem 
Synodalen zu einem Punkt nur einmal bas Wort zu er- 
teilen. Der Antrag wird mit allen Stimmen bei einer Ent- 
haltung angenommen.

Abgeordneter Lindenbach: Siebe Freunde! Was mich be- 
mögen hat, mich zum Wort zu melden, bas ift ber Gedanke, 
ber mich den ganzen Vormittag schon bemegt, ob es nicht 
möglich ift, das diejenigen unter uns, bie sic zum Wort 
melden, sic doch möglichst kurz faffen. Wir haben ben Haus- 
halt noch zu behandeln. Da gibt es noch viele Einzelfragen, 
weil tatsächlich manche nicht fo gründlich durchberaten werden 
konnten, mie es notwendig gewesen märe.

Unb damit ic nicht zweimal fommen musz, noch ben Vor- 
schlag, ber notiert werden kann: Wenn noch irgendetwas ein- 
gefpart werden könnte, fo sehe ich das nur unter ber Pos. Ie), 
mo es heiszt: „Sachliche Amtsunkosten". Da steht unter a) 
„Laufende Unterhaltung ber Diensträume 50 000 DM". Diese 
Position mar im vorhergehenden Voranschlag mit nur 3000 
DM eingesetzt. Ic gebe zu, das in ben Häusern von Jahr 
zu Jahr gewisse Reparaturen zu machen sind, unb das man 
ba (Summen mit ganz erheblichen Abweichungen haben kann. 
Aber vielleicht lassen sic hier noch etwaige Instandsetzungen 
zurückstellen auf bie nächsten zwei Jahre, fo das man hier 
unter Umständen noch einige Zehntausend einsparen fann 
für anbere dringend notwendige Zwecke.

Abgeordneter Dr. Kuhn: Hohe Synode! Gestatten Sie mir 
zunächst einige Kritik zum Voranschlag im allgemeinen. DaS 
Rechnungsergebnis ber Jahre 1952/53 ber Zweckausgaben 
mit 13 596 000 DM ift geringer gegenüber bem Voranschlag 
ber Zweckausgaben für baS neue Rechnungsjahr mit 
14 885 000 DM unb zwar um rund 1,3 Millionen, obwohl 
bie Einnahmen beS Jahres 1952/53 mit 21154 232 DM 
höher maren, als sie für 1954/55 mit 18 703 740 DM ver- 
anschlagt sind, unb zwar um rund 2 450 000 DM. Dies ift 
in meinen Augen ungesund, menn auc ber Voranschlag beS 
Jahres 1954/55 einen Ausgleich dadurch findet, das bie 
Saften laut Voranschlag 1954/55 mit 3 568 000 DM geringer 
finb gegenüber ben Saften des Rechnungsergebnisses 1952/53 
mit 5 065 995,— DM. Ic halte es deswegen für erforder- 
lich, das in ber nachfolgenden Einzelaussprache ber Ausgaben 
einzelne derselben sehr kritisch zu prüfen finb.

Im Voranschlag finb in meinen Augen nicht genügend 
berücksichtigt bie Notwendigkeit bes Wiederaufbaues zer- 
störter Kirchen einerseits unb beS Neubaues von Kirchen

unb Gemeindehäusern in ben Stadtrandsiedlungen anderer- 
seits. So mie in meiner Heimatstadt Mannheim finb auc 
in vielen anberen Gemeinden bie Verhältnisse. Mit einigem 
Bedauern habe ic davon Kenntnis genommen, das ber 
innere Finanzausgleich heute noch nicht im Sinne beS An- 
trageS ber Städtekonferenz beschlossen werden fann. Ic ver- 
schliesze mich zwar nicht ben Gründen ber Aufschiebung des- 
selben, unb ich empfehle besmegen auch ben Antrag auf Eil- 
bung einer einschlägigen Kommission, obwohl ber innere 
Finanzausgleich ein vordringliches Gebot ift.

Präsident Dr. Umhauer: Wortmeldungen liegen nicht mehr 
vor. Ic erteile bem Herrn Berichterstatter baS Schluszwort 
unb bitte, nochmals ben Antrag zu verlesen, ben ber Finanz- 
ausschusz zum allgemeinen Finanzausgleich zwischen Landes- 
kirche unb Gemeinden gefaszt hat.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Ic möchte auf 
bie Einzelausführungen, bie in ber Generaldebatte gemacht 
worden finb, nicht eingehen unb zwar wegen Zeitmangels, 
damit mir noch zu einer Aussprache über bie Einzelpositionen 
kommen können, unb behalte mir vor, bann noch einmal auf 
bie Dinge zurückzukommen.

Der Antrag zur Frage bes Finanzausgleichs lautet:
Zur Prüfung unb Ermittlung eines gerechten Vertei- 

lungsschlüssels für bie Rücküberweisungen aus Einkom- 
men- unb Lohnsteuer mirb eine Kommission gebildet, 
welche bis spätestens Herbst 1954 ber Landessynode Bericht 
erstatten unb Vorschläge für einen neuen inneren Finanz- 
ausgleich unterbreiten foil. Die Kommission soll sic mie 
folgt zusammensetzen: brei Vertreter ber Groszstadtge- 
meinden, zwei Vertreter mittlerer Gemeinden, ein Ver- 
treter ber kleinen Gemeinden. Dazu brei von ber Synode 
zu wählende Mitglieder derselben, fomie als Vorsitzer ber

■ Finanzreferent beS Oberkirchenrats. Als Synodalver- 
treter werden bie Synodalen Dr. Schmechel, Dr. Bier 
unb Odenwald vorgeschlagen.

Präsident Dr. Umbauer: Ic nehme an, das bie Vertreter 
ber groszen mittleren unb kleinen Gemeinden von biefen selbst 
benannt werden. DaS ift wohl auch die Auffassung des Herrn 
Berichterstatters.

Abgeordneter Zitt: Zur Geschäftsordnung! Ic möchte bie 
Frage stellen: Kann bie jetzige Synode eine solche Kommission 
mit Lebensdauer für bie neue Synode stellen? Im Kleinen 
Verfassungsausschusz maren mir ber Meinung, baß ber Kleine 
Verfassungsausschusz mit ber SebenSbauer biefer Synode zu 
Ende geht.

Präsident Dr. Umbauer: Jawohl, baS ift richtig. DaS ift 
bann aber ein Organ ber Synode, unb sämtliche Organe ber 
Synode sterben mit ber Synode. Aber bas, maS hier vor- 
geschlagen mirb, ift fein Organ ber Synode, sondern ein über- 
parteiliches Gremium ber Interessenenten, unb dazu fönnen 
mir ja unsere Delegierten entsenden, vorbehaltlich natürlich 
ber Beschlussfassung ber neuen Synode barüber, ob sie nicht 
anbere Vertreter ber Synode selbst entsenden mill. Also ic 
habe feine Bedenken.

Der Antrag mirb einstimmig angenommen.
Bei ber nun folgenden Einzelberatung ruft ber 

Präsident bie einzelnen Positionen auf. Bei ber Position A 
Saften, Ziffer 5 „Aufwendungen für Gebäude" bittet

Abgeordneter Dr. Kuhn um einen Aufschluß barüber, an 
welchen Gebäuden biefe Aufwendungen erfolgen sollen.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: In den Erläuterungen zu 
biefem Haushaltsplan ift ausgeführt, für welche kirchlichen 
Gebäude biefe Aufwendungen mit jährlich 550 000 DM ge- 
macht werden Jollen. An erfter Stelle stehen bie Häuser 
Blumenstr. 1 unb Blumenstr. 3. In bem ersteren Gebäude 
befinden sic bie Diensträume beS Oberkirchenrats. DiefeS 
Gebäude mar durch Kriegseinwirkung sehr stark beschädigt. 
Im Saufe ber letzten Jahre wurden nun Instandsetzungs- 
arbeiten ausgeführt, unb zwar immer nur biejenigen, bie 
vordringlich maren. Wir haben z. 8t. auf bem Haus Blumen-
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strasze 1 noch eine provisorische Dachdeckung. Jeder gröszere 
Sturm reiszt bie Ziegel hundertweise von diesem Dac her- 
unter. Deswegen müssen mir enblich baran gehen, dieses Ge- 
bäube ganz herzurichten.

Als zweites Gebäude foil bas Gebäude in ber Garten- 
strasze neu erstellt merben. In bem zu erstellenden Gebäude 
foil ein Studentenwohnheim eingerichtet merben. In ben 
Verhandlungen beS Finanzausschusses kam man zu bem Er- 
gebnis, bie hierfür vorgesehene Aufwendung zu streichen. Sie 
fällt alfo meg.

Als britteS Gebäude ift vorgesehen ein Haus Ecke Turnsee- 
unb Zasiusstrasze in Freiburg. Hierbei handelt eS sic um 
ein Bauvorhaben, baS ursprünglich bie Kirchengemeinde 
Freiburg auszuführen gedachte. Im Laufe ber zwischen ber 
Kirchengemeinde unb uns geführten Verhandlungen hat sic 
ergeben, dasz biefer Aufbau zweckmäszigerweise auf Kosten 
ber Landeskirche burchgeführt mirb, weil in diesem Haus 
Dienstwohnungen für landeskirchliche Geistliche untergebracht 
merben sollen unb weil bie Kirchengemeinde Freiburg nur 
in ber Lage gewesen märe, ben Parterreteil beS Gebäudes 
mit eigenen Kosten zu finanzieren. In bem Parterreteil 
sollten Kindergartenräume untergebracht merben. Schlieszlic 
sollten aus Mitteln biefer Position Beträge zur Verfügung 
gestellt merben für ben meiteren Ausbau beS Hauses Char- 
lottenruhe hier.
Zu Position B Zweckausgaben, Ziffer Ic) erklärt
Abgeordneter Dr. Schmechel: Ic nehme bie Anregung 

unfereS Freundes Lindenbac auf unb möchte einen Antrag 
stellen zu ber Frage „Sachliche Amtsunkosten". Besonders 
misztrauische Leute haben diese 1% Millionen, bie als Kauf- 
preis eingesetzt sind 'unter Siffer 5 für bie Blumenstrasze 1 
gegenüber bem Unterländer Kirchenfonds kritisch als eine 
Thesaurierungspolitik angesehen. Das braucht man nicht so 
aufzufassen. Wenn man nämlich mit biefer Erwerbung bie 
62 000 DM Miete erfpart, bie im früheren Haushalt ein- 
gesetzt waren, bann gibt baS eine Entlastung von 62 000 DM 
im Haushalt.

Dagegen bin ic ber Meinung, menn man 50 000 DM ein- 
setzt für Unterhaltung in einem Zeitpunkt, mo man gleich- 
zeitig im felben Haushalt 520 000 DM für Erneuerung ber 
Gebäude einsetzt, bann ift baS ein Miszverhältnis ober minde- 
stens ein Schönheitsfehler. 3c stelle ben Antrag, biefen Be- 
trag von 50 000 DM wenigstens für bie nächsten Jahre zu 
.ermäszigen. Ich habe mir ausgerechnet, das später als jähr- 

licher Unterhaltungsbeitrag bei einer Bausumme von etma 
1,5 Millionen 15 000 DM gerechtfertigt sind.
Ic bitte um Verbescheidung meines Antrags, ber lautet, 

ben Betrag von 50 000 DM auf 5000 DM für diese beiden 
Jahre zu ermäszigen. Ic bin bereit, ben Betrag von 5000 
DM auf 15 000 DM zu erhöhen.

Oberkirchenrat Dr. Bürgy: Würde bie Synode bem An- 
trag ber Herren Lindenbac unb Dr Schmechel entsprechen, 
bann mürbe sic baS dahin auswirken, dasz mir Arbeiten im 
Innern unfereS Verwaltungsgebäudes, bie mir als beson- 
berS bringlich ansehen, nicht ausführen tönnten. In unferem 
Haushaltsplan ift unterschieden zwischen laufenber Unter- 
haltung ber Diensträume unb bem Wiederaufbau biefeS 
Gebäudes. Die 520 000 DM sind nur für ben Wiederaufbau 
vorgesehen. Unter bie 50 000 DM fällt u. a. bie Herrichtung 
unfereS Sitzungssaales. Hier ift von heute auf morgen bie 
Decke heruntergebrochen. Das hat uns veranlaszt, bie In- 
standsetzung im Innern beS Gebäudes weiterzuführen. Wir 
haben bis jetzt mit Rücksicht auf bie Benützung ber Räume 
im Innern nur gemacht, maS unbebingt notwendig mar unb 
alles zurückgestellt, maS einigermaßen zurückgestellt merben 
tonnte. Aber im Laufe ber Jahre sind solche SChäben auf- 
getreten, baß mir nicht umhinkönnen, diese Schäden nun ber 
Reihe nach zu befeitigen. Dafür sind diese Mittel vorgesehen.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Ic bin ber Mei- 
nung, baß bie Ausführungen beS Finanzreferenten, baß eS

sic nicht um sogenannte Schönheitsreparaturen, also Tape- 
zieren eines Zimmers und dergleichen handelt, sondern um 
völlige Ausmerzung der im Gebäude und Gemäuer noc 
vorhandenen Krankheitskeime, deren Unterlassung ja nur 
in noc gröszeren Reparaturen sic auswirken würde, ge- 
nügen, das wir hier dem Antrag nicht stattgeben sollten, 
sondern die Durchführung dieser gründlichen Reparatur jetzt 
vornehmen sollen.

Der Eintrag des Abgeordneten Dr. Schmechel wird mit 
groszer Mehrheit abgelehnt.

Zu den Positionen VIII, IX und X, Jugendarbeit, Män- 
nerwerk, Frauenarbeit erklärt

Abgeordneter Zitt: Ic möchte ju den aufgerufenen Posi- 
tionen für meine Person die Erklärung abgeben, das ic in 
den Besprechungen des Finanzausschusses meine Zustimmung 
ihnen vorenthalten habe. Das ift geschehen aus der Erwä- 
gung, das die Arbeit der Werke nur bann von förfolg unb 
Verheiszung ift, wenn fie unmittelbar in ben Gemeinden 
geschieht. Einen erhöhten Einsatz von Kräften in ben soge- 
nannten, wie ic mich ausgedrückt habe, höheren Stäben 
halte ich nicht für fruchtbringend. Im einzelnen möchte ich 
hier nicht mehr auf bie Begründung meiner Stellungnahme 
eingehen, weil ich schon im FA überstimmt worden bin, unb 
baS wohl auch hier in der Synode geschehen wird.

Abgeordneter Frank: Trot ber Worte, bie vorhin Bruder 
Schmechel im Blick auf bie Werke gesprochen hat, möchte ich 
doch noc einmal ben Hebel ansetzen.

Es ift vorgesehen, das neben einem Landesjugendwart auch 
3 Jugendwarte für baS Hinterland für Nordbaden unb Mittel- 
baben, nein, sogar bier eingesetzt werden. Dazu möchte ich 
sagen: Einer dieser Jugendwarte in diesen Bezirken bekäme 
bann etwa 7—8 Kirchenbezirke, überschlagsweise 120 Ge- 
meinden, unb er hätte bie Besuchsmöglichkeit von 70—80, 
wenns hoc kommt 90 Gemeinden in einem Jahr. Er fönnte 
also in feinem Bezirk, wie mir es theoretisch überschlagen 
haben, alle ein bis zwei Jahre einmal in ber einzelnen Ge- 
meinbe aufkreuzen. Das Ziel feiner Arbeit mürbe wohl fein, 
auf ber einen Seite bie Jugendarbeit in einer Gesamtaus- 
richtung zu führen; unb er mürbe in Gemeinden, in benen 
keine Jugendarbeit ift, bie Arbeit anstoszen. Ic sehe babei 
aber nur bie Möglichkeit einer flüchtigen Begegnung unb 
einer spärlichen Berieselung in ber Einzelgemeinde, von ber 
ich unb viele Pfarrer ber Gemeinden wohl menig ober nichts 
erwarten. Der Schwerpunkt ber Jugendarbeit liegt in ber 
Gemeinde. Geschieht in ber Gemeinde etwas, fo ift eS gut; 
von ausmärts, von höherer Ebene aus, kann es einfach nicht 
gemacht werden. Darum ift mein Vorschlag, entmeber einmal 
ben Versuch mit einem dieser — na, sagen mir mal — 
Gaugrafen zu machen. Dann vielleicht zwei Jahre zusehen, 
wenn er sic bewährt, bann bie Sache meiter auSbauen, menn 
nicht, auch ben Mut unb bie Ehrlichkeit zu haben zum Abbau. 
Oder bie Sache gar nicht erft zu ftarten, unb baS Geld nicht 
etwa zu streichen, fonbern für Beihilfen für bie örtliche 
Jugendarbeit einsetzen. Unb zwar dachte ich baran, baS Geld 
zu verwenden für Freizeiten, bie von feiten ber Gemeinde- 
jugenb durchgeführt werden, ober für bie Jugendheime in ben 
Kirchenbezirken, bie bann ben Gemeinden in ben Kirchen- 
bezirken zugutekämen.

Es gilt alfo: Keine Errichtung neuer zentraler Landes- 
kirchlicher Stellen, fonbern ben Akzent barauf legen, das 
bie Arbeit in ber Gemeinde geschehe, nicht etma von oben 
unb ausmärts unb organisiert, fonbern bei bem Grundsatz 
bleiben: mo etwas aufgebrochen unb vorhanden, ba stärken 
unb helfen.

Landesbischof D. Bender: Es ift für unfere Kirche wichtig, 
dasz baS Verhältnis ber Gemeindearbeit, in ber ohne Zweifel 
bas Schwergewicht ber kirchlichen Arbeit liegt, zur über- 
gemeindlichen Arbeit ber Werke innerlich unb äuszerlic in 
Ordnung sic befinbet. Daß hier Spannungen auftreten,
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wissen wir, aber biefe Spannungen haben nichts Unnormales
an sich.

Auch möchte ic barum bitten, das wir schon im Sprach- 
gebrauch diesem notwendigen, richtigen Verhältnis Rechnung 
tragen. Man sollte im Blick auf bie Werke nicht von „Stäben" 
reben, weil dies Wort automatisch gewisse Affekte auslöst, 
denn Stäbe sind Institutionen, bie planen unb leiten, aber 
nicht selber an ber unmittelbaren Arbeit sich beteiligen. In 
unseren Werken aber wird nicht nur geplant, sondern ben 
Gemeinden unmittelbar gebient. Wer bie Lebenszusammen- 
hänge einer Kirche nicht ganz verkennt, kann nicht leugnen, 
das eine übergemeindliche Zusammenfassung gewisser Ar- 
beiten notwendig ift. Es musz nur bie übergemeindliche 
Arbeit im rechten Verhältnis jur parochialen Arbeit bleiben.

Abgeordneter Bernlehr: Siebe Herren unb Brüder! Bei ber 
Position für bie Evang. Jugendarbeit springt besonders bie 
Erhöhung von 139 311 DM Rechnungsergebnis auf 1. 4. 
1952/53 auf 350 000 DM bzw. jetzt 310 000 DM in bie Augen. 
Es ist aber babei ju bebenten, baß unter ben 310 000 DM 
allein 61 000 DM Beihilfen sind für Privatschulen, bie wir 
für dringend notwendig halten, so baß nur 249 000 DM für 
bie Jugendarbeit im engeren Sinne verwendet werden.

Sch bitte darum bie Synode auch, bem Abänderungsantrag 
zuzustimmen, ben ic im Finanzausschusz gestellt habe unb 
ber allgemein gutgeheiszen wurde, bie Bezeichnung ber Po- 
fition VIII ju ergänzen unb ju schreiben bzw. zu drucken: 
„Für bie Evang. Erziehungs- unb Jugendarbeit", nicht nur: 
„Für bie Evang. Jugendarbeit".

Wenn man bie Erläuterung lieft, so könnte ber Eindruck 
entstehen, als ob bie hauptamtlichen Mitarbeiter des Landes- 
jugendpfarramts sehr vermehrt worden wären, namentlich 
auch, was bie eben erwähnten vier Landesjugendwarte an- 
geht. Wir bürfen uns aber ber Erkenntnis nicht verschlieszen 
unb müffen das, glaube ich, deutlich sagen, das es sic hier 
nicht um eine Vermehrung, sondern um eine Reduzierung 
handelt. Früher hatten mir Bezirksjugendwarte, beren Be- 
jüge jur hälfte vom Kirchenbezirk getragen mürben. Jetzt 
sind von diesen Bezirksjugendwarten, bie sehr gut garbeitet 
haben, — ic erinnere ba nur an ben Lahrer Kirchenbezirk, 
wo in ben meisten Landgemeinden durch ben Dienst des 
1. Bezirksjugendwarts Jungmännerkreise entstanden sind — 
nur noch 4 Landesjugendwarte übrig geblieben. Unb ic bitte 
dringendst, biefe doch ju erhalten, menu fie auch ein großes 
Aufgabengebiet haben; benn mir alle wünschen eine lebendige 
junge Gemeinde. Unb ic barf als Landpfarrer das aus- 
sprechen, dasz mir sehr banfbar sind, wenn nun einer ber 
Mitarbeiter Vom Landesjugendpfarramt in unsere Gemein- 
ben kommt. Ich stehe schon 25 Jahre in ber Jugendarbeit unb 
habe immer Jugendarbeit gehabt, — Mädchen- mie Jung- 
männerarbeit —, unb mir haben ben Einbrucf, das bie Be- 
suche ber Jugendwarte unb ber Jugendsekretärinnen auszer- 
ordentlich fruchtbar unb belebend für unsere Jugendkreise 
sind.

Darf ich noch hinzufügen, dasz ber Herr Finanzreferent 
ber Landeskirche auch ein wichtiges Wort ju biefem Punkt 
in ben Beratungen des Finanzausschusses gesagt hat. 8c 
meine, bie Landeskirche hätte sehr ju danken für feinen 
Grundsatz, ben er in ben Beratungen ausgesprochen hat unb 
nach bem er auch handelt: „Eine vorsichtige Ausgabenwirt- 
schaft ift Gebot einer verantwortungsvollen Haushaltsfüh- 
rung! Er hat sich positiv unb zustimmend geäuszert ju all 
ben Aufgaben für bie Jugendarbeit unb gesagt, baß nach 
feinem Einbrucf, ben er durch persönliche Einsichtnahme in 
Freizeitheime ber Jugend gemonnen hat, ba lebenswichtige 
Aufgaben ber Kirche angepackt werden, bie unbedingt getan 
werden müffen!

Zum Männerwerk: Die Erhöhung ber Ausgaben ift vor 
allem bebingt durch bie Sozialsekretäre. Unb ba ift zu fragen: 
Will unsere Landeskirche eine Tür, bie Gott geöffnet hat 
jur Industriearbeiterschaft hin, nicht nützen? Ic meine, mir

haben auch da eine große Verantwortung. — Ferner: Wenn 
Männerwochen von den Pfarrämtern angefordert werden, 
bann kann es fein, das zweihundert angefordert werden, und 
weil nur 2 ober 3 Männer ba sind, bie sie halten können.
etwa nur dreißig im Land gehalten werden tonnen; Scglaube, 
wir bürfen uns ba nicht versagen.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Zum Antrag 
Bernlehr ift ju sagen, dasz, was er gewünscht hat, ein Wunsch 
des Ausschusses mar unb bie Bezeichnung heiszen soll: „Für 
evangelische Erziehungs- unb Jugendarbeit."

Der Gedanke Von Herrn Pfarrer Frank, dasz anstelle ber 
Zweckbindung ber vorgesehenen Ausgaben für Besoldung an 
bie einzelnen Sefretäre ber Betrag für bie örtliche Jugend- 
arbeit jur Verfügung gestellt werden kann, ift m. E. nicht 
erfüllbar, weil er Völlig bie Organisation einer Betreuung 
ber Jugendarbeit durch hauptamtliche Kräfte über ben 
Haufen merfen mürbe. Wenn mir schon einen solchen Um- 
bau Vornehmen wollen, bann bedürfte bas einer gründlichen 
Prüfung unb Borbereitung.

Ich mill nicht verschweigen, baß id, selbst mit biefem 
Prinjip ber verbeamteten Jugendwarte auf höchster Ebene 
ber Landeskirche nicht einverstanden bin. Ic bin ber Mei- 
nung unb bleibe auch bei ber Meinung bei gründlicher Über- 
legung, baß zweckmäsziger märe: Bezirkswarte, jur Hälfte 
ober ju 2/3 besoldet durc bie Landeskirche unb bie meitere 
Vergütung burch bie Gemeinde. Sie mären m. E. näher ver- 
bunden mit bem Leben ber Jugend in ben Gemeinden. Aber 
bie Mehrheit des Ausschusses hat ber jetzigen Borlage zu- 
gestimmt.

Abgeorbneter Frank: Ic habe zwei Anträge gestellt: bie 
Zahlen ju reduzieren ober ganz ju streichen. Den Landes- 
jugendwart will ic lassen unb in einem Bejirf einen Ver- 
juch mit einem Jugendwart machen.

Berichterstatter Abgegordneter Schneider: Ic muß als 
Ergebnis unferer eingehenden Beratungen sagen, baß ent- 
meber biefeS Aufgabengebiet mie vorgesehen mit diesen fünf 
großen Kreisen bewältigt werden muß, ober eben bie Um- 
gestaltung auf Bezirksjugendwarte mit Beibehaltung einer 
höheren Beteiligung ber Landeskirche vorzunehmen ift. Die 
Mehrzahl hat bem erften zugestimmt.

Landesbischof D. Bender: Ic glaube auch, baß ich für 
meinen Bruber im Oberkirchenrat sprechen kann, wenn ich 
sage, baß uns selber bas Gefühl gegenwärtig ift, baß es sic 
um einen Versuch handelt, unb baß mir nach nicht allzu 
langer Zeit versuchen, über baS Funktionieren biefeS neuen 
planes Bilanz unb Rechenschaft ju geben.

Abgeorbneter Kühlewein: Der Herr Landesbischof hat baS 
Wort ausgesprochen, baß baS Verhältnis zwischen über- 
gemeindlicher unb gemeindlicher Arbeit richtig fein muß. 
Wir haben, ic glaube vor brei Jahren, bei ben Beratungen 
beS bamaligen Voranschlags gewünscht, baß bie Werke ihren 
Apparat einschränken unb baß dadurch bie Ausgaben sinken. 
Wenn ich bie brei aufgerufenen Werke zusammenzähle, 
fomme ic auf eine Steigerung von 225 708 auf 458 500 DM. 
Ic stelle fest, baß baS ben Intentionen, bie bamalS bie 
Landessynode ausgesprochen hat, widerspricht. Beschlieszen 
mir heute nach bem Voranschlag, bann beschlieszen mir an- 
berS, als mir vor brei Jahren gemeint haben, beschlieszen 
ju müffen.

Zum besonderen Fall ber Jugendwarte mit großen Be- 
reichen, bem ich auch sehr ablehnend gegenüberstehe, möchte 
ich fagen: wenn mir jie im Stellenplan ju genehmigen haben, 
liegt bie Berantmortung bei u ns, ob mir eS für möglich 
unb richtig halten, baß vier Jugendwarte über so große 
Bezirke eingesetzt werden unb bann finnvoll arbeiten tönnen. 
Ic verneine bas unb möchte ben Antrag stellen, biefe vier 
Stellen nicht für Jugendwarte überhaupt, aber wohl bie 
Landesjugendwarte für bie vier großen Bezirke zu streichen.

Oberkirchenrat Katz: Ich möchte doch nocheinmal unter- 
streichen, was Herr Pfarrer Bernlehr vorhin gejagt hat, baß
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es sic bei den vier Landesjugendwarten nicht um eine Ver- 
mehrung handelt, sondern um eine Konzentration. Die ist 
einmal deswegen nötig, weil Bezirksjugendwarte in ber not- 
wendigen Zahl nicht zur Verfügung stehen. Es ist eine 
Utopie zu sagen, wir wollen bei diesem alten System blei- 
ben. Dieses alte System ift zusammengebrochen, auch nach 
der finanziellen Seite hin; benn bic meisten Kirchenbezirke 
haben sic geweigert, ben 50%igen Besoldungsanteil auszu- 
bringen. Wir tönnen einen Kirchenbezirk zu einer berartigen 
Ausgabe nicht zwingen. Wenn bie Jugendarbeit nicht an 
einer entscheidenden Stelle gehindert und abgebaut werden 
foil, bann musz bie Synode sic entschlieszen, bem Vor- 
schlag, vier Landesjugendwarte anzustellen, zuzustimmen. 
Der Bezirk, ber bem einzelnen zugewiesen wird, ist nicht 
übermäßig grosz; es gehen ja bie groszen Stäbte ab: Mann- 
heim, Karlsruhe, Pforzheim, Heidelberg unb Freiburg. Wir 
haben auszerdem noch Bezirksjugendwarte, so das auf einen 
Landesjugendwart vier bis fünf Kirchenbezirke kommen. Die 
übergemeindue Arbeit, gerabe in ber Jugendarbeit, kann 
nicht entbehrt werden. Es ift z. B. einem Gemeindepfarrer 
nicht möglich, in Betriebe vorzustoszen unb bie Jungarbeiter 
zu erfassen. Auch bie Schülerarbeit muß übergemeindlic 
getan werden. Die Arbeit des Bezirksjugendwartes besteht 
nicht in ber Hauptsache darin, das er herumreist unb alle 
bestehenden Jugendkreise betreut. Wenn irgendwo eine leben- 
bige Jugendarbeit durch ben Ortspfarrer ba ift, kann es sic 
nur um gelegentliche Besuche handeln. Er hat bie Jugend- 
arbeit anzustoszen. Jeh habe im Ausschuß gesagt, das z. B. 
im Bezirk Müllheim nicht ein männlicher Jugendkreis ba 
war, bis ber Bezirksjugendwart gekommen ist. Auch ein 
Bezirksjugendwart über vier Kirchenbezirke kann an Stellen, 
an denen baS Leben erstorben ift, in entsprechender Weise 
sich einsetzen. Ferner hat er bie bestehenden Mitarbeiterkreise 
zusammenzufassen. Mitarbeiterrüsten durchzuführen, bie 
Pfarrer unb bie ehrenamtlich in ber Jugendarbeit Stehenden 
zu beraten. Wenn diese Arbeit nicht durch einen Mann ge- 
schieht, ber immer wieder bie Verbindung zu ber Landes- 
arbeit hat, bann werden Sie erleben, das gerabe bie männ- 
liche Jugendarbeit weitgehend erftirbt. Was Bruder Zitt 
unb Frank dargestellt haben, ift ein Idealzustand, ber leiber 
weithin nicht zutrifft. Wir haben sehr viele Amtsbrüder, 
besonders ältere, bie gerabe bie männliche Jugendarbeit nicht 
mehr leisten können. Unb barum stellen Sie hier eine ganz 
entscheidende Weiche, wenn Sie etwa beantragen würden: 
wir beschränken uns auf ben einen Landesjugendwart, ben 
wir bisher hatten, unb im übrigen soll bie Arbeit in ber 
Gemeinde geschehen. Sie wird bann mehr unb mehr erfterben.

Was ben Vorschlag auf Umbenennung ber Ziffer VIII 
betrifft, so ift dazu nichts zu fagen. Es entspricht biefer Posi- 
tion, das man baS Wort „Erziehungsarbeit" mit einbaut.

Abgeordneter Ritz: Zur Position CVST, ber einen An- 
trag auf 30 000,— DM Zuschuß stellte, möchte ich kurz einige 
Worte fagen:

Ic bebaute sehr bie Entscheidung bes FA auf eine Gabe 
von nur 15 000 DM. Obwohl ic bie Gründe akzeptiere, bie 
bafür sprachen, möchte ic doch auch bie andere Seite noch 
etwas beleuchten, inbem ic hinweisen möchte auf bie Segens- 
spuren, bie ber CV3T in ben letzten Jahrzehnten hinter- 
lassen hat. Der Nachwuchs unfeter Kirche flammt zu einem 
groszen Teil aus diesen Kreisen; bie anwesenden Mitglieder 
ber Synode werden baS wohl im banibaren Gedenken fest- 
stellen müssen. Wenn auch in ben letzten Jahren durch Fehl- 
entscheidungen im Blick auf ben Bundeswart manche bösen 
Dinge gekommen sind, möchte ic aber doch sagen, dasz dies 
nicht ben Kern bes CV3M berührt hat.

Es ift ja nun Folgendes geschehen: Einmal, ber Kern ift 
geblieben unb es kann also hier aufgebaut werden. Dann, 
bie Sanierung ber Finanzen unb bie ganze Umstellung ber 
Leitung, Betreuung, Ausrichtung unb Orientierung zur 
Kirche hin, ift als neuer Weg beschritten worden.

Als weiteres möchte ich noch fagen: Man füllte von ber 
Kirchenleitung aus ben jetzt verantwortlichen Männern vom 
CBST empfehlen: „Den jetzt eingeschlagenen Weg in Busze, 
Glauben unb fester Hand fortzufahren." Jeb stelle nun ben 
Antrag, von ben erwarteten 30 000 DM doch mindestens 
20 000 DM genehmigen zu wollen unb bitte bie Synode herz- 
lich, um bic Annahme meines Antrages.

Abgeordneter Hausz: Ic wollte eigentlich ber Kürze ber 
Zeit wegen nichts fagen. Aber ich tonnte nun nicht schweigen, 
weil mich bie finanzielle Gebarung unserer landeskirchlichen 
Werke schon feit Jahren beunruhigt. Wir haben vor drei 
Jahren irgendwie eine Stoppverordnung beschlossen, bie also 
nicht eingehalten worden ift. DaS erweckt ja bic berechtigte 
Sorge, was wird in Zukunft geschehen. Sie wird auch nicht 
mehr eingehalten werden. Und ba möchte ich nun hinweisen 
etwa auf bie Art unb Weise, wie mir es, auch bei einem 
landeskirchlichen Werk, bei ber Volksmission immer versuch- 
ten zu halten. Unb cS ift Ihnen wohl aufgefallen, das gerabe 
biefe Position bie allergeringste ift. Das foil nicht fagen, dasz 
mir hier am wenigsten zu tun hätten ober biefe Arbeit ver- 
nachlässigt werden soll, sondern baS soll nur fagen, das mir 
eine andere Auffassung unferer Arbeit haben. Wir wollen 
biefe Arbeit durchaus auf bem Boden ber ganzen Kirche 
durchgeführt haben. Alles, was hier in ber Kirche geschieht, 
soll missionarisch ausgerichtet fein. Ich will darüber tein 
Wort mehr verlieren. Allmählich setzt sic biefer Gedanke 
durch. Aber biefe missionarische Arbeit füll von unserem Amt 
angeregt merben, vertreten werden, füll geordnet werden, sie 
foil nur zu einem kleinen Teil Von Beamteten unternommen 
merben, fie foil in ber Hauptsache von freiwilligen Helfern 
getan merben. Unb ic möchte doch sagen, daß man diesen 
Weg auch in ben übrigen Arbeitszweigen aller kirchlichen 
Arbeiten unb Dienste doch mehr versuchen füllte. Wir halten 
auch Freizeiten. Ic habe jetzt feit 20. September fieben Frei- 
zeiten gehalten ober eingeleitet. 3c möchte biefen Grundsatz 
noch einmal sehr unterstreichen.

Dann ein Wort zu unferem lieben Freund Ritz. Ic habe 
auch im FA mich bagegen gewandt, dasz biefe 30 000 DM 
ausbezahlt merben, unb zwar aus Liebe zur Sache. Ich habe 
zehn Jahre lang ben badischen Jungmännerbund mit sehr 
geringen Mitteln durchgetragen mit Seufzen, Beten und 
Bitten. Gerade biefe Not hat unsere Arbeit lebenbig er- 
halten, unb baS muß jeber fagen, alles, was mir in jener 
Zeit erreicht haben mit geringen Mitteln, — mir hatten 
weder Jugendwarte noch Sozialsekretäre, nur einen Bundes- 
mart — das bas reich gesegnete Zeit mar, unb barum mill 
ich zum Jungmännerwerk fagen, laszt euch nicht verleiten, 
ben Weg ber Verbeamtung zu gehen durch Anstellung mög- 
lichst vieler Kräfte, sondern tut baS Werk auf echte geistliche 
Weise unb erbetet freiwillige Mitarbeiter aus Euren Reihen.

Landesbichof D. Bender: Ich muß doch eine Meine Korrek- 
tur anbringen an dem, was Freund Hausz gesagt hat, wenn 
er burch fein Wort ben Anschein erweckt, als tönne bic Post- 
tion, bic für Volksmission eingesetzt ift, ohne weiteres in 
Vergleich gesetzt merben zu ber Summe für bic Werke. Denn 
in ber Summe ber Werke ift ber Gesamtaufwand inbegriffen, 
während cS sich bei bem Betrag für bic Volksmission um 
einen Zuschuß handelt. Man könnte ein zutreffendes Bild 
von bem Aufwand ber Volksmission nur bann gewinnen, 
wenn bic Einnahmen unb Gesamtausgaben hier vorgelegt 
mürben. Erst bann könnte man feststellen, ob bie Volks- 
miffion im Vergleich mit ben andern Werken sparsamer 
arbeitet.

Abgeordneter Hausz: Sc wollte nur fagen, das unser 
JahreSbubget 25 000 DM beträgt, das also 15 000 DM aus 
Opfern unb Gaben unferer Freundeskreise aufzubringen 
mären unb bis jetzt 11 000 DM aufgebracht worden sind.

Präsident Dr. Umhauer: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Wir haben also über brei Anträge abzustimmen.

Der Antrag Bernlehr auf Ergänzung ber Überschrift zu
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Ditel VIII durc bie Worte: „Für die evangelische Erzie- 
hungs- unb Jugendarbeit" mirb mit Mehrheit angenommen.

Abgeordneter Frank verzichtet auf feine Anträge, nachdem 
Pfarrer Kühlewein einen anderen Antrag gestellt hat.

Präsident Dr. Umbauer: Nach bem Antrag des perrn 
Pfarrer Kühlewein soll ber eine Landesjugendwart bleiben 
unb bie bier anbern sollen gestrichen merben.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Heiszt bas, dasz 
baS Geld ausgeschieden merben soll ober dasz Sie eS in an- 
berer Weise für bie Jugendarbeit verwendet wissen wollen. 
DaS ift entscheidend für bie Abstimmung.

Abgeordneter Kühlewein: Das mürbe ich wünschen.
Abgeordneter Dr. Köhnlein: Es bürfte klar sein, dasz bie 

paar geeigneten Kräfte, bie mir haben, gehalten merben 
müffen. Unb menn ber Eintrag abgeändert mirb, bann könnte 
ic bie Zustimmung nur geben, wenn biefe Leute nun be- 
stimmten Bezirken zugeteilt mürben, vielleicht Bezirken, bie 
nicht in ber Lage sind, baS zu finanzteren. Denn bie wenigen 
Kräfte, bie mir haben, müffen im Interesse ber Sache er- 
halten merben. (Zuruf: Sehr richtig !)

Präsident Dr. Umhauer: Ic laffe über ben Abänderungs- 
antrag, das biefe bier Stellen gestrichen merben, aber feine 
Anderung in ber Gesamtsumme borgenommen merben soll, 
bie unter Ditel VIII angeforbert ift, abstimmen.

Der Antrag mirb bei 4 Enthaltungen mit Mehrheit ab- 
gelehnt.

Unb nun fommt ber Antrag Ritz auf Erhöhung beS Zu- 
schusses an ben CVSM bon 15 000 auf 20 000 DM.

Der Antrag mirb mit Mehrheit abgelehnt.
Abgeordneter Dr. Barner: Zu Position XI Ziffer 1 möchte 

ich folgenbes bemerfen: Ic fomme gerabe bon ber Landes- 
tagung ber Inneren Mission in Heidelberg. Dort mürbe all- 
gemein bie Notwendigkeit erfannt, dasz bem derzeitigen 
Landeswohlfahrtspfarrer unb Geschäftsführer beS Gesamt- 
verbandes für Innere Mission in Baden ein theologischer 
Mitarbeiter zur Seite gestellt merben müffe, ba feine Gesund- 
heit ftarf angegriffen ift. Ic bitte, das biefem Datbeftanb 
bon feiten ber Kirchenleitung nach Möglichkeit Rechnung ge­
tragen mirb.

Zur Position XII „Für bie Pflege ber kirchlichen Musik" 
nimmt baS Wort

Abgeordneter Dr. Hahn: Wir finden unter Ziffer 5 „Auf- 
wand fur zu errichtende Bezirkskantorate". Sie miffen alle, 
dasz mir ja leiber nicht dazu gekommen sind, baS Gesetz über 
Kirchenmusik zu verabschieden. Diefe Ziffer setzt bie Bezirks- 
fantorate borauS, bie nach dem ersten Vorschlag beS Ober- 
kirchenrats errichtet merben sollten. Nun maren mir uns alle 
barüber einig, dasz bie Kirchenmusik in unserer Landeskirche 
gefördert merben sollte. Wenn ich nun recht verstehe, mürbe 
baS bebeuten, menn biefer Ditel in biefer Form hier vor- 
käme, das bis zur Errichtung ber Bezirkskantorate eben biefe 
Mittel nicht bermenbet merben könnten. Wir sollten einen 
Wortlaut finben, auf Grund dessen ber Oberkirchenrat be- 
rechtigt ift, in einer angemessenen Weise, bie ber Ansicht ber 
Synode entspricht, biefe Mittel jetzt schon zur Förderung ber 
Kirchenmusik in ben Gemeinden einzusetzen.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Ic barf daran 
erinnern, das bei ber gestrigen Beratung bzw. Bericht- 
erstattung über baS Kirchenmusikergeset mir bon zwei Grund- 
prinzipien sprachen, einmal baS Prinzip ber bollen Be- 
zuschussung im ganzen Land an jebe Gemeinde, bie ben An- 
trag stellt unb einen Deil beS Gehalts felbft aufbringt, ober 
baS Bezirkskantorensystem, dasz Zuschüsse nur je einer Stelle 
in einem Kirchenbezirk zustehen, weil ber Bezirkskantor über- 
gemeindliche Aufgaben mit erfüllt. Wenn mir nun ber An- 
regung bon Herrn Professor Hahn nachgeben mürben unb 
bon biefen 40 000 DM, bie eingesetzt sind, doch ber einen 
ober anberen Gemeinde, bie sic bewirbt, einen Zuschusz geben 
mürben, bann mürbe baS bebeuten, dasz, menn im Frühjahr 
bie Synode bie enbgültige Formulierung beS Gesetzes nach

der Richtung der Bezirkskantorate vornehmen würde, dann 
die Mittel dazu so gekürzt sind, das jedenfalls die Zahl der 
Stellen, die dotiert werden können, dadurch reduziert wäre.

Ic würde, Herr Professor Hahn, es für richtig halten, baß 
wir diese 40 000 DM nicht anknappern, sondern dafür sor- 
gen, dasz in der Frühjahrssitzung, vermutlich Mitte April, 
das Gesetz zur wirklichen endgültigen Beschlussfassung und 
Entscheidung kommt. Und bann würden schon ab 1. April 
diese Zuschüsse entweder ber Kantoratsstellen ober bann diese 
Bezuschussung auf Gemeindeanträge in Kraft treten. Ver- 
gessen Sie nicht, diese 40 000 DM laufen auch erst ab 1. 4. 
1954.

Professor D. Hupfeld: Die Absicht dessen, was Herr Pro- 
fessor Hahn gesagt hat, war lediglich bie, das nicht durch 
eine Überschrift eine Entscheidung, bie noch nicht getrosten 
ist, vorausgenommen wird. Es wird gleichsam schon ein Be- 
griff infiltriert, ber noch nicht von ber Synode gebilligt ift. 
Das ift bie Tendenz dessen, was Herr Professor Hahn gejagt 
hat.

Ic würde also sagen, wir könnten einfad) ben Ditel ver- 
ändern, vorläufig, nur bis zur Frühjahrssynode: Förderung 
ber Kirchenmusik.

Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: Ic meine, wir kommen 
dem, was gewünscht wird, noch beffer bei, wenn mir ben Ditel 
verändern: „Aufwand für bie Gewährung eines Kirchen- 
musikgesetzes".

Präsident Dr. Umhauer: Diefer Vorschlag scheint allgemein 
Zustimmung zu finden. Dann mürben mir also unter Ziffer 
XII, 5 fagen: „Aufwand für bie Gewährung eines Kirchen- 
musikgesetzes. Unb eS bleiben bie 40 000 DM.

Der Antrag mirb einstimmig angenommen.
Zu ben übrigen Positionen mirb nicht baS Wort ge- 

wünscht. Vor ber Gesamtabstimmung über ben Haushalt 
erklärt

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Sc möchte noch 
zurückkommen, Herr Präsident, auf eine Anregung, bie ic 
gemacht habe unb über bie wohl noch eine Entscheidung ge- 
troffen werden soll. Das ift einmal über bie 1500 DM über- 
weisung an bie Theologische Fakultät. DaS mirb einer ein- 
fachen Zustimmung ber Synode bedürfen. Zum anbern zur 
Frage, bie ber FA borgetragen hat, dasz ein Kuratorium 
für baS Haus ber Kirche nun bestellt mürbe. Unb bann 
möchte ic noch nachholen, dasz mir im FA geftern beschlossen 
haben, ber Synode zu empfehlen, auszer dem laufenden Zu- 
schusz bon 5000 DM für baS Zinzendorfgymnasium in 
Königsfeld, ben mir alle Jahre gegeben haben, doch auch 
angesichts ber besonderen Bauvorhaben, bie durc ben Brand 
im eigentlichen Unterrichtshaus beS Zinzendorfghmnasiums 
nun bor ber Brüdergemeine liegen, aus ben Beihilfen, bie 
mir beschlossen haben, 10 000 DM als berlorenen einmaligen 
Zuschuß überweisen zu wollen.

Diefe brei Dinge könnten vielleicht jetzt noch bor ber Haupt- 
abstimmung beschlossen merben.

Dann sind bon einem Synodalen noch schriftlich zwei An- 
fragen hier gestellt worden, bie ic vielleicht gleich beant- 
worten barf. Die eine lautet: „Was geschieht mit einem 
etwaigen Mehraufkommen 1953?" Hier möchte ic feststellen, 
— bie Frage ift an ihn offenbar bon Zuhörern gestellt wor- 
ben —, dasz mir geftern beschlossen haben, dasz ein etwaiges 
Mehraufkommen aus bem laufenben Rechnungsjahr 1952/53 
für ein zweites Diasporaprogramm, baS auch bie jungen 
Aufbaugemeinden umfassen soll, zweckgebunden ift.

Die zweite Frage lautet fo, was mit bem Mehraufkommen 
an Kirchensteuer bom Einkommen 1954/56 gemacht merben 
soll, ob etwa 80% zusätzlich an bie Kirchengemeinden aus- 
geschüttet merben, unb dasz doch ein Antrag hier festgelegt 
merben soll. Hier ift zu fagen, dasz ic auf bem Standpunkt 
stehe, dasz für ebtl. Mehraufkommen 1954 unb 1955 bie neue 
Synode zuständig sein soll, unb mir hier feinen Beschluß 
fassen. (Zuruf: Sehr gut!)
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Abgeordneter Dr. Hahn: Jc möchte ein Wort beS Dankes 
bon feiten ber Evang. theologischen Fakultät für ben Betrag 
aussprechen, ben bie Synode uns genehmigen möchte. Wir 
finb ganz babon überrascht worden, aber nehmen eS gerne 
an int Blick auf befonbere kirchliche unb gottesdienstliche 
Aufgaben, bie ber Fakultät gestellt finb unb für bie sie feine 
Mittel aus Staatsgeldern sonst zur Verfügung hat. Ich 
möchte alfo fagen, dasz mir bantbar biefe Anerkennung un- 
ferer Arbeit in Empfang nehmen, unb gleichzeitig zum Aus- 
druck bringen, wie mir biefe Mittel zu verwenden gebenten. 
(Allgemeiner Beifall!)

Präsident Dr. Umhauer: Erster Antrag: Das ift bie Zu- 
stimmungserklärung dazu, dasz 1500 DM an bie Theologische 
Fakultät ber Uniberfität Heidelberg als Zeichen beS Dankes 
ber Synode für Erstattung beS Gutachtens übermiefen 
merben.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.
Zweiter Antrag auf Errichtung beS Kuratoriums für bie 

Verwaltung biefes Hauses.
Der Eintrag mirb einstimmig angenommen.
Unb schlieszlic bie Gewährung eines verlorenen Zuschusses 

in Höhe bon 10 000 DM an baS Zinzendorfgymnasium in 
Königsfeld aus bem Konto Beihilfe.

Der Antrag mirb mit allen gegen eine Stimme ange- 
nommen.

Nun kämen mir zur Gesamtabstimmung über 
ben Haushaltsplan in ber jetzt beschlossenen Fassung.

Der Haushaltsvoranschlag mirb mit allen Stimmen bei 
4 Enthaltungen angenommen.

Unb nun kommen mir zu bem Gesetz, baS Sie auf ben 
letzten beiben Slattern ber Vorlage finden. „G esetzent - 
murf über bie allgemeinen kirchlichen Aus- 
gaben unb Einnahmen für bie Rechnungsjahre 1954 
unb 1955", baS heizt bom 1. 4. 1954 bis 31. 3. 1956.
Ic barf Herrn Pfarrer Schweikhart bitten, ben Artikel 1 

zu beriefen.
Abgeordneter Schweikhart:

Artikel 1
a) Die allgemeinen kirchlichen Ausgaben für bie Rech- 

nungsjahre 1954 unb 1955 (1. 4. 1954 - 31. 3. 1956) 
merben auf Grund beS angeschlossenen Voranschlags 
auf jährlich 18 703 740,— DM festgesetzt.

b) Die allgemeinen kirchlichen Einnahmen für bie Rech- 
nungsjahre 1954 unb 1955 (1.4. 1954 — 31. 3. 1956) 
merben auf Grund beS angeschlossenen Voranschlags 
auf jährlich 18 703 740,— DM festgesetzt.

Der Artikel 1 mirb ohne Aussprache angenommen.
Abgeordneter Schweikhart:

Artikel 2
Als Sfeuergrunblagen für bie in ben Voranschlags- 

zeitraum 1. 4. 1954/56 fallenden Kirchensteuerjahre gelten 
bie Ursteuern, bie durch bie bon ben zuständigen staatlichen 
Stellen gemäsz Art. 12 Abs. 2 beS Landes- unb Orts- 
kirchensteuergesetzes zu erlassenden Verordnungen über bie 
Erhebung ber Kirchensteuer beftimmt merben.

Der Steuerfusz (Kirchensteuersat) beträgt für bie 
Kirchensteuer als Zuschlag zur Lohnsteuer unb zur ver- 
anlagten Einkommensteuer für bie Zeit bom 1. 4. 1954 
bis 31. 3. 1956 = 10 b. H. (ber Lohnsteuer bzw. Ein- 
kommensteuer). Die Kirchensteuer barf jedoc höchstens

Präsident Dr. Umhauer: Es ift bann vom Ausschuß ber 
Artikel 3 unb 4 gestrichen. Es folgt Artikel 5, ber alfo nun 
Artikel 3 heiszt.

Abgeordneter Schweikhart:
Der ©bang. Oberkirchenrat ift ermächtigt, mit Geneh- 

migung des Evang. Landeskirchenrats im Wege Don 
Kirchenanleihen für Rechnung ber Evang. Landeskirchen- 
taffe bie Mittel aufzubringen, bie nötigenfalls zur vor- 
übergehenden Verstärkung ber Betriebsmittel ber Evang. 
Landeskirchenkasse benötigt werden, unb zwar bis zum 
Höchstbetrage Don insgesamt zwei Millionen DM.

Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: Nur eine Auszerlichkeit, um 
ganz korrekt zu fein. Der Landeskirchenrat heiszt „Landes- 
kirchenrat", nicht „Evangelischer Landeskirchenrat".

Präsident Dr. Umhauer: Wir streichen also in ber zweiten 
Zeile bie Abkürzung „Evang." Dor „Landeskirchenrat". — 
Ic barf annehmen, das Sie mit dieser Anderung einver- 
standen sind unb ben Artikel 5, jetzt 3, annehmen.

Artikel 6 ift wieder gestrichen. Dann folgt Artikel 7 als 
Artikel 4.

Abgeordneter Schweikhart:
Der Evang. Oberkirchenrat ift ermächtigt, namens ber 

Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens 
ober einer feiner unmittelbaren Verwaltung unterstellten 
Stiftung ober Anstalt für ebang. Kirchengemeinden unb 
für im Sinne ber Landeskirche arbeitenbe ebang. Körper- 
schaften, Anstalten unb Vereine zum Zwecke ber Auf- 
nähme bon Darlehen für bie Erstellung ober ben Umbau 
kirchlicher Gebäude ober für eine Umschuldung Bürg- 
schaften nach §§ 765 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches zu 
übernehmen.

Die Gesamtsumme ber auf Grund gesetzlicher Ermäch- 
tigungen übernommenen unb noch gültigen unb ber wei- 
ter zu übernehmenden Bürgschaftsverpflichtungen barf 
ben Betrag bon 3 Millionen DM nicht überfteigen.

Auch biefer Artikel 4 wird ohne Aussprache angenommen. 
Präsident Dr. Umhauer: Nun kommt Artikel 8, künftig 5. 
Abgeordneter Schweikhart:

Sollte bis zum 31. März 1956 das Gesetz über bie all­
gemeinen kirchlichen Ausgaben für das Rechnungsjahr 
1956 (1. 4. 1956 — 31. 3. 1957) unb ihre Deckungsmittel 
samt Voranschlag für ben Haushaltszeitraum 1. 4. 1956/ 
1957 noch nicht durch bie Landessynode beschlossen jein, 
fo fönnen alle Ausgaben persönlicher unb sachlicher Art 
in ben gleichen Beträgen mit 1/12 pro Monat fort- 
bezahlt werden, wie sie im vorliegenden Voranschlag 
nebft etwaigen Nachträgen dazu bewilligt worden finb.

Der Artikel 5 wird ohne Aussprache angenommen.
Präsident Dr. Umhauer: Unb bann kommt ber Artikel 9, 

jetzt 6:
„Dieses Gesetz tritt mit bem 1. April 1954 in Kraft." 

Artikel 10 käme als Artikel 7:
„Der Ebang. Oberkirchenrat wird mit bem Vollzug 

dieses Gesetzes beauftragt."
Beide Artikel werden ohne Aussprache angenommen.
Vor der Gesamtabstimmung über das Gesetz erklärt /

betragen:
1. bei Steuerpflichtigen ber Steuerkl. I
2.
3.
4.
5.
6.

ff 

ff 

ff 

ff 

ff

ff 

// 
ff 

ff 

ft

ff 

ff 

ff 

ft

ff 

ff 

ff 

ff

II
= 3 b. P.
= 2,9 b. H.

III/1 = 2,8 b. PH.
III/2 = 2,7 b. £.
III/3 = 2,6 b. H.
III/4ff= 2,5 b. H.

des steuerpflichtigen Einkommens.
Auc dieser Artikel wird einstimmig angenommen.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Nur ein kurzes Wort des Dankes 
im Namen ber Mutterhäuser, für bie Sie vorhin 10 000 DM 
bewilligt haben. Es ist meiner Aufmerksamkeit entgangen, 
dasz das geschehen ist, aber ic möchte jetzt ben Dank aus- 
sprechen. Ic spreche nicht nur für Nonnenweier. Auc 
Pfarrer Hammann, ber heute dienstlich verhindert ift, hat 
mich gebeten, unb ic bin feft überzeugt, das auc bie anderen 
Mutterhäuser sic diesem Dank anschliezen.

Wir danken bafür, das bie Synode unb bie Landeskirche 
annerkennen, dasz mir benfelben gemeinfamen Dienst leisten, 
unb das Sie also bereit finb, an unferer Not, auc an unserer 
finanziellen Not mittragen zu helfen. Ic barf ben herzlichen 
Dank bafür aussprechen, unb ic möchte auch das noch sagen, 
— Bruder Hammann hat mich dazu ermächtigt — bie
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Mutterhäuser, bie finanziell besser gestellt sind, sind nicht ber 
Meinung, dasz nun schematisc nach ber Kopfzahl ber 
Schwestern ober fonft nach ber Zahl verteilt werden soll, 
fonbern es wird anheimgestellt, im Verhältnis zu bem Be- 
dürfnis auszuzahlen.

Dank alfo für bie Bereitwilligkeit, unsere Not zu sehen unb 
zu helfen, das ift uns eine wesentliche Aufmunterung. Unb 
dafür herzlichen Dank.

In ber @esamtabstimmung wird das Gesetz uber 
bie allgemeinen kirchlichen Ausgaben unb Einnahmen für 
bie Rechnungsjahre 1954 unb 1955 in ber festgelegten Fassung 
einstimmig angenommen.

II.
Berichterstatter Abgeordneter Zitt: Zum ersten Male nach 

längerer Unterbrechung werden ber Synode bie Vor- 
anschläge ber Z entralpfarrkasse unb ber fog. 
unmittelbaren Fonds (Unterländer Ev. Kirchenfonds, 
Ev. Kirchenschaffnei Rheinbischofsheim, Eo. Stiftschaffnei Lahr 
unb St. Jakobsfonds Gernsbach) für ben Zeitraum vom 1. 4. 
1954 bi§ 31. 3. 1956, alfo bie Rechnungsjahre 1954 unb 1955, 
borgelegt. Aus bem Vorbericht, ber in Ihren Händen ift, 
geht hervor, dasz das Vermögen ber einzelnen Fonds unb 
bie Einkünfte ber Zentralpfarrkasse stiftungsgemäsz zu er- 
halten unb zu verwalten sind. Ebenso sind bie Erträgnisse 
nach Abzug ber Ausgaben für bie Erhaltung unb Verwal- 
tung. ber Vermögenswerte, das sind im wesentlichen Wald, 
landwirtschaftlicher Grund- unb Hausbesitz, zweckgebunden 
zu verausgaben. Der vorübergehende Einnahme-Uberschusz 
ber Evang. Kirchenschaffnei Rheinbischofsheim in Höhe bon 
66 500,— DM wurde unb wird ber Evang. kirchlichen Kapi- 
talienverwaltungsanstalt zugeführt, bie aus ihren weitteln 
Darlehen zu Bauzwecken mit 4%iger Verzinsung unb 10- 
%iger Amortisation an bie Kirchengemeinden gewährt. Die 
rückflieszenden Gelder werden ben Fondszwecken wieder un- 
mittelbar bienftbar gemacht. Bei einem genauen Durchgang 
ber Einzelposten ber Haushalte, denen bie Rechnungsergeb- 
nisse ber vorhergehenden Rechnungsjahre zugrundeliegen, 
unb durc bie dazu bom Finanzreferenten bcS Evang. Ober- 
kirchenrats gegebenen Erläuterungen konnte pcp ber Finanz- 
ausschuß überzeugen, dasz bie Fonds mit gröszter Sorgfalt 
unb Verantwortlichkeit ihrem Stiftungszweck gegenüber ver- 
waltet werden.
Der Finanzausschuß beantragt deshalb:

Hohe Synode wolle bie vorgelegten Voranschläge ber 
Zentralpfarrkasse unb ber fog. unmittelbaren Fonds nach 
Form unb Inhalt genehmigen.
Der Eintrag beS Finanzausschusses wird ohne Aussprache 

einstimmig angenommen.

HI.
Präsident Dr. Umhauer: Punkt III der Tagesordnung: 

„Bekanntgabe und Bericht des Prüfungsausschusses über die 
Prüfungsbescheidung und Rechnungsab- 
Schlüsse des Rechnungsprüfungsamtes bzgl. der Rech- 
nungen der Evang. Landeskirchenkasse, der Evang. Zentral- 
pfarrkasse, des Evang. Landeskirchenfonds und der sog. un- 
mittelbaren Fonds" usw.

Berichterstatter Abgeordneter Odenwald: Dem Prüfungs- 
ausschuß ist die Rechnung über die Landeskirchenkasse Karls- 
ruhe sowie die Rechnungsabschlüsse und die Vermögens- 
standsdarstellungen, ferner bie Prüfungsbescheide sämtlicher 
landestirwucher Fonds und Kassen mit ben Prüfungsbeschei- 
den, Rechnungsabschlüssen unb Vermögensstandsdarstellun- 
gen zugegangen. Es handelt sic nm 13 Kassen. Die Prüfung 
hat zu wesentlichen Anständen feinen Anlasz gegeben. Ich 
darf vielleicht auf bie Zahlen, bie aus ben Rechnungsab- 
schlüssen unb ben Vermögensstandsdarstellungen ermittelt 
worden unb in einer Übersicht bem Bericht angeschlossen sind, 
verweisen. Es wird ber Kürze ber Zeit wegen wohl nicht 
darauf abgesehen werden, biefe Zahlen bekannt zu geben.

Vielleicht barf ich nur ben Schluszsat beS Prüfungsbescheids 
Zur Kenntnis geben, welcher lautet:

„Auf Grund ber zu ben einzelnen Rechnungen ergan- 
genen Prüfungsbescheide beS Rechnungsprüfungsamts 
und ber vom Prüfungsausschusz vorgenommenen Durch- 
ficht ber Rechnungen ber Landeskirchenkasse unb ber Rech- 
nungsabschlüsse wird beftätigt, dasz bie eingangs dieses 
Berichts genannten Rechnungen ben Vorschriften ent- 
sprechend geführt unb zu wesentlichen Beanstandungen 
feinen Anlasz geben.

Der Prüfungsausschuß empfiehlt, Hohe Synode möge 
bem Evang. Oberkirchenrat für bie eingangs biefeS Be- 
richts genannnten Rechnungen Entlastung erteilen.

Dem Bericht liegt auch eine Vergleichsübersicht über Ein- 
nahmen unb Ausgaben ber einzelnen Kassen vor, in der 
festgestellt ift, bei welchen Positionen Überschreitungen ber 
Haushaltsplansätze borliegen, ober mo Ersparnisse erzielt 
worden finb bzw. Minderausgaben. Bei ber Landeskirchen- 
kasse betragen bie Mehrausgaben 785 845 DM, bie Minder- 
ausgaben 669 000 DM, alfo eine Mehrausgabe bon 120 000 
DM. Es handelt sic hier hauptsächlich um zwangsläufige 
Mehrausgaben durch Gehaltserhöhungen usw. Der Prü- 
fungsausschuß bzw. ber Finanzausschuß hatte feinen An- 
lasz, irgendwo formelle Beanstandungen zu erheben.

Präsident Dr. Umbauet: Soweit ic sehen kann, gibt es 
feine Vorschrift, wonach bie Synode bem Oberkirchenrat für 
biefe Rechnungserledigung Entlastung zu erteilen habe. Sc 
schlage Ihnen deshalb bor, mir nehmen ben Bericht beS 
Prüfungsausschusses mit Befriedigung zur Kenntnis unb 
banfen bem Oberkirchenrat unb feinen Beamten für bie 
vorzügliche Arbeit, bie geleiftet wurde bei ber Durchführung 
ber Rechnungs- unb Verwaltungsarbeiten. (Allgemeiner 
Beifall!)

Ihr Beifall zeigt mir, dasz Sie mit meinem Vorschlag ein- 
verstanden sind.

IV.
Präsident Dr. Umhauer: Damit sind wir am Ende unserer 

Tagesordnung angelangt. Gleichzeitig aber auch am Ende 
unserer Aufgabe als Landessynode. Da scheint es mir an- 
gezeigt, dasz wir einen Augenblick stillstehen unb zurückschauen 
auf bie Zeit, bie wir miteinanber gearbeitet haben, unb 
prüfen, was in biefer Zeit an Arbeit geleiftet worden ist. 
Da glaube ich, wir können aus doppeltem Grund zufrieden 
unb dankbar fein. Einmal um deswillen, dasz uns während 
ber ganzen sechs Jahre bie Einigkeit im Geist unb baS gegen- 
feitige Verständnis, ber Wille beS Einzelnen, ben Wünschen 
beS andern Rechnung zu tragen und auf baS Wort beS ant- 
bern zu hören, in reichlichem Masze geschenkt worden ift. 
Zum anbern aber auch eine sachliche Befriedigung darüber, 
was geleiftet worden ift. Ic barf einen furzen Überblick 
über bie wichtigsten Aufgaben geben, bie mir hirttct uns 
gebracht haben.

Unb ba nenne ic an erftcr Stelle Teilstücke ber neuen 
Kirchenverfassung, bie mir unter Dach unb Fac gebracht 
haben, unb zwar in Form von besonderen Gesetzen, bie später 
zusammengestellt bie neue Grundordnung für bie Kirche 
bilben sollen. Da ift in erfter Reihe baS Leitungsgesetz, 
ferner baS Pfarrstellenbesetzungsgesetz, brittenS baS Gesetz 
über bie Bestellung ber Dekane unb Dekanstellvertreter, 
viertens ein Umbau beS Wahlgesetzes, baS bie vorläufige 
Synode bereits beschlossen hat, aber ein Umbau, ber nicht 
unerhebliche unb wichtige Bestimmungen getroffen hat. Ic 
barf darüber hinaus erinnern, das mir ein Gesetz über bie 
Voraussetzungen für bie Erlangung eines geistlichen Amtes 
verabschiedet haben; ferner ein Gesetz über bie parteipoli- 
tische Betätigung ber Pfarrer unb anderer kirchlicher Diener; 
ein Gesetz über bie Auswirkung ber Ehescheidung bei Pfarrern 
unb anderen kirchlichen Dienern. Weiterhin haben mir mit- 
gewirkt bei ber Einführung neuer Lehr- unb Gesangbücher, 
erftenS haben mir ben „Schild beS Glaubens" als neue
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biblische Geschichte beschlossen, zweitens das neue Gesangbuch, 
drittens eine neue Kirchengeschichte, wenn sie auch noch nicht 
die endgültige Form gefunden hat, bie ja erst durch eine 
Kommission festgelegt werden soll. Aber immerhin bie Be- 
schluszfassung durch bie Landessynode ist abgeschlossen. Schliesz- 
lic bie Einführung der erweiterten Liturgie.

Wir haben dann, was gleichfalls in diesem Zusammen- 
hang Erwähnung verdient, bie Evang. Akademie hier in 
Herrenalb errichtet. Und wir haben zwei Hauptberichte und 
brei kirchliche Voranschläge mit all ben umfangreichen damit 
zusammenhängenden Arbeiten unter Dacunb Fac gebracht.

3c erwähne nicht bie Vielzahl ber Heineren Gesetze, der 
auszerordentlic zahlreichen Anträge unb Bittschriften, bie 
wir mit Eifer unb Fleisz unb teilweise unter grotzem Zeit- 
aufwand eriebigt haben.

Ich meine, diese Aufzählung unserer hauptsächlichsten Ar- 
beiten darf uns mit Befriedigung erfüllen unb mit Dank 
dafür, dasz es uns vergönnt war, hier wichtige Stücke ber 
kirchlichen Arbeit hoffentlich zum Segen ber Kirche zu Ende 
zu führen.

Unb nun trennen wir uns. Es wird nur ein Teil ber

dieser Arbeit.

Herren, bie mit uns sechs Jahre gearbeitet haben, wieder- 
kehren. Für diejenigen, bie nicht mehr wiederkehren, mirb 
es schmerzlich fein; benn mir hängen alle an*
Aber mir hängen auch davon ab, ob mir berufen werden.
berufen von ben Organen, bie uns hierher entsandt haben, 
unb es hängt auch davon ab, ob wir noch bie Kraft unb bie 
Gesundheit haben, bie Aufgaben zu erfüllen, bie uns hier 
gestellt sind. Ic persönlich habe Ihnen schon einmal gejagt, 
ich glaube nicht, baß mein Alter unb mein Gesundheitszu- 
stand es mir erlaubt, weiterhin in diesem Amt tätig zu fein. 
Ic will aber biefe Gelegenheit dazu benützen. Ihnen zu 
sagen, mit wie hoher Befriedigung unb Dankbarkeit gegen 
Gott ic erfüllt bin bafür, das ich feit bem Jahre 1932 mit 
ben Jahren ber Unterbrechung durch bas nationalsozialistische 
Regime hier an dieser Stelle als Präsident ber Synode 
wirken burfte. Es ift für mich auch eine grotze Befriedigung, 
von zahlreichen Herren bie Anerkennung für meine Arbeit 
gehört zu haben. Nehmen Sie meinen herzlichen Dank da- 
für. Nehmen Sie vor allen Dingen meinen Dank bafür, das 
Sie so eifrig mitgearbeitet unb mitgeholfen haben, bie 
Geschäfte ber Synode zu einem gedeihlichen Ende zu bringen. 
Besonderen Dank schulde ic bem Präsidium, meinem Stell- 
vertreter unb meinem zweiten Stellvertreter sowie ben 
Herren Schriftführern. (Beifall!)

Nehmen Sie herzlichen Dank für bie Arbeit, bie Sie ge- 
leistet haben, als Vorsitzende ber Ausschüsse, als Bericht- 
erftatter ber Ausschüsse unb als Redner hier in ber Synode. 
Lassen Sie mich auch herzlich Dank sagen dem Büro ber 
Synode, unseren Damen, bie mit ber gröszten Opferwillig- 
keit bis tief in bie Nacht bereit waren, bie Schreibarbeiten 
Zu erledigen. (Beifall!)

Auch bem Hause hier unter ber Leitung ber Schwester 
Elisabeth unb ihren Mitarbeitern unb Mitarbeiterinnen 
sagen wir aufrichtigen unb herzlichen Dank für bie hervor- 
ragende mütterliche Betreuung, bie mir hier gefunben haben. 
(Beifall!)

Damit bin ich am Ende. Ic wünsche Ihnen allen gute 
Heimkehr unb für bie Zukunft alles Gute! (Allgemeiner 
groszer Beifall!)

Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: Herr Präsident! Ic habe 
von ben Ausschuszvorsitzenden, bie Sie ja ausdrücklich ange- 
sprochen haben, den Auftrag bekommen, hier etwas zu sagen. 
Unb ic bin feft überzeugt, das alle Synodale auch ben 
Wunsch haben, dasz ber Bewegung, mit ber mir Ihre jetzigen 
Ausführungen gehört haben, Ausdruck gegeben mirb. Von 
Anerkennung brauche ich wohl nicht mehr besonders zu reden, 
denn mir haben wohl in jeber Tagung Ihnen gezeigt unb 
auch ausgesprochen, mie mir Ihre Meisterschaft, in bem Prä-

sidium ber Synode zu wirken, bewundert unb bantbar an- 
erkannt haben. Was unS vor allem bewegt, baS ift bie von 
Ihnen ausgesprochene Meinung, dasz Sie sich im Hinblick auf 
Ihre Gesundheit für bie nächste Synode nicht mieber zur 
Verfügung stellen könnten. Wir haben sicher fein Recht, 
Ihnen etwas zuzumuten, maS Ihnen gesundheitlich schaden 
tönnte, Herr Präsident! Aber Sie tönnen versichert fein, dasz 
jeber von uns Ihr Ausscheiden tief bebauern mürbe, auch 
wenn er selbst nicht mehr hier fein kann, im Blick auf baS 
meitere Wirken ber Synode. Wenn Sie ihr nicht vorstehen 
unb sie nicht zumindest in ihre Arbeit erst einführen tönnen, 
fo mirb ein jeber, ber bann mieber ba ift, bie Lücke, bie durch 
Ihr Fernbleiben entstehen mürbe, ganz besonders schmerzlich 
empfinden.

Ich weisz, Herr Präsident, Sie lieben es auch in ernsten 
Dingen, nicht ohne einen Anflug von Humor zu fein, unb 
mir sind Ihnen oft auch gcrabe für ben Humor besonders 
bantbar gewesen. So werden Sie es vielleicht auch verstehen 
unb mirb es Ihnen nicht unwillkommen fein, wenn ic 
Ihnen jetzt noch eines hinzufüge: Wir haben durch bie Ent- 
scheidung, bie bie Synode gestern auf meinen Antrag über 
ben Eintrag beS Pfarramtes Münzesheim getroffen hat, uns. 
bie Möglichfeit genommen, Ihnen eine lebenslängliche 
Dienstbezeichnung als Präsident zu verleihen! Die kann nur 
durch tätige Ausübung gerechtfertigt werden, unb mir hoffen, 
das Sie sic dazu noch bereitfinden fönnen.

Sc möchte schliessen mit ben Worten: Herzliche Bitte unb 
aufrichtigen Dank!

Landesbischof D. Bender: Liebe Brüder! Der Überblick, 
ben ber Herr Präsident über bie Arbeit ber nun zu Ende 
gegangenen Synode gegeben hat, hat unS noch einmal ben 
Weg zurücklaufen lassen, ben mir durchmessen haben. Ein 
Urteil über bie Arbeit, bie mir getan haben, steht uns felbft 
nicht zu, sondern bieS steht zuletzt allein Gott zu, unb er hat 
fo feine Instanzen mannigfacher Art, durch bie er fein Wohl- 
gefallen ober fein Miszfallen beutlich uns zukommen läszt. 
Wenn auch bie Arbeit ber Synode in ben Gemeinden nicht 
bie Beachtung gefunben hat, bie wünschenswert märe, fo ift 
sie deswegen nicht in ihrer Bedeutung geminbert. Die Gesetze 
vor allem, bie ben neuen Aufbau, bie Neuordnung unserer 
Kirche betreffen, möchte ic vergleichen mit Zementblöcken, 
bie heruntergelassen werden in einen nicht ganz sicheren 
Grund, um bort baS Fundament zu bilden, auf bem bann 
baS Haus ber Kirche gebaut mirb, in bent baS Leben ber 
Kirche stattfinden fall. Unb wenn man auch von ben Funda- 
menten nichts mehr sieht, nachdem fie gelegt sind, unb man 
fie nicht beachtet, bann ändert baS nichts an ber Tatsache, 
das auf ihnen baS Haus steht, in bem man ein- unb ausgeht.

Unb baS Andere, baS Letzte, fann nur ein Wort beS Dankes 
fein, das Gott uns hat in ben Dergangenen Jahren wirklich 
etwas schmecken unb fehen lassen Don feiner Gemalt, mit ber 
er fo verschiedenartige Leute, mie mir es sind, nicht bloß 
zusammengehalten hat, sondern — baS glaube ich, für Sie 
alle sagen zu fönnen — zusammengeführt hat. Lassen Sie sic 
nicht in biefem herzlichen Dank über biefeS Wunder, baS in 
ber Welt feine Parallele hat, baburCh beeinträchtigen, dasz 
biefeS unverdiente, unbegreifliche unb immer mieber mit 
Staunen entgegengenommene Geschenk Gottes ba unb bort 
im Lande eine anbere interpretation erhalten hat. Es ift 
nicht gut, das Wunder beS Heiligen Geistes falsch zu unter- 
pretieren. Und dasz ber Hl. Geift bei unseren Tagungen ba 
mar unb unS geholfen unb zurechtgeholfen hat, baS werden 
mir nicht vergessen. Unb mie mir als Christenleute in unferen 
Chen, in unferen Familien, in ben Arbeitsgemeinschaften, 
in denen mir ftehen, realiter bie Hilfe Gottes erfahren, bie 
mir nicht verdient haben, unb bie er uns oft faft in einer 
verzweifelten Weise aufbrängen muszte, fo haben mir baS 
auch auf unferen Synodaltagungen erfahren. Es ift immer 
fo gewesen, dasz fich über uns, nachdem mir mie auf bem
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Aposteltongil Acta 15 hart aneinanbergeraten sind, ber Bogen wunderbarer Gott, unb er hat auc auf unferer Synode feine
des Friedens gespannt hat. Wenn ic zurückdenke, bann Wunder getan. Unb darum ift das Letzte, das wir ihm danken
schmerzt in diesem Augenblick allerdings eine Wunde, das unb bie Freudigkeit gewinnen, zu glauben unb zu hoffen
ist, daß unfer lieber Professor Erik Wolf vor einiger Zeit unb dessen gewisz zu sein, dasz, was er getan hat, er weiter
nicht mehr gemeint hat sic an ber Arbeit ber Synode be- tun wird, bis er feine Gemeinde ans Ziel gebracht hat.
teiligen zu können. Aber auch da, liebe Brüder, hat Gott ** *....
geheilt. Das hat mir fein Brief bewiesen, ben er mir zum 
60. Geburtstag geschickt hat.

Und nun wollen mir beten.
Landesbischof D. Bender spricht das Schluszgebet.
Der Schluszgottesdienst fand in der Kapelle der

Sch wollte das in dieser Stunde sagen; denn es ziemt uns Evang. Akademie in Herrenalb statt. Die Predigt hielt ber
gerade in diesen Dingen keine Vergeszlichkeit. Gott ist ein Herr Landesbischof.



Anlage 1.

Vorlage des Landeskirchenrats
• an die

Landessynode der Vereinigten Evangelisch-protestantischen Landeskirche Badens 
im Herbst 1953.

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes.

(Az. 23/0)

Die Hinterbliebenenversorgung der Geistlichen betr.

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz 
beschlossen, was folgt:

§ 1
In § 9 des Gesetzes, die Hinterbliebenenver­

sorgung der Geistlichen betr. (Fassung vom 3. 11. 
1949, VBI. S. 51) erhält Ziffer 1 folgenden Zusatz:

„Hat eine witwengeldberechtigte Witwe 
sich wieder verheiratet und stirbt der Ehe­
mann, so kann nach dessen Tod der Witwe 
ein Unterhaltsbeitrag bis zur Höhe des bei 
ihrer Wiederverheiratung erloschenen Wit­

wengeldes widerruflich gewährt werden. Be­
züge aus inzwischen erworbenen Versor­
gungsansprüchen sind anzurechnen."

§ 2
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 

in Kraft.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.

Karlsruhe, den

Der Landesbischof:

1953.

Begründung:

Die Kirchenkanzlei der EKD hat unter Bezug­
nahme auf ein von der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern am 27. 10. 1952 erlassenes Kir­
chengesetz über die Wiederverheiratung von 
witwengeldberechtigten Witwen bei den Lei­
tungen der Deutschen Evang. Kirchen in West­
deutschland auf verschiedene Anregungen hin 
angefragt, ob eine entsprechende Regelung für 
die Ostpfarrerwitwen verabredet werden soll. 
Das erwähnte bayrische Kirchengesetz enthält 
in § 2 eine Regelung, die dem oben vorgeschla­
genen Zusatz zu § 9 Ziffer 1 des badischen Ge­
setzes, die Hinterbliebenenversorgung der Geist­
lichen betr., entspricht. Eine inhaltlich im we­
sentlichen übereinstimmende Regelung hat das 
Deutsche Beamtengesetz in § 133 Abs. 3 getrof­
fen. Eine diesbezügliche Bestimmung ist nun 
auch in das Bundesbeamtengesetz von 14. Juli 
1953 in § 164 Abs. 3 aufgenommen worden.

Für die kirchlichen Beamten gilt diese staat­
liche Regelung der Witwenversorgung entspre­
chend (vergl. § 4 der VO des Rates der EKD vom 
2. 5. 1946, VBI. S. 20, in Verbindung mit § 2 der 
Kirchenbeamienordnung der DEK v. 13. 4. 1939, 
VBI. S. 109).

Der Evang. Oberkirchenrat ist geneigt, zu der 
von der EKD angeregten Versorgung der wie­
derverheirateten Ostpfarrerwitwen nach Auflö­
sung der neuen Ehe durch den Tod des Ehe­
mannes in bejahendem Sinne Stellung zu neh­
men. Er ist jedoch der Meinung, daß eine ent­
sprechende versorgungsrechtliche Bestimmung 
zunächst allgemein für die Pfarrwitwen im Raum 
unserer Landeskirche gesetzlich eingeführt wer­
den soll.

Die darüber hinaus von der Kirchenkanzlei 
der EKD unter Bezugnahme auf das bayrische 
Kirchengeseiz vorgeschlagene Kapitalabfindung 
für die witwengeldberechtigte Witwe derart, daß 
diese im Falle ihrer Wiederverheiratung eine Zu­
wendung bis zur Höhe eines Jahresbetrages ihres 
bisherigen Witwengeldes erhalten kann, soll 
nach Meinung des Evang. Oberkirchenrais nicht 
in unser kirchliches Recht aufgenommen wer­
den. Das Beamtenrecht kennt einen derartigen 
Tatbestand ebenfalls nicht. Die entsprechenden 
Bestimmungen im Bundesversorgungsgeseiz und 
im Angestelltenvertragsrecht gehen nach Auffas­
sung des Evang. Oberkirchenrats von Voraus­
setzungen aus, die für die Pfarrwitwe im Falle 
ihrer Wiederverheiratung in der Regel nicht zu- 
ireffen.



Anlage 2*
Vorlage des Landeskirchenrats 

an die 
Landessynode der Vereinigten Evangelisch-protestantischen Landeskirche Badens 

im Herbst 1953.

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes.
(Az. 25/1)

Die Anstellung und die Dienstverhältnisse der] Kirchenmusiher (Kirchenmusiker- 
gesetz) betr.

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz 
beschlossen, was folgt:

§ 1
Als hauptamtlicher Kirchenmusiker (Kantor) 

einer Gemeinde der Vereinigten Evangelisch- 
protestantischen Landeskirche Badens kann nur 
angestellt werden, wer nach Maßgabe dieses 
Gesetzes ein Zeugnis über die Anstellungs­
fähigkeit besitzt.

§ 2
Das Zeugnis über die Anstellungsfähigkeit wird 

vom Amt für Kirchenmusik beim Evang. Oberkir­
chenrat an solche Kirchenmusiker verliehen, die 
ihre kirchenmusikalische Befähigung durch Ab­
legung der erforderlichen Prüfungen und Ablei­
stung der durch Bekanntmachung vom 17. 12. 
1952 (VBI. S. 80) angeordneten Praktikantenzeit 
für Kirchenmusiker nachgewiesen haben und in 
kirchlicher und sittlicher Hinsicht zur Bekleidung 
des Kirchenmusikeramtes geeignet erscheinen.

§ 3
l.Die kirchenmusikalische Befähigung wird 

nachgewiesen:
a) für hauptamtliche Kirchenmusiker (Kantoren) 

durch ein Zeugnis über die am Kirchenmu­
sikalischen Institut der Landeskirche oder 
einem gleichgestellten Institut abgelegte 
A- oder B-Prüfung sowie durch den Nach­
weis über eine zweijährige Praktikantenzeit 
mit einer praktischen Abschlußprüfung im 
Sinne der Bekanntmachung des Evang. 
Oberkirchenrats vom 17. 12. 1952 (VBI. S. 80);

b) für nebenamtliche Kirchenmusiker (Orga­
nisten oder Chorleiter) durch das Zeugnis 
über die am Kirchenmusikalischen Institut 
der Landeskirche oder einem gleichgestell­
ten Institut abgelegte C-Prüfung.

2. Das Orgelzeugnis einer Akademie für Lehrer­
bildung, eines Pädagogischen Instituts oder 
einer gleichgestellten Anstalt berechtigt nur 
zur Übernahme eines nebenamtlichen Organi­
stenamtes.

3. Wer keine der in Absatz 1 und 2 genannten 
Befähigungsnachweise besitzt, darf nur als 
Hilfsorganist angestellt werden.

§4
Zur kirchlichen Eignung für die Bekleidung 

eines Kirchenmusikeramies gehört auch die Kir­
chenmitgliedschaft. Mit dem Kirchenaustritt er­
lischt die Anstellungsfähigkeit.

§ 5
1. Die Verleihung des kirchlichen Zeugnisses 

über die Anstellungsfähigkeit ist vom Bewerber 
bei dem Amt für Kirchenmusik beim Evang. 
Oberkirchenrat zu beantragen.

2. Dem Antrag sind beizufügen:
a) das Prüfungszeugnis,
b) ein handgeschriebener Lebenslauf,
c) der Taufschein,
d) der Konfirmationsschein,
e) ein pfarramtliches Zeugnis über die Be­

teiligung des Antragstellers am kirch­
lichen Gemeindeleben,

f) für die Anstellung als hauptamtlicher 
Kirchenmusiker (Kantor) der Nachweis 
und ein Zeugnis über eine mindestens 
zweijährige Gemeindepraxis als Kir­
chenmusiker,

g) ein polizeiliches Führungszeugnis.

§ 6
Das von einer anderen Landeskirche verliehe­

ne Zeugnis über die Anstellungsfähigkeit eines
hauptamtlichen Kirchenmusikers wird vom
Evang. Oberkirchenrat im Falle gleichwertiger 
Voraussetzungen für die Anstellungsfähigkeit 
anerkannt.

§7
Hauptamtliche Kirchenmusiker, die sich bei 

Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits länger als 
fünf Jahre im kirchenmusikalischen Dienst in 
einer Gemeinde bewährt haben, erhalten das 
Zeugnis über ihre Anstellungsfähigkeit ohne An-
trag.

§ 8
Bei Mangel an geeigneten hauptamtlichen Kir­

chenmusikern und mit besonderer Genehmigung 
des Evang. Oberkirchenrats kann das Kantoren­
amt in einer Gemeinde auf begrenzte Zeit auch 
von einem nebenamtlichen Kirchenmusiker ver­
waltet werden, der die Anstellungsfähigkeit 
nicht besitzt.

’ §9.
Die Anstellungsfähigkeit geht verloren:

a) bei Kirchenaustritt oder bei Übertritt in eine 
andere Religionsgemeinschaft,

b) wenn der Anstellungsfähige seit mehr als 
fünf Jahren kein Musikeramt bekleidet hat,

c) bei einer durch rechtskräftige disziplinarge­
richtliche Entscheidung ausgesprochenen 
Dienstentlassung,

d) bei einer Auflösung des Angestelltenverhält­
nisses durch außerordentliche Kündigung



aus wichtigem Grund, wenn Tatsachen vor­
liegen, die den Kirchenmusiker nicht mehr 
als zur Bekleidung des Kirchenmusikeramtes 
sittlich und fachlich geeignet erscheinen las­
sen und bei einem Kirchenmusiker im Be­
amtenverhältnis zu seiner disziplinargericht­
lichen Dienstentlassung führen würden.

§ 10
1. Die in den Dienst einer Kirchengemeinde 

tretenden Kirchenmusiker werden vom Kirchen- 
gemeinderai nach vorheriger Genehmigung des 
Evang. Oberkirchenrats angesiellt.

2. Bei der Besetzung hauptamtlicher Kirchen­
musikerstellen sind in erster Linie Kirchenmusi­

bildung
ker zu berücksichtigen, die ihre fachliche Aus- 

am Evang. Kirchenmusikalischen Insti-
tut in Heidelberg erlangt haben.

3. Die Anstellung hauptamtlicher Kirchenmu­
siker (Kantoren) erfolgt auf Grund der Tariford­
nung A für Angestellte im öffentlichen Dienst.

4. Der endgültigen Anstellung hat eine Probe­
zeit von sechs Monaten vorauszugehen.

5. Bewährte Kantoren sollen nach ausreichen­
der Dienstzeit von den Kirchengemeinden in 
das Beamtenverhältnis übernommen werden.

6. Der Evang. Oberkirchenrat setzt die Höhe 
des Mindesteinkommens für das Kantorenamt 
fest und stellt Richtsätze für die Besoldung der 
Kantoren und die Entlohnung der nebenamtlich 
geleisteten Kirchenmusikerdienste auf.

§11
1. Hauptamtliche Kirchenmusiker führen die 

Amtsbezeichnung „Kantor". Alle anderen Inha­
ber eines kirchenmusikalischen Amtes heißen 
„Kirchenmusiker".

2. Bei Verteilung des nebenamtlichen Kir­
chenmusikerdienstes auf mehrere Personen ist 
zwischen „Organist" und „Chorleiter" zu unter­
scheiden.

3. Bei Verteilung der nebenamtlichen Kir­
chenmusik beim Evang. Oberkirchenrat (vergl. 
§ 17) führt die Amtsbezeichnung „Bezirkskantor".

§ 12
1. Das Kirchenmusiker- und Kantorenamt um­

faßt die Ausübung und Pflege der gesamten 
Kirchenmusik in der Kirchengemeinde.

2. Der Kirchenmusiker untersteht:
a) der Dienstaufsicht:

Die Dienstaufsicht umfaßt die Befolgung 
der kirchlichen Gesetze und Anordnungen 
über die äußere Versehung des Dienstes so­
wie die in der Kirchengemeinde für die Aus­
übung des Kirchenmusikeramtes bestehen­
den liturgischen Ordnungen und besonderen 
Bestimmungen.

Die Dienstaufsicht führt hinsichtlich der 
gottesdienstlichen Ordnung der Gemeinde­
pfarrer, im übrigen der Kirchengemeinderat. 
Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet 
das Dekanat, in letzter Instanz das Amt für 
Kirchenmusik beim Evang. Oberkirchenrat..

b) der Fachaufsicht:
Die Fachaufsicht erstreckt sich auf Art und 

Ausübung des Dienstes in liturgischer, musi­
kalischer, künstlerischer und technischer Hin­
sicht. Sie dient der Schulung des liturgischen 
und musikalischen Urteils, der Vermehrung

der fachlichen Kenntnisse und der Förderung 
des technischen Könnens bei den Kirchen­
musikern.

Die Fachaufsicht obliegt dem Amt für Kir­
chenmusik beim Evang. Oberkirchenrat so­
wie den Bezirkskantoren (vergl. § 17) als des­
sen Beauftragten.

3. Das Amt für Kirchenmusik beim Evang. 
Oberkirchenrat erläßt eine allgemeine Dienst­
anweisung für Kirchenmusiker, die Bestandteil 
jedes zwischen dem Kirchenmusiker und dem 
Kirchengemeinderat abgeschlossenen Anstel­
lungsvertrages ist, und gibt für die Kirchenge­
meinden einen Musteranstellungsvertrag her­
aus.

§ 13
Die Amtseinführung des Bezirkskantors erfolgt 

durch den Dekan, die der übrigen Kantoren und 
Kirchenmusiker durch den Gemeindepfarrer im 
Gottesdienst.

§ 14
Die Ausübung des Kirchenmusikerdienstes 

kann im Einzelfall einem anderen Kirchenmusi­
ker nur mit Zustimmung des zuständigen Kir­
chenmusikers der Gemeinde übertragen werden.

§ 15
Der Kirchenmusiker kann zu den Sitzungen 

des Kirchengemeinderais in Angelegenheiten 
seines Arbeitsbereichs mit beratender Stimme 
herangezogen werden.

§ 16
1. In Streitigkeiten auf Grund des Dienstver­

trags entscheidet unter Ausschluß des Rechts­
weges die beim Evang. Oberkirchenrat einzu­
richtende Schiedsstelle.

2. Die Schiedsstelle besteht aus einem rechts­
kundigen Mitglied des Evang. Oberkirchenrats 
als Vorsitzenden, einem Mitglied des Amtes für 
Kirchenmusik (Landeskirchenmusikwart) und je 
einem vom Amt für Kirchenmusik zu berufen­
den Pfarrer und Kirchenmusiker.

§ 17
1. Nach einem vom Amt für Kirchenmusik 

beim Evang. Oberkirchenrat aufzustellenden 
Stellenplan wird in einzelnen oder zu diesem 
Zweck zusammengelegten Kirchenbezirken das 
Amt eines Bezirkskantors eingerichtet, das mit 
besonders qualifizierten hauptamtlichen Kir­
chenmusikern zu besetzen ist.

2. Der Bezirkskantor hat zugleich das Kantoren­
amt in einer Gemeinde - möglichst einer Stadt­
gemeinde - des Kirchenbezirks zu verwalten.

3. Der Bezirkskanior fördert, ordnet und über­
wacht das kirchenmusikalische Leben des Be­
zirks. Er übt als Bezirksbeauftragter des Amtes 
für Kirchenmusik die Fachaufsicht über die Kir­
chenmusiker des Kirchenbezirks aus.

4. Die Landeskirche leistet zur Bestreitung des 
Besoldungsaufwandes für den Bezirkskantor 
einen Beitrag.

§ 18 
Dieses Gesetz tritt am in Kraft.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.
Karlsruhe, den

Der Landesbischof:



Begründung:

I
Der Landesverband der evangelischen Kir­

chenmusiker Badens hat sich am 27. 6. 1953 mit 
einer Denkschrift an den Evang. Oberkirchenrat 
und die Landessynode der Vereinigten Evange­
lisch-protestantischen Landeskirche Badens ge­
wandt und im Einvernehmen mit dem Amt für 
Kirchenmusik um eine grundsätzliche, für alle 
Kirchenmusiker verbindliche, gesetzliche Rege­
lung der Anstellungs-, Dienst- und Besoldungs­
verhältnisse fürKirchenmusiker gebeten. Gleich­
zeitig wurden als Entwürfe des Amtes für Kir­
chenmusik ein „Entwurf zu einem Kirchenmusi­
kergesetz" nebst zwei Anlagen (Anl. I: „Richt­
linien für die Vergütung der Kirchenmusiker"; 
Anl. II: „Entwurf zum Stellenplan für hauptamt­
liche Kirchenmusikerstellen in der Bad. Landes­
kirche") und ein „Entwurf einer Dienstanweisung 
für Kirchenmusiker" vorgelegt.

Das oben vorgeschlagene Gesetz, die Anstel­
lung und die Dienstverhältnisse der Kirchenmu­
siker betr., übernimmt im wesentlichen den in 
dem vom Amt für Kirchenmusik aufgestellten 
Entwurf zu einem Kirchenmusikergesetz verar­
beiteten Stoff. Es lehnt sich wie letzterer an die 
gesetzliche Ordnung des Kirchenmusikeramtes 
in einer Reihe von Kirchengesetzen anderer 
Landeskirchen an. Erwähnt sei hier u. a.: Das
kirchenmusikalische Verordnungswerk
Evang. Kirche der alipreußischen Union

der 
aus

den Jahren 1935 -1942 (zusammengestellt und er­
läutert bei O. Söhngen, das Kirchenmusikalische 
Amt, 1950); Kirchengesetz der Evang.-luth. Lan­
deskirche Hannovers über die Anstellungs- und 
Dienstverhältnisse der Kirchenmusiker vom 1. 3. 
1933 (Kirchl. Amtsblatt Seite 33); Kirchengesetz 
der Evang.-luth. Kirche in Bayern rechts des 
Rheins über das Amt des Kirchenmusikers vom 
9. 8. 1940 (Kirchl. Amtsblatt Seite 83); Verord­
nung der Evang. Landeskirche in Württemberg 
über die Ordnung des kirchenmusikalischen 
Dienstes in der Evang. Landeskirche in Würt­
temberg vom 2. 5. 1952 (Kirchl. Amtsblatt S. 49).

Während die umfangreiche württembergische 
Verordnung unter dem Titel I: „Der Dienst des 
Kirchenmusikers" eine eingehende Umschrei­
bung und Festlegung des materialen Inhalts des 
Kirchenmusikeramts in die grundsätzliche, ge­
setzliche Regelung mit aufnimmt, beschränken 
sich die übrigen Kirchenmusikergesetze im we­
sentlichen darauf, den kirchenrechtlichen Rah­
men für die Anstellung und das Dienstverhält­
nis der Kirchenmusiker aufzustellen, innerhalb 
dessen die Einzelregelung des Kirchenmusiker­
amtes und der besoldungsrechtlichen Verhält­
nisse für die Kirchenmusiker dann durch ent­
sprechende Anordnungen, Anweisungen und 
Richtlinien der Kirchenleitung erfolgen kann.

Der obige Gesetzentwurf schlägt im An­
schluß an das von dem Amt für Kirchenmusik 
bei der Aufstellung seiner Entwürfe eingehal­
tene Verfahren den letztgenannten Weg ein. Für 
diesen spricht u. a., daß sich das Kirchenmusi­
kalische Amt und seine Einordnung in das 
kirchliche Gemeindeleben noch in der Entwick­
lung befinden, und die Initiative der einzelnen

Kirchengemeinde als der eigentlichen Trägerin 
des kirchenmusikalischen Lebens nicht durch 
eine zu sehr ins einzelne gehende, verbindliche 
gesetzliche Regelung verdrängt werden darf.

II
Der vorliegende Entwurf hat zum Ansatz die 

Vorstellung, daß die Kirchenmusik teil hat an 
der Verkündigung des Wortes Gottes, und der 
Kirchenmusiker in der Gemeinde ein geistliches 
Amt verwaltet. Dieser Verkündigungsauftrag 
bestimmt maßgeblich Inhalt und Ordnung des 
kirchenmusikalischen Dienstes, unabhängig von 
der rechtlichen Form der Anstellungsverhält­
nisse für die einzelnen Kirchenmusiker. Die 
Ordnung des kirchenmusikalischen Dienstes 
trifft deshalb insoweit die auf Privatdienstver­
trag angestellten Kirchenmusiker und die im Ge­
meindebeamtenverhältnis stehenden Kirchen­
musiker in gleicher Weise (vgl. hierzu auch § 1 
Abs. 2 der vom Rat der EKD am 12. 10. 1949 er­
lassenen und von der Landeskirche mit Bekannt­
machung vom 15. 12. 1949, VBl. S. 94, übernom­
menen vorläufigen Arbeitsvertragsordnung für 
den kirchlichen Dienst).

Das geistliche Gewicht des Kirchenmusiker­
amtes und seine gottesdienstliche Funktion 
rechtfertigen die Aufstellung folgender, im vor­
liegenden Gesetzentwurf behandelter Erforder­
nisse:

1. Die Anstellungsfähigkeit (§§ 1-9):
Die Kirchenleiiung kann es nicht dem einzel­

nen Kirchengemeinderat überlassen, wen dieser 
mit der Ausübung des kirchenmusikalischen 
Dienstes betraut, und welche Anforderungen er 
an die Befähigung des Kirchenmusikers stellt. 
Das Kirchenmusikeramt setzt in fachlicher, kirch­
licher und sittlicher Hinsicht Eigenschaften vor­
aus, die sachgerecht durch das Amt für Kirchen­
musik beim Evang. Oberkirchenrat nach einheit­
lichen Maßstäben geprüft, und deren Vorliegen 
in dem Zeugnis über die Anstellungsfähigkeit 
des Musikers bescheinigt werden.

Die Erteilung eines Zeugnisses über die An­
stellungsfähigkeit durch den Evang. Oberkir­
chenrat ist bereits in dessen Bekanntmachung 
vom 17. 12. 1952 (VBl. S. 80), betr. die Einführung 
einer zweijährigen Praktikantenzeit für haupt­
amtliche Kirchenmusiker, vorgesehen. Der vor­
liegende Gesetzentwurf erweitert die Vorausset­
zung für die Anstellungsfähigkeit hinsichtlich 
der kirchlichen und sittlichen Eignung des Kir­
chenmusikers.

Mit dem Wegfall ihrer Voraussetzungen geht 
die Anstellungsfähigkeit verloren (§ 9). Von dem 
eindeutigen Tatbestand des Kirchenaustritts und 
der „Verjährung" der Anstellungsfähigkeit ab­
gesehen, ist der Verlust der Anstellungsfähigkeit 
unmittelbar mit der rechtlichen Auflösung des 
Dienstverhältnisses in der Form der rechtskräfti­
gen disziplinargerichtlichen Dienstentlassung 
oder der fristlosen Kündigung aus diesbezügli­
chem wichtigem Grund verknüpft.

Daneben noch - wie es der Entwurf des Amtes 
für Kirchenmusik will - eine Art „Lehrverfah-



ren" vorzusehen, in dem eine Entscheidung der 
Fachaufsichtsorgane (Amt für Kirchenmusik, Be­
zirkskantor), daß die Leistungen eines Kirchen­
musikers nicht den gottesdienstlichen Anforde­
rungen entsprechen, nach Überprüfung in 
„Rechtskraft" erwachsen kann, ist praktisch nicht 
erforderlich und im übrigen kirchenrechtlich im 
Hinblick auf die persönliche, an den Kategorien 
der Gemeindeangestellten und Gemeindebeam­
ten orientierte Rechtsstellung des Kirchenmusi­
kers problematisch.

2. Fachaufsicht (§ 12 Abs. 2 b und 3; § 17 Abs. 3).

Der kirchliche Charakter des Kirchenmusiker­
amtes, sein Anteil an der Wortverkündigung 
und seine unmittelbare Verbindung mit der Li­
turgie erfordern nicht nur eine verantwortliche 
Fachaufsicht in künstlerischer Hinsicht, die dar­
auf achtet, daß die musikalische Leistungsfähig­
keit des Kirchenmusikers nicht erlahmt und auch 
nach den Eingangsprüfungen strengen Maßstä­
ben unterworfen bleibt, vielmehr auch eine 
geistliche Leitung des Kirchenmusikers. In bei­
den Richtungen übt das Amt für Kirchenmusik 
beim Evang. Oberkirchenrat seine Fachaufsicht 
in Einzelanweisungen und insbesondere in einer 
allgemeinen Dienstanweisung für Kirchenmusi­
ker, die Bestandteil des Anstellungsvertrages 
zwischen dem Kirchenmusiker und der Kirchen­
gemeinde ist, aus.

Vornehmlich im Rahmen der musikalisch- 
künstlerischen Fachaufsicht wird der Bezirkskan­
tor (§ 17) als Beauftragter des Amtes für Kirchen­
musik für einen oder mehrere zu diesem Zweck 
zusammengeschlossene Kirchenbezirke tätig. 
Die Fachaufsicht des Bezirkskantors wirkt sich 
u. a. in seiner Visitationspflicht aus, sie ist bera­
tender, gutachtlicher und regulierender Art: Der 
Bezirkskantor soll sich über Arbeit und Leistung 
aller - insbesondere auch der nebenamtlich 
tätigen - Kirchenmusiker seines Bezirks persön­
lich unterrichten, die einzelnen Kirchenmusiker 
in ihrer Amtstätigkeit beraten und ihre kir­
chenmusikalische Ausbildung auf Tagungen und 
Freizeiten vervollkommnen. Bei der Wiederbe­
setzung erledigter Kirchenmusikerstellen hat der 
Bezirkskanior den Kirchengemeinderat gutacht­
lich zu unterstützen. Bei Meinungsverschieden­
heiten zwischen dem Kirchengemeinderat oder 
dem Pfarrer und dem Kirchenmusiker über litur­
gische und künstlerische Fragen der Gottes- 
diensigestaltung oder die kirchenmusikalische 
Aufbauarbeit soll sich der Bezirkskantor um 
einen Ausgleich bemühen.

3. Dienstrechtliche und besoldungsrechtliche Si­
cherung des Kirchenmusikeramtes (§§ 10-17).
Ohne gewisse Sicherungen der persönlichen 

Rechtsstellung des Kirchenmusikers und seiner 
wirtschaftlichen Existenz würde ein Kirchenmusi­
kergesetz dem kirchenmusikalischen Dienst kei­
ne Bewährungs- und Ausbildungsmöglichkeiten 
bieten und das Heranwachsen eines verantwort­
lichen Kirchenmusikerstandes verhindern.

Nach einer ausreichenden Dienstzeit, in der 
sich der Kirchenmusiker bewährt hat, ist seine

Übernahme in das Gemeindebeamtenverhältnis 
zu erwägen. Die Anstellung des hauptamtlichen 
Kirchenmusikers auf Privatdienstvertrag hat auf 
der Grundlage der Tarifordnung für Angestellte 
im öffentlichen Dienst zu erfolgen.

Im Bereich der Landeskirche ist heute noch die 
Anordnung der DEK vom 28. 9. 1938 (Ges.Bl. der 
DEK. Seite 83) in Geltung, die in § 1 die TOA 
grundsätzlich auch auf die Rechtsstellung der 
Kirchengemeindeangestellten anwendet, jedoch 
in § 2 Abs. 1 Ziff. 2 hiervon u. a. die Kirchenmusi­
ker als „im inneren Dienst der Kirchengemeinde 
beschäftigte Gefolgschaftsmitglieder" ausnimmt. 
Dies erscheint im Hinblick auf die in der Anwen­
dung der TOA begründete dienstrechtliche Si­
cherung so lange unbefriedigend, als nicht für 
die neben dem Pfarrer mit einem geistlichen 
Amt in der Gemeinde betrauten Personen, (wie 
Diakone, Gemeindehelferinnen, Kirchenmusiker 
und dergl.) ein eigener Anstellungsmodus gefun­
den und gesetzlich fesigelegt ist.

Die in § 10 Abs. 6 des vorliegenden Entwurfs 
vorgesehenen Richtsätze des Evang. Oberkir- 
chenrais über die Höhe des Mindesteinkommens 
haben für das hauptamtlich ausgeübte Kirchen­
musikeramt einen Anhaltspunkt an dem im Jahre 
1941 von der DEK aufgestellten Entwurf der 
„Richtlinien für die Eingruppierung hauptberuf­
licher kirchlicher Angestellten in die Vergü­
tungsgruppen der TOA, für die die Tätigkeits­
merkmale in der TOA nicht gegeben sind". Diese 
Richtlinien sehen für Kirchenmusiker eine Ein­
gruppierung in die Vergütungsgruppen VIII bis 
Vb vor. Was den Vergleich zur besoldungs­
rechtlichen Regelung in anderen Landeskirchen 
anbelangt, so sieht z. B. das Besoldungsrecht der 
Evang. Kirche in der altpreußischen Union die 
Einstufung in die Vergütungsgruppen V und VI 
der TOA und für beamtete Kirchenmusiker die 
Reichsbesoldungsgruppen A 4c2 und A 5b so­
wie in Ausnahmefällen bei besonderer Qualifi­
kation A 2 c2 vor.

Dem gegenüber sehen die vom Amt für Kir­
chenmusik beim Evang. Oberkirchenrat in Aus­
sicht genommenen Richtlinien für die Vergütung 
hauptamtlicher Kirchenmusiker die Einstufung in 
die Vergütungsgruppen VII, VIb, Vb und IV 
TOA bzw. bei Begründung eines Beamtenver- 
hälinisses in die Reichsbesoldungsgruppen A4d 
(badische Besoldungsgruppe A 4 c), A 4c2 (bad. 
A 4b1) und A 4b1 (bad. A 4 a) vor. (Vgl. Anlage 
zu dem Gesetzentwurf.)

Über die Anstellung und Entlohnung der Or­
ganisten hat die Landeskirche bereits am 19. 9. 
1930 Richtlinien herausgegeben (VBl. S. 82), die 
hinsichtlich der für die Einzelvergütung und die 
Jahresvergütung festgesetzten Beträge einer 
Nachprüfung und Anpassung an die gegenwärti­
gen wirtschaftlichen Verhältnisse bedürfen.

Für das Bezirkskantorenamt ist eine Beteiligung 
der Landeskirche am Besoldungsaufwand neben 
der Kirchengemeinde insofern gerechtfertigt, als 
der Bezirkskantor neben dem Kirchenmusikeramt 
in einer Gemeinde zugleich das Amt eines Be- 
zirksbeauftragien des Amtes für Kirchenmusik 
bekleidet.



Zu Anlage 2.

Zum Entwurf des kirchlichen Gesetzes,

die Anstellung und die Dienstverhältnisse der Kirchenmusiker (Kirchenmusiker- 
gesetz) betr.

/

Richtlinien

des Amies für Kirchenmusik beim Evang. Oberkirchenrat Karlsruhe

für die Besoldung der hauptamtlichen (A und B),der nebenamtlichen Kirchenmusiker (C) und der 
Hilfsorganisien (Hilfskirchenmusiker) (D)

A

I. Hauptamtliche Kirchenmusiker, die eine aka­
demische oder dieser gleichgeartete Ausbil­
dung haben (sogenannte A-Kirchenmusiker, 
vergl. Entwurf zu einem Kirchenmusikerge­
setz § 3 Abs. 1 a) sollen - sofern sie nicht be-
amtenrechtlich angestellt sind 
werden

vergütet

a) in den ersten 4 Jahren (2 Jahre Praktikan- 
tenzeii siehe Ges. u. VBl. 1952 Seite 80, 
darnach 2 Jahre endgültige Anstellung) 
nach abgelegter A-Prüfung nach Vergü­
tungsgruppe VI b der TOA,

b) nach zweijähriger endgültiger Anstellung 
nach Verg.-Gr. V b der TOA,

c) bei besonders umfangreicher und an­
spruchsvoller Tätigkeit ist Aufrücken nach 
Verg.-Gr. IV der TOA möglich.

II. Hauptamtliche Kirchenmusiker, die die B-Prü­
fung abgelegt haben, sollen - sofern sie 
nicht beamtenrechtlich angestellt sind - ver­
gütet werden
a) in den ersten 4 Jahren (2 Jahre Praktikan­

tenzeit siehe Ges.u.VBl. 1952 S. 80, darnach 
2 Jahre endgültige Anstellung) nach abge­
legter Prüfung nach Verg.-Gr. VII der TOA,

b) nach zweijähriger endgültiger Anstellung 
nach Verg.-Gr. VI b der TOA,

/

c) bei besonders umfangreicher und an-
spruchsvoller Tätigkeit ist Aufrücken nach 
Verg.-Gr. V b der TOA möglich.

Dazu kommen in den Fällen I und II die gesetz­
lichen Wohnungsgeldzuschüsse und Kinderzu­
lagen.

B
Hauptamtlich ausgebildete Kirchenmusiker 

(mit A- oder B-Prüfung), die eine hauptamtliche 
Stelle (Kantoren- und Organistendienst) verwal­
ten, aber anderweitig hauptamtlich beschäftigt 
sind (z. B. als Lehrer an Konservatorien, kirchen­
musikalischen Instituten, als Dozenten an Hoch­
schulen und Universitäten, Musiklehrer an Höhe­
ren Schulen) erhalten für ihren kirchenmusikali­
schen Dienst eine Vergütung auf Grund der TOA: 
I. Kirchenmusiker der Ausbildungsklasse A wer­

den nach der Verg.-Gr. IX besoldet.
II. Kirchenmusiker der Ausbildungsklasse B wer­

den nach der Verg.-Gr. X der TOA besoldet.

C
Nebenberufliche Kirchenmusiker, welche die 

C-Prüfung abgelegt haben, erhalten keine Ver­
gütung gem. der TOA, sondern werden nach fol­
genden Gesichtspunkten besoldet:
Tätigkeitsmerkmale:

A = Organistendienst
B = Chorleiterdienst
C = gesamt. Kirchenmusikerdienst.



Jahresvergütungen in Gemeinden über 3000 Seelen

(Wohnungsgeldzuschuß und Kinderzulage kommen hier nicht in Frage)

Ver- 
gütungs- 

Gr.
Umfang des Dienstes

Grund­
ver­

gütung
nach
2 J.

nach 
6 J.

nach 
12 J.

nach 
20 J.

+ 40 % 
Teuerungs-
Zuschläge

A für Organistendienst

1. 14 täglich

2. sonn- und festtäglich 1 Gottes­
dienst .....................................

3. zwei Gottesdienste (Haupt- und 
anschließend Kindergottesdienst)

4. Haupt- und Kindergottesdienst 
getrennt oder zwei zeitlich ge-
trennte Gottesdienste

5. 3.Gottesdienste (Haupt- und Kin­
dergottesdienst und Früh- oder
Abendgottesdienst)

6. wie 5., dazu regelmäßig kirchen­
musikalische Feiern oder beson­
dere künstlerische Leistungen .

250. —

500.—

650.—

750.—

900.—

1000.—

260.—

520.—

675.—

780.—

930. —

1040.—

280.—

560.—

725.—

840.—

990. —

1120.—

300.—

600.—

780.—

900.—

1050.—

1200.—

350.—

680.—

860.—

980.—

1150.—

1300. —

B für Chorleiterdienst 500.— 520.— 560.- 600. — 680. —

C für Organisten- und Chorleiterdienst

1. (wie oben)

2. (wie oben)

3. (wie oben)

4. (wie oben)

5. (wie oben)

6. (wie oben)

600.—

800. —

950.—

1100.-

1200.—

1350. —

620. —

825.—

980.—

1145.—

1250.—

1400.—

660.—

875.—

1040.—

1235.—

1350. -

1500.—

700.—

930.-

1110.—

1325.—

1450.—

1600.—

800.— 

1000.—

1200.—

1430.—

1580.— 

1720.—

Inhaber eines „Befähigungsnachweises" für Orgelspiel können nur Prozentsätze der Vergütungs­
gruppe A erhalten.

D
Die Hilfsorganisten (Hilfskirchenmusiker = Or­

ganist und Chorleiter) ohne Prüfung sollten je 
nach Größe der Gemeinde 40 bis 65 % der unter 
A bis C aufgeführten Sätze erhalten.

E
Für besondere Amtshandlungen (Taufen, Trau­

ungen, Beerdigungen, Einzelkonfirmationen) hat

der nebenamtliche und der Hilfskirchenmusiker
besondere Vergütung 
zwar

für Orgelspiel

zu beanspruchen, und

6.— DM

für Orgelspiel mit Solistenbegleitung
8.- bis 12.- DM

für jede Probe 4.— bis 10.- DM



Vergleichsmaterial zu den Besoldungsrichtlinien.

I. Die Besoldungsordnungen der Evang. Kirche 
in der alipreußischen Union (vergl. Söhngen: 
„Das kirchenmusikalische Ami") und der Lan­
deskirche Hannovers (siehe „Kirchenmusiker­
gesetz") stimmen darin überein, daß Kirchen­
musiker, die hauptamtlich angestellt sind und 
eine akademische oder dieser gleichgestellte 
Ausbildung haben - soweit sie Beamte sind

besoldet werden nach der Reichsbesol-
dungsgruppe A 4c2, in einfachen Verhältnis­
sen nach A 5b, wenn sie im Angestelltenver­
hältnis tätig sind, nach den Vergütungsgrup­
pen V und VI der TOA. Die Besoldungsord­
nung der „Evang. Kirche in der altpreuß. 
Union" läßt die Möglichkeit zu, daß haupt­
amtliche Kirchenmusiker nach A 2c2 der 
Reichsbesoldungsordnung besoldet werden, 
wenn das Amt besondere Fähigkeiten erfor­
dert oder wenn das - etwa im Hinblick auf 
die Bedeutung oder den Umfang der Tätig­
keit - mit den Interessen der Kirche im Ein­
klang steht.

II. In der Hannoverschen Landeskirche werden 
die Kirchenmusiker, soweit sie Beamte sind, 
nach A 4c2 besoldet.

III. In Berlin sind von 90 hauptamtlichen Kir­
chenmusikern 15 Beamte und 75 Angestellte. 
Davon sind 40 A- und 50 B-Kirchenmusiker.

Kirchenmusiker mit A-Zeugnis werden be­
soldet nach Verg.-Gr. IV der TOA. (Das ent­
spricht etwa der Mitte zwischen A 3c und 
A 4c2 der Reichsbesoldungsordnung.) So­
weit sie nicht in Verg.-Gr. IV eingestuft sind, 
werden sie besoldet nach Verg.-Gr. V der 
TOA. (Das entspricht etwa A 4c2 der Reichs­
besoldungsordnung.)

Kirchenmusiker mit B-Zeugnis werden be­
soldet nach Gr. V bzw. VI der TOA (also et­
wa A 4c2 bis A 5b der Reichsbesoldungs­
ordnung).

IV. In der Kirchenprovinz Brandenburg machen 
die A- und B-Kirchenmusiker 15 %, die C-Kir- 
chenmusiker 50 % aller Kirchenmusiker aus. 
Nur 37,5 % der Kirchenmusiker sind „Hilfs­
kirchenmusiker" (in Baden fast 94 % !).

V. Übereinstimmend wird aus Berlin, Branden­
burg und Hannover berichtet, daß für die 
Vergütung im allgemeinen die Gemeinden 
aufkommen, daß aber der Oberkirchenrat 
bzw. das Konsistorium einen Beitrag dazu lei­
stet, der je nach der Finanzkraft der Gemein­
de prozentual verschieden ist.



Entwurf I
zu einem Stellenplan für Bezirkskantorate.

In nachstehenden Kirchenbezirken sollte je eine Bezirkskanioraissielle errichtet werden:

OZ. Kirchenbezirk :
1. Adelsheim und Boxberg 

gemeinsam
2. Baden-Baden
3. Bretten
4. Durlach
5. Emmendingen
6. Freiburg
7. Heidelberg
8. Hornberg
9. Karlsruhe-Stadt und 

Karlsruhe-Land
10. Konstanz
11. Ladenburg-Weinheim
12. Lahr
13. Lörrach
14. Mannheim
15. Mosbach
16. Müllheim
17, Neckarbischofsheim
18. . Neckargemünd
19. Oberheidelberg
20. Pforzheim-Stadt

Stelle: 
B

A 
B 
B 
B 
A 
A 
B

A 
B 
B 
B 
B 
A 
B 
B 
B 
B
B

Sitz: 
voraussichtlich in Adelsheim

in Baden-Baden
II 

II

11 

II

II

Bretten 
Durlach 
Emmendingen 
Freiburg 
Heidelberg

z. Zt. i. St. Georgen mit einem A-Kirchen­
musiker besetzt

in Karlsruhe
II 

II

II 

II

II 

II 

II 

11 

II

Konstanz
Weinheim
Lahr
Lörrach
Mannheim
Mosbach 
Badenweiler 
Neckargemünd
Eberbach, z. Zt. mit einem

zusammen mit Pforzheim-Land
21. Rheinbischofsheim
22. Schopfheim
23. Sinsheim
24. Wertheim

A 
B 
B 
B 
B

A-Kirchenmusiker besetzt.
in Schwetzingen od. Wiesloch
„ Pforzheim
„Kehl
„ Schopfheim
„ Sinsheim
„ Wertheim

Das sind insgesamt 24 Stellen: 6 A-Stellen und 
18 B-Stellen.

Von den B-Stellen sind z. Zt. 4 mit A-Kirchenmusikern besetzt.
Von den A-Stellen sind z. Zt. nur 3 mit A-Kirchenmusikern besetzt, nämlich Karlsruhe, 
Mannheim und Pforzheim.

Entwurf II
zu einem Stellenplan für hauptamtliche Kirchenmusikerstellen (B-Stellen)

für die auf Antrag je nach der finanziellen Lage der Gemeinde und dem Umfang der in ihr ver­
wirklichten Kirchenmusik Zuschüsse von der Landeskirche gew ährt werden.

OZ. Kirchenbezirk:
1. Baden-Baden
2. Breiten
3. Freiburg
4. Heidelberg
5. Hornberg
6. Karlsruhe-Stadt
7. Konstanz
8. Lörrach
9. Mannheim

10. Müllheim
11. Oberheidelberg

Sitz in:
Rastatt 
Bruchsal 
Freiburg 
Heidelberg

Stellen:
1 
1 
2 
3

Hornberg, Schiltach, Villingen 3

12. Pforzheim-Stadt

Karlsruhe 
Singen
Rheinfelden und Grenzach
Mannheim
Müllheim
entweder Wiesloch 
oder Schwetzingen 
Pforzheim 

zusammen

4
1
2
5
1

1
2

26 B-Stellen

von denen z. Zt. 4 mit A-Kirchenmusikern und etwa 10 mit B-Kirchenmusikern besetzt sind.



Anlage 3

Vorlage des Landeskirchenrats 

an die Landessynode der Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens 

im Herbst 1953

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes 
über die allgemeinen kirchlichen Ausgaben und Einnahmen für die Rechnungsjahre 

1954 und 1955 (1. 4.1954—31. 3. 1956).

Die Landessynode hat am
folgende kirchliche Gesetz beschlossen:

das

Artikel 1
a) Die allgemeinen kirchlichen Ausgaben für die Rech­

nungsjahre 1954 und 1955 (1. 4. 1954—31. 3. 1956) 
werden auf Grund des angeschlossenen Voransdilags
auf jährlich 18 197 740 DM
festgesetzt.

b) Die allgemeinen kirchlichen Einnahmen für die 
Rechnungsjahre 1954 und 1955 (1.4. 1954—31.3. 1956) 
werden auf Grund des angeschlossenen Voranschlags 
auf jährlich 18 197 740 DM 
festgesetzt.

Artikel 2
Als Steuergrundlagen für die in den Voranschlagszeit- 

raum 1. 4. 1954/56 fallenden Kirchensteuerjahre gelten 
die Ursteuern, die durch die von den zuständigen staat- 
lichen Stellen gemäß Art. 12 Abs. 2 des Landes- und 
Ortskirchensteuergesetzes zu erlassenden Verordnun­
gen über die Erhebung der Kirchensteuer bestimmt 
werden.

Der Steuerfuß (Kirchensteuersatz) beträgt für die 
Kirchensteuer als Zuschlag zur Lohnsteuer und zur 
verlangten Einkommensteuer für die Zeit 1. 4. 1954 bis 
31.3. 1956 = 10 v. H. (der Lohnsteuer bzw. Einkommen- 
steuer). Die Kirchensteuer darf jedoch höchstens be­
trügen:

Artikel 5
Der Evang. Oberkirchenrat ist ermächtigt, mit Ge­

nehmigung des Evang. Landeskirchenrats im Wege von 
Kirchenanleihen für Rechnung der Evang. Landeskir- 
chenkasse die Mittel aufzubringen, die nötigenfalls zur 
vorübergehenden Verstärkung der Betriebsmittel der 
Evang. Landeskirchenkasse benötigt werden, und zwar 
bis zum Höchstbetrage von insgesamt zwei Millionen 
Deutsche Mark.

Artikel 6
Der Evang. Oberkirchenrat ist ermächtigt, die nach 

Artikel 5 nötigen Mittel durch Ausgabe von Schuldver- 
schreibungen oder in anderer geeigneter Weise für 
Rechnung der Evang. Landeskirchenkasse durch diese 
beschaffen zu lassen. Die Bestimmung des Zinssatzes 
und der Bedingungen für Schuldverschreibungen und 
sonstige Darlehen bleibt dem Evang. Oberkirchenrat 
überlassen.

1. bei Steuerpflicht, der Steuerklasse 
2. bei Steuerpflicht, der Steuerklasse 
3. bei Steuerpflicht, der Steuerklasse 
4. bei Steuerpflicht, der Steuerklasse 
5. bei Steuerpflicht, der Steuerklasse
6. bei Steuerpflicht, der Steuerklasse 
des steuerpflichtigen Einkommens.

I 
II 

III/1 
111/2 
II1/3 
III/4ff

= 3 v. H.
= 2,9 v.H.
= 2.8 v.H.
= 2,7 v.H.
= 2.6 v. H.
= 2.5 v.H.

Artikel 3
Werden während des Voranschlagszeitraums die Ge­

setze über die nach Art. 12 Abs. 2 des Landeskirchen- 
steuergesetzes und nach Art. 12 Abs. 2 des Ortskirchen­
steuergesetzes der Besteuerung zu Grunde zu legenden 
Ursteuern derart geändert, daß der zu erwartende 
Steuerertrag nicht erreicht wird, so ist der Evang. Lan- 
deskirchenrat ermächtigt, den in Artikel 2 bestimmten 
Steuerfuß durch einen neuen Steuerfestsetzungsbeschluß 
abzuändern.

Artikel 4
Der Evang. Landeskirchenrat wird ermächtigt, den 

in Artikel 2 festgesetzten Steuerfuß herabzusetzen, 
wenn die Entwicklung der Einnahmen, insbesondere 
des Steueraufkommens, eine Ermäßigung des Steuer- 
fußles zuläßt.

Artikel 7
Der Evang. Oberkirchenrat ist ermächtigt, namens 

der Vereinigten Evang.-protestantischen Landeskirche 
Badens oder einer seiner unmittelbaren Verwaltung 
unterstehenden Stiftung oder Anstalt für ev. Kirchen- 
gemeinden und für im Sinne der Landeskirche arbeitende 
ev. Körperschaften, Anstalten und Vereine zum Zwecke 
der Aufnahme von Darlehen für die Erstellung oder den 
Umbau kirchlicher Gebäude oder für eine Umschuldung 
Bürgschaften nach §5 765 ff. des Bürgerlichen Gesetz- 
Buches zu übernehmen.

Die Gesamtsumme der auf Grund gesetzlicher Er­
mächtigungen übernommenen und noch gültigen und 
der weiter zu übernehmenden Bürgschaftsverpflich­
tungen darf den Betrag von drei Millionen Deutsche 
Mark nicht übersteigen.

Artikel 8
Sollte bis zum 31. März 1956 das Gesetz über die all­

gemeinen kirchlichen Ausgaben für das Rechnungsjahr 
1956 (1. 4. 1956—31. 3. 1957) und ihre Deckungsmittel 
samt Voranschlag für den Haushaltszeitraum 1. 4. 
1956/57 noch nicht durch die Landessynode beschlossen 
sein, so können alle Ausgaben persönlicher und sach­
licher Art in den gleichen Beträgen fortgezahlt werden, 
wie sie im vorliegenden Voranschlag nebst etwaigen 
Nachträgen dazu bewilligt worden sind.

Artikel 9
Dieses Gesetz tritt mit dem 1. April 1954 in Kraft.

Artikel 10
Der Evang. Oberkirchenrat wird mit dem Vollzug 

dieses Gesetzes beauftragt.
Karlsruhe, den

Der Landesbischof:
1953.



OZ. Ausgaben

1

2

3

4

5

6

7

8

I

II

III

IV
V

VI 
VII 

VITa

Vllb

VIII 
IX

X

XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII

Voranschlag 
für die Rechnungsjahre 1954 und 1955 

(1. 4. 1954 bis 31. 3. 1956).

A. Lasten
Anteile der Kirchengemeinden an 

der Kirchensteuer vom Einkommen
Abgänge
Zinsen von Schuldigkeiten
Öffentliche Abgaben
Aufwendungen für Gebäude
Leistungen aus besonderen Rechts­

verpflichtungen der Landeskirche
Prozeßkosten
Sonstige Lasten

Summe A Lasten

B. Zweckausgaben
a) Umlage der EKD und Beitrag zur 

Osthilfe
b) Kosten der Landessynode und der 

Tagungen des Landeskirchenrats
c) Verwaltungsaufwand des OKR
d) 4%ige Hebegebühr der Finanz­

ämter
e) Sachl. Amtsunkosten und Verwal­

tungsaufwand der dem OKR un­
tergeordneten Dienststellen

Persönlicher Aufwand für den Be­
zirksdienst der landeskirchl. Ver­
mögensverwaltung

Aufwand für die Ausbildung der 
künftigen Geistlichen

Aufwand für die Kirchenbezirke
Aufwand für die Gemeindeseelsorge 

im allgemeinen
Aufwand für die Studentenseelsorge
Aufwand für den Religionsunterricht
Aufwand für das Volksmissionarische

Amt der Landeskirche
Aufwand für die Ev. Akademie der

Landeskirche
Für die Ev. Jugendarbeit
Für das Männerwerk der Landes- 

kirche
Für die Frauenarbeit der Landes­

kirche
Für den Wohlfahrtsdienst
Für die Pflege der kirchl. Musik
Für die Ev.-soziale Frauenschule
Ruhegehälter
Unterstützungen
Hinterbliebenenversorgung
Allgemeiner Aufwand

Summe B Zweckausgaben
Summe A Lasten

Gesamtsumme der Ausgaben

Voranschlags­
satz 

1954/56 
jährl.
DM

2 430 000

250 000

50 000

15 000

550 000

10 000

5 000

2 000

3 312 000

220 000

16 000

424 000

576 000

734 620

168 000

80 000

98 000

7 273 000

33 000

683 000

10 000

60 000

340 000

84 500

64 000

83 000

135 600

84 800

1 655 000

86 000

1 284 000

693 220

14 885 740

3 312 000

18 197 740

OZ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Einnahmen

Ertrag der Landeskirchensteuer
Reinertrag der Zentralpfarrkasse
Beiträge des Staates
Beiträge der unmittelbaren Fonds 

zum allgemeinen kirchl. Aufwand
Sonstige Beiträge
Einnahmen aus der Hinterbliebenen­

versorgung der Geistlichen
Einnahmen aus der Erteilung 

Religionsunterricht
von

Überschüsse kirchl. Fonds
Aus Gebäuden und Grundstücken
Mietzinsen für vermietete Dienst­

und Mietwohnungen
Zinsen
Rückersatz von Betreibungskosten
Niedergeschlagene, nachträglich wie­

der flüssig gewordene Steuer­
beträge

Aus dem Betriel) des Kirchenmusi­
kalischen Instituts

Aus dem Betrieb der Ev.-sozialen
Frauenschule
Ersatzbeträge
Ersatz von Kosten aus der Tätigkeit 

des Dienstgerichts und des Ver­
waltungsgerichts

Sonstige Einnahmen

Gesamtsumme der Einnahmen
Gesamtsumme der Ausgaben

Berichtigung zu Anlage 2 (Entwurf des Kirchenmusikergesetzes). In § 11 muß die I. Zeile des 3. Absatzes lauten: 
., § 3. Der Bezirksbeauftragte des Amtes für Kir-"

Voranschlags- 
satz

1954/56 
jährl.
DM

15 150 000

895 000

1 374 000

35 990

109 750

220 000

100 000

25 000

50 000

15 000

25 000

168 000

30 000

18 197 740

18 197 740



Gutachten über die vom Kleinen Verfassungsausschuß 
der Vereinigten Evang.-Prot. Landeskirche Badens 

vorgelegten Fragen betreffend den Bekenntnisstand 
der Landeskirche

erstattet von der

Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg
überreicht von

(gez.) Gerh. v. Rad
(h. t. decanus)

Heidelberg, 22. VI. 53.

Frage I:

Welche Fassung der Confessio Augustana ist für 
die Vereinigte Evang.-Prot. Landeskirche 

maßgebend?

In § 2 der Unionsurkunde wird auf keine spe­
zielle Fassung der Confessio Augustana Bezug 
genommen. Der Text, wie auch die vorausge­
henden Verhandlungen geben aber keine Ver­
anlassung, die Variata als das in der Unionsur­
kunde gemeinte Bekenntnis anzusehen. Die Er­
wähnung des Augsburgischen Bekenntnisses zielt 
in betonter Weise auf den historischen Bekennt- 
nisaki von 1530 und das darin öffentlich bekun­
dete Prinzip der freien Schriftforschung und 
schränkt den normativen Charakter des Bekennt­
nisses ohnehin so stark ein, daß kein Grund be­
stand, einen anderen Text der Augustana als den 
ursprünglichen ins Auge zu fassen.

Eine Absicht, ihn zu vermeiden, ist in der 
Unionsurkunde um so weniger anzunehmen, als 
sie für den einzigen Punkt, der dazu hätte Anlaß 
geben können, die Abendmahlsfrage, eine ei­
gene Lösung in § 5 gefunden hat. Die dort ge­
brauchte Formulierung ist nicht als Anknüpfung 
an die Variata, sondern als Interpretation der
Augustana zu verstehen. Sie findet sich bereits
in dem von Kurfürst Ottheinrich unterzeichneten 
Frankfurter Rezeß von 1558 (Corp. Ref. 9, 499 f) 
und geht zurück auf die Wittenberger Konkordie 
von 1536, an die sich auch die Variata anlehnt. 
In dieser Interpretation, die für ihn die Aner­
kennung der Variata einschloß, hat auch Kur­
fürst Friedrich III. auf dem Naumburger Fürsten­
tag 1561 die Confessio Augustana invariata un­
terzeichnet. (Vgl. die Präfation bei Gottlieb We­
ber, Krit. Gesch. d. Augspurgischen Confession 
II 1784, Anhang G I/II Kluckhohn, Friedrich der 
Fromme 1897 S 87 ff. Kawerau RE 3, 13, 665 ff.)

In der Auslegung des Abendmahlsartikels 
durch § 5 der Unionsurkunde ist also die Con­
fessio Augustana für die Badische Landeskirche 
gültig.

Frage II:

a) In welchen Stücken stimmen CA und 
Heidelberger Katechismus überein?

1. Im trinitarischen Dogma (CA 1; HK 25).

2. Im Bekenntnis zu der wahrhaftigen Gottheit 
und wahrhaftigen Menschheit Jesu Christi 
(CA 3; HK 15, 18).

3. In dem Urteil über den gefallenen Menschen: 
alle Menschen sind nach Adams Fall von der 
Geburt an in der Gewalt der Sünde, so daß 
sie keinen für Gott freien Willen haben und 
nichts wirklich Gutes tun können, wenn sie 
nicht wiedergeboren werden. Es gibt also im 
unerlösien Menschen keine Möglichkeit, der 
Erlösung aus eigenen Kräften entgegenzu­
kommen (CA 2; HK 5, 7, 8).

4. In dem Urteil über den Ursprung des Bösen: 
nicht Gott, der den Menschen gut erschaffen 
hat, sondern der böse Wille des Menschen 
ist der Ursprung der Sünde (CA 19; HK 9). 
Die Übereinstimmung an diesem Punkte ist 
insofern wichtig, als die in anderen reformier­
ten Bekenntnissen vertretene Lehre von dem, 
dem Sündenfall schon vorausgehenden dop­
pelten Dekret Gottes, die den Versuch einer 
rationalen Ableitung und Sinnbestimmung 
der Tatsache des Bösen darstellt, vom HK 
nicht aufgenommen wird. Vielmehr bekennt 
sich der HK laut Fr. 9 zusammen mit CA zu 
dem Paradoxon, daß unbeschadet der All­
macht Gottes die Sünde doch in keiner Hin­
sicht auf Gott selbst zurückgeführt werden 
darf.

5. In dem Bekenntnis, daß in Jesus Christus al­
lein Erlösung von der Sünde gegeben ist, und 
zwar durch das Opfer seines Sterbens am 
Kreuz, das allein und vollgenugsam den Zorn 
Gottes versöhnt und alle genugtuenden Lei­
stungen des Menschen ausschließt (CA 3, 4, 
HK 1, 14, 18, 29, 30, 31).
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6. In dem Bekenntnis, daß wir ohne unser Ver­
dienst, aus Gnaden um Christus willen durch 
den Glauben gerechtfertigt werden (CA 4, 20/ 
HK 59-61).

7. In der Lehre, daß der rechte Glaube nicht nur 
ein historisches Wissen und Fürwahrhalten 
der Heilstatsache ist, sondern herzliches Ver­
trauen zu Gott, daß seine Heilstat mir gilt 
(CA 20 Abschn. 26/ HK 21).

8. In der Lehre, daß Jesus Christus als der Ver­
söhner auch der Herr ist, der die durch ihn 
Versöhnten durch seinen Geist und sein Wort 
regiert (daß also Rechtfertigung und Heili­
gung im Glauben an Christus zusammenge­
bunden sind). (CA 3 im Zuge der Aussagen 
des 2. Glaubensartikels / HK 31 im Rahmen der 
Aufzählung der 3 Ämter.)

9. In der Lehre, daß zur wahren Buße Reue und 
Leid über die Sünde, Glauben an die Ver­
gebung und Begehren nach der Besserung 
des Lebens gehört:
CA 13 HK 81
im Rahmen der Lehre im Zusammenhang der 
von Beichte und Abso- würdigen Teilnahme

am Tisch des Herrn:

rer Sünde willen miß-

lution: „Reue und Leid
oder Schrecken haben „Die sich selbst um ih- 
über die Sünde und -1 - 
doch daneben glauben fallen und doch ver- 
an das Evang. und Ab- trauen, daß dieselbe 
solution,... danach soll ihnen verziehen, be- 
auch Besserung folgen gehren je mehr und 
und daß man von Sün- mehr ihren Glauben zu
den lasse, denn dies stärken und ihr Leben 
sollen die Früchte der zu bessern."
Buße sein..."

10. In der Lehre, daß es keinen Glauben gibt 
ohne guteWerke, die die Frucht des Glaubens 
sind/ daß aber diese Werke keine Verdienste 
des Menschen begründen, weil sie aus der 
Kraft des Geistes Christi kommen und seine 
Gaben sind, und weil sie zudem, solange wir 
im irdischen Leben sind, unvollkommen und 
mit Sünde befleckt bleiben. (CA 6, 20 Abschn. 
27, HK 64, 43, 45, 62.)

11. In dem Bekenntnis zu dem Heiligen Geist, 
der allein den Glauben schafft, mit Christus 
verbindet und seines Heilswerkes teilhaftig
macht (CA 5/ HK 53).

12. In der Lehre, daß der Hl. Geist durch das 
Wort, die Predigt des Evangeliums, den Glau­
ben wirkt, und in der damit gegebenen Ab­
wehr des schwärmerischen Spiritualismus (CA 
5; HK 65, 31).
An dieser Stelle differieren die beiden Be­
kenntnisse allerdings auch, da CA 5 die Sa­
kramente als bewirkende Gnadenmittel mit 
dem Wort zusammenordnet, während HK 65 
die Sakramente als Bestätigungsmittel der wir­
kenden Kraft des Wortes nachordnet.

13. In der Lehre, daß die Kirche Versammlung 
im wahren Glauben durch das Wort ist, und 
daß sie allezeit bleibt.
Auch hier besteht Differenz darin, daß CA 
dem Worte das Sakrament als die Kirche kon­
stituierende Größe beiordnet, während HK 
vom Sakrament schweigt.

CA 7:
„...daß allezeit müsse 
eine heilige christl. Kir­
che sein und bleiben, 
welche ist die Versamm­
lung aller Gläubigen, 
bei welchen das Evan­
gelium rein gepredigt 
und die hl. Sakrament 
lauis des Evangeliums 
gereicht werden..."

HK 54:
„.... daß der Sohn 
Gottes aus dem gan­
zen menschlichen Ge­
schlecht sich eine aus­
erwählte Gemeine zum 
ewigen Leben durch 
seinen Geist und sein 
Wort in Einigkeit des 
wahren Glaubens von 
Anbeginn bis ans En­
de sammelt..."

14. In der Lehre von den Sakramenten besieht 
Übereinstimmung darin, daß nur Taufe und 
Abendmahl als Sakramente im eigentlichen 
Sinne anerkannt werden. Wenngleich CA in 
ihrer Sakramentslehre zwischen Taufe und 
Abendmahl auch die Buße behandelt, so wird 
diese doch nicht als drittes Sakrament aufge­
faßt. Übereinstimmung besieht ferner darin, 
daß beide Bekenntnisse auf die Sakramente 
den Begriff des Zeichens anwenden, der 
nicht nur verstanden wird als „Zeichen, dabei 
man die Christen erkennt" (Zwingli), sondern 
auch in erster Linie als Zeichen, in dem Gott 
uns seinen Gnadenwillen bezeugt.
Während aber CA lehrt, daß das Sakrament 
als dieses Zeichen ebenso wie das Wort und 
in Einheit mit dem Wort die Heilsgabe selbst 
wirksam übermittelt, verbindet HK mit dem 
Zeichenbegriff nur die Vorstellung einer Be­
stätigung und Bekräftigung der allein durch 
Geist und Wort übermittelten Heilsgabe. Die­
ser Unterschied prägt sich jeweils in der Leh­
re beider Bekenntnisse von Taufe und Abend­
mahl aus. Bedeutsam ist ferner der Unter­
schied, daß HK der Besprechung der einzel­
nen Sakramente eine allgemeine Sakraments­
lehre vorausschickt, die sich als festgelegter 
Grundriß systematisch streng auf die Lehre 
von den einzelnen Sakramenten auswirki, 
während CA vom konkreten Sakrament aus­
geht und erst nachträglich auch von den Sa­
kramenten im allgemeinen spricht (CA 13/ 
HK 66).

15. Neben wesentlichen Unterschieden in der 
Tauflehre besteht Übereinstimmung in der 
Abweisung der täuferischen Erwachsenentau­
fe und in der Forderung der Kindertaufe, al­
lerdings mit verschiedener Begründung (CA 

_9/ HK 74).
16. Neben wesentlichen Unterschieden in der 

Abendmahlslehre besteht darin Übereinstim­
mung, daß im Hl. Abendmahl ein Teilhaftig­
werden des Leibes und Blutes Jesu stattfindet, 
und zwar in einer von beiden Bekenntnissen 
nun allerdings verschieden verstandenen Be­
ziehung zu dem Genuß der Elemente (CA 10/ 
HK 76, 79), und in HK mit der Einschränkung, 
daß nur der Glaubende im Abendmahl des 
Leibes und Blutes Jesu teilhaftig wird (vgl. 
hierzu Fr. III dieses Gutachtens).

17. Übereinstimmend verwerfen beide Bekennt­
nisse die römische Lehre, daß das Meßopfer 
als tägliche Wiederholung des Kreuzesopfers 
Jesu durch den Priester zur vollkommenen 
Sühnung der Sünden notwendig ist, und be-
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haupten demgegenüber die vollkommene 
Versöhnung durch das einmalige Opfer Jesu 
am Kreuz (CA 24 Abschn. 21 ff, HK 80).

18. Übereinstimmend verwerfen beide Bekennt­
nisse die Anrufung der Heiligen in der Mei­
nung, durch ihre Vermittlung Heil zu erlan­
gen, und verweisen demgegenüber auf Jesus 
als den alleinigen Mitteler (CA 21, HK 30).

19. Weder CA noch HK entwickelt eine Lehre 
vom biblischen Kanon, doch bezeugen beide 
Bekenntnisse durch die Weise, wie sie sich 
auf die Schrift berufen und zitieren, daß sie 
die hl. Schrift als einzige Richtschnur der 
kirchlichen Lehre anerkennen.

Frage II:

b) In welchen Stücken stimmen der kleine Kate­
chismus Luthers und der Heidelberger Kate­
chismus überein?

Auf erschöpfende Anführung aller Lehrüber­
einstimmungen im einzelnen kann hier verzich­
tet werden, nachdem unter II a bereits ein voll­
ständiger Lehrvergleich zwischen CA und HK 
durchgeführt wurde. Es sei lediglich auf einige 
Punkte hingewiesen, die dem Bisherigen zur Un­
terstreichung und Ergänzung dienen können.

1. Beide Katechismen stimmen überein in der 
Stoffauswahl, nämlich der Zugrundelegung 
der 3 Haupistücke Dekalog, Credo, Vaterun­
ser, wozu in beiden noch ein Abschnitt über 
die Sakramente kommt. (Dabei sind allerdings 
die Gebote in je verschiedener Texiform ge­
geben: HK folgt wörtlich dem Text von Ex. 20 
einschließlich Bilderverbot,- kl. Kt. hat einen 
der Überlieferung entsprechenden freieren, 
gekürzten Text ohne Bilderverbot.) Diese zu­
nächst rein formale Übereinstimmung läßt er­
kennen, daß das Urteil beider Bekenntnisse 
über den Mindestumfang der wesentlichen 
Gegenstände christlicher Lehre übereinsiimmt. 
Die Aufnahme des Credo bedeutet ferner, daß 
beide Bekenntnisse die Aussagen des Aposto­
likums vollinhaltlich als Dogma rezipieren.
Innerhalb dieser stofflichen Übereinstimmung 
fällt als Unterschied in der Anordnung ins 
Auge, daß der kl. Kt. das Gesetz (den Deka­
log) vor dem Credo, der HK dagegen nach 
dem Credo und den Sakramenten unter dem 
Titel „Von der Dankbarkeit" behandelt. Zu 
der Frage, wieweit diese Verschiedenheit der 
Anordnung eine sachliche Verschiedenheit in 
der Lehre vom Gesetz einschließt, vgl. Ziff. 5.

2. In hervorgehobener Weise und mit wieder­
holten wörtlichen Übereinstimmungen wird 
vom HK der Gehalt der Erklärung des kl. Kt.
zum 2. Glaubensartikel aufgenommen; so
schon in Fr. 1, die ja eine vorangestellte Sum­
me des Ganzen geben will, und dann wieder 
in Fr. 34 besonders.

3. Beide Katechismen legen jeden der 3 Artikel 
des Glaubensbekenntnisses so aus, daß der 
persönliche, gegenwärtige und lebendige Be­
zug der geglaubten und bekannten Wirklich-

keit zu dem glaubenden und bekennenden 
Menschen (das „pro me") in den Vordergrund 
gestellt wird (vgl. besonders kl. Kt. Erkl. z. 
1. Art. und HK 26, Erkl. z. 2. Art. und HK 1, 32, 
Erkl. z. 3. Art. und HK 53).

4. Beide Katechismen heben den unmittelbaren 
Bezug des geglaubten Evangeliums zu der 
Heiligung des Lebens hervor. Im HK ge­
schieht dies allgemein durch die an die Ent­
faltung der Heilsbotschaft anschließende Be­
sprechung der Gebote unter der Überschrift 
„Von der Dankbarkeit", darüber hinaus in 
vielen einzelnen Aussagen (z. B. 28, 32. 43. 45 
u. a.). Im kl. Kt. vergleiche hierzu den Schluß­
satz der Erklärung des 1.Art. („das alles ich ihm 
zu danken..."), den Tenor der Erklärung des 
2. Art. („Ich glaube, daß Jesus Christus ... sei 
mein Herr... auf daß ich sein eigen sei..."). 
Beide Katechismen verstehen diese Heiligung 
des Lebens nicht moralisch als einen Beitrag, 
den der Mensch in der dankbaren Vergel­
tung des ihm von Gott widerfahrenen Guten 
erbrächte, sondern pneumatisch als das Werk 
des dreieinigen Gottes in dem Menschen, das 
mit dem Werk der Rechtfertigung an ihm 
eins ist (kl. Kt.: Erkl. z. 3. Art.; Erklärung zur 
1.-3. Bitte, HK. 1, 43, 45, 51, 70, 86).

5. Der Unterschied beider Katechismen in der 
Stelle, die sie der Behandlung des Dekalogs 
innerhalb des Ganzen zuweisen, läßt allen­
falls eine Verschiedenheit der Akzentuierung 
innerhalb gemeinsam vertretener Momente, 
aber keinen eigentlichen sachlichen Gegen­
satz in der Lehre vom Gesetz erkennen. Sie 
bedeutet insbesondere nicht dies, daß der HK 
die Erfüllung des Gesetzes zu einer nachträg­
lichen Heilsbedingung mache, während der 
kl. Kt. das Amt des Gesetzes nur im Sinne des 
Aufzeigens der Sünde kenne. Denn:
a) lehrt auch der HK in Übereinstimmung mit

dem kl. Kt., daß das Gesetz nicht zur
Selbstrechtfertigung des Menschen gege­
ben ist, sondern zum Aufdecken der Sün­
de und zu der Erkenntnis, daß der Mensch 
der Gnade in Jesus Christus bedarf (HK 3, 
114, 115) ; er versteht die Erfüllung der Ge­
bote durch den Gerechtfertigten auch 
nicht als ein nachträgliches Mitwirken des 
Menschen zu seinem Heil, sondern selbst 
als Heilsgabe Gottes (vgl. oben unter 
Ziff. 4).

b) setzt andererseits auch der kl. Kt. voraus, 
daß die Gebote Gottes nicht nur Bedeu­
tung für die Erkenntnis der Sünde, son­
dern auch für das neue Leben des Ge­
rechtfertigten haben.
Das zeigt das den Erklärungen der Einzel­
gebote jeweils vorausgestellte Grundgebot 
„Wir sollen Gott fürchten und lieben", in 
Verbindung mit den Hinweisen der Erklä­
rungen der 3 Artikel auf die Heiligung des 
Lebens und mit den Erklärungen der 1. bis 
3. Bitte, in denen um ein Geschehen des 
Willens Gottes durch uns schon in diesem 
Leben gebeten wird.
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Frage III:

In welchem Verhältnis zu § 5 der Unionsurkunde 
sieht die Abendmahlslehre

a) in CA X?
b) im kleinen Katechismus Luthers?
c) im Heidelberger Katechismus?

Bei der Beantwortung dieser Frage muß man 
sich vor Augen halten, daß der HK insofern 
nicht ganz auf derselben Vergleichsebene mit 
CA und kl. Kt. steht, als er viel stärker als die 
beiden lutherischen Bekenntnisse theologisch- 
dogmatisch entfaltet ist. Während jene das Gan­
ze der lutherischen Abendmahlslehre zwar im 
Ansatz, aber nicht in entfalteter Form enthalten, 
bietet HK einen voll entwickelten reformierten 
Lehrtypus vom Abendmahl.

a) In welchem Verhältnis zu § 5 der Unionsur- 
kunde sieht die Abendmahlslehre in CA Art. X?

Die für diese Fragen entscheidenden Formu­
lierungen des § 5 lauten:

1. bezüglich des Wesens der Sakramente im all­
gemeinen: „Ein Sakrament ist eine heilige 
und kirchliche Handlung, gestiftet von unse­
rem Herrn und Heiland Jesus Christus, in
welcher uns unter sichtbaren Zeichen un-
sichtbare Gnaden und Güter dargestellt und 
gegeben werden."

2. bezüglich der spezifischen Gabe des Abend­
mahls: „Mit Brot und Wein empfangen wir 
den Leib und das Blut Christi zur Vereini­
gung mit ihm, unserm Herrn und Heiland." 

CA X lautet:
„Von dem Abendmahl des Herrn wird also 
gelehrt, daß wahrer Leib und Blut Christi 
wahrhaftiglich unter der Gestalt des Brotes 
und Weins im Abendmahl gegenwärtig sei 

»und da ausgeteilt und genommen werde."
In der lateinischen Fassung:
„De coena Domini docent, quod corpus ei 
sanguis Christi vere adsint et disiribuantur 
vesceniibus in coena Domini."

CA behauptet also sachlich
1. die reale Gegenwart des Leibes und Blutes 

Jesu in den irdischen Elementen des Sakra­
mentes,

2. die Speisung mit Leib und Blut Christi in dem 
leiblichen Vorgang des Essens und Trinkens 
(„daß Leib und Blut... unter der Gestalt usw. 
gegenwärtig sei und da ausgeteilt und ge-
nommen werde = „... distribuantur vescen-
tibus in coena Domini").
Wenn § 5 der Unionsurkunde formuliert: 
„Mit Brot und Wein empfangen wir den Leib 
und das Blut Christi...", so ist damit jeden­
falls gesagt, daß die Speisung mit Leib und 
Blut von dem Essen und Trinken der Elemen­
te nicht abstrahiert werden kann, daß beides 
vielmehr unlöslich verbunden ist. Dabei 
scheint die Frage zunächst offen zu bleiben, ob 
Leib und Blut den Elementen immanent 
gedacht, die geistliche Speisung also mit dem

leiblichen Essen als ein Vorgang zu denken 
ist (wie dies der Auffassung der CA ent­
spricht), oder ob das „mit" im Sinne der Ver­
bundenheit zweier einander parallel lau­
fender Vorgänge ausgelegt werden soll, so 
daß das Genießen des Leibes und Blutes zwar 
gleichzeitig mit dem leiblichen Genießen der 
Elemente erfolgte, aber doch als ein geistlich- 
übersinnliches Geschehen von diesem zu un­
terscheiden wäre (so die Vorstellung des HK, 
siehe unten zu III c). Die Bestimmung, die § 5 
UU. dem Wesen der Sakramente im allgemei­
nen gibt, legt indessen die Entscheidung im 
Sinne der ersten Alternative nahe. Denn 
wenn dort gesagt wird, daß „unter sichtbaren 
Zeichen unsichtbare Gnaden und Güter darge­
stellt und gegeben werden", so ist damit 
das „Zeichen" (in diesem Falle: Brot und 
Wein) zugleich als der Träger der realen 
Übermittlung des „Gutes" (Leib und Blut Je­
su) gefaßt. Der Wortlaut des § 5 entspricht 
also in der Sache dem Artikel X der CA. 
Er entspricht im Wortlaut der Auslegung, 
die CA X in der von Luther unterschriebenen 
Wittenberger Konkordie 1536 gefunden hat, 
die ebenfalls die Formel „mit Brot und Wein" 
gebraucht. Diese Formel also ist in einer bis 
in die Reformationszeit zurückreichenden Tra­
dition verankert, die übrigens gerade im süd- 
westdeutschen Raum eine gewisse Kontinui­
tät hatte (vgl. das zu Fr. I Gesagte).

b) In welchem Verhältnis zu § 5 der Unions­
urkunde sieht die Abendmahlslehre im kl. 
Katechismus Luthers?

Für die entscheidende Frage nach der Weise 
der Gegenwart und des Genießens von Leib 
und Blut Jesu gilt dasselbe, was unter a) zu dem 
Verhältnis von § 5 und CA fesigestelli wurde. 
Der kl. Kt. sagt: Das Sakrament des Altars „ist 
der wahre Leib und Blut unseres Herrn Jesu 
Christi, unter dem Brot und Wein uns Christen 
zu essen und zu trinken von Christo selbst ein­
gesetzt". Das „mit" des § 5 widerspricht dieser 
Formulierung nicht. Das „unter" der allgemeinen 
Wesensbestimmung der Sakramente („unter 
sichtbaren Zeichen unsichtbare Güter dargestellt 
und gegeben") klingt sogar wörtlich an sie an.

c) In welchem Verhältnis zu § 5 der Unions­
urkunde steht die Abendmahlslehre im Hei­
delberger Katechismus?

Hier ist zunächst die Abendmahlslehre des 
HK in ihrem Verhältnis zu der Lehre der lutheri­
schen Bekenntnisse zu umreißen.

Der HK definiert in Fr. 66 das Sakrament im 
allgemeinen als ein Wahrzeichen und Siegel, 
durch das uns Gott die Verheißung des Evange­
liums besser zu verstehen gibt und uns zugleich 
ihrer Gültigkeit versichert (sie uns „versiegelt"). 
Auf das Abendmahl bezogen ist das offenbar so 
zu verstehen, daß das Sakrament als leiblicher 
Vorgang, also die Elemente und ihr Genuß, nur 
eine sichtbare Verdeutlichung und Zusicherung 
geistlicher Güter ist, nicht aber diese Güter selbst
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in sich faßt. Zwar handelt es sich auch nach dem 
HK im Abendmahl um eine Speisung und Trän­
kung mit dem Leibe und Blute Christi, jedoch 
nicht in derselben unmittelbaren Einheit mit dem 
Essen und Trinken der Elemente wie nach der 
Lehre der lutherischen Bekenntnisse. Der Leib des 
Herrn ist im Himmel (76), nicht in den Elementen 
(78). Während im leiblichen Sakramenisvollzug 
Brot und Wein genossen wird, wird die Seele 
durch eine besondere Wirkung des Hl. Geistes 
zum himmlischen Herrn erhoben und auf über­
sinnliche Weise mit seinem Leibe und Blute ge­
speist und getränkt (75, 79). Dieser geistliche Vor­
gang wird durch den leiblichen Sakramentsvoll­
zug abgebildet und bezeugt, er ist aber nicht mit 
ihm identisch. Es ist also hier im Unterschied zu 
der lutherischen Lehre die Heilsgabe und ihre 
Zueignung den irdischen Elementen des Sakra­
mentes und ihrer leiblichen Applizierung nicht 
immanent eingebunden, sondern gleichsam nur 
parallel zugeordnet gedacht,- es gibt eine „geist­
liche" Seite des Geschehens, die von der leib­
lichen streng zu unterscheiden ist. Zwar legt HK 
ein starkes Gewicht darauf, daß so gewiß das 
eine geschehe, auch das andere geschehe (75, 
79). Beide Momente werden so, nachdem sie un­
terschieden sind, auch wieder eng miteinan­
der verbunden. Nach gemeinreformierier An­
schauung gilt diese Verbundenheit jedoch nur 
für den glaubenden Empfänger, der Ungläu­
bige und Unwürdige empfängt lediglich Brot 
und Wein. Dieser Vorbehalt ist in HK nicht ent­
faltet, er ist aber indirekt ausgesprochen in der 
Formulierung der Fr. 77: „Wo hat Christus ver­
heißen, daß er die Gläubigen so gewiß mit 
seinem Leib und Blut speist und tränkt...". Er ist 
ferner implizit enthalten in der Feststellung, 
daß nur durch eine besondere Wirkung des Hl. 
Geistes die Speisung der Seele mit dem wahren. 
Leibe geschieht, denn eine solche Wirkung des 
Geistes ist nur am Glaubenden denkbar. Das bei­
de Seiten des Sakramentsgeschehens zusammen­
bindende „so gewiß als", in dessen Betonung 
zweifellos der Punkt größter Annäherung des 
HK an die lutherische Auffassung liegt, bleibt 
also unter dem Vorbehalt, daß es nur dem Glau­
benden gilt. Dieser Vorbehalt ist den lutheri­
schen Bekenntnissen fremd: nach ihnen emp­
fängt jedermann, unangesehen seine eigene in­
nere Haltung, mit Brot und Wein den Leib und 
das Blut des Herrn, der Glaubende zum Heil, der 
Ungläubige sich zum Gericht. Zwar ist dies, im 
Unterschied zu anderen lutherischen Bekenntnis- 
schrifien, in CA und im kl. Kt. nicht ausdrücklich 
hervorgehoben, es ist aber als Folgerung in der 
realen Gegenwart des Leibes und Blutes in den 
Elementen miigesefzt. Auch das „genommen" im 
deutschen und das „vescentibus" im lateini­
schen Text von CA X weisen in diese Richtung,

Bei einem Vergleich der Abendmahlslehre 
des HK mit § 5 ist zunächst die Definition des 
Sakramentes im allgemeinen, die in Fr. 66 des 
HK gegeben wird, mit der allgemeinen Wesens­
bestimmung des Sakramentes, die § 5 aufstellt, 
zu konfrontieren. Wenn § 5 sagt: „Ein Sakra­
ment ist eine heilige und kirchliche Hand-

lung..., in welcher unter sichtbaren Zeichen un­
sichtbare Gnaden und Güter dargestellt und ge­
geben werden", so ist damit im Unterschied zu 
HK 66 das Sakrament nicht nur als ein darstel­
lendes und bestätigendes Zeichen, sondern als 
ein zwar darstellendes, aber zugleich die Sache 
selbst enthaltendes und übermittelndes Zeichen 
aufgefaßt. Die zitierte Formulierung des § 5 
schließt also jene Vorstellung des HK aus, wo- 
nach die Übermittlung der Heilsgabe selbst als 
geistliches Geschehen von dem leiblichen Vor­
gang im Sakrament zu unterscheiden wäre. Viel­
mehr faßt § 5 beide Momente in eins zusammen 
(nicht: unter sichtbaren Zeichen dargestellt und 
auf unsichtbare Weise gegeben, sondern: unter 
sichtbaren Zeichen dargestellt und gegeben). 
Bedeutsam ist, daß die ursprüngliche Formulie­
rung des betr. Satzes des § 5 in der Vorlage lau-
fete: „... unter sichtbaren Zeichen unsichtbare
Gnaden und Güter dargestellt und zugesi- 
chert", das würde ganz mit HK 66 übereinstim-

.. dar-men. Die Unionssynode änderte aber in: „. 
gestellt und gegeben", legte also Gewicht
darauf, hier mehr zu sagen, als was mit der Deu­
tung des Sakramentes als Vergewisserungszei­
chen gesagt ist.

Von daher ist die weitere Frage zu klären, wie 
sich die Vorstellung des § 5 von dem Verhältnis 
von Leib und Blut Jesu und den Elementen im 
Abendmahl zu der entsprechenden Vorstellung 
des HK verhält. Wenn § 5 formuliert: „Mit Brot 
und Wein empfangen wir den Leib und das Blut 
Christi so schließt diese Formel zwar ihrem 
Wortlaut nach die Vorstellung des HK von der 
Parallelität zweier an sich zu unterscheidender 
Gaben nicht unbedingt aus. („Mit" kann ja so­
wohl „eingeschlossen in" als auch „zugeordnet 
zu" bedeuten.) Aber die zuvor gegebene allge­
meine Wesensbestimmung des Sakramentes mit 
ihrer Formulierung „unter sichtbaren Zeichen 
dargestellt und gegeben" hat doch bereits Zei­
chen und Sache so eng zusammengeschlossen, 
daß auch für das „mit" die Auslegung im Sinne
der untrennbaren Verbundenheit (nicht nur
gleichzeitigen Darbietung) von Leib und Blut 
Jesu mit den Elementen sich nahelegt. (Vgl. 
oben das zu III a Gesagte.) Aber selbst wenn 
man das „mit" im Sinne einer bloßen Gleich­
zeitigkeit zweier an sich verschiedener Gaben 
deuten wollte, so könnte dies nach § 5 doch kei­
nesfalls so verstanden werden, als könne die 
eine Gabe (Brot und Wein) unter bestimmten 
Umständen auch empfangen werden, ohne daß 
die andere (Leib und Blut) gleichzeitig empfan­
gen wird. Mit solcher Auslegung wäre der Sinn 
des „mit", das, wenn nicht das In-eins-fallen, so 
doch mindestens die unlöslich bestehende Ver­
bindung beider Momente setzt, verletzt. Es wäre 
dann auch das „dargestellt und gegeben wer­
den" fragwürdig gemacht, denn es wäre dann 
eben nicht sicher, daß das Darstellen wirklich 
auch ein Geben ist. Wenn HK also zumindest 
andeutungsweise und implizit die gemeinrefor­
mierte Lehre enthält, daß nur der Glaubende, 
nicht aber jeder Empfänger des Abendmahles 
mit dem leiblichen Essen und Trinken auch den
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Leib des Herrn empfängt, so ist für diese Auffas­
sung in den Formulierungen des § 5 streng ge­
nommen kein Raum.

Zusammenfassend ist zu sagen: Die Abend­
mahlslehre des § 5 der Unionsurkunde kommt in 
der entscheidenden Frage nach dem Verhältnis 
des Leibes und Blutes Jesu zu den Elementen der 
Abendmahlslehre von CA und kl. Kt. sehr nahe. 
Zu der Abendmahlslehre des HK steht sie nicht 
in demselben nahen Verhältnis. Indem die 
Unionsurkunde in § 5 „zugesichert" bewußt in 
„gegeben" abgeändert hat, wurde vielmehr auch 
die Abendmahlslehre des HK korrigiert.

Frage IV:

a) Ist es lehrmäßig möglich, daß in derselben 
Kirche CA, Luthers kl. Katechismus und der 
Heidelberger Katechismus unverkürzt in Gel­
tung stehen?

Dies wäre nur möglich, wenn die drei Be­
kenntnisse in vollständigem Konsensus stünden. 
Jeder Dissensus macht eine unverkürzte 
gleichzeitige Geltung unmöglich. Da zwischen 
CA und kl. Kt. einerseits, HK andererseits fak­
tisch in bestimmten Punkten ein Dissensus vor­
liegt, ist Frage IV a in der Form, in der sie ge­
stellt ist, zu verneinen.

Die hier vorliegende Schwierigkeit wurde 
auch von der Unionssynode erkannt. Im Unter­
schied zu manchen anderen Unionsbildungen 
ließ sie den dogmatischen Dissensus keineswegs 
als gleichgültig auf sich beruhen, sondern war 
bestrebt, ihn durch eine positive Darlegung des 
in den fraglichen Punkten verbindlich zu Lehren­
den zu überwinden. Ihre Bemühung erstreckte 
sich allerdings nur auf die Abendmahlslehre und 
blieb insofern unvollständig, als die der Union 
zugrundegelegten Bekenntnisse über diese hin­
aus noch weitere Differenzen aufweisen. Diese 
sind nunmehr zunächst darzulegen. Sie erstrek- 
ken sich:
1. Auf die Lehre von der Taufe:

CA, kl. Kt.:
Die Taufe wirkt Ver- 
oebung der Sünden und 
Erlösung von Tod und 
Teufel (kl. Kt. IV/6).
Durchsie wird Gnade 
angeboten (CA IX).

Kraft des mit ihr ver­
bundenen Wortes ist 
die Taufe „nicht allein 
schlecht Wasser" (kl. Kt. 
IV/2), sondern „ein gna­
denreich Wasser des Le­
bens" (kl. Kt. IV/10).

HK:
Die Taufe erinnert
und versichert
dem vom Hl. Geist 
zum Glauben Erweck­
ten, daß er im Gna­
denbunde Gottes steht 
(HK 69).

Das „äußerliche Was­
serbad" ist oder bringt 
nicht selbst die Abwa­
schung von den Sün­
den (72) sondern es ist 
ein Versicherungszei­
chen der durch Blut 
und Geist Christi voll­
zogenen geistl. Reini­
gung von unsern Sün­
den (73).

Der Unterschied zwischen den beiden lutheri­
schen Bekenntnissen einerseits, dem HK anderer­
seits in der Auffassung des Verhältnisses von 
Zeichen und Sache ist also ähnlich wie der ent­
sprechende Unterschied in der Abendmahls-

lehre: Für die lutherischen Bekenntnisse ist die 
geistliche Gabe mit dem Vollzug der „äußeren" 
Wasseriaufe eins. Der HK dagegen unterschei­
det sachlich und zeitlich zwischen geistlichem 
Geschehen und leiblichem Taufvollzug, und 
zwar so, daß der letztere nur das Vergewisse­
rungszeichen für die unabhängig von ihm gege­
bene geistliche Reinigung ist.
2. Auf die Christologie.

Nach dem HK ist der erhöhte Christus nach 
seiner göttlichen Natur allgegenwärtig. Nach sei­
ner menschlichen Natur befindet er sich zur 
Rechten Gottes im Himmel und kann nicht

an irdischen Orten gegenwärtig 
sein (47). Dabei bleibt die Gottheit mit der
gleichzeitig

Menschheit vereinigt, übergreift sie aber kraft 
ihrer Allgegenwart und ist auch außerhalb ih­
rer gegenwärtig (48).

Die Anschauung von der Ortsgebundenheit 
der erhöhten Menschheit Jesu im Himmel wurde 
innerhalb gemeinreformierier Lehre als Gegen­
argument gegen die lutherische Lehre von der 
realen Gegenwart des Leibes und Blutes Jesu in 
den irdischen Elementen des Abendmahls ver­
wandt, mit dem Einwand, diese löse die wahre 
Menschheit des Herrn auf, indem sie sie eines 
für sie wesentlichen Momentes, nämlich der Oris- 
gebundenheit, beraube. Die voll entfaltete luthe­
rische Abendmahlslehre setzt diesem Einwand 
die Lehre von der „Ubiquität" der Menschheit 
des erhöhten Herrn entgegen: da die mensch­
liche Natur Jesu kraft ihrer innigen Vereinigung 
mit der göttlichen Natur an der Überlegenheit 
der göttlichen Allmacht über alle räumlichen 
Schranken teilhat, darf und muß, dem Wortlaut 
der Einsetzungsworte entsprechend, die reale 
Gegenwart des Leibes und Blutes Jesu in den ir­
dischen Elementen des Abendmahles geglaubt 
werden. Diese Überzeugung, die für einen Ge- 
samivergleich lutherischer und reformierter Leh­
re nicht zu übergehen wäre, ist in den beiden 
hier in Frage stehenden lutherischen Bekennt­
nissen, CA und kl. Kt., unausgesprochen voraus­
gesetzt, aber nicht entfaltet. An diesem Punkt
macht sich die im Eingang zu Frage III hervor­
gehobene Verschiedenheit der hier zu verglei­
chenden Bekenntnisschriften im theologischen 
Entfaltungsgrad bemerkbar.

3. HK 86 nimmt die Lehre vom „Syllogismus 
practicus" auf, die in den lutherischen Bekennt­
nissen fehlt. Die Werke als Früchte des Glau­
bens werden hier reflexiv zur Vergewisserung 
des eigenen Heilsstandes gewertet, während sol­
che Vergewisserung nach den lutherischen Be­
kenntnissen allein bei den Gnadenmitteln zu su­
chen ist.

Frage IV:
b) Ist durch die Unionssynode und durch den 

Beschluß der Generalsynode von 1855 die 
Frage genügend geklärt, inwieweit in dersel­
ben Kirche CA, Luthers kl. Kt. und der HK 
nebeneinander in Geltung stehen können?

Nach CA VIII ist 1 Ty!es „genug zur wahren Ei-
nigkeit der christlichen Kirchen, daß da einträch-
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tiglich nach reinem Verstand das Evangelium 
gepredigt und die Sakramente dem göttlichen 
Wort gemäß gereicht werden". Die Einheit der 
Kirche und ihrer Verkündigung beruht also auf 
ihrer Einheit im Verständnis des Evangeliums 
und im Verständnis und der Verwaltung der Sa­
kramente. Die zu IV b gestellte Frage kann also 
präzisiert werden: Sind die Schwierigkeiten, 
die einem einmütigen Verständnis des Evange­
liums und der Sakramente durch jenes Neben­
einander der drei genannten Bekenninisschriften 
etwa erwachsen, durch die maßgebenden Doku­
mente des Selbsiverständnisses der Evang. Kir­
che Badens in vollem Umfange behoben?

Dazu ist zu sagen:

1. Im Verständnis des Evangeliums, nämlich der 
Rechtfertigung des Sünders durch Christus im 
Glauben, besteht zwischen den drei zugrunde­
liegenden Bekenntnissen Übereinstimmung. 
Dies wurde in der Antwort zu Fr. II an den bei­
derseitigen Lehren von Wesen und Reichweite 
der Sünde, vom Gesetz, von der Versöhnung, 
von Rechtfertigung und Heiligung, von den 
guten Werken gezeigt.

2. Die Differenz im Verständnis des Abendmahls 
ist, wie zu Fr. III gezeigt wurde, durch § 5 der 
Unionsurkunde beseitigt.

3. Von einigen der in der Unionssynode noch 
nicht geklärten Differenzen wird man sagen 
dürfen, daß sie teils nicht mehr aktuell, teils 
unerheblich sind. Das erstere gilt von dem 
IV a 2 dargelegien christologischen Streitpunkt, 
der insofern bedeutungslos geworden ist, als 
heute von reformierter Seite die Bindung des 
erhöhten Herrn nach seiner menschlichen Na­
tur an einen bestimmten himmlischen Ort kaum 
mehr als Argument gegen die lutherische 
Abendmahlslehre verwandt wird. Das zweite 
gilt bezüglich der IV a3 erwähnten Lehre vom 
„Syllogismus practicus". Man wird die Andeu­
tung dieser Lehre in HK 86 insofern als uner­
heblich übergehen können, als dieses Theolo- 
gumenon innerhalb des HK selbst nur sehr am 
Rande steht und die typisch reformierte Ge­
stalt der Prädestinationslehre, mit der es sach­
lich zusammengehört, im HK überhaupt fehlt.

4. Es bleibt der Unterschied zwischen CA und kl. 
Kt. einerseits, HK andererseits, im Verständnis 
des Sakramentes der Taufe. Daß der Dissensus 
an dieser Stelle von der Unionssynode nicht 
ebenso gesehen und geklärt wurde wie der­
jenige in der Abendmahlslehre, ist ein Ver­
säumnis, das an einer für die Einheit der kirch­
lichen Verkündung wesentlichen Stelle im Be­
kenntnisstand der Evang. Kirche Badens eine 
gewisse Unklarheit bestehen läßt. Es wäre an­
zustreben, daß in Fortsetzung und Vertiefung 
des in der Unionssynode begonnenen Werkes 
auch im Verständnis dieses Sakramentes eine 
Klärung erreicht wird, die den Dissensus der 
zugrundegelegten Bekenntnisse aufhebt.

Frage V:

Falls die Fragen IV a und IV b negativ zu beant­
worten sind: In welcher Weise ist etwa eine 
Klärung und Interpretation des Bekenninissian- 
des der Landeskirche denkbar, welche die be­
stehende Union nicht authebt und doch einer 
möglichen Gefährdung der Eindeutigkeit und 
damit der Einheit und Reinheit der Lehre be­

gegnet?

Nach dem zu IV b Fesigestellten betrifft diese
Frage die Differenzen der zugrundeliegenden 

von der Abendmahls-Bekenntnisse, abgesehen
frage (für diese ist ja in § 5 der UU. eine Lehr­
entscheidung gegeben, die die jeweils differie­
renden Aussagen der Bekenntnisse ersetzt), und 
zwar vor allem die Differenz in der Lehre vom 
Taufsakrament. Hier vermag vielleicht folgende 
Erwägung einen Weg zur Klärung des Bekennt- 
nissiandes anzubahnen:

Nach § 2 der UU. ist der Confessio Augustana 
gegenüber den beiden anderen Bekenntnis­
schriften offenbar eine hervorgehobene Stellung 
gegeben. Der beir. Satz lautet:

„Diese vereinigte evang.-prot. Kirche legi 
den Bekenntnisschriften, welche späterhin mit 
dem Namen symbolischer Bücher bezeichnet 
wurden und noch vor der wirklichen Tren­
nung in der evangelischen Kirche erschienen 
sind, und unter diesen namentlich und aus­
drücklich der Augsburgischen Konfession im 
allgemeinen, sowie den besonderen Bekennt­
nisschriften der beiden bisherigen evang. Kir­
chen im Großherzogium Baden, dem Kate­
chismus Luthers und dem Heidelberger Kate­
chismus, das ihnen bisher zuerkannte norma­
tive Ansehen auch ferner ... bei .."
Hieraus läßt sich entnehmen, daß die UU. je­

denfalls die Confessio Augustana als das bei­
den evangelischen Konfessionen gemeinsame 
Grundbekenntnis versteht. Noch deutlicher er­
gibt sich dies aus der authentischen Interpreta­
tion, die der § 2 der UU. durch die Generalsyno- 
de 1855 erfahren hat.

Hier heißt es:
„Diese in Geltung stehenden Bekenntnisse 

sind die noch vor der wirklichen Trennung in 
der evangelischen Kirche erschienenen und 
unter diesen namentlich und ausdrücklich: 
die Augsburgische Konfession als das ge­
meinsame Grundbekenntnis der

eutschland so-evang. Kirche in
wie die besonderen Bekenntnisschriften der 
beiden früheren getrennten evang.Konfessio­
nen des Großherzogtums, der Lutherische Ka­
techismus und der Heidelberger Katechismus." 

Diese Auffassung der Confessio Augustana als 
gemeinsames Grundbekenntnis entspricht für Ba­
den insofern dem geschichtlichen Tatbestand, 
als die Confessio Augustana nicht nur in dem 
lutherischen Altbaden, sondern auch dem ehe­
mals reformierten pfälzischen Landesteil als Be­
kenntnisschrift in öffentlicher Geltung stand (vgl. 
die unter I erwähnte Unterzeichnung der Augu­
stana invariata durch Friedrich d. Frommen).
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Auf Grund dieses Tatbestandes schlagen wir 
folgendes vor:

Die Lehrunsicherheit in der evangelischen 
Kirche Badens bezüglich der über die Abend­
mahlsfrage hinausgreifenden Differenzen ihrer 
Bekenntnisschriften könnte beseitigt werden, 
wenn jene geschichtlich begründete und in der 
UU. enthaltene Voraussetzung der Confessio Au­
gustana als gemeinsames Grundbekenntnis auf­
gegriffen und durch ausdrückliche Erklärung der 
Confessio Augustana zur Lehmorm im inhalt­
lichen Sinne präzisiert würde. (Die inhalt­
liche Geltung bleibt nach § 2 der UU. im unkla­
ren, der Wortlaut des Nachsatzes „insofern und 
insoweit .. ." läßt auch eine Deutung zu, die 
den Bekenntnisschriften insgesamt nur eine for­
male Geltung als Paradigmata des Protestes ge­
gen die Autorität der dogmatischen Tradition für 
„freie Forschung in der Hl. Schrift" zuerkennt. 
Die Interpretation von 1855 bringt allerdings 
eine Klärung im Sinne inhaltlicher Autorität der 
Bekenntnisse). Eine solche Feststellung würde 
bedeuten: In der Frage der Abendmahlslehre 
bleibt § 5 der UU. in normativer Geltung. In al­
len übrigen Fragen, vor allem im Verständnis 
des Taufsakramentes, ist die Confessio Augusta­
na und die Lehre der beiden Katechismen, so­
weit sie mit der Augustana übereinstimmt, als 
Lehrnorm anzusehen.

Frage VI:

Enthält der gegenwärtige Katechismus der Lan­
deskirche Sätze, die vom Bekenntnis her zu be­

anstanden sind?

1. Die Fragen 4 und 33 sind zumindest in der frag­
losen Nebeneinanderordnung von natürlicher 
„Offenbarung" und biblischer Offenbarung un, 
tragbar. Die Fragen widersprechen zwar ver- 

, botenus keiner Aussage der drei Bekenntnisse, 
weil ihre Fragestellung in diesen gar nicht 
gegeben ist. Aber sie widersprechen implizit 
zumindest der Erklärung Luthers zum 3. Glau­
bensartikel.

2. Zu beanstanden sind die Fragen des Abschnit­
tes über die Kirche und das Wort. Frage 46 
sagt über das Wesen der Kirche weniger als die 
drei Bekenntnisse, da die Bezugnahme auf das 
Wort als die Kirche konstituierenden Faktor 
fehlt. Darüber hinaus fehlt die Bezugnahme auf 
die Sakramente, die CA 7 mit dem Wort zu­
sammen als konstituierender Faktor genannt
werden.

Frage 47 bringt den Bezug auf das Wort 
zwar nach, redet aber von der Wortverkündi­
gung nur als Aufgabe der Kirche, nicht als 
der die Kirche gründenden und erhaltenden 
Kraft, wie dies sowohl nach den lutherischen Be­
kenntnissen als nach dem HK geschehen müß­
te. Der Kirchenbegriff kann nach Fr. 46 und 47 
allzuleicht im Sinne eines „Gesinnungs­
vereins" verstanden werden (Christus hat 
ihn „gegründet", die Taufe ist der Aufnahme­
ritus, die Wortverkündigung ist die Äußerung 
und Bestätigung seiner Eigenart). Es fehlt das 
im weiteren Sinne sakramentale Element des

ständigen Konstituiert- und Getragenwerdens 
der Kirche in der Wirklichkeit des Christus 
praesens in Wort und Sakrament.

Der Schluß der Fr. 48 ist unglücklich in der 
Formulierung: Nicht nur die evang.-proi., son-
dern alle Kirchen finden nur im Glauben an 
Christus Gerechtigkeit und Seligkeit (sofern 
auch in ihnen solcher Glaube gegebenenfalls 
in Widerspruch zu ihren Dogmen lebt), aber 
die evang.-proi. Kirche bekennt dies.

Fr. 55 ist zu intellektualistisch gefaßt. Nach 
den Bekenntnissen ist das Wort Gottes die vi­
va vox des Gesetzes und des Evangeliums in 
der Kirche, und als solche nicht nur die Offen­
barung, sondern die Ausübung, der Vo11- 
zug des „göttlichen Willens und Ratschlusses 
zu unserem zeitlichen und ewigen Heil".

3. Besonders mangelhaft sind die Fragen über die 
Taufe.

Fr. 60 gibt nur sehr allgemein und unklar das 
wieder, was nach kl. Kt. IV 6 und doch auch 
nach HK 69 und 70 die Gabe der hl. Taufe ist.

Fr. 61 bleibt in der Aussage über die Bedeu­
tung des sichtbaren Zeichens bei der Taufe so­
gar hinter dem HK zurück, sofern auch bei ihm 
das äußerliche Wasserbad die Reinigung der 
Seele durch Christi Wort und Geist nicht nur 
bedeutet (so bad. Kai.), sondern die kon­
krete Gegenwart dieser Gabe anzeigi und ver­
bürgt

Frage 64 ist zu moralistisch gefaßt. Nach
den Bekenntnissen wirkt Gott durch die im 
Glauben wieder und wieder ergriffene Taufe 
das, wovon hier gesagt wird, der Mensch 
werde durch die Taufe dazu verpflichtet,
es zu machen nämlich: „den alten Men-
sehen in den Tod zu geben und als neuer 
Mensch aufzustehen".

In summa: Die Tauffragen des gegenwärti­
gen Katechismus bleiben zumindest in den 
Formulierungen sogar hinter dem den drei Be­
kenntnissen gemeinsamen Minimum noch zu­
rück. Es zeigt sich hier praktisch, wie wichtig 
gerade die bei der Unionsschließung unterlas­
sene Klärung der Tauflehre war.

4. Zur Abendmah1s1ehre:
Fr. 71 bewegt sich in einem unklaren Mora- 

lismus ähnlich der entsprechenden Fr. 64 bei 
der Tauflehre. Das Wachstum in der Heili­
gung ist nach allen drei Bekenntnissen nicht 
etwas, wozu wir „bewogen" werden (noch da­
zu durch unsere würdige Teilnahme am hl.
Abendmahl schon die Formulierung der
Frage ist ganz unklar, ja sinnlos), sondern es ist 
die Gabe des Abendmahls und der in ihm ge­
schenkten Christusgemeinschaft selbst.
Abgesehen von den angeführten Punkten, in 

denen der gegenwärtige Katechismus geradezu 
dogmatische Irrtümer enthält, zeigt er im Ganzen 
eine so matte und unbestimmte Sprachgestalt, 
daß die Schaffung eines neuen Katechismus 
dringend erforderlich erscheint. Hierzu könnte 
erwogen werden die Wiederaufnahme des kl. 
Kt. Luthers mit Beifügung wesentlicher Stücke 
des Heidelberger Katechismus im Auszug.


